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47. Sitzung 

Bonn, den 29. Oktober 1958 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.04 Uhr 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Meine Damen und Herren! 

(Die Abgeordneten erheben sich.) 

In diesen Tagen hat der Tod nach einigen Männern 
gegriffen, die sich an hervorragender Stelle beson-
dere Verdienste um unseren Staat erworben haben. 
Es ziemt uns, ihre Namen zu verkünden und ihre 
Verdienste zu berufen. 

Am Donnerstag, dem 23. Oktober, verschied in 
Wiesbaden der erste Präsident des Deutschen Bun-
destages, Dr. Erich Köhler. Vorgestern wurde er zu 
Grabe getragen; Bundestagspräsident Dr.  Gersten-
maier und andere Mitglieder des Hauses haben ihm 
das letzte Geleit gegeben. 

Erich Köhler wurde am 27. Juni 1892 in Erfurt 
geboren. In Marburg, Berlin, Leipzig und Kiel stu-
dierte er die Staatswissenschaften. Nach Abschluß 
seiner Studien, nach der Promotion zum Doktor der 
Staatswissenschaften, war er als Geschäftsführer 
von Arbeitgeberverbänden tätig. Während der 
Weimarer Zeit schloß er sich der Deutschen Volks-
partei an. Nach dem 30. Januar 1933 wurden ihm 
wegen der Abstammung seiner Frau aus einer 
Familie jüdischen Glaubens alle Ämter entzogen, 
so daß er sein Brot im Treppauf Treppab eines Ver-
sicherungsagenten verdienen mußte. Er hat unver-
brüchlich zur bedrängten und verfolgten Gattin ge-
standen. Der Einweisung in ein Konzentrationslager 
entging er nur infolge des Zusammenbruchs seiner 
Gesundheit. Den Todeskandidaten, so meinten die 
Schergen, brauche man nicht mehr einzusperren. 

Unmittelbar nach der Kapitulation wurde Erich 
Köhler zum Hauptgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer in Wiesbaden berufen. Dort ent-
faltete er sogleich eine rege politische Tätigkeit. Er 
gehörte zu den Mitbegründern der CDU in Hessen 
und war im Jahre 1946 Mitglied der verfassung-
gebenden Versammlung dieses Landes. Im selben 
Jahre wurde er in den Hessischen Landtag berufen. 
Der Schwerpunkt des politischen Wirkens von Erich 
Köhler fiel in die Jahre nach 1947, als er das Amt 
des Präsidenten des Wirtschaftsrates in Frankfurt 
übernahm. Es fällt heute schwer, sich noch im ein-
zelnen der ungeheuren Schwierigkeiten zu erinnern, 

die die damaligen ersten überzonalen Institutionen 
und Behörden im nachwirkenden Chaos des zusam-
mengebrochenen Vaterlandes zu bewältigen hatten. 
Es leidet keinen Zweifel, daß Erich Köhler in jenen 
Jahren eine Arbeitsleistung vollbracht hat, die weit 
über seine schon durch die Leiden während der 
nationalsozialistischen Zeit geschwächten Kräfte 
hinausging. Ich übertreibe nicht: Erich Köhler hat 
sich in jenen Jahren im Dienste des Landes bis zur 
Erschöpfung verzehrt. Er war schon ein kranker 
Mann, als ihn der 1. Deutsche Bundestag am 7. Sep-
tember 1949 zum Präsidenten wählte. Man hat ihm 
damals eine zu schwere Last aufgebürdet. Am 
18. Oktober 1950, nach nur etwas mehr als einem 
Jahr seiner Amtsführung, mußte er mit Rücksicht 
auf seinen Gesundheitszustand dieses Amt nieder-
legen. 

Dann gehörte er dem Bundestag bis zum Ab-
schluß der zweiten Legislaturperiode, im Jahre 1957, 
an und war Mitglied einiger Ausschüsse. Für seine 
Verdienste verlieh ihm der Bundespräsident im 
Jahre 1957 das Große Bundesverdienstkreuz mit 
Stern und Schulterband. 

Der Name Erich Köhler wird für immer mit dem 
mühsamen, von so vielen Seiten her bedrohten und 
behinderten Neubeginn des parlamentarischen und 
demokratischen Verfassungslebens in Deutschland 
verknüpft bleiben. Wir wollen allzeit sein Anden-
ken in Ehren halten. 

Der andere, der von uns ging, ist Professor Dr. 
Josef Marquard Wintrich, der Präsident des Bun-
desverfassungsgerichts. Am 19. Oktober dieses Jah-
res ist er im Alter von 67 Jahren seinem Amtsvor-
gänger, unserem unvergessenen früheren Kollegen 
Dr. Höpker-Aschoff, in den Tod nachgefolgt. 

Mit Josef Marquard Wintrich hat das deutsche 
Volk einen Mann verloren, der wie kein anderer 
dazu berufen war, über die Fundamente unserer 
Rechtsordnung zu wachen. In das Amt des höchsten 
Richters der Bundesrepublik wurde er berufen, weil 
er sich durch seine im ganzen Land anerkannte 
Tätigkeit am Bayerischen Verfassungsgerichtshof 
sowie durch seine Mitwirkung an dem Zustande-
kommen des Gesetzes über das Bundesverfassungs-
gericht und nicht zuletzt durch seine wissenschaft-
lichen Arbeiten über Probleme der Verfassungsge-
richtsbarkeit als würdig des Vertrauens aller, ohne 
das dieses Amt nicht bestehen kann, erwiesen hatte. 

Josef Marquard Wintrich war aber nicht nur ein 
hervorragender Kenner des positiven Rechts. Von 
jeher hat er sich um die Erkenntnis der ungeschrie- 
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Vizepräsident Dr. Schmid 
benen humanen und philosophischen Grundlagen 
des Rechts bemüht. Was er so fand, hat sein Welt-
und Menschenbild geformt, und die Tatsache, daß 
er Rechtsprechung nie als bloße Technik des Um-
gangs mit Paragraphen aufgefaßt hat, sondern als 
eine Bewährungsprobe des Richters vor dem Tri-
bunal seines Gewissens und seines Wissens um 
das Wesen des Menschen und seiner Ordnungen, 
hat es auch bestimmt, was er in seinem Richteramt 
getan hat. Die großen Entscheidungen des Verfas-
sungsgerichts tragen unverkennbar die Spuren der 
Menschlichkeit und Geistigkeit dieses Mannes. Er 
wird schwer zu ersetzen sein. 

Er hat nicht zu den Mitgliedern dieses Hauses 
gehört, und so könnte sich einer wundern, daß wir 
ihn hier feierlich betrauern, wo man nur derer zu 
gedenken pflegt, die hier gewirkt haben. Stirbt 
aber ein Mann solchen Ranges und solcher Art da-
hin, ehrt sich der Deutsche Bundestag, indem er 
seiner ehrend gedenkt. 

Nun will ich einen dritten Namen nennen. Heute 
vor vier Jahren ist Hermann Ehlers, Präsident die-
ses Hauses, für immer von uns gegangen. Wir wol-
len an diesem Tage auch seiner in Trauer und 
Ehrfurcht gedenken. 

Sie haben sich von Ihren Plätzen erhoben. Ich 
danke Ihnen. 

Ich habe zunächst mitzuteilen, daß für den ver-
storbenen Abgeordneten Dr. Wolff (Denzlingen) 
der Abgeordnete Dr. Schwörer mit Wirkung vom 
21. Oktober in den Bundestag eingetreten ist. Ich 
begrüße ihn in unserer Mitte und wünsche ihm 
eine gute Zeit bei uns. 

(Beifall.) 

Für den Abgeordneten Euler, der ausgeschieden 
ist, rückt als Wahlmann gemäß § 6 Abs. 2 des Ge-

setzes über das Bundesverfassungsgericht aus der 
Reihe der nicht mehr Gewählten der Abgeordnete 
Dr. Wilhelmi nach. 

Punkt 3 der Tagesordnung, die Wahl eines neuen 
Vertreters in ein europäisches Parlament, muß ab-
gesetzt werden, da die berechtigte Fraktion noch 
keinen Namen genannt hat. 

Die übrigen amtlichen Mitteilungen werden ohne 
Verlesung in den Stenographischen Bericht auf-
genommen: 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 24. Oktober 1958 dem 
Gesetz zur Ä nderung des Luftverkehrsgesetzes 

zugestimmt. 

Der Herr Stellvertreter des Bundeskanzlers hat unter dem 
22. Oktober 1958 gemäß § 32 Abs. 6 des Bundesbahngesetzes 
vom 13. Dezember 1951 die Jahresabschlüsse der Deutschen Bun-
desbahn für die Geschäftsjahre 1955 und 1956 zur Kenntnisnahme 
übersandt. Sie liegen im Archiv zur Einsichtnahme aus. 

Die Fraktion der SPD hat unter dem 24. Oktober 1958 ihren 
Antrag betreffend Bericht der Bundesregierung gemäß § 1273 der 
Reichsversicherungsordnung, § 50 des Angestelltenversicherungs-
gesetzes und § 71 des Reichsknappschaftsgesetzes — Drucksache 
561 — zurückgezogen, da er durch den in ihm enthaltenen 
Terminvorschlag überholt sei. 

Das Wort zur Tagesordnung hat der Abgeordnete 
Dr. Bucher. 

Dr. Bucher (FDP) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Namens der Fraktion der Freien 

Demokratischen Partei beantrage ich, auf die heu-
tige Tagesordnung den Entwurf eines Gesetzes über 
die friedliche Verwendung der Kernenergie, Druck-
sache 471, zu setzen. Dieser Entwurf ist von meiner 
Fraktion am 19. Juni dem Hohen Hause vorgelegt 
worden. Im Ältestenrat konnte keine Einigung dar-
über erzielt werden, daß er auf die Tagesordnung 
kommen soll. Das wurde von seiten der Koalitions-
parteien damit begründet, daß die Regierungsvor-
lage eines Atomgesetzes dem Hohen Hause dem-
nächst werde vorgelegt werden. 

Nun sind wir bestimmt die letzten, die sich nicht 
Zweckmäßigkeitserwägungen beugen. Aber es ist 
einmal zu bedenken, daß bereits ein Antrag der 
SPD, der auf ein Atomgesetz zielt, dem Ausschuß 
überwiesen ist, dieser sich also bereits mit der 
Materie befaßt. Zum anderen ist in diesem Fall 

 wirklich nicht einzusehen, warum nicht der Entwurf 
einer Fraktion, die von ihrem Initiativrecht Ge-
brauch gemacht hat, hier behandelt werden soll. 
Wenn dann der Regierungsentwurf nachkommt, 
kann er ohne weitere Aussprache an den Ausschuß 
verwiesen werden. 

Wir sollten grundsätzlich das Initiativrecht des 
Parlaments wahren. 

(Abg. Dr. Menzel: Sehr wahr!) 

Dieses Initiativrecht steht bei uns leider nur auf 
dem Papier; nicht aus bösem Willen, sondern weil 
eben die technischen Voraussetzungen immer noch 
nicht in vollem Umfang gegeben sind, so wie sie 
etwa den Abgeordneten in Amerika und England 
zur Verfügung stehen. Wenn aber eine Fraktion, 
ganz gleich welche, von dem Initiativrecht Gebrauch 
macht, sollte man grundsätzlich nicht sagen: Nun 
wartet schon damit, bis die Regierung ihr Kind 
geboren hat. In diesem speziellen Fall kommt hinzu, 
daß die Geschichte des Atomgesetzes leider ein 
Trauerspiel darstellt. 

Die Notwendigkeit eines Atomgesetzes ist wohl 
allgemein bekannt. Denn durch die noch geltende 
alliierte Gesetzgebung sind wir gehindert, eine 
friedliche Atomwirtschaft aufzubauen, solange wir 
nicht selbst ein Atomgesetz haben. 

Nun hat die Bundesregierung bisher noch keine 
große Initiative in dieser Sache entfaltet. Deshalb 
hat die FDP bereits im April 1956 einen Entwurf 
vorgelegt, dem die Regierung im Dezember 1956 
einen eigenen Entwurf nachfolgen ließ. Was dann 
in der 216. und 221. Sitzung des 2. Bundestages ge-
schah, war leider kein Ruhmesblatt für dieses Haus. 
Damals haben eine Anzahl von Abgeordneten der 
Regierungspartei den Entwurf ihrer eigenen Regie-
rung dadurch zu Fall gebracht, daß sie plötzlich 
rechtliche und sonstige Bedenken gegen die von 
ihnen für notwendig gehaltene Verfassungsände-
rung erhoben. Die Grundgesetzänderung ist damals 
hier gescheitert, und damit war auch das Atomgesetz 
begraben, weil ja nach Meinung der CDU eine 
Grundgesetzänderung notwendig ist. 

Wie schockierend dieser Vorfall war, ersah man 
daraus, daß sogar der zuständige Bundesminister, 
Atomminister Siegfried Balke, laut und vernehmlich 
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Dr. Bucher 
mit seinem Rücktritt drohte, ein Vorgang, der in 
der Bundesrepublik sehr selten ist. 

(Heiterkeit und Zurufe von der SPD. — 
Abg. Dr. Mommer: Zurücktreten, nicht 

drohen!) 

Allerdings wurde Siegfrieds Hornruf mit der Zeit 
dann immer leiser und verhallte schließlich völlig 
im folgenden Bundestagswahlkampf. 

Nun, diesmal hat die Bundesregierung - das muß 
zugegeben werden — mit dem Nachziehen auf un-
seren Entwurf nicht so lange gebraucht. Trotzdem 
sind wir aber aus grundsätzlichen Erwägungen der 
Ansicht, daß der einmal vorliegende Initiativent-
wurf einer Fraktion heute behandelt werden sollte. 
Wir bitten deshalb, diesen Entwurf auf die Tages-
ordnung zu setzen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Ratzel. 

Dr. Ratzel (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die sozialdemokratische Fraktion un-
terstützt den Antrag der Freien Demokraten. Wir 
beantragen aber gleichzeitig, daß unser Antrag 
Drucksache 496 — Überwachung radioaktiver Ver-
seuchung — mit auf die Tagesordnung gesetzt wird. 

Auch dieser Antrag hat eine Vorgeschichte. Wir 
haben bereits im Sommer 1956 die Regierung auf-
gefordert, einen unabhängigen Ausschuß zu bilden, 
der die Situation auf dem Gebiet der radioaktiven 
Verseuchung untersuchen sollte, weil wir der Mei-
nung sind, daß die Bevölkerung ein Recht hat, hier 
klare und objektive Aussagen zu hören. Man hat 
zwar einen Sonderausschuß „Radioaktivität" gebil-
det, aber man hat diesem Ausschuß, zu dessen Per-
sönlichkeiten wir volles Vertrauen haben, nicht die 
finanzielle Unabhängigkeit gegeben, die er für seine 
Arbeit benötigt. Man hält ihn mittels der Finanzen 
am Gängelband der Regierung. Der Ausschuß hat 
Anfang dieses Jahres einen Bericht vorgelegt, aus 
dem klar hervorgeht, daß für seine Untersuchungen 
eine Reihe von Maßnahmen notwendig ist. 

Unser Antrag zieht die Quintessenz aus diesen 
Forderungen des Ausschusses. Ich glaube, die Un-
tersuchung der Probleme der Radioaktivität ist 
heute notwendiger als im Jahre 1956. Die Zahl der 
Kernwaffenversuche betrug Anfang 1956 75. Sie hat 
sich bis Ende 1957 verdoppelt, und wir dürfen sicher 
sein, daß jetzt bereits weit über 200 Kernwaffen-
versuche durchgeführt wurden. Man sollte dieses 
Problem sachlich klären, damit auf Grund der ob-
jektiven Tatsachen der Druck der Weltöffentlichkeit 
auf die Veranstalter solcher Atomwaffenversuche 
größer wird. 

Auch sonst sind wir der Meinung, daß die Pro-
bleme der Radioaktivität geklärt werden müssen. 
Wir haben vor langem den Bundesminister des In-
nern nach radioaktiven Arzneimitteln gefragt. Wir 
haben eine sehr wachsweiche Auskunft bekommen. 
Tatsache ist, daß heute rund 3 Dutzend radioaktive 
Arzneimittel im Verkehr sind und die sachkundigen 
Arzte der Meinung sind, daß das völlig unzulässig 
sei. 

Wir sind weiter der Meinung, daß die Untätig-
keit der Regierung nicht auch das Parlament ver-
pflichtet, untätig zu sein. Wir warten seit über drei 
Jahren in diesem Haus auf das Atomgesetz, und 
seit über drei Jahren wird dieses Atomgesetz, das 
die friedliche Verwendung der Atomenergie regeln 
soll, den Interessen einiger weniger geopfert. In 
Genf haben Besucher gesagt, das Motto in der 
Bundesrepublik sei: Laßt uns die Kohlenpreise hal-
ten, Atome mögen andere spalten! 

(Heiterkeit.) 

Ich glaube, das kann und darf nicht der Standpunkt 
des Deutschen Bundestags sein. Wir sollten zeigen, 
daß wir willens sind, die Zukunft der deutschen 
Bevölkerung, auch ihre Sicherheit und ihre Gesund-
heit, nicht den Interessen einiger weniger zu 
opfern. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Ich meine, der Herr Bundesatomminister, den wir 
persönlich respektieren, hätte auf Grund der Ge-
schichte des Atomgesetzes schon längst aus dem 
Bundeskabinett, das ihn so desavouiert hat, aus-
scheiden müssen. Er hätte der Bevölkerung durch 
seinen Rücktritt zeigen sollen, daß in diesem Kabi-
nett eben die Interessen einiger weniger Personen 
dem Wohl des ganzen Volkes vorgehen. 

Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, bitten, 
dem Antrage der FDP und unserem Antrag auf Er-
gänzung der Tagesordnung stattzugeben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Schmücker. 

Schmücker (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich glaube, es geht nicht dar-
um, ob wir die Frage der friedlichen Verwendung 
der Kernenergie und die Frage des Strahlen-
schutzes behandeln sollen, sondern darum, ob wir 
sie heute behandeln sollen. 

(Zuruf von der SPD: Wann dann?) 

Da möchte ich den Damen und Herren der SPD 
doch zunächst sagen: Ihrem Antrag auf Vorlegung 
eines Gesetzes — denn darum geht es ja in Ihrem 
Antrage — ist eigentlich schon entsprochen; denn 
Sie wissen, daß die Bundesregierung einen Entwurf 
verabschiedet und ihn bereits dem Bundesrat zu-
geleitet hat. Insofern ist also die Bundesregierung 
Ihrem Anliegen schon nachgekommen. 

Der Gesetzentwurf der FDP liegt uns vor. Sicher-
lich, Herr Bucher, wir dürfen das Initiativrecht des 
Parlaments nicht einschränken. Aber halten Sie es 
nicht zur rationellen Gestaltung der Arbeit in die-
sem Hause für zweckmäßig, die Termine, wenn sie 
so nahe beisammen liegen, zusammenzufassen und 
alle Vorlagen, auch die Entschließung der SPD, 
gemeinsam zu beraten? Ich glaube, Sie selber haben 
das in Ihrer Begründung schon angeführt, Sie sind 
nur zu anderen Folgerungen gekommen; Sie haben 
gesagt, aus grundsätzlichen Erwägungen. 

Meine Damen und Herren, ist es nicht besser, 
uns in diesem Falle nach der Zweckmäßigkeit zu 
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richten? Wir wissen doch, daß der Gesetzentwurf 
der Bundesregierung dem Bundesrat zugeleitet ist 
und er in wenigen Tagen auch uns zugehen und für 
unsere Beratung zur Verfügung stehen wird. 

Demzufolge bitten wir, die beiden Anträge abzu-
lehnen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Ich lasse abstimmen, 
und zwar zunächst über den Antrag der Fraktion 
der FDP. Wer diesem Antrage zustimmen will, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Es ist schwer fest-
zustellen, was die Mehrheit ist. Ich bitte, sich von 
den Plätzen zu erheben. — Gegenprobe! Das letzte 
ist die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich lasse nun über den Antrag der SPD abstim-
men. Wer dafür ist, den bitte ich, eine Hand zu 
heben. — Gegenprobe! — Dieselben Mehrheits-
verhältnisse; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 
Fragestunde (Drucksache 585). 

Frage 1 — des Herrn Abgeordneten Ritzel — be-
treffend internationale Regelungen der Blinkzeichen 
für Kraftfahrzeuge: 

Welche Maßnahmen plant das Bundesverkehrsministerium in 
bezug auf eine internationale Regelung der Blinkzeichen für 
Kraftfahrzeuge? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Bundes-
minister für Verkehr. 

Dr. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Sie haben, 
verehrter Herr Kollege Ritzel, dieses Problem schon 
am 19. Oktober 1955 hier im Hohen Hause ange-
schnitten. Ich darf Sie noch einmal daran erinnern, 
was auch damals schon festgestellt wurde, daß die 
Verwendung von Blinkleuchten an Kraftfahrzeu-
gen im Genfer Abkommen über den Straßenverkehr 
vom 19. September 1949 dahin geregelt worden ist, 
daß Blinkleuchten im internationalen Verkehr ledig-
lich für Fahrtrichtungsanzeiger verwendet werden 
dürfen. Für die Fahrtrichtungsanzeiger enthält das 
Abkommen Bestimmungen, denen wir unsere Vor-
schriften im Interesse der internationalen Verein-
heitlichung der Signaleinrichtungen im Jahre 1951 
angepaßt haben. 

Gegen diese von uns übernommene Regelung be-
stehen seit damals gewisse Bedenken. In der Öffent-
lichkeit wurde wiederholt darauf hingewiesen, daß 
es unzweckmäßig sei, für die Anzeige einer Rich-
tungsänderung Winker und Blinker, also zwei ver-
schiedene Einrichtungen, zuzulassen und für die 
Blinker die Verwendung von gelbem, rotem oder 
— nach vorn — weißem Licht zu gestatten. 

Die Arbeitsgruppe Kraftfahrzeugtechnik des Bin-
nenverkehrsausschusses der Wirtschaftskommission 
für Europa in Genf tritt dafür ein, daß für Winker 
und Blinker künftig einheitlich nur gelbes Licht 
verwendet wird. Wir haben uns dieser Auffassung 
angeschlossen, um zu einer einheitlichen Licht-
gebung zu kommen. Außerdem wird bei uns erwo-
gen, künftig nur noch Blinkleuchten zuzulassen, da 
diese Fahrtrichtungsanzeiger gegenüber den Win- 

kern einen größeren Auffälligkeitsgrad haben. Eine 
solche Regelung streben wir auch auf internationa-
ler Ebene an; dort besteht sie leider noch nicht. So-
bald die von uns angeregten internationalen Unter-
suchungen und Verhandlungen über diese Frage ab-
geschlossen sind, werden wir unser Recht den 
neuen — und, wie wir hoffen, bald eintretenden — 
internationalen Vereinbarungen anpassen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage? 

Ritzel (SPD) : Ist Ihnen, Herr Bundesverkehrs-
minister, bekannt, daß der Automobilklub von 
Deutschland eine internationale Neuregelung auf 
der Grundlage anstrebt, die notwendigen Signale 
lediglich mit den im allgemeinen anerkannten Blink-
zeichen zu geben, um zu erreichen, daß eine Auf-
merksamkeit des vorfahrenden Wagens erregt wird? 
Durch eine Steigerung soll die Absicht des Über-
holens angezeigt werden. Das vierte Blinkzeichen 
soll dann höchste Gefahr andeuten. Hat sich das 
Bundesverkehrsministerium mit diesem Vorschlag 
schon befaßt? Sieht es in ihm eine geeignete Grund-
lage, auf der eine zusätzliche internationale Neu-
regelung herbeigeführt werden kann? 

Dr. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: Herr 
Kollege Ritzel, wir haben uns damit befaßt und 
haben diese Sache auch international zur Diskussion 
gestellt. Ob wir damit Erfolg haben werden, läßt 
sich allerdings noch nicht genau übersehen. Die 
Verhandlungen in Genf sind ja leider eine zähflüs-
sige Angelegenheit. Wir verfolgen die Sache aber 
laufend weiter. 

Ritzel (SPD) : Ich danke Ihnen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 2 — des 
Herrn Abgeordneten Dr. Mommer — betreffend 
Netzkarten für die europäischen Eisenbahnen: 

Warum wird die den amerikanischen Reisenden (für 525 DM) 
gewährte verbilligte, zwei Monate gültige Netzkarte für die 
europäischen Eisenbahnen nicht auch an europäische Reisende 
verkauft? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Bundes-
minister für Verkehr. 

Dr. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Die Netzkarte 
für nordamerikanische Reisende ist im Rahmen der 
Union Internationale des Chemins de Fer vereinbart 
worden. Der Bundesminister für Verkehr hat von 
den Absichten der europäischen Bahnen, eine solche 
Netzkarte für nordamerikanische Reisende heraus-
zugeben, erst Kenntnis erhalten, nachdem die Ein-
führung der Karte durch die Eisenbahnverwaltun-
gen beschlossen und durch die Société Nationale 
des Chemins de Fer français der Presse bekannt-
gegeben war. 

Die Mehrzahl der amerikanischen Besucher folgt 
erfahrungsgemäß einer im voraus festgelegten 
Route, die den Besuch bestimmter europäischer 
Städte und Sehenswürdigkeiten einschließt. Es war 
deshalb nach Ansicht der Eisenbahnverwaltungen 
möglich, die durchschnittliche Länge der Reisestrecke 
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in den einzelnen Ländern Westeuropas für diese  

nordamerikanischen Besucher einigermaßen zuver-
lässig zu ermitteln und danach den Gesamtfahrpreis  

sowie die Anteile der einzelnen Eisenbahngesell-
schaften an dem Fahrpreis festzusetzen. Für den  

Durchschnittsreisenden ergibt sich keine nennens-
werte Fahrpreisermäßigung. Wohl aber wird das  

Abfertigungsgeschäft für die Reisenden, für die  

Eisenbahnen und für die Reisebüros wesentlich ver-
einfacht.  

Zunächst handelt es sich bei der Einführung der  

Netzkarte für nordamerikanische Reisende in die-
sem Jahr um einen Versuch. Wollte man ihn auf  
Reisende aus allen europäischen Ländern ausdeh-
nen, müßten zunächst die europäischen Reise-
gewohnheiten eingehend untersucht werden; denn  

Europäer haben gänzlich abweichende Reisegewohn-
heiten. Der Preis könnte deshalb auch zweifellos  

für die europäischen Reisenden nicht der gleiche  
sein. Ob ein Bedarf dafür besteht, wird von den  

Eisenbahnverwaltungen als zweifelhaft bezeichnet.  

Jedenfalls haben sich Versuche mit Rundreisezügen  

und Rundreisekarten für bestimmte Routen bisher  

als Fehlschlag erwiesen, obwohl für diese Rund-
reisen eine bedeutende Ermäßigung zugestanden  
wurde.  

Dr. Mommer (SPD) : Danke sehr.  

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage ist er-
ledigt. 

Frage 3 - des Herrn Abgeordneten Wittrock — 
betreffend Erleichterung des Fernsprechverkehrs 
zwischen Mainz und Wiesbaden: 

Ist der Herr Bundespostminister bereit, zur Erleichterung des 
Fernsprechverkehrs zwischen den Nachbarstädten Mainz und 
Wiesbaden die Fernsprechanschlüsse beider Städte in die Telefon-
bücher der Oberpostdirektionen Frankfurt und Koblenz auf-
nehmen zu lassen? 

Ist der Herr Bundespostminister bereit, Maßnahmen zu treffen, 
daß der Fernsprechverkehr zwischen den Nachbarstädten Mainz 
und Wiesbaden gebührenrechtlich als Ortsverkehr behandelt 
wird?  

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr 
Minister für das Post- und Fernmeldewesen. 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Die Frage des Herrn Abgeordneten 
Wittrock erlaube ich mir wie folgt zu beantworten. 

Zum ersten Teil der Frage darf ich darauf hin-
weisen, daß ein Doppeleintrag von Ortsnetzen in 
das eigene und ein benachbartes amtliches Fern-
sprechbuch auf Antrag möglich ist. Die durch den 
doppelten Eintrag entstehenden Kosten, die nur in 
Höhe der eigenen Aufwendungen berechnet wer-
den, müssen vom Antragsteller übernommen 
werden. 

Zum zweiten Teil der Frage bedaure ich mitteilen 
zu müssen, daß die Behandlung des Fernsprech-
verkehrs zwischen Mainz und Wiesbaden als Orts-
verkehr nach den Vorschriften der Fernsprechord-
nung nicht möglich ist, weil die Entfernung zwischen 
beiden Ortsnetzen mehr als 8 km beträgt. Bei der 
günstigen Tarifgestaltung im Selbstwählferndienst 
kostet jedoch ein Gespräch zwischen diesen beiden 
Städten bis zu einer Minute Dauer nicht mehr als 

,ein Ortsgespräch, also 16 Pfennig. Nach 19 Uhr ist 
für die Ortsgesprächsgebühr sogar ein Gespräch bis 
zu 1 1 /2 Minuten Dauer möglich. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage?  
— Herr Abgeordneter Wittrock! 

 

Wittrock (SPD) : Herr Bundesminister, sind Sie  
bereit, erneut in die Überprüfung des letzten Teils  
der Frage einzutreten, insbesondere auch im Hin-
blick auf eine etwaige Änderung der Fernsprech-
ordnung, wenn ich Sie darauf hinweise, daß bereits  

vor dem ersten Weltkrieg praktisch in gebühren-
rechtlicher Hinsicht Ortsverkehr zwischen den bei-
den Städten bestanden hat?  

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Mit Rücksicht auf die Konsequenzen 
einer solchen Regelung im Fernsprechverkehr kann 
ich eine Änderung nicht durchführen. Eine Ände-
rung der Fernsprechordnung würde bedeuten, daß 
ich nicht nur Mainz und Wiesbaden, sondern mit 
größter Wahrscheinlichkeit, ja mit Sicherheit Hun-
derte von ähnlich gelagerten Ortsnetzen zusammen-
schalten müßte. Wenn ich tariflich und haushalts-
rechtlich durch eine wesentliche Verbesserung der 
Ertragslage der Deutschen Bundespost dazu in die 
Lage versetzt werde, sind solche Maßnahmen durch-
aus einmal in Erwägung zu ziehen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage ist er-
ledigt. 

Frage 4 — des Abgeordneten Ritzel — betreffend 
die Postzustellung in Offenbach am Main: 

Ist dem Herrn Bundespostminister bekannt, daß die in der 
Stadt Offenbach (Main) seit 1. Oktober 1958 eingeführte ein-
malige Postzustellung pro Tag von den Kreisen der Wirtschaft 
als sehr nachteilig empfunden wird, 

daß die Zustellung unter erheblichen Verzögerungen leidet. 

daß die Briefträger bezahlte Überstunden in großem Umfang 
leisten müssen und daß diese über Gebühr belasteten Post-
beamten laut Presseberichten vielfach noch nicht einmal in der 
Lage sind, ihr Mittagessen zu geregelter Zeit einzunehmen? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Minister  

für das Post- und Fernmeldewesen.  

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Die Frage des Herrn Abgeordneten  

Ritzel erlaube ich mir wie folgt zu beantworten:  

In den letzten Jahren ist die Zuführung des Post-
gutes in den frühen Morgenstunden durch bestmög-
liche Ausnutzung der Verkehrsmittel und durch  

hervorragende Abstimmung mit der Deutschen  

Bundesbahn so erweitert worden, daß in vielen  

Orten bis zu 90 % und mehr des gesamten Post-
aufkommens in die erste Zustellung fällt. In dem  
besonders verkehrsgünstig gelegenen Offenbach  
beträgt der Anteil der Briefe für die erste Zustel-
lung 95,7 %; also nur 4,3 % würden für die zweite  

Zustellung noch zur Verfügung stehen.  

Bei einem Einsatz der gesamten Zusteller für eine  

zweite Zustellung würden die Kosten in einem  
krassen Mißverhältnis zum betriebs- und volks-
wirtschaftlichen Ergebnis stehen.  
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Da aber die Streckenleistung eines Zustellers für 

einen Zustellgang unverändert bleibt, ganz gleich, 
ob viel oder wenig Post abgetragen wird, läßt sich 
auch mit der Zusammenlegung von mehreren Zu-
stellbezirken der gewünschte Nutzeffekt kaum er-
reichen. Diese Frage lasse ich zur Zeit prüfen. Das 
Ergebnis liegt noch nicht vor. 

Die 45-Stunden-Woche und die schlechte Ertrags-
lage der Bundespost zwingen mich, so kostenspa-
rend als nur möglich zu arbeiten. Dabei darf ich 
bemerken, daß es in mehr als 75 % aller politischen 
Gemeinden aus den gleichen Gründen seit langer 
Zeit keine zweite Zustellung mehr gibt. Nicht aus 
Bequemlichkeit oder gar aus Böswilligkeit schränkt 
die Deutsche Bundespost ihre Dienstleistungen ein, 
sondern einzig und allein aus Gründen der Stabili-
tät der Tarife und aus. personalwirtschaftlichen 
Gründen. Weniger Arbeitszeit bei gleichen Leistun-
gen ohne zusätzliche Rationalisierungseffekte ist 
nur durch Personalvermehrung und damit auch mit 
mehr Kosten möglich. Die Einschränkungen des 
öffentlichen Dienstes auch bei der Bundespost sind 
die Folgeerscheinung der Arbeitszeitverkürzung und 
der notwendigen Einsparungsmaßnahmen wegen 
der schlechten Haushaltslage der Deutschen Bundes-
post. Man sollte nicht an den Symptomen, die die 
Kritik hervorrufen, ansetzen, sondern an den Ur-
sachen. Immerhin ist es der Bundespost trotz Lohn-
erhöhungen im Jahre 1958 gelungen, das Defizit 
von im Jahre 1957 131 Millionen DM im Jahre 1958 
auf 90 Millionen DM herabzudrücken und weiter im 
Jahre 1959 auf 14 Millionen DM zu verringern. 1960 
wird die Deutsche Bundespost, wenn nicht unvor-
hergesehene Belastungen eintreten, ohne Defizit 
arbeiten. Eine Gebührenerhöhung ist daher mit 
größter Wahrscheinlichkeit nicht mehr nötig. 

(Beifall.) 

In der gleichen Zeit wird sich der Ablieferungs-
betrag an den Bund laufend erhöhen: 1958 298 Mil-
lionen DM, 1959 325 Millionen DM; 1960 werden es 
350 Millionen DM sein. 

Diese Leistungen der Deutschen Bundespost, die 
durch den hervorragenden Einsatz des ganzen Per-
sonals erzielt wurden, sollte man nicht übersehen. 

Zu dem weiteren Teil Ihrer Frage, Herr Kollege 
Ritzel, darf ich folgendes bemerken. 

Wie bei allen betrieblichen Umstellungen sind 
auch in Offenbach Anfangsschwierigkeiten aufgetre-
ten. In der Zwischenzeit haben sich die Zustellzeiten 
weitgehend normalisiert. Die Briefzustellung beginnt 
um 8 Uhr und ist in fast allen Bezirken zwischen 
11.50 und 12.30 Uhr beendet. In einigen Bezirken 
werden sich in nächster Zeit noch Verbesserungen 
durch eine Änderung des Verteilsystems im Brief-
eingang erreichen lassen. 

Die anfänglich aufgetretenen Überstunden sind in 
der Zwischenzeit fast völlig fortgefallen. Während 
in der ersten Woche an 3 Tagen noch 191 Stunden 
aufkamen, sind diese jetzt auf 13 Stunden vermin-
dert worden, wobei trotz des starken Postanfalls 
beim Quartalsbeginn das alte Wochenleistungsmaß 
von 48 Stunden im Durchschnitt nie überschritten 
wurde. Da die Zusteller spätestens um 12.30 Uhr  

ihren Zustellgang beendet haben, kann das Mittag-
essen — Sie haben auch diese Frage angeschnitten 
— zu geregelter Zeit eingenommen werden. 

Die Zusteller sind zwar schwer, aber nicht über 
Gebühr belastet, nachdem in Offenbach 56 Post-
ablagestellen in Geschäften eingerichtet wurden. 
Eine in diesem Zusammenhang in einer Zeitung 
erschienene Abbildung eines schwer beladenen Zu-
stellers stammt nach unserer Kenntnis aus dem 
Weihnachtsverkehr 1956. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Ritzel (SPD) : Ist aus Ihrer Antwort, Herr Bundes-
postminister, zu entnehmen, daß Sie die nur ein-
malige Zustellung der Post in  Offenbach  als eine 
endgültige Regelung betrachten? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Ich habe in meiner Antwort, Herr Kol-
lege Ritzel, mitgeteilt, daß ich nach einer Möglich-
keit suche, durch Zusammenlegung von mehreren 
Zustellbezirken eine zweite Zustellung durchführen 
zu können. Diese  Frage ist aber noch nicht abge-
schlossen; ich muß erst die Ergebnisse von der OPD 
Frankfurt bzw. Offenbach haben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine weitere Frage? 

Ritzel (SPD) : Betrachten Sie, Herr Bundespost-
minister, die nur einmalige Zustellung — solange 
sie von Ihnen veranlaßt oder mit Ihrer Genehmi-
gung durchgeführt wird — als eine vertretbare Maß-
nahme in einer Großstadt, der, soweit ich weiß, ein-
zigen Großstadt in der Bundesrepublik Deutschland, 
die für dieses Experiment vorgesehen ist? Ist Ihnen 
bekannt, Herr Bundespostminister, daß es eine Zeit 
gab — sie liegt allerdings einige Jahrzehnte zu-
rück --, in der täglich viermal zugestellt wurde, und 
daß es ein einigermaßen peinliches Gefühl erweckt, 
wenn man in wenigen Stunden von Europa nach 
Amerika fliegen kann, aber auf der anderen Seite 
zwei Tage — nachgewiesenermaßen! — warten muß, 
bis ein Brief innerhalb des Bereichs der Ortspost zu-
gestellt wird? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Herr Kollege Ritzel, mir ist selbstver-
ständlich bekannt, daß vor Jahrzehnten mehrere 
Zustellungen auch in Offenbach stattgefunden haben. 
Zu dieser Zeit hat man von der Deutschen Bundes-
post auch nicht Unmögliches verlangt. Es war die 
Zeit, als die Ertragslage bei der Deutschen Bundes-
post ein Bestandteil des Haushalts war, als nicht 
nach betriebswirtschaftlichen Prinzipien der Kosten-
rechnung gearbeitet wurde und das Defizit des Haus-
halts mit Mitteln des Haushalts gedeckt wurde. 
Wenn ich aber nach einem Postverwaltungsgesetz 
arbeiten muß, das mir auferlegt, nach kaufmänni-
schen, nach betriebwirtschaftlichen Gesichtspunkten 
zu arbeiten, und wenn dieses Gesetz mir auferlegt, 
daß ich meine Ausgaben mit meinen Einnahmen zu 
decken habe, daß ich meine Investitionsaufgaben 
ohne Steuermittel durchführen muß und daß ich da- 
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zu noch Hunderte von Millionen an den Bund ab-
liefern muß, dann, Herr Kollege Ritzel, bin ich leider 
nicht in der Lage, personalmäßig so zu wirtschaften, 
wie man das vor 20, 40 oder 50 Jahren tun konnte. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine dritte und 
letzte Zusatzfrage! 

Ritzel (SPD): Herr Bundespostminister, Presse-
berichten zufolge haben Sie vor wenigen Tagen bei 
einer Pressekonferenz in Köln generell erklärt, daß 
nicht daran gedacht sei, die zweite Postzustellung 
einzustellen. Ich frage noch einmal: besteht eine 
Chance, daß Sie diese Erklärung, die Sie allgemein 
abgegeben haben, auch im Falle der Großstadt 
Offenbach mit ihrer für unser Wirtschaftsleben sehr 
wichtigen Wirtschaft anzuwenden gewillt sind? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Herr Kollege Ritzel, die Erklärung in 
Köln bezog sich auf den Kölner Raum, die OPD 
Köln. Köln liegt für den gesamten süddeutschen 
Raum wesentlich verkehrsungünstiger als Offenbach. 
Offenbach ist nach unserer Berechnung und nach 
unseren Feststellungen neben Frankfurt die ver-
kehrsgünstigste Stadt. Die Post der Nachtzüge aus 
Hamburg, aus Hannover, aus Köln, aus dem ganzen 
Rheingebiet und aus dem süddeutschen Raum — 
aus Stuttgart, aus München und Nürnberg — trifft 
so rechtzeitig in Offenbach bzw. Frankfurt ein, daß 
eben über 95 % des gesamten Briefaufkommens in 
die erste Zustellung kommen. Das allein ist doch 
der Maßstab, ob eine zweite Zustellung gerecht-
fertigt ist oder nicht, nicht die Größe des Orts, nicht 
die Größe der Stadt. Ich werde mich hüten, den 
Landgemeinden und kleinen Städten immer mehr 
Belastungen zugunsten der Großstädte aufzu-
erlegen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage ist be-
antwortet? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Nein, noch nicht ganz, Herr Präsi-
dent. Herr Kollege Ritzel, dessen ungeachtet habe 
ich ja in meiner Beantwortung aufgezeigt, daß ich 
mich eben im Hinblick auf die große Bedeutung 
Offenbachs bemühen werde, zu versuchen, durch 
Zusammenlegung von Zustellbezirken vielleicht 
doch eine zweite Zustellung gegenüber allen ande-
ren Orten rechtfertigen zu können, die keine zweite 
Zustellung haben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage ist be-
antwortet. 

Frage 5 des Herrn Abgeordneten Dröscher — die 
Frage betrifft die Überwachung der Post des Herrn 
Georg Schneider, Idar-Oberstein —: 

Wird die Post der Herrn Georg Schneider, Idar-Oberstein, 
Veitsrodt 91, überwacht oder ist sie tin  Laufe des Jahres 1958 
überwacht worden? 

Falls dies, wie der Betroffene behauptet, wirklich geschehen 
ist, frage ich: Warum wurde diese Überwachung angeordnet, auf 
Grund welcher gesetzlicher Bestimmungen wurde sie angeordnet, 
wer hat sie angeordnet? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Die Frage des Herrn Abgeordneten 
Dröscher beantworte ich wie folgt. Wie vor dem 
Deutschen Bundestag wiederholt erklärt worden ist, 
üben die drei Mächte gemäß Art. 5 Abs. 2 des 
Deutschlandvertrags zum Schutz der Sicherheit ihrer 
in der Bundesrepublik stationierten Truppen nur 
noch in bestimmten Fällen und in sehr begrenztem 
Umfang eine Überwachung des Postverkehrs aus. 
Die dem Geheimschutz unterliegenden Anordnun-
gen ergehen von den zuständigen Stellen der alli-
ierten Streitkräfte. Ich bin daher nicht in der Lage, 
anzugeben, ob eine bestimmte Person hinsichtlich 
ihres Postverkehrs einer Überwachung unterliegt. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage? 

Dröscher (SPD): Herr Bundesminister, ist es rich-
tig, daß laut Protokoll über die Beendigung des Be-
satzungsregimes in der Bundesrepublik Deutsch-
land in Art. 5 gesagt ist: 

Soweit diese Rechte weiterhin ausgeübt wer-
den können, werden sie nur nach Konsultation 
mit der Bundesregierung ausgeübt werden? 

und ist diese Konsultation in diesem Falle erfolgt, 
und wie war die Antwort darauf? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Auf diesen Fall, also auf den Namen 
bezogen, kann ich Ihnen keine Antwort geben. Bei 
den Maßnahmen, die im Rahmen des Art. 5 Abs. 2 
durchgeführt werden, wird die Bundesregierung 
konsultiert. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zweite Zusatzfrage? 

Dröscher (SPD) : Ist es also richtig, wenn ich aus 
dieser Antwort entnehme, daß in diesem Falle die 
Bundespost und auch die Bundesregierung konsul-
tiert wurde? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Nein, das können Sie nicht aus meiner 
Antwort entnehmen. Ich habe generell gesagt, daß 
diese Anordnungen nach Konsultierung erfolgen. 
Auf diesen Fall, den Sie namentlich angeführt haben, 
kann ich und werde ich Ihnen keine Antwort geben. 

(Abg. Dr. Menzel: Warum denn nicht?) 

— Hier gilt doch Geheimhaltung, Herr Kollege 
Menzel. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Noch eine Zusatz-
frage? 

Dröscher (SPD) : Herr Bundesminister, besteht die 
Möglichkeit, daß die Initiative zur Überwachung 
in diesem oder einem ähnlichen Falle von deutschen 
Stellen ausgegangen ist, etwa deshalb, weil in der 
von Herrn Schneider herausgegebenen Korrespon-
denz der Herr Bundesverteidigungsminister beson-
ders angegriffen worden ist? 
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Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Eine Einflußmöglichkeit des Bundes-
verteidigungsministers liegt in keinem einzigen 
Falle vor. Die Deutsche Bundespost würde niemals 
auf Ansuchen eines Ressortministers eine Über-
wachung von deutscher Seite aus anordnen oder 
durchführen. 

(Abg. Wehner: Na, na! Seien Sie vorsichtig!) 

— Ich bin ja vorsichtig. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 6 des Herrn 
Abgeordneten Schmitt (Vockenhausen) : 

Ist dem Herrn Bundespostminister bekannt, daß in anderen 
Ländern eine Abrechnung von Ferngesprächen im Selbstwähl-
verkehr durchgeführt wird? 

Ist der Herr Bundespostminister bereit, entsprechende Maß-
nahmen einzuleiten, damit auch der deutsche Fernsprechteil-
nehmer bei den Fernsprechabrechnungen Klarheit darüber erlan-
gen kann, für welche Ferngespräche die Post ihm Gebühren 
berechnet? 

Herr Bundespostminister, ich bitte zu antworten. 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Die Frage des Herrn Abgeordneten 
Schmitt erlaube ich mir wie folgt zu beantworten. 

Es ist mir bekannt, daß in einigen Ländern — in 
Europa nur in Belgien auch im Selbstwählfern-
dienst Gesprächszettel ausgefertigt werden. 

Die Frage der Einführung eines automatischen 
Gebührenzetteldruckverfahrens ist auch bei Beginn 
des Ausbaues des Selbstwählferndienstes im Bun-
desgebiet geprüft worden. Technische und finan-
zielle Gründe sprachen entscheidend gegen eine 
Einführung dieses Verfahrens. Der Identifizierung 
des rufenden Teilnehmers stehen bei dem deutschen 
Schrittschaltwählersystem praktisch unüberwind-
liche Schwierigkeiten entgegen. Die Identifizierung 
könnte auch überhaupt nur in Ortsnetzen durchge-
führt werden mit der Folge, daß die kostensparende 
Zentralisierung der Gebührenerfassungseinrichtun-
gen bei den Knotenämtern nicht möglich wäre. Die 
hierdurch entstehenden zusätzlichen Aufwendungen 
würden neben den sehr hohen Kosten für die 
Zetteldrucker selbst eine Gebührenerhöhung unver-
meidlich machen. Eine solche Einrichtung, bei uns 
durchgeführt, bei einem Selbstwählferndienst, wie 
wir ihn bereits heute ausgebaut haben — denn 
70 % sämtlicher Ferngespräche werden bereits über 
die automatische Fernwahl hergestellt —, würde 
Hunderte von Millionen zusätzlicher Investitionen 
bedürfen, ohne daß ich damit auch nur im entfern-
testen angeben kann, was die Verwaltungsaufgaben 
noch zusätzlich an Belastung bringen würden. 

Ich darf darauf hinweisen, daß die Deutsche Bun-
despost Gebührenanzeiger zur Verfügung stellt, und 
zwar für 2 DM monatliche Gebühr, einfache Ge-
bührenzähler, so daß der Teilnehmer unmittelbar 
prüfen kann, wie hoch dieses Gespräch gekommen 
ist, und daß die Fernmeldeindustrie für Neben-
stellenanlagen Gebührenanzeiger und Gebühren-
drucker vermietet, so daß der verhältnismäßig klei-
ne Kreis der interessierten Teilnehmer auch jetzt 
in der Lage ist, die Höhe der Gebühren für ein 
Selbstwählferngespräch nach Gesprächsschluß fest-
zustellen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage? 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD) : Es ist also, wenn 
ich Sie richtig verstehe, so, daß die Entscheidung 
über eine solche Möglichkeit fiel, als der Selbst-
wählverkehr eingeführt wurde, und daß es jetzt 
praktisch zu spät ist. 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Diese Frage kann ich nicht ganz ver-
neinen. Vor 50 Jahren hat die deutsche Post, und 
zwar im Amt Hildesheim, mit der Einführung der 
automatischen Selbstwahl begonnen. Inzwischen 
haben wir einen hohen Stand der Selbstwähltechnik 
erreicht. Jetzt nachträglich die Gebührenzetteldruck-
anlage einzubauen, würde einen ungeheuren Auf-
wand bedeuten. Wir sind dazu nicht in der Lage. 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD) : Ist diese Frage in 
den letzten Jahren noch einmal geprüft worden? 

Stücklen, Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen: Ja, selbstverständlich. Bei Ausweitung 
der Selbstfernwahl ist diese Frage erneut geprüft 
und aus den gleichen Gründen verneint worden. 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD) : Danke! 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 7 des Abge-
ordneten Jacobi betrifft die Zahl der sogenannten 
KZ-Prozesse in der Bundesrepublik seit 1945: 

Kann darüber Auskunft gegeben werden, wieviel sogenannte 
KZ-Prozesse seit 1945 in der Bundesrepublik stattgefunden haben 

a) vor alliierten 
b) vor deutschen Gerichten 
und wieviel Verfahren 'zur Zeit noch laufen? 

Besteht eine Ubersicht darüber, in welchem Umfang alliierte 
Gerichte lediglich Delikte abgeurteilt haben, die an Angehörigen 
alliierter Nationen begangen worden sind, bei derartigen Pro-
zessen also Verbrechenshandlungen an deutschen Häftlingen 
ohne Ahndung geblieben sind? - 

Ist die Bundesregierung bereit und in der Lage, dafür Sorge 
zu tragen, daß eine umfassende Sammlung des Materials über 
die nationalsozialistischen Konzentrationslager erfolgt, um auf 
diese Weise sicherzustellen, daß auch dieses Kapitel der jünge-
ren Geschichte dem allgemeinen Bewußtsein zugänglich wird? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Bundesjustiz-
minister. 

Schäffer, Bundesminister der Justiz: Aus den 
Unterlagen, die mir zur Verfügung stehen, kann die 
Zahl der Strafverfahren wegen der in den früheren 
deutschen Konzentrationslagern begangenen Straf-
taten leider nicht entnommen werden. Ich habe die 
Landesjustizverwaltungen inzwischen gebeten, zu 
ermitteln, wie viele Verfahren wegen solcher Ver-
brechen bisher durchgeführt worden sind. Ebenso 
habe ich an das Auswärtige Amt die Bitte gerichtet, 
bei den Botschaften der Drei Mächte die gewünsch-
ten Zahlen zu besorgen. 

In welchem Umfange alliierte Gerichte lediglich 
Straftaten abgeurteilt haben, die an Angehörigen 
alliierter Nationen begangen worden sind, ist nicht 
bekannt. Es erscheint mir im übrigen zweifelhaft, 
ob die in der Presse verbreitete Behauptung, die 
gegen deutsche Insassen der Konzentrationslager 
begangenen Straftaten seien von den alliierten Ge-
richten nicht abgeurteilt worden, allgemein zutrifft. 
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Bundesjustizminister Schäffer 
Bisher ist eine solche Feststellung meines Wissens 
nur in einem Fal l  getroffen worden. 

Ich darf auch darauf hinweisen, daß sich die letzte 
Konferenz der Justizminister in Bad Harzburg ein-
gehend mit der Frage befaßt hat, wie die Verfol-
gung nationalsozialistischer Gewalttaten durch die 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden der Länder 
schneller und wirksamer durchgeführt werden kann. 
Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Justizmini-
ster und -senatoren beschlossen, eine zentrale Stelle 
zu schaffen, die das vorhandene und erreichbare 
Material auswerten und die Strafverfolgung koordi-
nieren soll. Ich habe diese Entschließung befürwor-
tet und jede mögliche Unterstützung des Plans 
zugesagt. 

Den letzten Absatz der Frage darf ich im Einver-
nehmen mit dem Herrn Bundesminister des Innern 
wie folgt beantworten. Die Bundesregierung ist auch 
weiterhin bereit, die Sammlung des Materials über 
die nationalsozialistischen Konzentrationslager zu 
fördern. Diese Aufgabe wird jedoch dadurch er-
schwert, daß sich die Masse des Materials in den 
Händen verschiedener ausländischer Mächte befin-
det. Das Material, zu dem die Bundesregierung bis-
her Zugang hat, ist bei dem Bundesarchiv, dem 
Staatsarchiv in Nürnberg und dem internationalen 
Suchdienst des Roten Kreuzes gesammelt. Im übri-
gen hat die Bundesregierung schon die Herausgabe 
und Verbreitung von Veröffentlichungen und ein-
zelnen Materialsammlungen veranlaßt und unter-
stützt, um zu erreichen, daß der Öffentlichkeit ein 
umfassendes Bild von den Ereignissen in den natio-
nalsozialistischen Konzentrationslagern vermittelt 
wird. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage! 

Jacobi (SPD) : Herr Bundesminister, darf ich dem 
letzten Teil Ihrer Antwort entnehmen, daß die 
Bundesregierung nicht bereit ist, eine amtliche 
Dokumentation in Auftrag zu geben oder selbst in 
Bearbeitung zu nehmen, anders ausgedrückt, daß 
eine solche amtliche Dokumentation, wie sie bei-
spielsweise hinsichtlich der Vertriebenenprobleme 
erstellt worden ist, nicht ins Auge gefaßt wird? 

Schäffer, Bundesminister der Justiz: Ich kann nur 
sagen, daß sie bisher nicht in Angriff genommen 
ist. Ob sie in Zukunft einmal in Angriff genommen 
wird, muß ich vorläufig offenlassen. 

Jacobi (SPD) : Danke. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage ist be-
antwortet. 

Frage 8 des Abgeordneten Dr. Arndt betrifft die 
Geschäftslage des Bundesverfassungsgerichts: 

Wie ist die gegenwärtige Geschäftslage des Bundesverfassungs-
gerichts? Ermöglicht sie die gesetzlich vorgesehene Verringerung 
der Richterzahl im Jahre 1959? 

Ist damit zu rechnen, daß die Bundesregierung ein Abände-
rungsgesetz zum Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vor-
legen wird, um rechtzeitig die Folgerungen aus der Geschäftslage 
des Gerichts zu ziehen? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Bundesjustiz-
minister. 

Schäffer, Bundesminister der Justiz: Das Bundes-
verfassungsgericht hat mir seit längerer Zeit eine 
Übersicht über die Geschäftslast nicht mehr über

-

sandt. Auf meine Bitten hin habe ich jedoch eine 
Geschäftsübersicht für den 31. Januar 1958 erhal-
ten. Eine vor einiger Zeit erbetene neue Ubersicht 
über die Geschäftsbelastung ist mir erst gestern zu-
gegangen; ich stelle sie Ihnen, Herr Abgeordneter, 
auf Wunsch gern zur Verfügung. Diese Ubersicht 
hat mich aber zu einer Rückfrage beim Bundesver-
fassungsgericht veranlaßt. Nach deren Beantwor-
tung bin ich gern bereit, auf die von Ihnen, Herr 
Abgeordneter, aufgeworfenen Fragen näher einzu-
gehen. Zur Zeit bin ich jedenfalls nicht in der Lage, 
an die Bundesregierung mit dem Vorschlag einer 
Änderung des erst vor zwei Jahren vom Bundestag 
neu gefaßten Bundesverfassungsgerichtsgesetzes 
heranzutreten. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage! 

Dr. Arndt (SPD) : Herr Bundesminister, ist Ihnen 
bekannt, ob nach der eigenen Auffassung des Bun-
desverfassungsgerichts trotz der zweifellos weiter 
ansteigenden Zahl der Rückstände die Herab-
setzung der Richterzahl im Jahre 1959 durchführbar 
ist? 

Schäffer, Bundesminister der Justiz: Eine förm-
liche Unterlage habe ich nicht. Infolgedessen habe 
ich über diesen Punkt angefragt. Ich bin gern be-
reit, Sie zu verständigen, wenn ich die Antwort er-
halte. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine zweite Zusatz-
frage? 

Dr. Arndt (SPD) : Ja, im Hinblick auf die Ver-
ständigung: Innerhalb welchen Zeitraums, Herr 
Bundesminister, können Sie zu diesen Fragen eine 

1  verbindliche Erklärung für die Bundesregierung vor 
dem Rechtsausschuß des Bundestages abgeben? 

Schäffer, Bundesminister der Justiz: Das kann ich 
nicht mit Bestimmtheit voraussagen. Ich darf wohl 
annehmen, daß ich in etwa zwei Wochen die Ant-
wort des Bundesverfassungsgerichts haben werde. 
Dann bin ich bereit, Aufschluß zu geben. 

Dr. Arndt (SPD) : Im Rechtsausschuß? 

Schäffer, Bundesminister der Justiz: Ja. 

Dr. Arndt (SPD) : Danke. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage ist be-
antwortet. 

Ich rufe auf Frage 9 — des Abgeordneten Jahn 
(Marburg) — betreffend ein Rundschreiben des 
Bundesverbandes der Deutschen Luftfahrtindustrie: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß der Bundesverband de; 
 Deutschen Luftfahrtindustrie eV in Rundschreiben an die Flug-

zeughersteller dazu auffordert, Firmen der Luftfahrtzulieferer

-

Industrie, die nicht seinem Verband angehören, nur und erst 
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Vizepräsident Dr. Schmid 
dann in Anspruch zu nehmen, wenn eine Bedarfsdeckung bei 
den verbandsangehörigen Firmen nicht möglich ist? 

Hält die Bundesregierung dieses Vorgehen für vereinbar mit 
den Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen? 

hält sie es für vereinbar mit der von ihr wiederholt vertre-
tenen Auffassung, daß die mittelständische Industrie, um die es 
sich in erster Linie handelt, gefördert werden müsse? 

Zur Beantwortung der Herr Staatssekretär. 

Dr. Westrick, Staatssekretär des Bundesministe-
riums für Wirtschaft: Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Der Herr Abgeord-
nete Jahn meint offensichtlich das an die Flugzeug-
hersteller gerichtete Rundschreiben des Bundes-
verbandes der Deutschen Luftfahrtindustrie vom 
5. Oktober 1957. Dieses Rundschreiben hat folgen-
den Wortlaut: 

Anliegend überreichen wir Ihnen auf Wunsch 
des Wirtschaftsverbandes eisen-, blech- und 
metallverarbeitende Industrie e. V. eine vom 
Arbeitsausschuß Luftfahrt-Zulieferindustrie er-
stellte, alphabetisch geordnete Liste der Firmen, 
die nach Ansicht des vorgenannten Ausschusses 
für Zulieferungen auf dem Luftfahrtsektor ge-
eignet sind. 

Die in dieser Liste aufgeführten Firmen soll-
ten unseres Erachtens aber erst dann in An-
spruch genommen werden, wenn eine Bedarfs-
deckung bei Firmen unseres Verbandes nicht 
möglich ist. 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat dem Ver-
band am 27. Oktober 1958 auf § 26 Abs. 1 des Ge

-

setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen hingewie-
sen. Nach dieser Vorschrift dürfen „Vereinigungen 
nicht Unternehmen in der Absicht, bestimmte Wett-
bewerber unbillig zu beeinträchtigen, zu Bezugs-
sperren veranlassen". Der Verband hat auf Be-
fragen schriftlich versichert, daß er mit dem vorhin 
verlesenen Abs. 2 seines Rundschreibens eine 
solche Absicht nicht verfolgt habe. Er habe die 
Flugzeughersteller durch Übersendung der Firmen-
liste ja gerade auf außerhalb des Verbandes 
stehende Lieferanten hingewiesen. Als Wirtschafts-
verband habe er jedoch die Interessen seiner Mit-
glieder zu wahren; deshalb sei ein Hinweis auf 
die verbandsangehörigen Zulieferfirmen nicht unter-
blieben. 

Um Mißverständnisse auszuschließen, hat der 
Verband nunmehr mit Rundschreiben vom 27. Ok-
tober 1958 alle Empfänger des Rundschreibens vom 
5. Oktober 1957 gebeten, den Abs. 2 des Vorjahres-
rundschreibens als gegenstandslos zu betrachten 
und zu streichen. Die im berichtigten Rundschreiben 
erwähnte Liste von Lieferfirmen führt auch zahl-
reiche mittlere und kleinere Unternehmen auf. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage! 

Jahn (Marburg) (SPD) : Halten Sie diese Beant-
wortung durch den Verband für befriedigend? Eine 
weitere Frage: glauben Sie nicht, daß es notwendig 
ist, für eine ordnungsgemäße Überprüfung das 
Bundeskartellamt zu verständigen und einzu-
schalten? 

Dr. Westrick, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Zur ersten Frage möchte ich 
sagen, daß die Antwort erst gegeben werden kann, 
wenn sich herausstellt, wie die Praxis sein wird. 
Nach unserer Meinung werden die Flugzeugherstel-
lerfirmen, die ja in der Auftragserteilung gänzlich 
frei sind, im eigenen Interesse durchaus bereit sein, 
jene Angebote zu übernehmen, die besonders 
günstig sind. 

Auf die zweite Frage, ob das Kartellamt hier ein-
geschaltet werden soll oder sich einzuschalten hat, 
möchte ich antworten, daß es sich hier um eine 
reine Rechtsfrage handelt. Das Kartellamt wird den 
Dingen zweifellos schon auf Grund dieser Vorgänge 
nachgehen und feststellen, ob die Rechtslage so ist, 
daß eingeschritten werden muß. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine letzte Zusatz-
frage! 

Jahn (Marburg) (SPD) : Beabsichtigt die Regie-
rung, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, um 
zu veranlassen, daß auch geeignete Firmen, die nicht 
diesem Verbande angehören, bei Ausschreibungen 
zur Abgabe von Angeboten aufgefordert werden? 

Dr. Westrick, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Wir werden diese Angelegen-
heit auf das sorgfältigste überprüfen, sind aber 
nach einer ersten Prüfung der Meinung, daß die 
Freiheit der Angebotsabgabe und die Freiheit der 
Auftragserteilung so weitgehend sind, daß sich 
keine der Flugzeugherstellerfirmen etwa durch die 
Empfehlung eines der Verbände gebunden fühlt. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage ist be-
antwortet. 

Frage 10 — des Abgeordneten Bading — betrifft 
Ernteschäden während der NATO-Manöver in Nord-
hessen durch britische Panzer: 

Entspricht die Meldung der „Deutschen Bauernzeitung" vom 
9. Oktober 1958 den Tatsachen, daß britische Panzer während 
der NATO -Manöver in Nordhessen in den Kreisen Hofgeismar 
und Wolfhagen mit einer nicht zu überbietenden Rücksichtslosig-
keit vorgingen und oft mutwillig große Ernteschäden verursach-
ten", daß insbesondere 
a) bei Hombessen ein Panzer die in einer Reihe auf dem Felde 

aufgestellten, voll gefüllten Kartoffelsäcke ansteuerte und 
dann zermalmte, 

b) bei Udenhausen ein Panzer mehrmals durch ein erntereifes 
Rübenfeld des Landwirts Heinrich Sommer fuhr, 

c) ein Panzer eine auf dem Felde stehende Mähmaschine über-
fuhr und völlig zerstörte, 

d) ein Panzer eine Miete mit 250 Zentner Stroh in Brand schoß, 
e) durch Panzer die Musteranlagen für Aussiedlungsprojekte in 

Trendelburg schwer beschädigt wurden, 
f) in Grebenstein, an der Straße Udenhausen—Beberbeck sowie 

in den Gemeinden Eberschütz, Hümme, Sielen und Trendel

-

burg die Straßen aufgerissen, Bürgersteige und Haustreppen 
durch Panzer demoliert wurden? 

Wird bei Schäden, die im Verlauf von NATO-Manövern ent-
stehen, untersucht, ob die Sachbeschädigungen mutwillig ver-
ursacht sind, und ist die Bundesregierung bereit, in solchen 
Fällen sich dafür einzusetzen, daß die Täter zur Verantwortung 
gezogen werden? 

Zur Beantwortung Herr Staatssekretär Hartmann. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Im Benehmen mit dem Herrn Bundesmini-
ster für Verteidigung beantworte ich die Frage des 
Herrn Abgeordneten Bading wie folgt. 
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Staatssekretär Hartmann 
Britische Truppen, die im Bundesgebiet stationiert 

sind, haben in der Zeit vom 23. bis 30. September 
1958 in Nordhessen eine Großübung mit etwa 
30 Panzern und 460 sonstigen Fahrzeugen durch-
geführt. Eine genaue Übersicht über den Gesamt

-

umfang der bei diesem Manöver verursachten Schä-
den ist gegenwärtig noch nicht möglich, da  die  Ge-
schädigten ihre Anträge innerhalb von 90 Tagen seit 
Kenntnis von dem Schaden einreichen können. Die 
bisherigen Schadensanmeldungen und die ergänzen-
den Ermittlungen des für die Abgeltung der Schäden 
zuständigen Amts für Verteidigungslasten in Kassel 
machen es möglich, die gestellten Fragen bereits 
jetzt näher zu beantworten. 

Nach diesen Feststellungen liegen keine Anhalts-
punkte dafür vor, daß britische Panzer mit einer 
„nicht zu überbietenden Rücksichtslosigkeit", wie es 
in der Frage heißt, vorgegangen sind „und oft mut-
willig große Ernteschäden" verursacht haben. Das 
Ausmaß der Straßen- und anderen Schäden geht 
unter Berücksichtigung der Zahl der beteiligten 
Fahrzeuge nicht über die in anderen Fällen fest-
gestellten Schäden hinaus. Auch herrschte zwischen 
der Truppe und der Bevölkerung, wie sich aus Unter-
haltungen mit Bürgermeistern und Bewohnern der 
vom Manöver betroffenen Gebiete ergab, gutes 
Einvernehmen. 

Zu den einzelnen in der Frage genannten Bei-
spielen kann folgendes gesagt werden: 

Zu a. Die Meldung, daß ein Panzer die in einer 
Reihe aufgestellten gefüllten Kartoffelsäcke ange-
steuert und dann zermalmt habe, ist unzutreffend. 
Es ist richtig, daß zwei an verschiedenen Stellen ge-
lagerte Haufen Kartoffeln — insgesamt ca. sechs 
Zentner — durch einen Panzer zerquetscht wurden. 

Zu b. Die Frage, ob ein Panzer durch ein ernte-
reifes Rübenfeld des Herrn Sommer gefahren ist, 
kann im Augenblick noch nicht beantwortet werden. 
Es ist aber festgestellt worden, daß sich die Schäden 
durch Panzerspuren in der Gemarkung Udenhausen 
im gleichen Rahmen halten wie in den anderen 
Gemeinden. 

Zu c. Die Behauptung, ein Panzer habe eine auf 
dem Feld stehende Mähmaschine überfahren und 
völlig zerstört, ist in dieser Form nicht zutreffend. 
Es wurde ein Grasmäher beschädigt, an dem ein 
Rad zerbrochen ist. Ein Fachmann stellt gegenwärtig 
fest, ob der Grasmäher noch repariert werden kann. 

Zu d. Es ist nicht zutreffend, daß ein Panzer eine 
Miete von 250 Zentnern Stroh in Brand geschossen 
habe. In der Gemarkung Udenhausen ist eine offene 
Strohmiete auf dem Feld durch die Auspuffflamme 
eines Panzers in Brand geraten. 

(Lachen bei der SPD.) 

Zu e. Es kann nicht davon gesprochen werden, 
daß durch Panzer die Musteranlagen für Aussied-
lungsprojekte in Trendelburg schwer beschädigt 
worden seien. Nach Aussage des Bürgermeisters 
von Trendelburg handelt es sich um übliche Flur-
schäden. 

Zu f. Es ist richtig, daß durch die übenden Trup-
pen in einzelnen Gemeinden Straßenschäden ver

-

ursacht worden sind. Das läßt sich jedoch praktisch 
schwer vermeiden, zumal es sich überwiegend um 
Schäden handelt, die in Kurven eingetreten sind. 
In Trendelburg hat weiterhin ein Panzer eine zehn-
stufige Treppe zum Einsturz gebracht. Weitere 
Treppenzerstörungen sind im gesamten Manöver-
gebiet nicht eingetreten. 

Zu der abschließend gestellten Frage, ob bei 
Schäden, die im Verlauf von NATO-Manövern ent-
stehen, untersucht werde, ob die Sachbeschädigun-
gen mutwillig verursacht worden sind, und ob die 
Bundesregierung bereit sei, sich in solchen Fällen 
dafür einzusetzen, daß die Täter zur Verantwortung 
gezogen werden, darf folgendes bemerkt werden. 

Manöverschäden, die durch die im Bundesgebiet 
stationierten ausländischen Streitkräfte verursacht 
werden, müssen vor allem im Interesse der Ge-
schädigten möglichst schnell abgegolten werden. 
Die Notwendigkeit, die Schäden schnell abzugelten, 
ermöglicht es im allgemeinen nicht, zu untersuchen, 
ob ein Schaden hätte verhindert werden können 
oder gar mutwillig verursacht worden ist. Außer-
dem ist bekannt, daß die Streitkräfte von sich aus 
strenge disziplinäre Maßnahmen ergreifen, wenn 
Manöverschäden verursacht worden sind, ohne daß 
es durch die Notwendigkeiten des Ausbildungs-
zwecks gerechtfertigt wäre. Die ausländischen Streit-
kräfte haben nicht nur aus politischen, sondern auch 
aus finanziellen Gründen ein Interesse daran, daß 
möglichst wenig Manöverschäden verursacht wer-
den. Denn nach den zwischen der Bundesrepublik 
und den Stationierungsmächten bestehenden Ver-
einbarungen haben die ausländischen Mächte 75 % 
der Entschädigungssummen zu zahlen. 

Sollten sich Anhaltspunkte dafür ergeben, daß 
die Streitkräfte der mutwilligen Verursachung von 
Manöverschäden nicht gehörig entgegentreten, so 
ist die Bundesregierung selbstverständlich bereit, 
sich dafür einzusetzen, daß die Täter zur Verant-
wortung gezogen werden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage! 

Bading (SPD) : Wissen Sie, daß die von mir aus 
der Deutschen Bauernzeitung, einem Organ des 
Niedersächsischen Landvolkes, zitierten Schäden 
nun durch diese Meldung in der ganzen deutschen 
Bauernschaft bekanntwerden, und sollte man nicht 
etwas dafür tun, daß solche übertriebenen Meldun-
gen richtiggestellt werden? 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Abgeordneter, ich darf Ihnen 
für die Anregung danken. Ich stimme Ihnen vollauf 
zu. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 11 — des 
Abgeordneten Schneider (Bremerhaven) — betref-
fend Verbreitung deutschfeindlicher Filme durch 
amerikanische und kanadische Fernsehstationen: 

Ist dem Herrn Bundesaußenminister bekannt, daß sowohl in 
Amerika wie in Kanada trotz aller bisherigen Vorstellungen 
weiterhin laufend Hetzfilme über Deutschland, die Deutschen und 
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die ehemalige Wehrmacht durch die Fernsehstationen verbreitet 
werden? 

Will die Bundesregierung nicht nachdrücklicher als bisher 
gegen diese Vergiftung der deutsch-amerikanischen bzw. deutsch-

kanadischen Beziehungen vorgehen? 

Das Wort hat der Herr Bundesminister des Aus-
wärtigen, 

Dr. von Brentano, Bundesminister des Aus-
wärtigen: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Der Bundesregierung ist bekannt, daß amerikanische 
und kanadische Fernsehsender gelegentlich auch 
deutschfeindliche Spielfilme der Kriegsproduktion 
vorführen. Es handelt sich hier um Filme, die aus 
der Produktion der Jahre 1938 bis 1945 stammen 
und die, wie wir wissen, von den Filmverleihfirmen 
sehr billig angeboten werden. Die Auslandsvertre-
tungen werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch 
in Zukunft alles tun, um die Aufführung solcher 
Filme zu verhindern. Es haben Gespräche sowohl 
mit amtlichen Stellen wie auch mit Vertretern des 
Filmverleihs und der Sendestationen stattgefunden. 
Unmittelbare Gegenmaßnahmen — ich glaube, Sie 
werden das verstehen - kann die Bundesregierung 
nicht ergreifen; denn amtliche Schritte bei den Re-
gierungen wären zwecklos. Es handelt sich um 
Fernsehstationen, die auf rein kommerzieller, wirt-
schaftlicher Grundlage aufgebaut sind und sich dem 
amtlichen Einfluß entziehen. 

Aber ich wiederhole, wir haben auf dem richtigen 
Wege Vorstellungen erhoben, und die Vorführung 
ist nur noch sehr selten zu verzeichnen. Im übrigen 
glaube ich, daß die positive Unterrichtung über die 
Bundesrepublik inzwischen doch in ihrer Wirkung 
sehr viel stärker geworden ist als vereinzelte be-
klagenswerte Nachtsendungen privater Fernsehsta-
tionen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 12 — eben-
falls Abgeordneter Schneider (Bremerhaven) — be-
trifft Massenmord an Singvögeln südlich der Alpen: 

Was kann die Bundesregierung unternehmen, um den noch 
immer andauernden Massenmord an den Singvögeln, der trotz 
der Interventionen des Welttierschutzverbandes südlich der 
Alpen fortgesetzt wird, zu unterbinden? 

Der Herr Bundesminister des Auswärtigen! 

Dr. von Brentano, Bundesminister des Aus-
wärtigen: Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Ich glaube, wir alle bedauern es, daß der 
Schutz der Singvögel in anderen Ländern noch nicht 
so weit entwickelt ist wie bei uns. Aber wir müssen 
uns darüber klar sein, daß wir auf amtlichem Wege 
nichts erreichen können. Die Vorstellungen über die 
Behandlung von jagdbaren Tieren gehen in den 
Ländern auseinander. Ich glaube, wir würden uns 
in eine sehr interne Frage einmischen, wenn die 
Bundesregierung Vorstellungen dagegen erhöbe, 
wie man in anderen Ländern zu dem Fang oder zur 
Tötung von Tieren steht. Private Initiative auf die-
sem Gebiet wird auch die Bundesregierung be-
grüßen; aber ich glaube, für amtliche Schritte ist 
kein Raum. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage 13 — des 
Abgeordneten Wehr — betrifft die Repatriierung 
der Frau Elfriede Kanowski: 

Woran liegt es, daß Sie, Herr Minister, in der Fragestunde 
des Deutschen Bundestages vom 17. Oktober 1958 auf die Frage 

31 bezüglich der Repatriierung der Frau Elfriede Kanowski eine 
unzutreffende Auskunft gaben, indem Sie erklärten, die Familie 
Kanowski sei polnischer Staatsangehörigkeit und sie seien 
Juden? 

Der Herr Bundesminister des Auswärtigen! 

Dr. von Brentano, Bundesminister des Aus-
wärtigen: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Die auf die Frage Nummer 31 in der Fragestunde 
am 17. Oktober 1958 im Falle der Elfriede Kanowski 
erteilte Auskunft war zutreffend. Ich darf ergänzend 
noch folgendes sagen. 

Die Mutter der Elfriede Kanowski hat am 10. Ok-
tober 1957 beim Ordnungsamt der Stadt Braun-
schweig selbst folgendes zu Protokoll gegeben: „Bei 
meiner Tochter handelt es sich um das eheliche Kind 
aus meiner ersten Ehe mit dem Kaufmann Kanow-
ski, der die polnische Staatsangehörigkeit besaß und 
mosaischen Glaubens war." 

Sie haben mir, Herr Kollege Wehr, nach der 
Fragestunde, als wir uns sahen, eine Staatsange-
hörigkeitsurkunde gezeigt und waren der Meinung, 
daß das Auswärtige Amt doch wohl unterrichtet 
sein müsse, daß für Fräulein Elfriede Kanowski am 
27. Februar 1958 eine Staatsangehörigkeitsurkunde 
ausgestellt wurde. Ich glaube, Herr Kollege Wehr, 
Sie sind einem Irrtum unterlegen. Nach Auskunft 
des Präsidenten des Niedersächsischen Verwaltungs-
bezirks ist am 27. Februar 1958 lediglich für die 
Mutter der Elfriede Kanowski, für Frau Gertrud 
Ehlers, verwitwete Kanowski, die durch Eheschlie-
ßung im Jahre 1947 die deutsche Staatsangehörig-
keit wiedererlangt hat, ein Staatsangehörigkeits-
ausweis ausgestellt worden. Nach den bei dem 
Herrn Bundesminister des Innern vorliegenden Un-
terlagen hat der Präsident des Niedersächsischen 
Verwaltungsbezirks Braunschweig am 2. November 
1957 nach Prüfung des Falles festgestellt: 

Die Übernahmebewerberin 

— das ist Fräulein Kanowski — 

hat  nie die deutsche Staatsangehörigkeit beses-
sen. Der Vater des Fräulein Kanowski war pol-
nischer Staatsangehöriger. Nur die Mutter der 

Übernahmebewerberin besaß bis zur Verheira-
tung mit dem Vater des Fräulein Kanowski die 
deutsche Staatsangehörigkeit. 

Der von Ihnen mit mir und dem Auswärtigen Amt 
geführte Schriftwechsel ist mir natürlich bekannt. 
Sie hatten unter anderem mit Schreiben vom 
24. April 1958 mitgeteilt, daß Fräulein Kanowski 
von der deutschen Botschaft in Moskau einen deut-
schen Reisepaß erhalten habe. Die deutsche Bot-
schaft in Moskau hat festgestellt, daß das nicht der 
Fall ist. Ihre Information muß auf einem Irrtum 
beruhen. 

Ich habe auf die besonders gelagerten Verhält-
nisse im Falle der Elfriede Kanowski lediglich des-
halb besonders hingewiesen, um die Schwierigkeiten 
aufzuzeigen, vor denen wir in solchen Fällen stehen. 
Das wird — ich habe das schon in der letzten Frage-
stunde gesagt — die Bundesregierung jedoch nicht 
davon abhalten, alles zu tun, um auch für Fräulein 
Kanowski einzutreten, weil sie ganz offensichtlich 
auch ein Opfer nationalsozialistischer Unrechtsmaß- 
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l  nahmen war und weil nach den vielen Jahren der 

Trennung aus menschlichen Gründen die Möglich-
keit zur Wiedervereinigung mit ihrer Mutter ge-
schaffen werden sollte. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage? 

Wehr (SPD) : Danke schön. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 14 des Ab-
geordneten Wehr — betreffend gesetzliche Versor-
gung der aus der UdSSR heimgekehrten Zivilver-
schleppten: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß in zunehmendem Maße 
aus der UdSSR heimgekehrte Personen, die jahrelang als Zivil-
verschleppte in der UdSSR Zwangsarbeit unter schwersten Be-
dingungen leisten mußten, in der Bundesrepublik keine aus-
reichende gesetzliche Versorgung erhalten können, wenn sie als 
schwerkranke und invalide Menschen heimgekehrt sind? 

Beabsichtigt die Bundesregierung, es bei den Bescheiden be-
wenden zu lassen, die die Feststellungsbehörden treffen, die 
sich auf die Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes vom 5. März 
1958 — BVerwG V C 584.56, BVerwG V C 545.56 — und vom 
23. April 1958 — BVC 471.56 — stützen und eine Verschleppung 
zur Zwangsarbeit nach Rußland als „nicht im ursächlichen Zu-
sammenhange mit Ereignissen, die mit der Kriegführung im 
zweiten Weltkrieg zusammenhängen", ansehen? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um diese offensicht-
lich unzureichende Gesetzgebung zu ergänzen und den Personen, 
die stellvertretend für alle Deutschen Reparationsleistungen 
durch Zwangsarbeit erbracht haben und dadurch Unbill und 
Gesundheitsschäden erlitten, eine angemessene Entschädigung zu 
gewähren? 

Das Wort hat der Bundesminister für Vertriebene. 

Dr. Dr. Oberländer, Bundesminister für Ver-
triebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Zu Teil 1 Ihrer 
Anfrage: Personen, die als Zivilverschleppte in der 
UdSSR Zwangsarbeit unter schwersten Bedingungen 
geleistet haben und infolgedessen als schwerkranke 
und invalide Menschen zurückgekehrt sind, haben 
nach § 5 Abs. 1 Buchst. d des Bundesversorgungs-
gesetzes Anspruch auf Versorgung. Nach dieser Vor-
schrift gelten schädigende Vorgänge, die infolge 
einer mit der militärischen Besetzung deutschen oder 
ehemals deutsch besetzten Gebietes oder mit der 
zwangsweisen Umsiedlung oder Verschleppung zu-
sammenhängenden besonderen Gefahr eingetreten 
sind, als unmittelbare Kriegseinwirkung, wenn ein 
Zusammenhang mit einem der beiden Weltkriege 
besteht. 

Zu Teil 2: Die Bundesregierung hat keine Mög-
lichkeit, Bescheide über Ansprüche nach dem Kriegs-
gefangenenentschädigungsgesetz, die von Feststel-
lungsbehörden getroffen wurden, abzuändern. Solche 
Feststellungsbescheide können nur mit den im 
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz vorgesehe-
nen Rechtsmitteln angefochten werden. Die von 
Ihnen genannten Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts stimmen in ihrem Tenor mit der Auffassung 
des Deutschen Bundestages, wie sie bei der Verab-
schiedung der 2. Novelle zum Kriegsgefangenen-
entschädigungsgesetz zum Ausdruck gekommen ist, 
überein. Danach ist zu unterscheiden zwischen einem 
ursächlichen Zusammenhang mit Ereignissen, die 
unmittelbar mit der Kriegführung des zweiten Welt-
krieges zusammenhängen, und den Kriegsfolge-
ereignissen. Ob eine Verschleppung zur Zwangs-
arbeit in die Sowjetunion im Herbst 1945 noch „im 
ursächlichen Zusammenhang mit Ereignissen" stand, 

„die unmittelbar mit der Kriegführung des zweiten 
Weltkrieges zusammenhingen", oder ob sie aus 
politischen oder anderen Gründen erfolgte, kann nur 
nach der Lage des Einzelfalles beurteilt werden. 

Zu Teil 3: Der Referentenentwurf einer Novellie-
rung des Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes 
liegt vor. Er enthält allerdings keine Härteklausel, 
weil eine solche bei den früheren Beratungen im 
Bundestag ausdrücklich abgelehnt worden ist. Die 
Behandlung der Novelle kann jedoch Gelegenheit 
geben, die von Ihnen aufgeworfenen Fragen zu er-
örtern und Härten auszumerzen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Keine Frage mehr? 

— Die Frage ist beantwortet. 

Frage 15 — der Abgeordneten Frau Renger — be-
treffend Wohnraum für Studenten: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß in den Universitäts-
städten, besonders aber in Bonn, Tausende von Studenten zu 
Beginn des Wintersemesters ohne Unterkunft sind? 

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung vorgesehen, um 
den Studenten Wohnraum zu beschaffen, und was gedenkt sie 
zu tun, um die überhöhten Mietforderungen auf dem Wohnungs-
markt zu unterbinden? 

Das Wort hat der Staatssekretär im Bundesinnen-
ministerium. 

Dr. Anders, Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern: Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Die Frage der Frau Abgeordneten Renger darf 
ich wie folgt beantworten. 

Der Bundesregierung ist die allgemeine Woh-
nungsnot der Studenten bekannt. Sie hat - neben 
dem allgemein noch vorhandenen Wohnungsfehl-
bestand und dem starken Zuzug in einer Reihe von 
Großstädten — folgende Gründe: 1. Viele große 
Wohnungen sind im Krieg zerstört worden. 2. Die 
bisherigen Neubauten gestatten nur in wenigen 
Fällen eine Untervermietung. 3. Die Studentenzahl 
ist in den letzten zehn Jahren von 96 000 auf 
162 000 gestiegen. 

Um dieser Wohnungsnot abzuhelfen, hat die Bun-
desregierung seit dem Jahre 1952 aus Mitteln des 
Bundesjugendplans in jährlich steigendem Umfange 
den Bau von Studentenwohnheimen mit bisher 
11,5 Millionen DM gefördert. Für das Jahr 1958 
wurden 3 Millionen DM bereitgestellt. Für 1959 
sind 4,5 Millionen DM vorgesehen. Zur Zeit stehen 
insgesamt rund 240 Studentenwohnheime mit rund 
16 000 Plätzen zur Verfügung. Der weitere Bau von 
Studentenwohnheimen ist geplant und wird eine 
Entlastung auf dem Zimmermarkte bringen. 

Die gegenwärtige Preisüberforderung bei Unter-
mieträumen ist Ausdruck der stark gestiegenen 
Nachfrage nach derartigen Räumen, die auf den ver-
schiedensten Ursachen beruht. Es kann angenom-
men werden, daß im Zuge der Erstellung von Neu-
bauten mit mehr Wohnfläche eine Entspannung des 
Marktes eintritt. 

Ein besonderer Notstand für die Unterbringung 
der Studenten im Raum Bonn besteht nicht. Nach 
den getroffenen Feststellungen wird es, von gerin-
gen Ausnahmen abgesehen, möglich sein, allen 
wohnungsuchenden Studenten ein Zimmer zu ver- 
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schaffen. Bemerkenswert ist, daß der Vorsitzende 
des Allgemeinen Studentenausschusses der Univer-
sität Bonn in einer Zuschrift an die „Welt" darauf 
hingewiesen hat, die Zimmerpreise für Studenten 
hätten sich zum Teil erst auf Grund der Pressever-
öffentlichungen zu diesem Thema erhöht; Wucher-
preise stellten eine Ausnahme dar. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Keine Zusatzfrage! 

Die Frage ist beantwortet. 

Wir kommen nun zu Frage 16 — des Herrn Ab-
geordneten Dewald — betreffend Wohraum für Stu-
denten aus den Entwicklungsländern: 

Sind der Bundesregierung die großen Schwierigkeiten der Stu-
denten aus den Entwicklungsländern bekannt, in deutschen 
Universitätsstädten Wohnung zu finden? 

Ist die Bundesregierung bereit, diesen unhaltbaren Zuständen 
dadurch abzuhelfen, daß sie besondere Mittel aus dem vom 
Bundestag zur Verfügung gestellten Fonds für Entwicklungs-
länder für den Bau von Hostels (Wohnheimen) für farbige Stu-
denten am Sitze der Hochschulen nach dem Beispiel anderer 
Länder bereitstellt? 

Was gedenkt die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Behörden zu tun, um die da und dort so sichtlich 
in Erscheinung getretene Abneigung privater Wohnungsgeher 
gegen farbige Studierende durch entsprechende Aufklärungsarbeit 
zu bekämpfen und einer Diskriminierung des deutschen Ansehens 
in den Entwicklungsländern vorzubeugen? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Bundes-
minister des Auswärtigen. 

Dr. von Brentano, Bundesminister des Aus-
wärtigen: Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Der Bundesregierung sind die großen Schwie-
rigkeiten bekannt, von denen Herr Kollege Dewald 
spricht. In den zuständigen Gremien — der Ständi-
gen Konferenz der Bundesminister und der West-
deutschen Rektorenkonferenz — hat die Bundes-
regierung vielfach auf die Notwendigkeit einer Ab-
hilfe hingewiesen. Den internationalen Wohnheimen 
werden Bundeszuschüsse mit Vorrang zur Verfü-
gung gestellt. Der vom Bundestag bewilligte Fonds 
für Entwicklungsländer ist auf bilaterale Hilfsmaß-
nahmen im Ausland festgelegt. Mittel für den Bau 
von Studentenwohnheimen stehen daher aus die-
sem Fonds nicht zur Verfügung. 

Dem Ziele der Bundesregierung, Studenten aus 
den Entwicklungsländern eine von jeder Diskrimi-
nierung freie Ausbildungsmöglichkeit an den Hoch-
schulen der Bundesrepublik zu gewähren, kann - 
so glaubt die Bundesregierung — eine isolierte 
Unterbringung in besonderen Studentenheimen nicht 
dienlich sein. In enger Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Landes- und Hochschulbehörden sowie 
der studentischen Selbstverwaltung wird die Bun-
desregierung auch weiterhin werbend dafür ein-
treten, daß den ausländischen Studierenden neben 
dem Studienplatz an den Hochschulen auch eine an-
gemessene Unterbringung gewährleistet wird. 

Aus Mitteln des Betreuungsfonds für ausländische 
Studierende wurden in den letzten drei Jahren an 
fast allen Hochschulen Klubräume zur Förderung 
des menschlichen Kontakts zwischen deutschen und 
ausländischen Studierenden geschaffen. Zentralen 
Organisationen und den Auslandsämtern der Hoch-
schulen, die sich der Betreuung der ausländischen 
Studierenden und Praktikanten widmen, wurden in 
den Hochschuljahren 1956 bis 1958 Beihilfen in 

Höhe von 5 Millionen DM aus Bundesmitteln zur 
Verfügung gestellt. Zahlreiche Veranstaltungen, die 
sich gerade auch der besonderen Probleme der 
afrikanischen und asiatischen Studenten annahmen, 
wurden unterstützt. 

Die Bundesregierung glaubt, daß die Aufrufe an 
die Bevölkerung, die von verschiedenen zentralen 
Organisationen ausgingen, nicht ohne Widerhall 
geblieben sind. Sie würde es begrüßen, wenn sich 
besonders die Kreise, denen die wirtschaftliche Ent-
wicklung in der Bundesrepublik wieder ausreichen-
den Wohnraum ermöglicht hat, bereitfänden, aus-
ländischen Studierenden, die als unsere Gäste hier 
sind, ihre Häuser zu öffnen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Für eine Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Dewald! 

Dewald (SPD) : Glaubt denn der Herr Bundes-
minister des Auswärtigen nicht, daß eine Heraus-
nahme von Mitteln aus dem Fonds für entwick-
lungsfähige Länder für eine solche Maßnahme, die 
Beschaffung von Wohnraum für ausländische Stu

-

dierende wobei ich nicht daran denke, die far

-

bigen Studenten zu isolieren 	, eine sehr zweck

-

mäßige Hilfe für die Entwicklungsländer wäre und 
sicherlich von großem Nutzen für unsere Beziehun-
gen zu diesen Länder wäre? 

Dr. von Brentano, Bundesminister des Aus-
wärtigen: Herr Kollege, ich bin gern bereit, diese 
Frage einmal im Haushaltsausschuß zu besprechen. 
Die Mittel stehen mit einer gewissen Zweckbindung 
zur Verfügung. Nach der Zweckbindung, die der 
Haushaltsausschuß den Mitteln gegeben hat, wäre 
ich im Augenblick nicht berechtigt, sie dafür zu ver-
wenden. Aber ich teile Ihre Auffassung, daß es sich 
hier wirklich um Maßnahmen handelt, die im Inter-
esse der Entwicklungsländer und unserer politischen 
Tätigkeit dort liegen. Ich bin sehr gern bereit, diese 
Frage im Haushaltsausschuß zu besprechen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage ist be-
antwortet. 

Wir kommen zur Frage 17 — des Herrn Abgeord-
neten Dr. Fritz — betreffend Elektrifizierung der 
Strecke Ludwigshafen—Homburg: 

Ist die Deutsche Bundesbahn in der Lage, im Jahre 1959 mit 
den Elektrifizierungsarbeiten an der Strecke Ludwigshafen—
Homburg (Saar) zu beginnen? 

Wie weit ist der Stand der Planung und Finanzierung ge-
diehen, und wann werden die Elektrifizierungsarbeiten beendet 
sein? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Bundes-
minister für Verkehr. 

Dr. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Die Planung 
für die Elektrifizierung der Strecke Ludwigshafen—
Homburg (Saar) ist so weit fortgeschritten, daß mit 
der Vergabe der Aufträge für die Elektrifizierungs-
arbeiten im Jahre 1959 begonnen werden könnte. 
Die Verhandlungen der Bundesbahn über die Finan-
zierung mit den Anliegerländern waren jedoch bis-
her ohne Erfolg. Die Bundesbahn und der Bundes- 
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minister für Verkehr sind weiter bemüht, die erfor-
derlichen Kredite in Höhe von mindestens 120 Mil-
lionen DM zu beschaffen. Gewisse Teilfinanzierungs-
möglichkeiten zeichnen sich ab. Allerdings wird die 
Bundesbahn wie bei den bisherigen Länderkrediten 
für Elektrifizierungsmaßnahmen darauf sehen müs-
sen, daß ihr die über einen Effektivzinssatz von 5 % 
hinausgehenden Kapitalkosten abgenommen wer-
den. Die Verhandlungen über die Finanzierung 
schweben noch. Sobald die Finanzierung sicher-
gestellt sein wird, kann nach etwa 3 Jahren, die wir 
für die Herstellung der Anlagen brauchen, mit der 
Aufnahme des elektrischen Betriebes auf dieser 
Strecke gerechnet werden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage ist be-
antwortet. 

Frage 18 — des Herrn Abgeordneten Dr. Bucher — 
betreffend Außerung des Generals Heusinger anläß-
lich der Manöver der Bundeswehr: 

Ist es richtig, daß General Heusinger - so die Stuttgarter 
Zeitung vom 30. September 1958, Seite 4 - anläßlich der Ma-
növer der Bundeswehr geäußert hat, in einem zukünftigen Krieg 
werde die Bundeswehr in weiten Räumen kämpfen müssen, wie 
bereits die Wehrmacht im letzten Krieg im großen Rußland? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Staats-
sekretär im Bundesministerium für Verteidigung. 

Dr. Rust, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Verteidigung: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich darf die Frage wie folgt beantwor-
ten. General Heusinger sagte im Rahmen der 
Schlußbesprechungen der Bundeswehrmanöver in 
Munster wörtlich: 

Wir müssen uns darauf einstellen, in einem 
künftigen Krieg, den der Himmel verhüten 
möge, mit unterlegenen Kräften gegen eine 
militärische Überlegenheit kämpfen zu müssen, 
und werden einen Kampf auf großen Gefechts 
breiten zu erwarten haben. Die Schwierigkeiten 
eines solchen Kampfes haben wir im zweiten 
Weltkrieg in dem Feldzug gegen Rußland im-
mer wieder erlebt. 

General Heusinger hat damit allgemein auf die 
Schwierigkeiten hinweisen wollen, die eine kräfte-
mäßig unterlegene Armee gegenüber einem zahlen-
mäßig überlegenen Gegner hat. Er wählte als Bei-
spiel die Situation der deutschen Truppen in Ruß-
land während des zweiten Weltkrieges und meinte 
damit, daß eine gut geschulte untere und mittlere 
Führung in der Lage sein sollte, mit ihren Truppen 
auch überlegenen Kräften standzuhalten, wobei die 
schnelle Überwindung weiter Räume notwendig 
werden kann. General Heusinger gebrauchte diese 
Formulierung außerdem als Hinweis auf die Kriegs-
erfahrungen, wie man sie ständig in der militäri-
schen Presse aller Sprachen lesen kann. Er wollte 
mit ihnen — mit Rücksicht auf die weitere Ausbil-
dung der Bundeswehr -- die Notwendigkeit einer 
klaren Schwerpunktbildung der Kräfte des Vertei-
digers an den entscheidenden Punkten nachweisen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage ist be-
antwortet. 

Die für die Fragestunde vorgesehene Zeit ist ab-
gelaufen. Die nicht beantworteten Fragen werden 
schriftlich beantwortet oder können in der nächsten 
Fragestunde wiederholt werden. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Nachwahl eines vom Bundestag zu entsen-
denden Mitgliedes des Ausschusses nach 
Artikel 77 Abs. 2 des Grundgesetzes (Ver-
mittlungsausschuß). 

Hier hat die Fraktion der CDU/CSU für das ausge-
schiedene ordentliche Mitglied des Vermittlungs-
ausschusses, Dr. Meyers, den Abgeordneten Dr. 
Otto Schmidt (Wuppertal) vorgeschlagen. Wir kom-
men zur Wahl. Wer den Vorgeschlagenen wählen 
will, der möge die Hand erheben. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Ich stelle einstimmige Wahl 
fest. 

Punkt 5 der Tagesordnung: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 25. April 1958 über All-
gemeine Fragen des Handels und der See-
schiffahrt zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken 

und des Entwurfs eines Gesetzes zu dem 
Konsularvertrag vom 25. April 1958 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
(Drucksache 545). 

Das Wort zur Begründung hat der Herr Bundes-
minister des Auswärtigen. 

Dr. von Brentano, Bundesminister des Aus-
wärtigen: Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Die Bundesregierung hat mit der Ihnen vor-
liegenden Drucksache dem Hohen Haus den Ent-
wurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 
25. April 1958 über Allgemeine Fragen des Han-
dels und der Seeschiffahrt zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken sowie den Entwurf 
eines Gesetzes zu dem Konsularvertrag vom glei-
chen Datum zwischen den gleichen Vertragspartnern 
vorgelegt. In der Sowjetunion ist die Behandlung 
der Verträge mit der Erteilung der Zustimmung 
durch das Präsidium des Obersten Sowjets am 
18. September dieses Jahres abgeschlossen worden. 

Die dem Hohen Hause vorliegenden Drucksachen 
enthalten eine ausführliche Begründung der beiden 
Verträge. Ich darf mich daher wohl auf diese Be-
gründung beziehen und mich im übrigen darauf 
beschränken, noch eine zusammenfassende poli-
tische Würdigung des gesamten Vertragswerkes 
zu geben. 

Die Verträge gehen auf die Besprechungen zu-
rück, die der Herr Bundeskanzler im September 
1955 in Moskau mit der Regierung der Sowjetunion 
geführt hat. Soweit sie sich mit den Fragen des Han-
dels und der Schiffahrt befassen, waren sie bereits 
Gegenstand schriftlicher Erörterungen in den vor 
dem Herbst 1955 gewechselten Noten. Den Abschluß 
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eines Konsularvertrages hat der damalige sowje-
tische Ministerpräsident, Herr Bulganin, erstmals 
in seinem Schreiben vom 5. Februar 1957 an die 
Bundesregierung angeregt. 

Mit dem Abschluß dieser Moskauer Verhandlun-
gen haben nunmehr die Beziehungen zwischen den 
beiden Staaten auf einigen wichtigen Teilgebieten 
eine vertragliche Grundlage erhalten. Ich nenne in 
erster Linie das Problem der Repatriierung. Es 
handelt sich hier um eine Frage, deren politische 
Bedeutung zunächst nicht unmittelbar zu erkennen 
ist. Aber es geht hier um das Schicksal von Men-
schen, die in ihre Heimat zurückkehren wollen, 
oder auch solchen, die mit ihren in Deutschland 
lebenden Angehörigen vereinigt werden wollen. 
Gerade dieser menschliche Aspekt des Problems 
hat die Bundesregierung veranlaßt, in den Ver-
handlungen immer von neuem um eine Erfüllung 
dieses im wahrsten Sinne des Wortes humanitären 
Anliegens zu ringen und schließlich auch einer Re-
gelung zuzustimmen, die nicht allen unseren Wün-
schen entspricht, die aber unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen wohl die bestmögliche Lösung dar-
stellt. Ich drücke die Hoffnung, aber auch die Über-
zeugung aus, daß die Vereinbarungen nicht nur 
ihrem Wortlaut, sondern auch ihrem Sinne nach er-
füllt werden. Es handelt sich um Vereinbarungen, 
deren Inhalt und Verwirklichung das deutsche Volk 
tief berühren. 

Der Konsularvertrag regelt die Tätigkeit der 
Konsularabteilungen der beiderseitigen Botschaf-
ten. Er findet nur dann für die Tätigkeit von Kon-
sulaten Anwendung, wenn solche auf beiderseiti-
gen Wunsch errichtet werden. 

Das Abkommen über grundsätzliche handels-
politische Fragen — seinem Inhalt nach eine Art 
kleiner Handelsvertrag — soll den Volkswirtschaf-
ten beider Staaten zugute kommen. 

Die Bedeutung des Vertragswerkes liegt aber 
wohl nicht nur darin, daß auf wichtigen Gebieten 
des zwischenstaatlichen Lebens eine konkrete Re-
gelung der beiderseitigen Beziehungen erreicht 
wurde. Sie liegt vor allem auch auf politischem 
Gebiet. Die Bundesregierung hat sich zur Annahme 
des sowjetischen Vorschlages vom 5. Februar 1957 
entschlossen, um in Fortführung der mit der Auf-
nahme politischer Beziehungen eingeleiteten Poli-
tik die Möglichkeit eines Gesprächs wahrzunehmen. 
Da die mit der Aufnahme diplomatischer Beziehun-
gen verbundene Erwartung, daß eine Vermehrung 
der Kontakte zu einer Verbesserung der Beziehun-
gen zwischen beiden Staaten führen würde, sich 
nicht erfüllte, bot sich hier eine Möglichkeit, kon-
krete Fortschritte zu erzielen. Über die Notwendig-
keit einer Verwirklichung dieses Zieles stimmten 
die beiden Regierungen in ihren Auffassungen 
grundsätzlich überein. 

Mit der Unterzeichnung des Vertragswerkes ist 
das deutsch-sowjetische Verhältnis in einen neuen 
Abschnitt eingetreten. Die Tatsache des positiven 
Abschlusses der Verhandlungen ist in beiden Län-
dern begrüßt worden. 

Die Bundesregierung hat anläßlich der Unterzeich-
nung des Vertragswerkes in Bonn die Gelegenheit 
wahrgenommen, in einer allgemeinen Aussprache 
mit dem Ersten Stellvertretenden sowjetischen 
Ministerpräsidenten Fragen des  deutsch-sowjeti-
schen Verhältnisses zu erörtern. Sie hat dabei auch 
ihre grundsätzliche Bereitschaft zum Ausdruck ge-
bracht, auf eine stetige Verbesserung dieses Ver-
hältnisses, die ja im Interesse beider Völker liegt, 
hinzuarbeiten. Sie sieht in diesem Vertragswerk 
einen ersten Schritt zur Schaffung einer vertrag-
lichen politischen Grundlage, die sich zum Nutzen 
beider Staaten auswirken wird. Die Bundesregierung 
ist der Überzeugung, daß die Durchführung der Ver-
träge, die sie mit großer Sorgfalt beobachten wird, 
geeignet ist, diese deutschsowjetischen Beziehun-
gen weiter auszubauen. 

Sie hofft auch, daß die wirtschaftlichen Kontakte, 
die sich aus dem gegenseitigen Warenverkehr 
ergeben werden, die aufrichtigen und friedlichen 
Absichten des deutschen Volkes unterstreichen und 
seinen guten Willen zum Ausdruck bringen werden. 
mit der Sowjetunion in einem guten Verhältnis zu 
leben. 

Die Verhandlungen, die in Moskau geführt wur-
den, waren schwierig. Zuweilen schien es, daß eine 
Verständigung nicht erzielt werden könne. Die 
Bundesregierung war aber immer ernsthaft bemüht, 
auch kritische Situationen zu überwinden. 

Es liegt mir daran, hier an dieser Stelle der deut-
schen Delegation unter der Führung des Botschafters 
Lahr ein Wort  des  aufrichtigen Dankes für die hin-
gebungsvolle und verantwortungsbewußte Arbeit 
zu sagen. 

(Beifall.) 

Ich weiß wohl, daß wir außergewöhnliche Anforde-
rungen an alle Mitglieder der Delegation gestellt 
haben. Die Delegation ist diesen Anforderungen 
aber gerecht geworden. 

Meine Damen und Herren, ich möchte mich auf 
diese allgemeinen Bemerkungen zu dem Vertrags-
werk beschränken und möchte Sie bitten, den beiden 
vorliegenden Gesetzen Ihre Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Vorlage ist 
eingebracht und begründet. Ich eröffne die allge-
meine Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete 
Kalbitzer. 

Kalbitzer (SPD) : Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Mit der Einbringung dieses Gesetz-
entwurfs treten wir in einen neuen Abschnitt der 
deutsch-sowjetischen Beziehungen ein. Die Verbesse-
rung dieser Beziehungen ist für alle Deutschen zu 
ernst, um in diesen Beziehungen heute noch Platz 
für ideologische Auseinandersetzungen zu lassen. 
Unsere Geschichte ist übervoll von gegenseitigen 
Anfeindungen in der Vergangenheit; das Ergebnis 
war der zweite schreckliche Weltkrieg mit all seinen 
Folgen. 

Mit dem vorliegenden Vertrag werden erste 
Schritte unternommen, diese grausame Vergangen-
heit zu überwinden und eine nüchterne gegenseitige 
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Abgrenzung der Interessen zu finden. Wir haben 
den Eindruck, daß die uns vorliegenden Abkommen 
diese Aufgabe erfüllen, und begrüßen deshalb, daß 
dieser Gesetzentwurf eingebracht worden ist. 

Erlauben Sie mir einige kurze zusätzliche Bemer-
kungen. 

Alle Verhandlungsvorschläge, die zu diesem Ab-
kommen geführt haben, sind von der Sowjetunion 
ausgegangen, und sie haben nach von beiden Seiten 
sehr beharrlich geführten Verhandlungen zu einem 
fairen Abkommen geführt. Wir müssen zugeben, 
daß die Sowjets sich an die gegebenen Zusagen ge-
halten haben, und wir sollten uns das für die wei-
teren Beziehungen zwischen beiden Seiten merken. 

Noch eines darf man dabei nicht übersehen. Noch 
1955 galt es in der Bundesrepublik als absolut un-
möglich, mit der Sowjetunion Beziehungen aufzu-
nehmen — bis es zu einer ganz speziellen weltpoliti-
schen Situation kam, in der unsere Bundesregierung 
plötzlich vor die Wahl gestellt wurde, entweder auch 
in der westlichen Welt als Störenfried hingestellt zu 
werden oder die Beziehungen mit der Sowjetunion 
aufzunehmen. Der Herr Bundeskanzler tat damals 
das einzig Richtige, indem er die vorherigen Theo-
rien über den Haufen warf und nach Moskau fuhr 
und verhandelte. Seitdem das geschehen ist, gibt es 
auch nicht einmal mehr das Scheinargument gegen 
die Aufnahme von Beziehungen zur Sowjetunion 
und demzufolge die Aufnahme von Beziehungen zu 
allen übrigen Ostblockländern. Die gegenwärtige 
Situation, in der wir nur mit der Vormacht des 
Ostens, der Sowjetunion, diese Beziehungen auf-
nehmen, sie aber mit allen anderen Ländern des 
Ostens ablehnen, ist in jeder Hinsicht inkonsequent 
und politisch auf die Dauer absolut unhaltbar. 

Zu der Entwicklung des uns vorliegenden Handels-
abkommens ist noch zu sagen, daß durch dieses 
Handelsabkommen praktisch die Embargopolitik der 
vergangenen Jahre, also die Politik der Handels-
beschränkungen gegenüber dem Osten, endgültig 
überholt ist und im besten Falle noch ein formales 
Schattendasein führt. Damit ist auch ein psycholo-
gisches Hemmnis für die Normalisierung unserer Be-
ziehungen gegenüber dem Osten Gott sei Dank ge-
fallen. 

Wir bedauern, daß das uns vorliegende Ratifi-
zierungsgesetz sehr spät eingebracht wird; denn das 
Abkommen selbst ist, wie Sie wissen, bereits im 
April von den Regierungen beschlossen worden. Wir 
bedauern diese Verspätung der Einreichung insbe-
sondere deshalb, weil zwar infolge des Abschlusses 
dieses Abkommens bereits ein großer Personenkreis 
den Bestimmungen über die Repatriierung unter-
liegt und davon erfaßt worden ist, aber ein nicht 
ganz kleiner Teil von Menschen — und man muß 
sich ja hierbei um das Schicksal jedes einzelnen 
Menschen kümmern — heute noch in der Sowjet-
union verbleibt, obwohl diese Menschen gute Aus 
sichten haben, nach Deutschland zurückzukommen, 
wenn dieser Vertrag ratifiziert sein wird. Wir ken-
nen eine große Zahl von Einzelfällen, in denen die 
Rückkehr deshalb noch ausgesetzt ist, weil der Ver-
trag nicht ratifiziert ist. Das heißt, an der schnellen 

Ratifizierung hängt zwar nicht das Schicksal von 
ganzen Bevölkerungsgruppen, aber doch einer grö-
ßeren Zahl von einzelnen Personen, und wir sollten 
uns das Schicksal jedes einzelnen angelegen sein 
lassen. Deshalb sollten wir uns mit der Ratifizierung 
jetzt mehr beeilen, als sich die Bundesregierung mit 
der Einbringung des Gesetzes beeilt hat. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Nachdem uns dieses Handels- und Konsular-
abkommen jetzt vorliegt, steht der Abschluß eines 
Kulturabkommens mit der Sowjetunion zur Debatte. 
Hierüber gibt es in der westdeutschen Öffentlichkeit 
zwei Meinungen. Die eine geht dahin, daß man 
Kulturabkommen mit der Sowjetunion grundsätzlich 
deshalb nicht schließen könne, weil in Ost und West 
verschiedene Systeme, verschiedene gegensätzliche 
Auffassungen von persönlicher Freiheit herrschten. 
Ich glaube, gerade weil wir die westliche Auffassung 
von persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit ha-
ben, sollten wir nicht fürchten, auch ein solches 
Kulturabkommen zu schließen und damit unser 
Selbstvertrauen in unsere freiheitlichen Grundsätze 
zu dokumentieren. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wir sollten den Strom geistigen Austauschs nicht 
ungenützt lassen, auch wenn wir wissen, daß er im 
Osten kanalisiert ist. Ich vertraue da auf die stär-
kere Wirkung unserer besseren Prinzipien. 

(Beifall bei der SPD.) 

Unter völliger Anerkennung der Tatsache, daß 
ungleiche Prinzipien herrschen, sollten wir bei die-
sem Kulturabkommen auch nicht die Tendenz ver-
folgen — ich habe mir sagen lassen, daß sie in 
einem Teil der Ministerialbürokratie vorherrscht —, 
nun auch unsererseits zu kanalisieren, um mit den 
von uns nicht geteilten Grundsätzen der Sowjet-
union gleichzuziehen. Der Fall Pasternak ist wohl 
das jüngste deutliche Zeichen für diese Einstellung 
in der Sowjetunion, aber wir sollten uns nicht da-
von anstecken lassen. Wir haben das bessere Prin-
zip der geistigen, der individuellen Freiheit, und 
wir können nichts davon gewinnen, wenn wir nun 
die sowjetischen Grundsätze eines Kulturabkom-
mens etwa auch bei uns einführen wollten. Das 
hieße auch auf unserer Seite den kulturellen Aus-
tausch zu arg zu beschneiden und in Reglementie-
rungen zu fassen. 

Ein letztes Wort an die Damen und Herren der 
Regierungsparteien. Man hat gehört, daß ein Teil 
der Damen und Herren der Regierungsparteien der 
Meinung seien, daß sie sich bei der Abstimmung 
über diesen Vertrag der Stimme enthalten könnten. 
Sie würden dann, wenn das eine ernsthafte Inten-
tion von Ihnen wäre, eine Situation herauf-
beschwören wie beim Israelvertrag. Ich meine, das 
würde nicht mehr und nicht weniger als eine Täu-
schung der Öffentlichkeit bedeuten. Wenn Sie die-
ser Bundesregierung durch Ihr Wort, durch Ihre 
Stimme das Regieren ermöglicht haben, müssen 
Sie auch bereit sein, eine Konsequenz dieser Poli-
tik zu tragen, die auch von uns als Opposition mit

-

akzeptiert wird. Sie können sich jetzt nicht aus 
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billiger Propaganda aus der Verantwortung für 
diese Konsequenzen drücken. Sie würden, wenn Sie 
in diesem Falle eine solche Flucht aus der Verant-
wortung versuchten, nur eine böse Illusion nähren, 
nämlich als ob für uns Deutsche — und solche Ten-
denzen gibt es in rechtsextremistischen Kreisen — 
eine Politik der weiteren Ignorierung, der wei-
teren Nichtbeachtung des großen östlichen Nach-
barn, der Sowjetunion, möglich wäre. 

Wir haben mit dem uns vorliegenden Vertrags-
entwurf einen guten Schritt zum politischen Realis-
mus in den Ost-West-Beziehungen getan. Bitte, 
honorieren Sie diesen Vertrag genau so, wie auch 
die Opposition es tun wird. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Birrenbach. 

Dr. Birrenbach (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn 
ich im Namen meiner Parteifreunde von der CDU/ 
CSU zu den beiden Vertragswerken, die dem Ho-
hen Hause zur Ratifizierung vorgelegt sind, Stellung 
nehme, so darf ich mich zunächst darauf beschrän-
ken, einige Bemerkungen an meinen Vorredner, 
Herrn Kalbitzer, zu richten. Meine Fraktion ist ge-
nau wie die SPD und, wie ich glaube, auch alle 
anderen Fraktionen dieses Hauses der Meinung, 
daß dieses Vertragswerk eine wichtige Etappe im 
Rahmen der deutsch-sowjetischen Beziehungen dar-
stellt. Es ist also in keiner Weise richtig, daß ir-
gendein Teil meiner Fraktion der Meinung wäre, 
man sollte hier Stimmenthaltung üben. Im Gegen-
teil. Ich möchte zwar der Prüfung der Zukunft nicht 
vorgreifen. Aber das kann ich Ihnen sagen: die 
ganze Fraktion ist der Meinung, daß das Abkom-
men, das die deutsche Delegation unter Leitung 
des Botschafters Lahr in monatelangen Verhand-
lungen in Moskau schließlich zustande gebracht hat, 
eine ausgezeichnete und abgewogene Leistung dar-
stellt, der wir im Prinzip nur alle unsere Zustim-
mung geben können. Das heißt, es muß hier ein 
Mißverständnis der Opposition vorliegen, das mir 
völlig unverständlich ist. 

Wenn Sie dieses Vertragswerk in Zusammen-
hang mit Wünschen in bezug auf die Ostblocklän-
der bringen, so darf ich Ihnen sagen, es wäre zweck-
mäßig, der Prüfung dieser schwierigen Probleme 
heute nicht vorzugreifen. Sie wissen, daß der Aus-
wärtige Ausschuß mit diesen Fragen heute noch 
befaßt ist. 

(Abg. Wehner: Drum prüfe ewig, wer sich 
bindet.) 

— Warten wir das Ergebnis ab. Herr Wehner, Sie 
wissen, daß wir über diese Frage gesprochen haben, 
und es ist noch in keiner Weise klar, wie das end-
gültige Ergebnis aussieht. Die Diskussion dieser 
beiden Vorlagen ist nicht die richtige Gelegenheit, 
zu diesen Punkten Stellung zu nehmen. 

Wenn Herr Kalbitzer davon gesprochen hat, man 
hätte sich endlich von dem Embargo befreit, dann 
muß ich ihm folgendes sagen. Es ist richtig, daß die 

Embargobestimmungen wesentlich eingeschränkt 
sind. Die Russen haben im Laufe der Verhandlun-
gen, wie Sie wissen, zu 0,8 % des ganzen Waren-
volumens Warenwünsche geäußert, die unter das 
Embargo gefallen wären. Wenn ich Sie aber darauf 
hinweise, daß im Rahmen dieses Abkommens bei-
spielsweise zwei Kohleaufbereitungsanlagen mit 
einer Produktionskapazität von 2 Millionen t und 
8 Millionen t pro Jahr, außerdem schwere Werk-
zeugmaschinen auf die Liste B gesetzt worden sind, 
die vor zwei Jahren noch auf der Embargoliste 
gestanden hatten, so können Sie daraus ersehen, 
daß die deutsche Delegation, die in Moskau ver-
handelt hat, diese Frage so behandelt hat, wie Sie 
es nur hätten wünschen können. 

Zur Frage der Verspätung muß ich Ihnen folgen-
des sagen. Die gesamte Materie ist sehr komplex. 
Sie bedarf noch einer sehr eingehenden Prüfung in 
den Ausschüssen. Wenn Sie, Herr Kalbitzer, aber 
behaupten, daß dadurch die Repatriierung verzö-
gert worden sei, so ist Ihnen, glaube ich, folgendes 
entfallen. Das Repatriierungsabkommen ist als sol-
ches nicht ratifizierungspflichtig. Es unterliegt also 
nicht der Entscheidung des Bundestages, sondern 
ist bereits in Kraft getreten. Die Russen haben auf 
Grund dieses Abkommens in den letzten Monaten 
seit der Unterzeichnung des Abkommens bereits 
mehr als 2000 zurückgehaltene Personen in die 
Heimat zurückgeschickt. Daraus können Sie entneh-
men, daß von einem negativen Effekt dieser „Ver-
zögerung" überhaupt keine Rede sein kann. 

Ich darf dann im Namen meiner Fraktion in 
wenigen Worten zu den Abkommen selbst Stellung 
nehmen. Die Abkommen müssen - das ist selbst-
verständlich, und dahin geht mein Antrag — an die 
zuständigen Ausschüsse, d. h. den Auswärtigen Aus-
schuß, den Wirtschaftsausschuß und den Außen-
handelsausschuß, überwiesen werden. Sie werden 
in diesen Ausschüssen schon deswegen eingehend 
geprüft werden müssen, weil auf der einen Seite 
die Materie, wie gesagt, sehr komplex ist und weil 
auf der anderen Seite dieses Vertragswerk, wie 
auch Herr Kalbitzer sagt, eine wichtige Etappe im 
Rahmen der deutsch-sowjetischen Beziehungen dar-
stellt. Um so sorgfältiger sollte man die Abkommen 
prüfen, zumal, da daraus das Problem erhellt, wie 
wir in Zukunft das deutsch-russische Verhältnis auf 
dem Außenhandelssektor gestalten können. 

Der Herr Außenminister hat die Vorgeschichte 
dieses Abkommens bereits im wesentlichen geschil-
dert. Ich darf mich deshalb auf eine kurze Bemer

-

kung beschränken. Die beiden Abkommen, die der 
Ratifizierung durch dieses Hohe Haus unterliegen, 
sind für sich allein nicht ohne weiteres verständlich; 
man muß sie einbauen in den großen Zusammen-
hang mit dem Waren- und Zahlungsabkommen, dem 
Warenprotokoll für das Jahr 1958 und dem Repatri-
ierungsabkommen, über die ich bereits gesprochen 
habe. Das Waren - und Zahlungsabkommen ist auf 
drei Jahre abgeschlossen. Es fixiert klare Kontin-
gente. Insofern sind wir dem russischen Wunsch 
entgegengekommen. Das Volumen des Abkommens 
beträgt etwa 3,15 Milliarden DM. Über die Zuwachs-
raten wird im Laufe der nächsten Jahre gesprochen. 
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Dr. Birrenbach 
Die Kontingente werden jährlich festgesetzt. Es ist 
kein Swing vereinbart. 

Die Einfuhrliste, die dem Abkommen annexiert 
ist, enthält im wesentlichen die klassischen Produkte 
des russischen Außenhandels, d. h. Lebensmittel, 
gewisse industrielle Rohstoffe, Baumwolle, Flachs 
und Hanf, also die Produkte, die die Sowjetunion 
heute üblicherweise absetzt. Das Gesamtvolumen 
beträgt etwa 400 bis 450 Millionen DM. Bei einer 
Gesamteinfuhr von 31,7 Milliarden DM im Jahre 
1957 würde sich diese Einfuhr also auf etwa 1,5 % 
der deutschen Gesamteinfuhr belaufen. 

Die Ausfuhr beschränkt sich im wesentlichen auf 
Maschinen und Ausrüstungen für die Investitions-
güter- und die Konsumgüterindustrie. Interessant 
ist, daß praktisch der größte Teil der Positionen 
Gesamtausrüstungen für Betriebe und Werke ent-
hält, und zwar im wesentlichen für die Stahlindu-
strie, Maschinenindustrie, Bergbau, Fahrzeugindu-
strie, die chemische Industrie, den Schiffsbau und die 
Konsumgüterindustrie, so daß den Russen hier ein 
Sortiment angeboten ist, wie es für sie nicht inter-
essanter sein könnte. Ich habe schon auf die Kohle-
aufbereitungsanlagen und die schweren Werkzeug-
maschinen verwiesen, Produkte, die für die Russen 
von größter Bedeutung sind. Was die Rohstoffliste 
anlangt, so liefern wir Walzmaterial, Kabel, Kalt-
walzband, Stapelfasern, Kunstseidegarne etc. Das 
Konsumgüterkontingent ist relativ klein. Insgesamt 
umfaßt die Ausfuhrliste etwa 1,3 bis 1,5 % der deut-
schen Ausfuhr. 

Noch einige Worte zum Handels- und Schiff-
fahrtsvertrag, der ein sogenannter kleiner und kein 
klassischer ist, sondern sich auf eine Reihe von kon-
kreten Bestimmungen beschränkt. Die deutsche Kon-
zession in der Frage der Meistbegünstigung be-
schränkt sich auf einige Positionen. Die Meistbegün-
stigung als solche findet im übrigen eine entschei-
dende Einschränkung in bezug auf die EWG, die 
Montan-Union und die Freihandelszone. In letzt-
genanntem Fall ist lediglich ein Konsultationsrecht 
vorgesehen. Weiterhin haben beide Vertragsteile 
keinen Anspruch auf Liberalisierung, auf die Ertei-
lung von Einfuhr- und Ausfuhrbewilligungen, auf 
Verbilligungsmaßnahmen usw.. Kontingente sind 
zwar vereinbart, und es besteht eine Verpflichtung, 
alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sie 
zu erfüllen, aber kein verbindlicher Anspruch auf 
ihre Einhaltung. 

Bei den Schiffahrtsfragen herrscht das Prinzip der 
Nichtdiskriminierung. 

Es ist weiter eine Handelsvertretung vereinbart 
worden, und zwar nach dem Muster der Vertre-
tung, die auf Grund des letzten Vertrages von 1925 
in Berlin errichtet worden ist. Schiedsvereinbarun-
gen mit entsprechenden Vollstreckungsmöglichkei-
ten sind vorgesehen. 

Der Konsularvertrag ist ein klassischer Konsular-
vertrag. Auf fünf Jahre eingerichtet, stellt er die 
konsularische Tätigkeit auf eine klare rechtliche 
Grundlage. Er stipuliert die entscheidenden Funk-
tionen des Konsuls und sieht die Notwendigkeit des 
Exequaturs vor. Wichtig ist, daß zunächst die konsu-
larische Tätigkeit praktisch auf beide Botschaften  

beschränkt wird. Weitere Konsulate sind an sich 
zunächst nicht vorgesehen, es sei denn auf Grund 
einer besonderen Vereinbarung. Der Grundsatz der 
Amtsimmunität ist vereinbart. Die Konsularbeamten 
haben die Privilegien, die bei internationalen Ver-
einbarungen dieser Art üblich sind. 

In der Presse ist geäußert worden, daß eine 
Berlin-Klausel fehle. Sie wissen, daß die Russen es 
grundsätzlich ablehnen, zum Problem Berlin in Teil-
abschnitten Stellung zu nehmen. Da sie de facto mit 
der Einbeziehung West-Berlins sowohl in den Han-
delsaustausch al s auch auf der konsularischen Seite 
einverstanden sind, können wir im Interesse der 
Westberliner mit dieser Art der Regelung durchaus 
zufrieden sein. 

Ich habe versucht, Ihnen gewissermaßen ein Ge-
samtbild der beiden Verträge zu geben. Beide Ver-
träge samt dem Warenvertrag, dem Warenprotokoll 
1958 und dem Repratriierungsabkommen sollten den 
Ausschüssen zugewiesen werden, wo wir in den 
nächsten Monaten Gelegenheit haben, uns im ein-
zelnen mit der Gesamtproblematik zu beschäftigen. 
Da wir in allen Fraktionen dieses Hauses der Mei-
nung sind, daß dieses Vertragswerk von großer 
Bedeutung ist und eine wichtige Etappe im Rahmen 
der deutsch-sowjetischen Beziehungen darstellt, ver-
dient eis auch, entsprechend gewürdigt und erörtert 
zu werden. 

Ich beantrage deshalb, das gesamte Vertragswerk, 
das uns heute in der Vorlage 545 zugeleitet worden 
ist, an die drei zuständigen Ausschüsse zu über

-

weisen. 
(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Ich schließe die allge-
meine Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Es ist der Antrag 
gestellt, die Vorlage zu überweisen, und zwar das 
Handels- und Schiffahrtsabkommen an den Außen-
handelsausschuß — federführend — und den Aus-
schuß für Auswärtige Angelegenheiten — mit-
beratend —, den Konsularvertrag an den Ausschuß 
für Auswärtiges — federführend — und den Außen-
handelsausschuß — mitberatend —. Ist das Haus 
damit einverstanden? — Dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich habe ein Versäum-
nis gutzumachen, denn ich habe unterlassen, Punkt 2 
der Tagesordnung aufzurufen. Ich hole das hiermit 
nach: 

Nachwahl eines deutschen Mitgliedes der 
Versammlung der europäischen Gemeinschaf-
ten (Drucksache 587) 

Der Abgeordnete Dr. Elbrächter hat sein Mandat 
niedergelegt. Die Fraktion der Deutschen Partei hat 
an seiner Stelle den Abgeordneten Dr. Schild vor-
geschlagen. Ich bitte diejenigen, die dafür sind, daß 
der Abgeordnete Dr. Schild gewählt wird, um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Ich stelle einstimmige Wahl fest. 

Ich rufe auf Punkt 6 der Tagesordnung: 

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Dittrich, Horn, Dr. Rüdel (Kiel), Frau Dr. 
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Vizepräsident Dr. Schmid 
Steinbiß, Dr. Stammberger, Schneider (Bre-
merhaven) und Genossen eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes über das Apotheken-
wesen (Drucksache 570). 

Zur Begründung erteile ich das Wort dem Abge-
ordneten Dr. Dittrich. 

Dr. Dittrich (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 11. Juni 1958 hat in Auslegung 
des Art. 12 des Grundgesetzes objektive Zulas-
sungsbestimmungen für die Errichtung neuer Apo-
theken für verfassungswidrig erklärt und damit in 
Abkehr von dem bisherigen Konzessionssystem die 
unbeschränkte Niederlassungsfreiheit für Apo-
theker statuiert. Dadurch ist für das Apotheken-
recht eine Situation geschaffen, die eine gesetz-
liche Neuregelung auf der Basis dieses Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts dringend erforderlich 
macht. Deshalb haben sich über 100 Mitglieder der 
Fraktion der CDU/CSU, der FDP und der DP ent 
schlossen, einen Initiativgesetzentwurf einzubrin-
gen, damit das Apothekenwesen bundeseinheitlich 
geregelt wird. Mit diesem von uns beantragten Ge-
setz soll der offensichtlich fortschreitenden Zersplit-
terung auf dem Gebiete des Apothekenrechts Ein-
halt geboten werden. 

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Becker) 

Sie wissen, meine Damen und Herren, daß die 
Länder in den vergangenen Jahren darangegangen 
sind, eigene Apothekengesetze zu schaffen. Sie 
taten dies, um auf diese Weise der sich anbahnen-
den Rechtsunsicherheit zu begegnen. Das Apo-
thekenrecht, das bisher überwiegend eine Materie 
des Länderrechts gewesen ist, ist außerordentlich 
vielgestaltig und gehört nach der Feststellung des 
Bundesverfassungsgerichts zu den unübersicht-
lichsten Rechtsmaterien. Seine Bestimmungen sind, 
so sagt das Bundesverfassungsgericht, für den 
Rechtsunterworfenen weder klar erkennbar noch 
mit hinreichender Sicherheit feststellbar. Durch die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist 
nun eine außerordentliche Unübersichtlichkeit ein-
getreten. Es erscheint uns notwendig, draußen 
wieder für eine Rechtssicherheit auf diesem Gebiet 
zu sorgen und deshalb den Entwurf dieses Apo-
thekengesetzes so bald wie möglich zu behandeln. 

Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen kurz die 
Situation darlege, die sich nach den bisherigen An-
trägen in diesem Hohen Hause ergibt. Die SPD-
Fraktion behandelt in ihrem Entwurf über das 
Arzneimittelrecht in wenigen Paragraphen - es 
sind, glaube ich, sieben oder acht — auch die Ma-
terie des Apothekenrechts. Sie will — so sind die 
Ausführungen der Sprecherin der SPD-Fraktion in 
Berlin zu verstehen — die Materie des Apotheken-
rechts zusammen mit der des Arzneimittelrechts 
behandelt wissen. So jedenfalls habe ich Frau 
Dr. Hubert in Berlin verstanden. Wir meinen da-
gegen, daß die Situation nach diesem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 11. Juni 1958 so 
weit geklärt ist, daß wir an dem früheren Grund

-

satz, das Apothekengesetz solle zusammen mit dem 
Arzneimittelgesetz verabschiedet werden, nicht 
mehr festzuhalten brauchen. Einmal handelt es sich 
bei dem Apothekengesetz um ein reines Standes-
recht der Apothekerschaft. Zum zweiten hat uns 
aber auch das Bundesverfassungsgericht, also das 
höchste deutsche Gericht, dargelegt, in welchem 
Rahmen ein neues Apothekengesetz geschaffen 
werden kann. Es hat uns also gleichsam eine Richt-
schnur für unser Tätigwerden gegeben. Deshalb 
glaube ich, daß das Argument, beide Materien, 
Arzneimittelrecht und Apothekenrecht, müßten zu-
sammen verabschiedet werden, im gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht mehr zieht. 

Die Bundesregierung hat am Anfang dieser Legis-
laturperiode einen Gesetzentwurf eingebracht, der 
mit der Rechtssituation, wie sie sich heute nach dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts ergibt, nicht 
mehr im Einklang steht. Ich möchte deshalb meinen, 
daß die Bundesregierung diesen Gesetzentwurf ent-
weder nicht mehr aufrechterhalten wird oder jeden-
falls in den Ausschußberatungen an das bestehende 
Recht, das durch das Bundesverfassungsgerichts-
urteil geschaffen ist, anzupassen wünscht. Ich habe 
davon Kenntnis, daß sich die Bundesregierung mit 
dem Gedanken getragen hat, einen neuen Apothe-
kengesetzentwurf einzubringen. Weiterhin haben 
wir uns die Frage zu stellen, ob ein eigener Gesetz-
entwurf der Regierung, nachdem dieser Gesetzent-
wurf von einer so großen Anzahl von Abgeordneten 
aus den Reihen der CDU/CSU, der FDP und der DP 
eingebracht worden ist, in diesem Hohen Hause 
überhaupt noch eingebracht werden muß. 

Der von dieser großen Anzahl von Abgeordneten 
eingebrachte Gesetzentwurf über ein Apotheken-
recht will sich den Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts anpassen. Er  will  also die Rechtsun-
sicherheit im Apothekenwesen durch eine bundes-
gesetzliche Regelung beseitigen. Dieser Apotheken-
gesetzentwurf will aber auch die Prinzipien des 
Grundgesetzes hinsichtlich der Freiheit der Berufs-
wahl verankern und von sich aus der Rechtsstel-
lung des Apothekerberufes als eines gewerblichen 
freien Berufes des Gesundheitswesens, wie das 
Bundesverfassungsgericht es ausgedrückt hat, Rech-
nung tragen. Zugleich soll in dem dem Hohen Hause 
vorgelegten Gesetzentwurf mit Rücksicht auf das 
überragende Gemeinschaftsgut der Volksgesundheit 
für das Apothekenwesen die Rechtsgrundlage ge-
schaffen werden, die für die Stellung und Funktion 
der Apotheke im Arzneimittelverkehr unerläßlich 
ist. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir bei 
dieser ersten Lesung, nur wenige Grundsätze her-
auszuarbeiten. Ich habe bereits eingangs erwähnt, 
daß uns die Bearbeitung dieser Materie vordring-
lich erscheint, und ich habe ausgeführt, daß es nach 
unserer Meinung nicht tunlich ist, dieses Apothe-
kengesetz erst mit dem Arzneimittelgesetz zu ver-
abschieden, weil die Verabschiedung des Arznei-
mittelgesetzes bei der außerordentlich schwierigen 
Materie und den verschiedenen Interessen, die sich 
in diesem Gesetz widerspiegeln, ohne Zweifel noch 
eine lange Zeit auf sich warten lassen wird. 
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Dir ,  Dittrich 
Was uns bei diesem Gesetzentwurf vorschwebt, 

ist, die alte, gute, jahrhundertealte Apotheke im In-
teresse unserer Gesundheitspflege aufrechtzuerhal-
ten, soweit das im Rahmen der Grundsätze des Ur-
teils des Bundesverfassungsgerichts überhaupt noch 
möglich ist. Wir möchten deshalb die Apotheke nach 
Möglichkeit im Besitz eines Apothekers wissen. Wir 
wollen den Mehrbesitz möglichst hintanhalten. Wir 
wollen auch, soweit das im Rahmen des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts möglich ist, den Fremd-
besitz in den Hintergrund schieben. Vor allem wol-
len wir verhindern — das möchte ich im Interesse 
unseres Mittelstandes sagen —, daß sich Kapital-
unternehmungen an Apotheken beteiligen können. 

Wir wollen vor allem zur Verhinderung der Ge-
fährdung der Volksgesundheit der Gefahr einer 
Vertrustung des Apothekenwesens entgehen. Wir 
wollen die Möglichkeit der Verwaltung der Apo-
theke schaffen. Wir wollen im Interesse der Witwe 
und der Kinder von Apothekern aber auch die Mög-
lichkeit der Verpachtung geben. Im Zusammenhang 
mit der Verpachtung werden wir zu überprüfen 
haben, ob wir nicht da und dort, wo besondere Här-
ten durch den Verkauf der Apotheke eintreten 
könnten, Milderungen vorsehen sollten, um vor 
allem von dem obersten Grundsatz, von dem wir 
uns bei diesem Gesetzentwurf leiten lassen müssen, 
nämlich dem des Eigentums, nicht abzuweichen. 

Es geht uns darum, im Interesse der Volksgesund-
heit ein Apothekengesetz zu schaffen, das diesen 
Grundsätzen der Erhaltung der Volksgesundheit ge-
recht wird. Ich weiß sicher, daß auch mit Hilfe der 
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei, deren In-
tentionen hinsichtlich der Schaffung eines Apothe-
kengesetzes unseren ähneln, ein Gesetz geschaffen 
werden kann, durch das der Apothekerstand erhal-
ten bleibt und mit dem unsere Verwaltung etwas 
anzufangen weiß. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Sie haben die Be-
gründung gehört. 

Ich eröffne die Debatte. — Das Wort hat der Ab-
geordnete Lange. 

Lange (Essen) (SPD) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich bedauere eigentlich, aus Anlaß 
dieser Vorlage zu dem Problem Arzneimittelwesen 
und Apothekenwesen für meine Fraktion noch ein-
mal etwas sagen zu müssen. Aber wir sind doch in 
diese merkwürdige Lage durch das — lassen Sie es 
mich einmal so formulieren — Versagen der Bun-
desregierung auf diesem Gebiete hineingekommen. 

(Abg. Dr. Stammberger: Hört! Hört!) 

Die Bundesregierung hat von vornherein versäumt, 
wie vor Jahr und Tag gefordert, ein Gesetz über 
das Arzneimittelwesen vorzulegen. Es ist ihr vom 
Bundesverfassungsgericht am 11. Juni bescheinigt 
worden, daß das die vordringliche Aufgabe gewesen 
wäre und nicht die, ein mehr oder minder fragwür-
diges Apothekengesetz vorzulegen. 

Wir haben als sozialdemokratische Fraktion mit 
der Drucksache 485 dem Hause eine Verhandlungs

-

grundlage angeboten. Wir haben in dieser Druck-
sache 485 — sie ist in der ersten Lesung in Berlin 
behandelt worden — das Gesamtproblem so, wie es 
auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 11. Juni dieses Jahres gelöst werden sollte, 
angefaßt und Lösungsvorschläge angeboten. Wir 
haben vorgeschlagen, im Gesamtrahmen einer Rege-
lung des Arzneimittelwesens die Apotheke als Her-
steller und auch die Apotheke als Verteiler einzu-
beziehen, weil wir die übrigen Hersteller und den 
übrigen Handel ebenfalls im Arzneimittelgesetz er-
fassen müssen. 

Die Bundesregierung hat weiterhin darauf bestan-
den, einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen. Gut, 
das kann man ihr nicht einmal verargen. Sie hat 
aber in diesem Entwurf zu einem Arzneimittelgesetz 
die Apotheken eindeutig ausgeschlossen und wird 
wahrscheinlich beabsichtigen — wenn die Worte 
des Kollegen Dittrich einen Sinn haben —, noch ein-
mal einen eigenen Entwurf vorzulegen. Aber was 
hätte dann näher gelegen, als daß die Bundesregie-
rung ihre Vorlage über die Regelung des Apothe-
kenwesens, die ja diesem Hause immer noch Kum-
mer bereitet, in dem Augenblick zurückgezogen 
hätte, in dem das Bundesverfassungsgericht sein 
Urteil gesprochen hat. Wenn es auch nicht ausdrück-
lich über diese Vorlage sein Urteil gesprochen hat, 
so hat es doch erkennbar auch diese Vorlage als 
nicht verfassungsmäßig betrachtet. Man muß man-
chesmal den Eindruck haben, daß auf der Seite der 
Regierung das notwendige Fingerspitzengefühl in 
der Beurteilung und Beachtung von höchstrichter-
lichen Urteilen, in diesem Fall eines verfassungs-
gerichtlichen Urteils, fehlt. Es wäre also nützlich und 
gut, wenn die Regierung in diesem Zusammenhang 
eine eindeutige Erklärung dergestalt abgäbe, daß 
das Apothekengesetz, das diesem Hause noch vor-
liegt und das anerkanntermaßen verfassungswidrig 
ist, zurückgezogen wird. 

Nun noch eine Bemerkung zu der Vorlage, nicht 
über den Inhalt der Vorlage, denn der Inhalt der 
Vorlage stimmt weitgehend mit dem überein, was 
in dem sozialdemokratischen Antrag Drucksache 485 
betreffend den Entwurf eines Gesetzes über die 
Herstellung und das Inverkehrbringen von Arznei-
mitteln enthalten ist. 

Wir haben den Versuch gemacht, in diesem Ent-
wurf in einem etwas größeren Umfange, als hier 
vorhin behauptet — insoweit möchte ich Herrn 
Dr. Dittrich doch korrigieren —, in zwei Abschnitten 
das Apothekenwesen in dem vorhin genannten 
Sinne zu regeln. Das Ganze umfaßt 26 Paragraphen 
und bedeutet der Sache nach das gleiche, was diese 
von über 100 Kollegen unterzeichnete Vorlage be-
deutet. Aber begeben wir uns — immer im Hinblick 
auf das, was hier versäumt worden ist — mit der 
Vorwegregelung dieses Komplexes nicht auch schon 
wieder auf einen Weg, der geeignet ist, gegen das, 
was im Bundesverfassungsgerichtsurteil festgestellt 
ist, zu verstoßen? Begeben wir uns da nicht schon 
wieder auf einen Weg, der im Hinblick auf die Be-
achtung verfassungsgerichtlicher Urteile auch durch 
das Parlament etwas fragwürdig erscheint? 

Was verschlüge es, wenn man — das ist auch die 
Frage an die Antragsteller —, falls  man die Druck- 
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Lange (Essen) 

sache 485, also den Entwurf der Opposition, zur 
Beratungsgrundlage macht, tatsächlich in die Ver-
handlungen über ein Gesetz über das Arzneimittel-
wesen einträte? Das ist doch das, Herr Kollege Dr. 
Dittrich, was in diesem Zusammenhang nach unserer 
Überzeugung mit Rücksicht auf das Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil notwendig wäre. 

Ich will mich gar nicht weiter zu den Bemerkun-
gen hinsichtlich der Überschneidung von gesund-
heitspolitischen und wirtschaftspolitischen Erwägun-
gen äußern. Ich will nur eines sagen: daß wir hier 
ein Beispiel haben, bei dem man die vernünftige 
Mitte unter Anerkennung des Gesundheitspoliti-
schen auch im Wirtschaftspolitischen finden muß. 
Der Versuch ist in beiden Fällen gemacht worden. 
Aber was wir nach unserer Überzeugung hier wegen 
des Vorhandenseins des bundesverfassungsgericht-
lichen  Urteils nicht können, ist, zu versuchen, für 
einen kleinen Sektor von Arzneimittelherstellern 
und dem Grunde nach auch für einen kleinen Sektor 
von Arzneimittelverteilern vorweg eine gesetzliche 
Regelung zu schaffen. 

Lassen Sie uns gemeinsam den Versuch unter-
nehmen, ein Arzneimittelgesetz zustande zu bringen 
— ein gründlich beratenes Gesetz; ich glaube, darin 
sollten wir übereinstimmen —, und lassen Sie uns 
auch gemeinsam feststellen, daß die Behörden der 
Länder die für die Erteilung der Erlaubnis zustän-
digen Stellen auf das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes vom 11. Juni dieses Jahres zu verweisen 
haben. Die dafür zuständigen Stellen können sich 
nicht vom Boden des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichtes entfernen. Insoweit sind also die Länder-
regierungen gebunden. Sie üben die Aufsicht über 
die anderen Organe aus, die ihnen nachgeordnet 
sind und unterstehen, die sie entsprechend unter-
richten und anweisen müssen, so daß bis zur Ver-
abschiedung eines umfassenden Arzneimittelgeset-
zes, das wir gern möchten, die Gefahr, die Sie, Herr 
Dr. Dittrich, hier geschildert haben und die mög-
licherweise auch die anderen Antragsteller sehen, 
nicht ohne weiteres zu entstehen braucht. 

(Abg. Dr. Dittrich: Aber wir haben doch 
nur Urteilsgründe und kein Gesetz!) 

— Sicher, das ist richtig. Aber sicher ist auch das 
richtig und für jeden Staatsbürger erkennbar: Da 
das Bundesverfassungsgericht in diesem Fall eine 
so umfassende Begründung seines Urteils gegeben 
hat, wird der Gesetzgeber sich über diese Urteils-
begründung nicht hinwegsetzen, also kein gegen-
teiliges Gesetz verabschieden können. Insoweit 
kann sich jedes Exekutivorgan ausrechnen, daß ein 
Verstoß gegen die in der Begründung festgestell-
ten Grundsätze praktisch zur Annullierung der er-
teilten Erlaubnis oder zum Aufleben der nicht er-
teilten Erlaubnis führen würde. Insoweit sehen wir 
also keine Bedenken, und unser Wunsch wäre es 
— wenn Sie schon ein solches Interesse haben, und 
das Interesse, möglichst schnell eine Regelung für 
das gesamte Bundesgebiet zu finden, ist bei allen 
vorhanden —, daß der Versuch gemacht wird, in 
den beteiligten Ausschüssen in die Beratung unserer 
Vorlage einzutreten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat Herr 
Staatssekretär Dr. Anders. 

Dr. Anders, Staatssekretär im Bundesministe-
rium des Innern: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Da Herr Abgeordneter Lange das Ver-
halten der Bundesregierung in diesem Punkte kri-
tisiert hat, möchte ich folgendes erklären. 

Es war seitens der Bundesregierung niemals be-
absichtigt, nach der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 11. Juni 1958 den Regierungs-
entwurf eines Gesetzes über das Apothekenwesen 
vom 30. November 1957 — Drucksache 35 — in 
seiner bisherigen Gestalt weiterzuverfolgen. Er 
sollte mit der Einbringung eines neuen Regierungs-
entwurfs auch formell für erledigt erklärt werden. 

Nachdem inzwischen zwei Initiativgesetzentwürfe 
zur Regelung des Apothekenwesens eingebracht 
worden sind, wird die Bundesregierung entscheiden 
müssen, ob sie sich mit einer Stellungnahme gegen-
über den Initiativgesetzentwürfen begnügen will. 
Diese Entscheidung wird unverzüglich getroffen 
werden. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Stammberger. 

Dr. Stammberger (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Nur kurz einige Worte zu dem, 
was Herr Kollege Lange gesagt hat. Herr Kollege 
Lange, Sie gehen immer wieder von der Ansicht 
aus, daß zwischen dem Arzneimittelgesetz und dem 
Apothekengesetz ein gewisser integrierender Zu-
sammenhang bestehe. 

(Abg. Lange [Essen] : Er besteht!) 

— Ich habe Ihnen bereits bei der ersten Lesung 
Ihres Arzneimittelgesetzentwurfs in Berlin gesagt, 
daß das nach unserer Auffassung nicht der Fall ist. 
Das Arzneimittelgesetz regelt die Ware, und das 
Apothekengesetz regelt die Berufsordnung für die-
sen Beruf. Die Rechtsanwaltsordnung finden Sie ja 
auch nicht in der Zivilprozeßordnung, obwohl in 
dieser auch manches über die Aufgaben der An-
wälte steht. Ich möchte nur diesen einen Vergleich 
ziehen, obwohl ich noch sehr viele andere dieser 
Art ziehen könnte. 

Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kollege Lange, bin 
ich der Auffassung, daß wir gerade wegen des 
Karlsruher Urteils so schnell wie möglich zu einem 
Apothekengesetz kommen müssen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Dr. Stammberger (FDP) : Bitte sehr! 

Lange (Essen) (SPD) : Herr Kollege Stammberger, 
warum haben Sie dann über den auch von Ihnen 
unterzeichneten Gesetzentwurf geschrieben: Ent-
wurf eines Gesetzes über das Apothekenwesen? 
Warum haben Sie nicht geschrieben: Ordnung des 
Apothekerberufs? 
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Dr. Stammberger (FDP) : Herr Kollege, ich muß 
schon sagen: das ist eine Haarspalterei, die nicht 
einmal unter uns Juristen üblich ist! 

(Beifall bei der FDP.) 

Sollte das aber das einzige sein, Herr Kollege, was 
Sie hindert, unserem Antrage zuzustimmen, dann 
sind wir gern bereit — ich glaube, Herr Kollege 
Dittrich wird mir zustimmen —, den Antrag sofort 
entsprechend zu ändern. 

Und nun will ich Ihnen sagen, warum ich der 
Auffassung bin, daß wir möglichst schnell zu einem 
Apothekenrecht kommen müssen: weil zwar nicht 
rechtlich, aber gesetzlich durch das Karlsruher Urteil 
eine gewisse Unsicherheit eingetreten ist; denn 
wir haben jetzt nicht nur ganz verschiedene, teil-
weise miteinander divergierende Ländergesetze, 
sondern ein großer Teil dieser Ländergesetze ist 
zudem auch noch verfassungswidrig, weil sie meist 
die Konzession voraussetzen. Nun ist es unbedingt 
erforderlich — gerade weil im Augenblick auf 
Grund des Karlsruher Urteils neue Apotheken wie 
das Kraut aus dem Boden schießen —, sobald wie 
möglich ein — und da gehen wir einig — dem 
Karlsruher Urteil entsprechendes neues Apotheken-
gesetz zu schaffen. Weil die Probleme, die auf 
Grund dieses Urteils noch bestehen, sehr gering 
sind, bin ich der Auffassung — das werde ich auch 
im Ausschuß vertreten, Herr Kollege —, daß wir 
dieses Apothekengesetz sogar noch vor dem Arz-
neimittelgesetz verabschieden sollten; denn das 
Apothekengesetz wird uns nach der augenblick-
lichen Rechtslage nicht mehr lange beschäftigen, 
während uns das Arzneimittelgesetz wahrschein-
lich eine sehr, sehr lange Zeit beschäftigen wird. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat nun 
Frau Abgeordnete Dr. Hubert. 

Frau Dr. Hubert (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Stammberger, es 
ist keineswegs eine Haarspalterei, ob man eine Be-
rufsordnung oder ein Gesetz über das Apotheken-
wesen macht. Aber mit Bezug auf das hier ange-
zogene Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind 
wir der Meinung, daß man dies — das Apotheken-
wesen — nicht vorweg lösen kann. Das Bundes-
verfassungsgericht hat ausdrücklich gesagt: Zum 
Schutze der Gesundheit ist es allerdings durchaus 
möglich, hinsichtlich des Apothekerberufes und hin-
sichtlich des Betriebs und der Herstellung von Arz-
neiwaren in der Apotheke Sonderregelungen zu 
treffen. 

Man kann aber Regelungen für die Apotheke 
nicht unter den Oberbegriff „Schutz der Gesund-
heit" treffen, wenn man vorher nicht alle übrigen 
Möglichkeiten des Gesetzgebers ausgeschöpft hat, 
in bezug auf die Dinge etwas zu tun, bei denen die 
Gefährdung der Gesundheit viel größer ist, näm-
lich bei den 80 bis 90 % Arzneiwaren, die nicht 
in der Apotheke, sondern von der Industrie her-
gestellt werden. Wenn Sie sich das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts genau durchlesen, werden 

Sie sehen, daß gerade darauf vom Verfassungs-
gericht besonderer Nachdruck gelegt worden ist. 
Das Verfassungsgericht sagt nämlich: Wenn ihr für 
die Apotheken Regelungen zum Schutze der Ge-
sundheit treffen wollt, müßt ihr vorher Vorschrif-
ten für die weit umfangreichere und damit gefähr-
lichere Arzneimittelherstellung industrieller Art 
treffen. Darum sind wir der Meinung, daß wir das 
Apothekenwesen im Zusammenhang mit dem Arz-
neimittelgesetz regeln müssen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Frau Dr. Hubert (SPD) : Ja! 

Dr. Stammberger (FDP) : Frau Dr. Hubert, ist es 
nicht vielmehr so, daß das Bundesverfassungsgericht 
gesagt hat, bevor man zu einem Apothekenmonopol 
komme, müsse man im Arzneimittelrecht gewisse 
Beschränkungen treffen? Da aber das Bundesver-
fassungsgericht die Konzession für verfassungs-
widrig erklärt, steht diese Frage gar nicht mehr 
zur Debatte; denn wir wollen ja alle keine Kon-
zession. 

Frau Dr. Hubert (SPD) : Nein, Herr Kollege 
Stammberger, da haben Sie mich mißverstanden. 
Diese Frage steht gar nicht zur Debatte. Hier sind 
gewisse Regelungen für die Apotheken vorgesehen. 
Herr Kollege Dittrich wies darauf hin, Sie möchten 
verhindern, daß z. B. ein Apotheker mehrere Apo-
theken hat oder daß Kapitalgesellschaften Apothe-
ken gründen. Das sind Eingriffe, und diese Ein-
griffe können nur gemacht werden, wenn ein über-
geordnetes Gut, nämlich die Gesundheit, es erfor-
dert. Da sind wir uns doch völlig einig. Hierzu sagt 
das Bundesverfassungsgericht: Das könnt ihr dann 
aber nicht nur für 10 % dieser Waren oder für 
einen ganz kleinen Sektor regeln, sondern dann 
müßt ihr eben für alle Gebiete Regelungen treffen, 
auf denen die Gesundheitsgefährdung eintritt. Sie 
tritt bei der industriellen Herstellung genauso, ja 
in verstärktem Maße ein. Darum meine ich, daß wir 
die ganze Arzneimittelfrage nur im Gesamtrahmen 
und nur gleichzeitig regeln können. 

Vizepräsident Dr. Becker: Wird das Wort 
weiter gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Die Aus-
sprache ist geschlossen. 

Es ist die Überweisung an den Ausschuß für Ge-
sundheitswesen — federführend — und an den 
Wirtschaftsausschuß sowie den Rechtsausschuß — 
zur Mitberatung — vorgeschlagen. Ich darf wohl an-
nehmen, daß der Herr Antragsteller damit einver-
standen ist. Werden weitere Anträge hierzu ge-
stellt? — Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer für die Über-
weisung an den Ausschuß für Gesundheitswesen — 
federführend — und an den Wirtschaftsausschuß so-
wie den Rechtsausschuß — zur Mitberatung — ist, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Danke. Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Es ist so beschlossen. 
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Vizepräsident Dr. Becker 
Aus verschiedenen Teilen des Hauses ist mir der 

Wunsch vorgetragen worden, den Punkt 9 der Ta-
gesordnung vor der Verhandlung des Punkte 8 zur 
Debatte zu stellen. — Ich höre keinen Widerspruch. 
Ich darf annehmen, daß Sie  damit einverstanden 
sind; dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der  Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des 
Lebensmittelgesetzes (Drucksache 316). 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ge-
sundheitswesen (11. Ausschuß) (Drucksache 
553). 

(Erste Beratung 20. Sitzung.) 

Es liegen hierzu Änderungsanträge auf den Um-
drucken 169 und 170 vor. 

Ich erteile zunächst der Frau Abgeordneten Dr. 
Steinbiß als Berichterstatterin das Wort. 

(Abg. Frau Dr. Steinbiß: Ich beziehe mich 
auf meinen Schriftleichen Bericht!) 

— Frau Kollegin Dr. Steinbiß bezieht sich auf ihren 
Schriftlichen Bericht. 

Ich richte die Frage an Frau Abgeordnete Keil-
hack, ob sie das Wort als Berichterstatterin wünscht. 

(Abg. Frau Keilhack: Nein!) 

— Das ist auch nicht der Fall. Dann treten wir in 
die Beratung  des  Gesetzes im einzelnen ein.  

(Abg. Frau Dr. Steinbiß: Herr Präsident, 
es sind noch nicht alle Anträge, die gestellt 

sind, im Saal!) 

— Es wird mir mitgeteilt, daß noch einige Anträge 
nachkommen werden. Darf ich 'fragen, ob sich diese 
Anträge auf die ersten Paragraphen beziehen wer-
den? 

(Abg. Frau Dr. Steinbiß: Nein! — Abg. Frau 
Keilhack: Von uns aus ja!) 

Kommt noch einer? — Würde er eventuell münd-
lich vorgetragen werden, wenn der betreffende Pa-
ragraph zum Aufruf kommt? — Ich würde vorschla-
gen, so zu verfahren, daß er später noch gedruckt 
vorgelegt wird. 

Wir kommen also  bei der Einzelberatung zu Art. 1 
in der Ausschußfassung. Hierzu liegen vor ein An-
trag auf Umdruck 169 Ziffer 1 und ein Antrag auf 
Umdruck 170 Ziffer 1. Der Antrag Umdruck 169 Zif-
fer 1 a) und b) bezieht sich auf Art. 1 Nr. 5, der An-
trag Umdruck 170 Ziffer 1 auf Art. 1 Nr. 6. Wer be-
gründet den Antrag Umdruck 169 Ziffer 1 zu Art. 1 
Nr. 5? — Zur Begründung hat das Wort der Abge-
ordnete Dr. Stammberger. 

Dr. Stammberger (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der federführende Ausschuß 
hat mit Mehrheit die Kennzeichnungspflicht be-
schlossen. Wir Freien Demokraten wollen auch jetzt 
;in der zweiten und dritten Lesung an diesem Prin-
zip festhalten. Wir sind aber nicht der Meinung, daß 
sich die Kennzeichnungspflicht auch auf die soge-

nannten technischen Hilfsstoffe erstrecken sollte, 
die nur vorübergehend und eigentlich nicht zum 
Zwecke des späteren Verzehrs in das Lebensmittel 
gebracht worden sind. Die technischen Hilfsstoffe 
haben eine gewisse Sonderregelung dadurch erfah-
ren, daß wir sie aus dem Verbotsprinzip herausge-
nommen und  die  Regelung nach dem Mißbrauchs-
prinzip gestaltet haben. Wir sind daher der Mei-
nung, daß man nicht grundsätzlich von der Kennt-
lichmachung ausgehen, sondern hier an Stelle der 
— wenn auch durch Ausnahmen eingeschränkten — 
Muß-Vorschrift eine Kann-Vorschrift setzen sollte. 

Ich darf darauf hinweisen, daß unsere Anträge zu 
a) und b) in einem gewissen Zusammenhang stehen; 
denn der Ersatz für die nach Ziffer 1 a) des Antrages 
zu streichenden Worte ist der neue Abs. 2 — Ich 
bitte um Entschuldigung. Ich habe 'bereits den zwei-
ten Antrag begründet. Ich möchte den ersten An-
trag begründen, der die Kenntlichmachung der 
Strahlen betrifft. 

Vizepräsident Dr. Becker: Zu § 4 c, wenn ich 
recht verstanden habe, in Art. 1 Ziffer 5? 

Dr. Stammberger (FDP) : Ja, zu § 4 c. — Meine 
Damen und Herren! Bei den sehr knappen Abstim-
mungsverhältnissen im Ausschuß ist ein unschönes 
Ergebnis dadurch zustande gekommen, daß wir zwar 
bei den Fremdstoffen die Kennzeichnungspflicht be-
schlossen, daß wir es aber bei den Strahlen bei der 
von der Regierung vorgeschlagenen Kann-Vorschrift 
belassen haben. Wir sind der Auffassung, daß auch 
für Strahlenbehandlung grundsätzlich die Kenn-
zeichnungspflicht eingeführt werden und die Regie-
rung nur ermächtigt werden sollte, durch Rechtsver-
ordnung Ausnahmen zuzulassen, wenn die Behand-
lung nach Art und Dosierung unbedenklich ist und 
der Verbraucher durch die Unterlassung der Kennt-
lichmachung in seiner berechtigten Erwartung nicht 
getäuscht werden kann. Das erscheint uns deshalb 
erforderlich, weil wir ja ebenso wie die Fremdstoff-
zusätze auch die Strahlenbehandlung nach dem Ver-
botsprinzip behandelt haben. Die Mehrheit des Aus-
schusses hat damit den Standpunkt vertreten, daß 
auch die Behandlung mit Strahlen nur zulässig sein 
soll, wenn eine ausdrückliche Genehmigung vor-
liegt. Das setzt meines Erachtens auch eine entspre-
chende Regelung hinsichtlich der Kennzeichnungs-
pflicht voraus. 

Wir beantragen daher in Ziffer 1 a unseres An-
trags Umdruck 169, in § 4 c Satz 2 die Worte „und 
vorschreiben, wie die so behandelten Lebensmittel 
kenntlich zu machen sind" zu streichen, und bean-
tragen in Ziffer 1 b unseres Antrags, einen neuen 
Abs. 2 anzufügen, wonach die Strahlenbehandlung 
grundsätzlich kennzeichnungspflichtig ist und die 
Regierung lediglich ermächtigt wird, durch Rechts-
verordnung Ausnahmen zuzulassen, wenn die Be-
handlung nach Art und Dosierung unbedenklich ist 
und der Verbraucher durch die Unterlassung der 
Kenntlichmachung in seiner berechtigten Erwartung 
nicht getäuscht werden kann. 

(Beifall bei der FDP.) 
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Vizepräsident Dr. Becker: Meine Damen und 
Herren, ich habe, nachdem ich dem Abgeordneten 
Stammberger das Wort erteilt hatte, vom Büro 
einen neuen Antrag erhalten. Das ist der Umdruck 
172. Er enthält eine Reihe von Anträgen der Frak-
tion der SPD. Dieser Umdruck wird, wie mir mitge-
teilt worden ist, demnächst verteilt werden. Ich habe 
ferner einen Umdruck 173 mit Anträgen der Frak-
tion der CDU/CSU erhalten. 

Herr Abgeordneter Stammberger hat soeben den 
Antrag Umdruck 169 Ziffer i zu § 4 c begründet. 
Ich mache darauf aufmerksam, daß in dem Antrag 
der SPD Umdruck 172 unter Ziffer 1 a schon der 
§ 4 a angesprochen wird. Ich möchte nun, um Klar-
heit bei der Abstimmung zu haben, zunächst den 
soeben begründeten Antrag — bzw. den korrespon-
dierenden Antrag der SPD — zu § 4 c erledigen 
lassen, sehe mich dazu aber nur dann in der Lage, 
wenn Annahme oder Ablehnung des Antrags zu 
§ 4 a keine indirekte Wirkung auf § 4 c hat. Darf 
ich die Schriftgelehrten zu diesem Gesetz fragen, 
wie sie dazu stehen. 

(Zuruf von der SPD: Ist nicht der Fall!) 

— Ich höre, daß keine Wechselbeziehung besteht. 
Wir können also den soeben begründeten Antrag 
zu § 4 c zunächst erledigen. 

Ich bitte aber gleichzeitig, weil im Umdruck 172 
unter Ziffer 1 b zu § 4 c Satz 2 ein Änderungs-
antrag — — 

(Zuruf: Haben wir ja alle nicht!) 

— Ich habe vor zwei Minuten erklärt, Herr Kollege, 
daß dieser Antrag verteilt wird. Mir liegen die 
Anträge vor. Wenn Sie wünschen, daß die Sitzung 
unterbrochen wird, bis die Anträge schriftlich vor-
liegen, bitte ich, diesen Antrag zu stellen. 

(Zurufe.) 

— Ich stelle anheim, einen Antrag zu stellen. — 
Bitte, Herr Kollege Stammberger. 

Dr. Stammberger (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es handelt sich hier um ein 
Gesetz von erheblicher Bedeutung, dessen Beratung 
ja auch von der Öffentlichkeit mit grollen Erwartun-
gen verfolgt wird. Ich halte eine überstürzte Be-
handlung für untunlich, bei der, weil die Anträge 
noch nicht vorliegen, solche Pannen passieren, wie 
mir eine soeben bereits passiert ist. Ich möchte 
daher namens meiner Fraktion beantragen, die 
Sitzung zu unterbrechen, bis allen Abgeordneten des 
Hauses sämtliche Anträge zugegangen sind. 

(Zuruf: Auf wie lange?) 

— Ich beantrage eine Sitzungspause bis 14 Uhr. Es 
empfiehlt sich dann natürlich, gleich die Mittags-
pause einzubeziehen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Mommer. 

Dr. Mommer (SPD) : Herr Präsident! Es ist rich-
tig, wir sollten nicht weiterberaten, ehe wir nicht 
die Anträge schriftlich vorliegen haben. Aber wir 

können inzwischen etwas anderes tun, nämlich die 
anderen Punkte der Tagesordnung erledigen. Ich 
bitte also, die zweite Beratung dieses Gesetzes zu 
unterbrechen und zunächst die weiteren Punkte der 
Tagesordnung vorzunehmen. 

(Abg. Dr. Stammberger: Einverstanden! Ich 
ziehe meinen Antrag zurück!) 

Vizepräsident Dr. Becker: Dann kann ich den 
Antrag Mommer zur Abstimmung stellen. 

(Abg. Rösing: Punkt 8 wollen wir aber 
ganz zurückstellen, bis zum Ende der 

Debatte über die anderen Punkte!) 

— Punkt 8 soll ganz zurückgestellt werden. Jetzt 
ziehen wir aber Punkt 10 und die folgenden Punkte 
vor. So habe ich wohl recht verstanden. Ich halte 
dieses Verfahren auch für richtig und darf wohl das 
allgemeine Einverständnis dazu annehmen. Die Be-
ratung des Punktes 9 der Tagesordnung wird hier-
mit unterbrochen. Wir werden uns verständigen, 
wann wir sie fortsetzen — spätestens nach Er-
ledigung der übrigen Tagesordnungspunkte mit 
Ausnahme des Punktes 8, der nach wie vor hinter 
Punkt 9 zurückgestellt bleibt. Herrscht hierüber 
Einverständnis? — Ich stelle das fest. 

Dann rufe ich den auch noch nicht erledigten 
Punkt 7 der Tagesordnung — der sich aber schnell 
erledigen läßt — auf: 

Erste Beratung des von der Fraktion der 
FDP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
über den Fristablauf (Drucksache 581). 

Wird der Antrag begründet? — Das ist wohl nicht 
der Fall. Wortmeldungen liegen auch nicht vor. Ich 
rufe die erste Beratung auf. — Ich schließe die De-
batte. Es ist vorgeschlagen, den Entwurf an den 
Rechtsausschuß zu überweisen. Werden weitere 
Anträge hierzu gestellt? — Das ist nicht der Fall. 
Dann bitte ich diejenigen, die der Überweisung 
dieser Vorlage an den Rechtsausschuß zustimmen, 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Die Überweisung ist 
beschlossen. 

Nunmehr rufe ich Punkt 10 der Tagesordnung 
auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zu dem Haager Übereinkom-
men vom 1. März 1954 über den Zivilprozeß 
(Drucksache 350). 

Mündlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(12. Ausschuß) (Drucksache 556). 
(Erste Beratung 27. Sitzung.) 

Wird das Wort zur Berichterstattung gewünscht? 
— Bitte schön! 

Frau Hamelbeck (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Erlauben Sie mir, die 
Berichterstattung zu den Punkten 10 und 11 der 
Tagesordnung miteinander zu verbinden, da die bei-
den Gesetze in innerem Zusammenhang stehen. 
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Frau Hamelbeck 

Der Deutsche Bundestag hat den Entwurf eines 
Gesetzes zum Haager Übereinkommen vom 1. März 
1954 über den Zivilprozeß — Drucksache 350 und 
den Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung dieses 
Übereinkommens — Drucksache 351 — in seiner 
27. Sitzung vom 7. Mai 1958 dem Rechtsausschuß zur 
alleinigen Beratung überwiesen. Der Rechtsausschuß 
hat beide Entwürfe in seiner 27. Sitzung am 1. Ok-
tober 1958 in Berlin abschließend behandelt und die 
in den vorliegenden Mündlichen Berichten gestellten 
Anträge beschlossen. 

Ich möchte noch bemerken, daß der Rechtsaus-
schuß entsprechend seiner bisher stets geübten 
Praxis zur Einleitungsformel in dem Gesetzentwurf 
Drucksache 350 die Auffassung vertreten hat, dar-
über, ob das Ratifizierungsgesetz der Zustimmung 
des Bundesrates bedürfe, sei nicht vom Rechtsaus-
schuß zu beschließen. Er hat daher die Auffassung 
des Bundesrates, daß das Gesetz seiner Zustimmung 
bedürfe, nur zur Kenntnis genommen. Der Ausschuß 
ist dabei von der Auffassung ausgegangen, daß 
nicht der Bundestag, sondern der Herr Bundespräsi-
dent  über die Zustimmungsbedürftigkeit zu befinden 
habe. Gegen die Aufnahme der Zustimmungsklausel 
bestehen seitens des Rechtsausschusses jedoch kei-
nerlei Bedenken. 

Das dem Ratifizierungsgesetzentwurf auf Druck-
sache 350 zugrunde liegende Abkommen regelt den 
zwischenstaatlichen Rechtshilfeverkehr. Es löst inso-
weit das Haager Abkommen über den Zivilprozeß 
vorn 17. Juli 1905 ab und schließt eine Lücke in dem 
Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und Frank-
reich, da nach französischer Auffassung das bis-
herige Abkommen durch den Krieg außer Kraft ge-
treten ist. Das neue Übereinkommen hält sich im 
wesentlichen in den gleichen Grenzen wie das alte. 
So befaßt es sich wiederum mit der Erledigung von 
Zustellungsanträgen und Rechtshilfeersuchen sowie 
mit der Befreiung von der Sicherheitsleistung für 
Prozeßkosten und mit der Gegenseitigkeit bei der 
Bewilligung des Armenrechts. Es verbessert und 
vereinfacht in diesen Fragen den zwischenstaat-
lichen Rechtsverkehr in mehrfacher Hinsicht. Den 
Katalog der Verbesserungen im einzelnen aufzu-
führen, erscheint hier nicht erforderlich. Ich möchte 
nur darauf hinweisen, daß der Ausschuß sich ein-
gehend mit der Frage der Vollstreckbarerklärung 
von Kostenentscheidungen ohne Anhörung der Par-
teien befaßt und geprüft hat, ob hier der fundamen-
tale Grundsatz des rechtlichen Gehörs nicht verletzt 
werde. Der Rechtsausschuß hält eine Anhörung der 
Parteien in diesem Falle für entbehrlich, weil die 
Vollstreckbarerklärung nur eine Konsequenz, nicht 
aber eine Ergänzung der Entscheidung in der Haupt-
sache, also der Kostenentscheidung, ist. In bezug auf 
die Vollstreckbarerklärung genügt es nach Meinung 
des Ausschusses zur Wahrung des rechtlichen Ge-
hörs, wenn der Betroffene nach Zustellung der Voll-
streckbarerklärung Gelegenheit hat, sofortige Be-
schwerde einzulegen. 

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs war auch 
hei Behandlung des Ausführungsgesetzes Druck-
sache 351 Gegenstand eingehender Beratungen. Der 
Ausschuß einigte sich darauf, in § 6 Abs. 1 zur Klar-
stellung die Worte „ohne Rücksicht auf den Wert 

des Beschwerdegegenstandes" einzufügen, um da-
mit zu betonen, daß als Korrelat zur fehlenden 
Anhörung stets die sofortige Beschwerde gegeben 
sei. Die Einfügung des § 10 a entsprach einer Emp-
fehlung des Bundesrats, der sich der Ausschuß 
angeschlossen hat. 

Namens des Ausschusses darf ich als Bericht-
erstatterin das Hohe Haus bitten, den in den Druck-
sachen 556 und 557 gestellten Anträgen zu entspre-
chen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich danke der Frau 
Berichterstatterin. Wir kommen zur Aussprache, 
zunächst zu Punkt 10. Ich eröffne die Aussprache. 
Ich rufe auf die Artikel 1, — 2, — 3, - Einleitung 
und Überschrift. — Wird dazu das Wort gewünscht? 
Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer die Artikel 1, 
2, 3, Einleitung und Überschrift anzunehmen 
wünscht, den bitte ich uni das Handzeichen. 
Danke schön. Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — In zweiter Lesung angenommen. 

Wer dem ganzen Gesetz zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich auch um das Handzeichen. — Ange-
nommen. 

Ich rufe dann auf die 

dritte Lesung. 

Ich eröffne die Generaldebatte. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich schließe die 
Debatte. Ich rufe auf das gesamte Gesetz mit den 
Artikeln 1, 2, 3, Einleitung und Überschrift und bitte 
alle diejenigen, die dem Gesetz zustimmen wollen, 
sich freundlichst von ihren Plätzen zu erheben. — 
Ich danke Ihnen. Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Das Gesetz ist in dritter Lesung 
angenommen. 

Ich rufe jetzt auf Punkt 11 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Ausführung des Haager Über-
einkommens vom 1. März 1954 über den 
Zivilprozeß (Drucksache 351). 

Mündlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(12. Ausschuß) (Drucksache 557). 

(Erste Beratung 27. Sitzung.) 

Unsere verehrte Frau Berichterstatterin hat den 
Bericht auch zu diesem Punkt bereits erstattet. Ich 
rufe auf § 1, — 2, — 3, — 4 - und 5 — in der 
Ausschußfassung. Anträge hierzu liegen nicht vor. 
Ich bitte diejenigen, die diesen Paragraphen zuzu-
stimmen wünschen, um das Handzeichen. — Es 
scheint sehr viele Enthaltungen zu geben. Darf ich 
nochmals fragen: wer diesen aufgerufenen Para-
graphen in dem Tagesordnungspunkt 11 zu §§ 1 
bis 5 in der Ausschußfassung zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Danke schön. 
Ich bitte um die Gegenprobe. - Enthaltungen? 
Angenommen. 
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Vizepräsident Dr. Becker 
Ich mache nunmehr darauf aufmerksam, daß zu 

§ 6 Abs. 2 der Ausschuß einen Änderungsantrag 
gestellt hat. Ich nehme an, daß jetzt § 6 zusammen 
mit diesem Antrag des Ausschusses, der unstreitig 
ist, zur Abstimmung gestellt werden kann. Das 
Wort hierzu scheint nicht gewünscht zu werden. — 
Das ist der Fall. Dann kommen wir zur Abstim-
mung über § 6 in der Fassung, die der Ausschuß 
beantragt. Wer § 6 in dieser Fassung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — An-
genommen. 

Ich rufe weiter auf die §§ 7, — 8, — 9 — und 10, 
zu denen keine Änderungsanträge vorliegen. Wird 
das Wort hierzu gewünscht? — Das  ist nicht der 
Fall. Wir kommen zur Abstimmung über die so-
eben aufgerufenen §§ 7 bis 10. Wer ihnen zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Angenommen. 

Ich rufe nun § 10 a in der vom Ausschuß bean-
tragten Fassung auf. Wird das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Debatte. Wer 
dem § 10 a in der Formulierung des Ausschusses zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Danke schön. Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe auf §§ 11 und 12. — Das Wort wird nicht 
gewünscht. Wer den §§ 11 und 12 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — An-
genommen. 

Einleitung und Überschrift. — Das Wort wird 
nicht gewünscht. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Angenommen. 

Damit ist das Gesetz in zweiter Lesung ange-
nommen. Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die Generaldebatte. Wird das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich schließe die 
Debatte. Wir kommen zur Abstimmung über das 
Gesetz im ganzen. Wer ihm zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich sich zu erheben. — Danke schön. Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das 
Gesetz ist in  dritter Lesung angenommen. 

Ich rufe nunmehr auf Punkt 12 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU, SDP, FDP, DP einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Soldatengesetzes (Drucksache 347). 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für Ver-
teidigung (5. Ausschuß) (Drucksache 559). 
(Erste Beratung 27. Sitzung). 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Merten. 
Wünscht der Herr Berichterstatter ,das Wort? — Das 
ist nicht der Fall. 

Wir kommen dann zur Beratung im einzelnen. Ich 
rufe auf Art. 1, — Art. 2, — Einleitung und Über-
schrift. Wortmeldungen liegen nicht vor. Wer Art. 1 

und Art. 2 sowie der Einleitung und der Überschrift 
in der Fassung des Ausschußantrags Drucksache 559 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Danke schön. Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Das Gesetz ist in zweiter Le-
sung angenommen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die Generaldebatte. Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Die Debatte ist geschlossen. Wir 
kommen zur Abstimmung über das Gesetz im gan-
zen. Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich, 
sich freundlichst zu erheben. — Danke schön. Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das 
Gesetz ist in dritter Lesung einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe nunmehr Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Aufhebung des Gesetzes 
über die Einschränkung der Verwendung von 
Maschinen in der Zigarrenindustrie (Druck-
sache 373). 

Schriftlicher Bericht des Wirtschaftsausschus-
ses (16. Ausschuß) (Drucksache 571). 
(Erste Beratung 30. Sitzung.) 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Wehr. 
Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? — 

Das ist nicht der Fall. Dann wird auf den Schrift

-

lichen Bericht Bezug genommen. 

Wir kommen jetzt zur Einzelberatung. Der An-
trag geht dahin, den Gesetzentwurf unverändert in 
der Fassung der Vorlage anzunehmen. Ich rufe auf 
§§ 1, 2, 3, Einleitung und Überschrift. Änderungs-
anträge liegen nicht vor. Wird zu den aufgerufenen 
Bestimmungen das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. 

Ich stelle die soeben aufgerufenen §§ 1, 2 und 3 
sowie Einleitung und Überschrift in der zweiten 
Lesung zur Abstimmung. Wer dafür ist, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Ge-
genprobe. — Enthaltungen? — Gegen eine Stimme 
angenommen. 

Ich rufe zur 

dritten Beratung 

auf und eröffne die Generaldebatte. — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Die Debatte ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung in der dritten 
Lesung. Wer für §§ 1, 2 und 3 sowie Einleitung 
und Überschrift ist, den bitte ich, sich zu erheben. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Gegen eine Stimme angenommen. 

Ich rufe nunmehr auf Punkt 14 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Viehzäh-
lungsgesetzes (Drucksache 298). 
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Vizepräsident Dr. Becker 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten (19. Aus-
schuß) (Drucksache 579). 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Pflaumbaum. Wünscht der Herr Berichterstatter 
das Wort? 

(Abg. Dr. Pflaumbaum: Nein!) 

— Der Herr Berichterstatter verzichtet und verweist 
auf den Schriftlichen Bericht. 

Wir kommen zur Einzelberatung. Ich verweise 
auf Drucksache 579 — rechte Spalte — und rufe auf 
die Artikel 1, 2, 3, 4, Einleitung und Überschrift. 
Abänderungsanträge hierzu liegen nicht vor. Wird 
im einzelnen das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. 

Wer in  der zweiten Lesung den Artikeln 1, 2, 3 
und 4 sowie der Einleitung und Überschrift zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? - 
In zweiter Lesung angenommen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Wort-
meldungen liegen nicht vor. Die Debatte ist ge-
schlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte diejeni-
gen, die dem Gesetzentwurf in der dritten Lesung 
zuzustimmen wünschen, sich zu erheben. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — In dritter 
Lesung angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 15 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes über Bodenbenutzungserhe-
bung und Ernteberichterstattung (Drucksache 
323). 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten (19. Aus-
schuß) (Drucksache 580). 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Seither. 
Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? 

(Abg. Seither: Nein!) 

— Der Herr Berichterstatter verzichtet. 

Wir kommen zur Einzelberatung. Ich verweise auf 
die Beschlüsse des Ausschusses — Drucksache 580, 
rechte Seite —. Änderungsanträge liegen nicht vor. 
Ich rufe deshalb insgesamt auf §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
7 a, 8, 9, 9 a, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16 sowie Ein-
leitung und Überschrift. Wortmeldungen dazu liegen 
nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer den soeben 
aufgerufenen Paragraphen sowie der Einleitung und 
Überschrift zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. - 
Enthaltungen? — Gegen eine Stimme angenommen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

In der zweiten Lesung sind keine Änderungsanträge 
angenommen worden. Wird in der dritten Beratung 

eine Generaldebatte gewünscht? - Das ist, wie ich 
sehe, nicht der Fall. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz im ganzen, also den §§ 1 bis einschließlich 16, 
der Einleitung und der Überschrift zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich freundlich, sich zu erheben. 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Das Gesetz ist in dritter Lesung einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe nunmehr auf Punkt 16 der Tagesordnung: 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen betr. Entlastung der Bundesre-
gierung wegen der Bundeshaushaltsrechnung 
für das Rechnungsjahr 1955 auf Grund der 
Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 
(Drucksache 554). 

Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Dann ist die Debatte geschlossen. Vorgeschla-
gen ist Überweisung an den Haushaltsausschuß. 
Werden weitere Anträge hierzu gestellt? — Das ist 
nicht der Fall. Dann bitte ich alle diejenigen, die 
der Überweisung dieser Vorlage an den Haushalts-
ausschuß zuzustimmen wünschen, um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 17 der Tagesordnung: 

Beratung der Übersicht 3 des Rechtsausschus-
ses (12. Ausschuß) über die dem Deutschen 
Bundestag zugeleiteten Streitsachen vor dem 
Bundesverfassungsgericht (Drucksache 577). 

Wird das Wort hierzu gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Eine Debatte findet also nicht statt. 

Der Antrag des Ausschusses lautet: „Der Bundes-
tag wolle beschließen, von einer Äußerung zu den 
nachstehend aufgeführten Streitsachen vor dem 
Bundesverfassungsgericht abzusehen." Werden wei-
tere Anträge hierzu gestellt? — Das ist nicht der 
Fall. Dann stelle ich diesen Antrag zur Abstimmung. 
Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Es ist so beschlossen. 

Damit haben wir die Tagesordnung bis auf die 
Punkte 8 und 9 erledigt. Entgegen dem vorhin ge-
faßten Beschluß, nach dem Punkt 8 nach Punkt 9 
behandelt werden sollte, ist vorgeschlagen worden, 
jetzt zunächst Punkt 8 vorzunehmen. Ist das Haus 
damit einverstanden? 

(Zustimmung.) 

— Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe also Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Errichtung des Bundesamtes für 
zivilen Bevölkerungsschutz (Drucksache 131). 
Schriftlicher Bericht des Aussschusses für 
Inneres (6. Ausschuß) (Drucksache 576). 
(Erste Beratung 8. Sitzung.) 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Maier 
(Freiburg). Wünscht der Berichterstatter das Wort? 

(Zuruf: Ist krank!) 
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Vizepräsident Dr. Becker 

— Der Berichterstatter ist krank. Der Schriftliche 
Bericht liegt vor. Ich nehme an, daß das Haus von 
ihm Kenntnis genommen hat. 

Wir kommen nunmehr zur Beratung im einzel-
nen. Ich darf bitten, die Drucksache 576 zur Hand 
zu nehmen. Soeben wird mir ein Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD auf Umdruck 171 vorgelegt. 
Ist er verteilt? 

(Zustimmung.) 

- Also er ist verteilt. Er enthält Änderungsanträge 
zu § 2 Abs. 1 und zu § 2 Abs. 3. 

Ich rufe zunächst den § 1 auf. Wird zu diesem 
Paragraphen das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Wer dem § 1 in der Ausschußfassung zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Ent-
haltungen? — § 1 ist in zweiter Lesung angenom-
men. 

Nunmehr rufe ich den § 2 und dazu den Antrag 
auf Umdruck 171 Ziffer 1 auf. Der Antrag wird 
vom Herrn Kollegen Diel begründet. Er hat das 
Wort. 

Diel (Horressen) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich habe den Antrag meiner 
Fraktion zu § 2 Abs. 1 Buchstabe a zu begründen. 
Die vorgeschlagene Fassung 

a) die Ausbildung leitender und führender 
Kräfte für den Luftschutz einschließlich des 
Luftschutzhilfsdienstes nach einheitlichen 
Richtlinien, 

soll an die Stelle der jetzt bestehenden Fassung 
„die Ausbildung leitender Luftschutzkräfte nach 
einheitlichen Richtlinien" treten. 

Ich glaube, die Ausschußmitglieder waren sich 
alle einig darin, daß sich in der Bevölkerung durch 
die Schaffung eines Bundesamts für zivilen Bevöl-
kerungsschutz die irrige Auffassung breitmacht, da-
mit sei für den Katastrophenfall alles bestens ge-
regelt. Das ist doch wohl nicht der Fall. Deshalb 
haben wir jetzt diesen Änderungsantrag einge-
bracht. Denn uns kommt es darauf an, daß dieses 
Bundesamt nicht unter dem Motto arbeitet: Es ist 
alles halb so schlimm. Ich glaube, meine Damen 
und Herren, wir sind uns darüber alle einig. Ich 
möchte dazu keine weiteren Ausführungen machen. 
Diese Dinge dürfen nicht verniedlicht werden. Die 
atomaren und nuklearen Waffen können nicht ver-
niedlicht werden, sondern diese Fragen müssen sehr 
ernst genommen werden. Die Bevölkerung hat auch 
ein Anrecht darauf, so weit wie möglich hierüber 
aufgeklärt zu werden. Deshalb bitte ich Sie, un-
serem Änderungsantrag zuzustimmen. 

Vielleicht, Herr Präsident, darf ich gleich die 
Ziffer 2 miterledigen, damit ich das Hohe Haus nicht 
länger als notwendig aufhalte. In der Ziffer 2 be-
antragen wir, an Stelle der Fassung, wie sie in dem 
Entwurf der Regierung steht, folgende Formulie-
rung: 

Dem Bundesamt obliegt auch die Unterrichtung 
über Aufgaben und Maßnahmen des zivilen 

Bevölkerungsschutzes und die Aufklärung über 
die begrenzten Möglichkeiten gegenüber An-
griffen mit nuklearen Waffen. 

Die Neufassung dient der Klarstellung über den Um-
fang der Ausbildung und entspricht im übrigen der 
bisherigen Praxis bei der Bundesanstalt für zivilen 
Luftschutz. 

Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, unseren 
beiden Änderungsanträgen zuzustimm en,  damit ge-
sichert ist, daß auch die Zivilbevölkerung draußen 
die entsprechende Aufklärung bekommt. Ich danke 
Ihnen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat Herr 
Staatssekretär Ritter von Lex. 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium des Innern: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich darf zu den Änderungsanträgen 
Umdruck 171 folgendes ausführen. 

Der erste Änderungsantrag erweitert die Fassung 
„die Ausbildung leitender Luftschutzkräfte", die in 
der Formulierung des § 2 nach dem Beschluß des 
Ausschusses enthalten ist, um die Ausbildung auch 
der führenden Kräfte. Die Bundesregierung hat da-
gegen Bedenken. Sie bittet, es bei der Ausschuß-
fassung zu belassen. Denn die Vorschrift, die der 
Ausschuß formuliert hat, überträgt wortgetreu die 
bisherigen Aufgaben der Bundesanstalt für zivilen 
Luftschutz dem künftigen Bundesamt. Zu den bis-
herigen Aufgaben der Bundesanstalt gehörte aber 
lediglich die Ausbildung leitender Luftschutzkräfte 
und nicht auch diejenige einfacher Führungskräfte. 
Die Ausbildung der einfachen Führungskräfte ob-
liegt nach § 10 Abs. 1 des Ersten Gesetzes über 
Maßnahmen zum Schutze der Zivilbevölkerung nor-
malerweise den Ländern und Gemeinden. 

Im übrigen kann der Bund gemäß § 10 Abs. 2 
des Ersten Gesetzes zum Schutze der Zivilbevölke-
rung ohnehin Ausbildungsstätten für die zentrale 
Ausbildung von Führungskräften des Luftschutz-
hilfsdienstes errichten. Diese zentralen Ausbil

-

dungsstätten werden in enger organisatorischer 
Verbindung mit dem Bundesamt für zivilen Bevöl-
kerungsschutz stehen. 

Schließlich hätte der Antrag der SPD-Fraktion 
zur Folge, daß das Bundesamt alle Führungskräfte 
des Luftschutzes auszubilden hätte ohne Rücksicht 
darauf, ob eine zentrale Ausbildung tatsächlich er-
forderlich ist. Damit aber würde nach Auffassung 
der Bundesregierung in die Ausbildungshoheit der 
Länder und Gemeinden nach § 10 Abs. 1 des Ersten 
Gesetzes zum Schutze der Zivilbevölkerung in 
einem solchen Maße eingegriffen werden, daß wohl 
Schwierigkeiten beim Bundesrat zu befürchten 
wären. Die Bundesregierung bittet daher, dem 
Änderungsantrag Ziffer 1 nicht stattzugeben. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Denken Sie 
auch sonst an diese Schwierigkeiten?) 

Aber wenn man sie vermeiden kann, sollte man 
sie vermeiden. 
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Zu dem zweiten Änderungsantrag, der sich auf 

§ 2 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzentwurfs bezieht, darf 
ich folgendes ausführen. Mit der Fraktion der SPD 
ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die 
Zuständigkeit des Bundesamtes für zivilen Bevöl-
kerungsschutz für die Aufklärung sich auch auf 
die Grenzen des zivilen Bevölkerungsschutzes er-
streckt. Die Bundesregierung ist aber der Meinung, 
daß die vom Ausschuß gewählte Fassung, wonach 
das Bundesamt über die Möglichkeiten des zivilen 
Bevölkerungsschutzes aufzuklären hat, diesem Ge-
sichtspunkt bereits hinreichend Rechnung trägt. 
Darüber hinaus diese Schutzmöglichkeiten im Ge-
setz selber bereits als begrenzt zu qualifizieren 
würde die Aufklärungsarbeit des Bundesamtes von 
vornherein auf eine Tendenz festlegen, die der 
wissenschaftlichen Erkenntnis und der technischen 
Entwicklung der Schutzmöglichkeiten vorgreift. Die 
Bundesregierung bittet daher, auch dem Ände-
rungsantrag Ziffer 2 nicht stattzugeben. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kühlthau. 

Kühlthau (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Meine Fraktion wird den beiden 
Änderungsanträgen nicht zustimmen. Dein ersten 
deshalb nicht, weil die Gründe, die Herr Staats-
sekretär von Lex dargelegt hat, es uns ratsam 
erscheinen lassen, nicht neue Schwierigkeiten her-
vorzurufen, die sich vor allem im Hinblick auf die 
Mitarbeit der Länder in diesen Fragen ergeben 
könnten. 

Bezüglich des zweiten Antrags möchte ich darauf 
hinweisen, daß der letzte Satz in Abs. 3 deis § 2 nach 
sehr langen Erörterungen im Innenausschuß zu-
stande gekommen ist. Wir sind der Meinung, die 
auch Herr Staatssekretär Ritter von Lex äußerte, 
daß die jetzige Formulierung alles bezüglich Auf-
klärung über Aufgaben, Möglichkeiten und Maß-
nahmen des zivilen Bevölkerungsschutzes erfaßt und 
daß damit auch alles erfaßt ist, was das Bundesamt 
zur Unterrichtung der Bevölkerung zu tun hat. Diese 
Formulierung ist seinerzeit nach, ich betone, langen 
Erörterungen im Innenausschuß zustande gekom-
men. Sie entspricht nach meinem Dafürhalten in 
vollem Umfange dem Anliegen der SPD. 

Ich möchte daher bitten, es bei der im Ausschuß 
beschlossenen Fassung zu belassen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich bin gebeten wor-
den, mitzuteilen, daß in der Ziffer 2 des Änderungs-
antrages der Fraktion der SPD auf Umdruck 171 
eine kleine textliche Änderung vorzunehmen ist. 
Die Ziffer 2 soll folgendermaßen lauten: 

Dem Bundesamt obliegt auch die Unterrichtung 
über Aufgaben und Maßnahmen des zivilen 
Bevölkerungsschutzes und die Aufklärung über 
die begrenzten Schutzmöglichkeiten hei An-
griffen mit nuklearen Waffen. 

Ich bitte freundlichst, davon Kenntnis zu nehmen 

Weitere Wortmeldungen zu diesen Änderungs-
anträgen liegen nicht vor. Die Debatte hierzu ist 
geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich stelle zunächst 
die Ziffer 1 des Umdrucks 171 zur Abstimmung. 
Wer ihr zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. - 
Das Ergebnis ist zweifelhaft. Ich bitte diejenigen, 
die zuzustimmen wünschen, sich von den Plätzen 
zu erheben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Auch dieses Ergebnis ist zweifelhaft. Wir kommen 
zur Auszählung. Ich bitte, den Saal zu räumen und 
die Auszählung zu beschleunigen. 

Ich bitte, die Türen zu schließen. Die Auszählung 
beginnt. Ich bitte, die Türen zu öffnen. — Die Ab-
stimmung ist geschlossen. Ich gebe Ihnen das Er-
gebnis der Abstimmung wie folgt bekannt. Mit Ja 
haben 149 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 174, 
und 1 Stimmenthaltung ist zu verzeichnen. Damit 
ist der Antrag abgelehnt. 

Ich stelle jetzt den Umdruck 171 Ziff. 2 zu § 2 
Abs. 3 zur Abstimmung. Die Debatte darüber ist 
geschlossen. Ich bitte diejenigen, welche diesem 
Antrag mit der textlichen Änderung, die ich vorhin 
hekanngegeben habe, zuzustimmen wünschen, um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zu § 2 in der Fassung des 
Ausschusses. Wer § 2 in der Ausschußfassung zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Stimm-
enthaltungen? — Ist angenommen! 

Ich rufe dann die §§ 3, — 3 a, - 4 - und 5 — 
auf, zu denen keine Änderungsanträge vorliegen. 
Ich rufe weiter auf: Einleitung und Überschrift. — 
Wer diesen aufgerufenen Paragraphen sowie der 
Einleitung und Überschrift zuzustimmen wünscht — 
ich nehme an, daß Wortmeldungen nicht vorliegen; 
dies ist nicht der Fall  , den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. —
Stimmenthaltungen? — Das Gesetz ist damit in 
zweiter Lesung angenommen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung 

Ich eröffne die Generaldebatte. Es ist mir mitge-
teilt worden, daß Erklärungen hierzu abgegeben 
werden sollen. Ist das der Fall? — Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Schmitt (Vockenhausen). 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD) : Herr Präsident!' 
Meine Damen und Herren! Ich habe die Ehre, im 
Auftrage der sozialdemokratischen Fraktion mit-
zuteilen, daß wir der Errichtung des Bundesamts 
für zivilen Bevölkerungsschutz zustimmen. Wir hof-
fen nach dem Verlaufe der Ausschußberatungen, 
daß die Errichtung des Bundesamtes das Innen-
ministerium tatsächlich von der Durchführung ho-
heitlicher Aufgaben entlastet, so daß mit der 
Errichtung des Amts eine Vereinfachung der Ver-
waltung erreicht wird. Wir werden jede Gelegen-
heit benutzen, zu prüfen, ob dieses Ziel verwirk- 
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licht und bei allen weiteren Entscheidungen des 
Ministeriums auch beachtet wird. 

Wir begrüßen in diesem Zusammenhang dank-
bar, daß der Ausschuß einmütig der Auffassung 
Ausdruck gegeben hat, daß der Naine des Amts 
nicht dazu dienen soll, der Bevölkerung für den 
Fall eines Krieges mit nuklearen Waffen Sicherheit 
vorzutäuschen. Da die Bezeichnung des Aufgaben-
kreises für das neue Bundesamt durch die Bestim-
mungen des Grundgesetzes festliegt, verzichtet die 
SPD darauf, diese Frage noch einmal in den Plenar-
beratungen anzusprechen. 

Wir bedauern allerdings in diesem Zusammen-
hang, daß unser Änderungsantrag wegen der Klar-
stellung der Aufgaben des Amts abgelehnt worden 
ist; denn dieser Antrag hätte die Auffassung des 
Ausschusses über die Aufgabenstellung des Amts 
stärker zum Ausdruck gebracht. 

Die SPD-Fraktion hofft, daß mit  der  Annahme 
der Entschließung über die Zuständigkeiten auf dem 
Gebiete der Zivilverteidigung künftig Auseinander-
setzungen im Sinne der Entschließungen des Hohen 
Hauses verhindern werden. Sosehr wir eine ge-
setzliche Regelung begrüßt hätten, so erhoffen wir 
angesichts der Einmütigkeit des Hauses bei dieser 
Entschließung, daß keine Schwierigkeiten entste-
hen. 

Die SPD-Fraktion würde aber ihren Pflichten 
nicht gerecht werden, wenn sie die Verabschiedung 
dieses Gesetzes nicht dazu benutzte, einige grund-
sätzliche Bemerkungen über den Schutz und die 

Hilfe für die Zivilbevölkerung im Kriege mit nukle-
aren Waffen zu machen. Mit dem Ankauf der 24 
amerikanischen Artillerieraketen vom Typ „Honest 
John" hat die praktische Ausbildung der Bundes-
wehr mit Atomwaffen begonnen. Es ist sicher nur 
eine Frage der Zeit, wann jenseits der Elbe russi-
sche Artillerieraketen gleichen Kalibers den sowjet-
zonalen Streitkräften zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Wir möchten daher heute mit aller Klarheit zum 
Ausdruck bringen, daß — im Gegensatz zu der 
schnellen Aufrüstung — die Frage des zivilen 
Schutzes und der Hilfe für die Zivilbevölkerung im 
Ernstfall auch mit der Verabschiedung dieses Ge-
setzes keinen Schritt weitergekommen ist. Es han-
delt sich hier lediglich um organisatorische Maß-
nahmen. In der Gesamtfrage tappt die deutsche 
Öffentlichkeit nach wie vor in einem beängstigen-
den Dunkel. Denn bis auf das vorn Bundestag ver-
abschiedete Luftschutzgesetz, das im Innenministe-
rium konserviert wird, fehlt es an jeglichen Maß-
nahmen. 

So fehlen z. B. bisher noch die allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften zum ersten Luftschutzgesetz. 
Bis heute ist also das erste Luftschutzgesetz noch 
nicht verwirklicht. Während einerseits Helfer für 
den Luftschutz geworben werden, wissen Städte 
und Kreise noch nicht ;  wie im Ernstfall eine Alar-
mierung der Menschen erfolgen soll. Es fehlt ein 
Schwerpunktprogramm, aus dem hervorgeht, wel-
che Städte und Gebiete auf Grund ihrer Bevölke-
rungsdichte mit Vorrang geschützt werden müßten. 

Wenn auch die Vorarbeiten für eine zentrale Warn-
anlage und eine zentrale Befehlsstelle in Bonn im 
Verhältnis zu allen sonstigen Maßnahmen recht 
weit gediehen sind, so muß doch mit aller Deutlich-
keit ausgesprochen werden, daß diese zentralen 
Anlagen nur dann einen Sinn haben, wenn es auch 
ein vollständiges Warnsystem für das ganze Land 
und vor allem Möglichkeiten zum Schutze und zur 
Hilfe für die Bevölkerung gibt. 

Die sozialdemokratische Fraktion hält es für ihre 
Pflicht, in die Erinnerung zurückzurufen, was der 
Herr Bundesinnenminister bei der Verabschiedung 
des Ersten Gesetzes über Maßnahmen zum Schutz 
der Zivilbevölkerung ausgeführt hat. Der Herr In-
nenminister stand damals noch unter dem frischen 
Eindruck seiner Amerikareise, die ja für den damals 
bevorstehenden Bundestagswahlkampf 1957 richtig 
gelegt worden war. Er hat hier damals von einem 
großzügigen Programm der Regierung für den zivi-
len Bevölkerungsschutz gesprochen, er hat über den 
Aufbau des Warndienstes gesprochen, er hat über 
die Inangriffnahme baulicher Maßnahmen gespro-
chen. Ich möchte hier nur mit Erlaubnis des Herrn 
Präsidenten ein Zitat aus seiner damaligen Rede 
bringen: 

Ich glaube auch nicht, daß der hier genannte 
Jahresbeginn 1959 der früheste Termin zu sein 
braucht, sondern mir schwebt vielmehr eher 
vor, daß man gegebenenfalls in einer initiative 
des Hohen Hauses sehr schnell die Folgerun-
gen aus dem Ergebnis der jetzt laufenden Ver-
suche ziehen kann. 

Auch in der Frage der Organisation und Befehls-
einrichtung und in der Frage des Notstandsrechts 
ist der Herr Bundesminister über Vorentwürfe und 
provisorische Maßnahmen nicht hinausgekommen. 

Eine Regierung, die ein Volk mit dem Atom-
krieg konfrontiert und nicht die Konsequenzen für 
die Zivilbevölkerung zieht, handelt nicht verant-
wortlich. 

(Beifall bei der SPD und der FDP.) 

Wenn die Regierung die Rüstung in dem Rahmen, 
in dem sie sie durchführt, für erforderlich hält, dann 
ist es um so weniger verständlich, daß sie prak-
tisch nichts für den Schutz und die Hilfe für die 
Bevölkerung tut. Eine Regierungsmehrheit, die auf 
dem Gebiet der Wehrgesetzgebung über zwanzig 
Gesetze verabschiedet hat, deren Ausgaben für die 
Rüstung im Verhältnis zu den Ausgaben für den 
Schutz der Zivilbevölkerung wie 100 : 1 sind und 
die durch keine Bedenken zu halten war, hat für 
den Schutz der Bevölkerung praktisch nichts getan. 

(Sehr wahr! und Beifall bei der SPD.) 

Selbst ein langerwartetes Gutachten, ob und in wel-
chem Umfang im modernen Krieg Schutzmöglich-
keiten bestehen, fehlt heute noch immer. Die besten 
Erklärungen und die schönsten Programme können 
ihre Untätigkeit auf diesem Gebiet nicht länger ver-
schleiern. Niemand kann behaupten, daß der Bund 
seinen Verpflichtungen für den Schutz der Zivil-
bevölkerung in den letzten Jahren gerecht gewor-
den ist. Und selbst die geringen Mittel, die Sie 
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aufwenden wollen, meine Damen und Herren, wol-
len Sie noch auf die Länder und Gemeinden weiter 
verteilen, um den Bund in dieser Angelegenheit zu 
entlasten. 

Wir müssen hier auch den Versuchen des Herrn 
Innenministers widersprechen, wie er sie hei der 
Debatte um das erste Luftschutzgesetz unternom-
men hat, die Verantwortlichkeit für die bisherige 
praktische Untätigkeit zwischen Regierung und 
Parlament zu verschieben. Die Mehrheit des Bun-
destages und die von ihr getragene Regierung tra-
gen für alle bisherigen Versäumnisse die Verant-
wortung. Wir halten es heute für unsere Pflicht, 
diese Lage dem deutschen Volk mit aller Eindring-
lichkeit darzulegen. 

Im übrigen darf ich auf das eingangs Gesagte 
hinweisen, daß meine Fraktion dem Gesetz und der 
vorgeschlagenen Entschließung zustimmt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat Herr 
Staatssekretär Ritter von Lex. 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium des Innern: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Abgeordneter Schmitt (Vocken-
hausen) hat in seinen Ausführungen beanstandet, 
daß die Bundesregierung es bisher unterlassen 
habe, Schwerpunkte auf dem Gebiete des zivilen 
Bevölkerungsschutzes herauszuarbeiten, daß sie es 
unterlassen habe, das Notstandsrecht, das  Not-
standsprogramm weiterzuentwickeln, daß sie über-
haupt auf dem gesamten Gebiet des zivilen Be-
völkerungsschutzes bisher beinahe nichts vorwärts-
gebracht habe. Ich darf dazu folgendes sagen. 

Wenn man behauptet, die Bundesregierung habe 
keine klare Vorstellung davon, wie in einem ato-
maren Krieg — Gott möge ihn verhüten — der 
Schutz der Zivilbevölkerung auszusehen habe, dann 
darf ich darauf erwidern: Die Bundesregierung hat 
schon wiederholt gerade auch in diesem Hohen 
Hause darauf hingewiesen, daß sie bei aller Er-
kenntnis der furchtbaren Schwere der in einem mo-
dernen atomaren Krieg auf uns zukommenden 
Probleme der Auffassung ist, daß es doch gewisse 
Grundgedanken gibt, denen man nachgehen muß 
und die man verwirklichen soll. Ich darf sie hier 
einmal kurz wiederholen. 

Wir sind der Auffassung, daß ein rasch und sicher 
arbeitendes Warnsystem zunächst einmal das aller

-

vordringlichste und allerwichtigste ist. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Warum haben 
Sie es dann in den Jahren nicht 

eingerichtet?) 

— Herr Abgeordneter, wir sind ja daran, es einzu-
richten. Wir haben schon eine Anzahl von Warn-
ämtern fertiggestellt, wir werden in diesem Jahr 
noch weitere Warnämter fertigstellen, und wir wer-
den im nächsten Jahr den Rest der zehn Warnämter 
fertigstellen. Das sind aber Einrichtungen mit einer 
zum Teil außerordentlich komplizierten, schwie-
rigen, wenn auch sehr wirkungsvollen technischen 
Apparatur. Da müssen bestimmte Lieferfristen ein

-

gehalten werden, da müssen die Durchführungs-
arbeiten gemacht werden. Das alles kostet eben 
Zeit. Gerade auf dem Gebiete des Bundeswarn-
systems haben wir das absolut gute Gewissen, daß 
wir alles eingeleitet und alles vorbereitet haben 
und auch schon einen solchen Fortschritt erreicht 
haben, daß wir sagen können: auf diesem Gebiet 
übertrifft uns keine Nation, die der NATO ange-
hört, und keine europäische Nation. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir sind uns völlig darüber klar, daß zu unseren 
Aufgaben die Aufstellung eines starken Luftschutz-
hilfsdienstes gehört. Nun wird man mir sagen: „Wo 
steht denn bisher dieser Luftschutzhilfsdienst?" Ich 
darf auch hier darauf hinweisen: Wenn wir, wie 
wir uns vorgenommen haben, über 200 000 Mann 
für den Luftschutzhilfsdienst auf die Beine bringen 
wollen — notabene: auf dem Boden der Freiwillig-
keit —, so ist das eine Aufgabe von einer solchen 
Schwierigkeit, daß demgegenüber sogar der  Bun-
desverteidigungsminister, der sich auf die Wehr-
pflicht stützen kann und der bisher rund 150 000 
Mann aufgestellt hat, eine leichtere Situation vor-
findet, als wir sie vorfinden. Aber wir sind daran. 
auch das Problem des Luftschutzhilfsdienstes zu 
meistern. Wir sind daran, die Voraussetzungen zu 
schaffen, die notwendig sind, um einen solchen 
Luftschutzhilfsdienst bereits in Friedenszeiten vor-
wärtszubringen. Wir werden in absehbarer Zeit 
auch dem Hohen Hause ganz grundsätzliche Fragen 
vorzutragen haben. - Ich weiß genau, was Sie mich 
fragen wollen, Herr Abgeordneter. Sie werden 
sagen: „Wo wollen Sie denn auf dem Boden der 
Freiwilligkeit die Leute herkriegen?" Ich darf Ihnen 
sagen, ich bin immer noch so viel Idealist, daß ich 
mir sage: es wird gelingen, einen bestimmten Pro-
zentsatz zu bekommen. Es wird vor allen Dingen 
dann gelingen, wenn das verwirklicht wird, was dei 
Bundesverteidigungsminister vorhat: in der Novelle 
zum Wehrpflichtgesetz den Leuten, die sich uns für 
den Luftschutzhilfsdienst zur Verfügung stellen, die 
Befreiung vom Wehrdienst zuzusichern, solange sie 
bei uns für den Luftschutzhilfsdienst und damit für 
den Schutz der Zivilbevölkerung tätig sind. Damit 
wird ein Anreiz ausgeübt werden, der uns die Mög-
lichkeit bietet, entsprechende Formationen auf-
zustellen. 

Wir sind uns darüber klar, daß eine unerhört 
schwierige Frage die des Schutzraumbaues ist. Wir 
wissen auch, was es für uns bedeutet, daß der glän-
zende Test, den die von uns entwickelten Schutz-
raumtypen bei den Experimenten in Nevada ge-
funden haben — was uns zunächst eine gewisse 
Beruhigung zu geben schien -, dadurch vielleicht 
eine gewisse Abschwächung zu erfahren scheint 
oder tatsächlich erfahren hat, daß wir jetzt nicht nur 
mit den interkontinentalen Raketen, sondern auch mit 
den radioaktiven Niederschlägen zu rechnen haben 
und infolgedessen daran denken müssen, nicht nur 
— wie es im ersten Gesetz vorgesehen war - für 
die Städte mit über 10 000 Einwohnern Schutzmaß-
nahmen bei Neubauten vorzusehen, sondern quer 
durch das ganze Bundesgebiet auch in den kleineren 
Gemeinden gewisse Schutzmaßnahmen nament li ch 
gegen radioaktive Niederschläge zu treffen. Ich darf 
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aber dem Hohen Hause sagen: wir sind daran, diese 
Maßnahmen durchzudenken. Wir sind ja gehalten, 
noch in diesem Jahre uns vor dem Hohen Hause 
zum Problem der Schutzraumpolitik zu äußern und 
zu sagen, zu welchen Ergebnissen wir ,auf Grund 
der neuesten Untersuchungen im Benehmen mit dem 
Bundeswohnungsbauminister, der für die techni-
schen Fragen in erster Linie federführend ist, ge-
kommen sind. 

Ich darf auch hier nicht verschweigen, daß wir das 
außerordentlich weittragende Problem gewisser 
Teilevakuierungsmaßnahmen im Auge behalten 
müssen. Dabei sind wir uns darüber klar, daß Eva-
kuierungen natürlich dann keinen Sinn mehr haben, 
wenn bereits die ganze furchtbare Schwere des ato-
maren Krieges, und wäre es  auch nur in radioak-
tiven Niederschlägen, auf unserem Lande lastet, 
sondern daß es darauf ankommt, so rechtzeitig ge-
wisse Evakuierungsmaßnahmen einzuleiten, daß 
man  eben, bevor  das  große Unglück passiert, bereits 
in der Lage ist, die am meisten gefährdeten Teile 
unserer Bevölkerung in den am stärksten atomar 
unter Umständen gefährdeten Gebieten rechtzeitig 
in Bewegung zu setzen.. 

(Zuruf von der SPD: Späte Einsicht!) 

Ich darf noch eines sagen. Vielleicht erinnern sich 
die Damen und Herren daran, daß im Haushalt 1958 
auf dem Gebiete der zivilen Notstandsplanung zum 
ersten nicht unerhebliche Beträge bereitgestellt wor-
den sind und daß wir gemeinsam mit den anderen 
Ressorts dabei sind, die Aufgaben der Bevorratung 
mit Nahrungsmitteln, die Aufgaben des Verkehrs, 
die Aufgaben des Nachrichtenwesens, die Aufgaben 
der sanitären Versorgung durchzudenken und auch 
ihre Lösung von Schritt zu Schritt weiterzutreiben. 

Nun ist gesagt worden, die Bundesregierung sei 
weitestgehend untätig geblieben. Ich glaube das 
zum Teil schon durch meine Ausführungen wider-
legt zu haben. Aber vielleicht darf ich noch eine 
weitere Tatsache anführen. Wenn man einen Blick 
darauf wirft, was in den letzten Jahren an Mitteln 
für das vorläufige Luftschutzprogramm und für das 
sogenannte zivile Notstandsprogramm von diesem 
Hohen Hause bereitgestellt worden ist, dann — so 
meinen wir — müßte der Vorwurf, daß nichts ge-
schehen sei, in sich zusammenfallen. 

(Zurufe von der SPD.) 

Ich darf vielleicht in Erinnerung rufen, daß die Bun-
desregierung bereits im Juli 1955 ihr vorläufiges 
Luftschutzprogramm aufgestellt hat. Für dieses Pro-
gramm haben wir bisher einschließlich der soge-
nannten Bindungsermächtigungen immerhin die 
Summe von 420 Millionen DM erhalten. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Das ist 
doch keine Relation!) 

— Ich glaube, ich habe Ihnen bewiesen, daß das, 
was wir getan haben, doch in einer gewissen Rela-
tion zu den zu stellenden Anforderungen steht. Die 
Dinge müssen auch alle durchdacht und geformt 
werden. Wenn man mir hier Vorhaltungen macht, 
möchte ich nur wünschen, daß die Herren, die diese 
Vorhaltungen machen, einmal gezwungen werden, 

selber diese unerhört schwierigen Vorgänge zu 
durchdenken und die Verantwortung dafür zu tra-
gen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. – Abg. Schmitt 
[Vockenhausen]: Anstatt daß sie uns dank- 

bar sind für unsere Unterstützung ! — 
Weitere Zurufe von der SPD.) 

— Wir nehmen jede Unterstützung dankbar an, 
und wir werden bei der Beratung des Haushalts 
1959 wieder Gelegenheit haben, von dieser Unter-
stützung Gebrauch zu machen. Ich darf aber viel-
leicht jetzt in meinen Ausführungen fortfahren. 

Wir haben dieses Luftschutzprogramm inzwischen 
durch ein Sofortprogramm der zivilen Notstands-
planung ergänzt. Im Einzelplan 36 des Haushalts-
plans für das Jahr 1958 ist jetzt wohl der größte 
Teil aller Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölke-
rung zusammengefaßt. Diese Maßnahmen werden 
nicht nur vom Innenminister, sondern auch von den 
anderen Ressorts vorbereitet ;  in dem genannten Ein-
zelplan ist aber der größte Teil dieser Maßnahmen 
zusammengefaßt. Er gibt damit einen gewissen 
Überblick darüber, was in unserem Staate für den 
zivilen Bevölkerungsschutz getan wird, insbeson-
dere auf dem weiten Feld der zivilen Notstands-
planung. Ich darf Ihnen sagen, daß wir im Haus-
haltsjahr 1958 für die zivile Notstandsplanung, die 
über das Luftschutzprogramm hinausgreift, 208 Mil-
lionen DM einschließlich der Bindungsermächtigun-
gen erhalten haben. Wenn Sie alle Mittel für den 
Bevölkerungsschutz zusammenzählen, kommen Sie 
auf eine Summe von weit über 600 Millionen DM. 

Nun darf ich aber hierzu noch etwas sagen, meine 
Damen und Herren. Ich war Mitte Oktober wieder 
zwei Tage in Paris zu der Sitzung des Oberaus-
schusses der NATO für die zivile Notstandsplanung. 
Wir haben dort die Berichte aller anderen NATO-
Länder gehört. Bei diesen Beratungen konnten wir 
feststellen, was die anderen bisher gemacht haben 
und welche Mittel sie bisher bereitgestellt haben. 
Ich persönlich habe aus der Übersicht, die ich da 
gewonnen habe, den Eindruck mitgenommen, daß 
wir uns mit dem, was wir bisher auf diesem Gebiet 
getan haben und was wir bisher bereitgestellt 
haben, sehr wohl sehen lassen können und daß wir 
auf dem Gebiet des zivilen Bevölkerungsschutzes 
mit in der ersten Reihe der NATO-Nationen mar-
schieren. 

(Beifall bei der CDU/CSU. - Abg. Schmitt 
[Vockenhausen]: Das glauben Sie doch 
selbst nicht! — Weitere Zurufe von 

der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kreitmeyer. 

Kreitmeyer (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Im Namen der 
Fraktion der Freien Demokratischen Partei darf ich 
folgendes erklären. In der Drucksache 576 beun-
ruhigt der folgende Satz des Herrn Berichterstatters 
die Fraktion sehr: 

Der Ausschuß hat sich im Laute seiner Beratun

-

gen vor allem mit der Frage beschäftigt, ob 
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und inwieweit im modernen Krieg Schutzmög-
lichkeiten bestehen. Die Vertreter der Oppo-
sition haben bedauert, daß diese Frage von der 
Regierung bisher nicht vorgeklärt wurde. 

Das war am 14. Mai. 

Im Juli — am 2. oder 3. Juli, kurz bevor wir aus-
einandergingen —, als wir den Haushalt in dritter 
Lesung berieten, hatten die Freien Demokraten bei 
der Beratung des Einzelplans 36 den Antrag ge-
stellt, man möge die Bundesregierung auffordern, 
bis zur Einbringung des nächsten Haushalts ein 
Weißbuch über die zivile Notstandsplanung zu er-
stellen. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Die Fraktionen der Sozialdemokratischen Partei 
und das möchte ich besonders erwähnen - der 
Deutschen Partei haben gebeten, diesen Antrag 
ohne Aussprache sofort anzunehmen und nicht in 
einem Ausschuß verschwinden zu lassen. All die 
Ausführungen, die der Herr Staatssekretär vor we-
nigen Minuten gemacht hat, sind nur der schla-
gende Beweis, daß für uns alle zusammen ein 
außerordentliches Bedürfnis besteht, endlich zu wis-
sen, wie das wenige Geld, das für den zivilen Be-
völkerungsschutz überhaupt zur Verfügung steht, 
so sinnvoll wie nur möglich angewandt wird. Dies 
ist das Anliegen der Freien Demokraten gewesen. 
Wir würden uns sehr gern überraschen lassen, 
wenn in den nächsten sieben Wochen noch ein sol-
ches Weißbuch erschiene. 

Wir bedauern aber, wiederum in Beratungen 
über den nächsten Haushalt einzutreten, in dem 
diese Frage abermals nicht geklärt ist; wir finden 
das schlechthin verantwortungslos. 

(Zurufe von der SPD: Jawohl!) 

Darüber täuschen uns auch nicht die Maßnahmen, 
die in der Zwischenzeit geschehen sind, denen wir 
hier durchaus anerkennend und zustimmend ge-
folgt sind. 

Wir haben nur die große Sorge — und hier, Herr 
Staatssekretär, will ich ein Wort der Entschuldi-
gung für Sie und Ihr Haus aussprechen -, daß es 
unmöglich ist, eine solche Vorfrage allein vorn In-
nenminister klären zu lassen, wenn nicht der ge-
samte Verteidigungsrat dabei eingeschaltet wird. 
Denn das ist doch das entscheidende Gremium, das 
diese Vorfrage klären kann. 

Da Sie schon so stark herausgestellt haben, was 
bisher geschehen ist, darf ich Ihnen noch eine Emp-
fehlung mitgeben. Wenn wir also über gewisse 
Auswirkungen des nuklearen Krieges nicht ganz 
im klaren sind, sollten wir eins festhalten: der ge-
samte Bevölkerungsschutz ist machtlos und hilflos, 
wenn sich nicht die technischen Dienste auf einen 
Höchststand größtmöglicher Ausbildung wie des 
Materials befinden. Das sind, glaube ich, jene Ka-
der; ich erinnere nur an die selbstlose und auf-
opfernde Arbeit, die unsere freiwilligen Feuerweh-
ren draußen im Lande leisten. Geben wir denen, 
geben wir dem Technischen Hilfswerk zunächst ein-
mal die modernsten Mittel für ihre zivilen, fried-
lichen Aufgaben, tun wir gleichzeitig ein Werk, 

Herr Staatssekretär, das in jedem Falle auch dem 
Gesamten zugute kommen wird. 

Mit Geldmittelbewilligung allein ist es noch nicht 
geschehen. Wenn wir fragen, was vom Einzelplan 
36, im vergangenen Juli bewilligt, bis heute prak-
tisch durchgeführt wird — nun, wir wollen hoffen, 
daß die Ausgabenreste, die entstanden sind, nicht 
verschwinden. Für diese Ausgabenreste wollen wir 
uns besonders einsetzen. Schließlich kommt es dar-
auf an, auch in der praktischen Ausführung ein we-
sentliches Stück voranzukommen. Da bedarf es drin-
gend der von uns geforderten Vorklärung. Die Auf-
klärung der Bevölkerung ist nur möglich, wenn wir 
mit Mut und Offenheit diese heiklen Dinge in 
einem Weißbuch behandeln. 

Im übrigen darf ich für die Fraktion der Freien 
Demokraten erklären, daß wir dem Gesetz unsere 
Zustimmung geben. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kühlthau. 

Kühlthau (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich darf für die Fraktion der CDU/ 
CSU erklären, daß wir dem vorliegenden Gesetz 
gleichfalls zustimmen werden. Im Hinblick auf das, 
was Herr Kollege Schmitt (Vockenhausen) dargelegt 
hat, bin ich dankbar, daß Herr Staatssekretär von 
Lex einmal auf das hingewiesen hat, was in der 
Vergangenheit schon eingeleitet und getan worden 
ist, wobei wir uns darüber im klaren sind, daß 
gerade auf dem Gebiet des Bevölkerungs-
schutzes nie zuviel getan werden kann. Ich glaube 
aber, daß wir uns eine Diskussion über Fragen des 
zivilen Bevölkerungsschutzes — es fiel auch hier 
das Wort von den nuklearen Waffen und von der 
ersten Raketenbeschaffung — in diesem Augenblick 
ersparen sollten, da es sich doch nur um ein Organi-
sationsgesetz handelt, das zunächst organisatorisch 
die Voraussetzungen für einen wirksamen Aufbau 
des zivilen Luftschutzes schaffen soll. Das ist doch 
der Sinn dieses Gesetzes, über den wir uns im Aus-
schuß in vollem Umfange im klaren waren. Wir 
erwarten von der Bundesregierung, daß, nachdem 
dieses Bundesamt errichtet worden ist, nunmehr 
eine Reihe von Einzelmaßnahmen auf dem Gebiete 
des Luftschutzes ergriffen werden. Mit der Schaf-
fung des Bundesamtes sind nach unserem Dafür-
halten jedenfalls elastischere Voraussetzungen ge-
geben, als sie sonst bei dem doch etwas schwer-
fälligen Ministerialapparat gegeben wären. Wir 
erwarten vor allem auch einen baldigen Ausbau der 
Luftschutzgesetzgebung, da das im vorigen Bundes-
tag verabschiedete Luftschutzgesetz nur ein erstes 
Gesetz war, und sehr wesentliche Fragen, wie ins-
besondere die Berücksichtigung von Luftschutzinter-
essen bei baulichen Maßnahmen, die Kostenvertei-
lung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und 
auch die Frage des Werkschutzes, seinerzeit zum 
Teil ausgegliedert worden sind und dringend der 
gesetzlichen Regelung bedürfen. Ich habe keinen 
Zweifel, daß diese Probleme uns in der Zukunft im 
Innenausschuß sehr stark beschäftigen werden, da 
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wir der Auffassung sind, daß wir diesem Problem 
unsere ganze Aufmerksamkeit widmen müssen. 

Darf ich Sie, meine Damen und Herren, gleich-
zeitig davon unterrichten, daß unsere Fraktion auch 
der vom Bundestagsausschuß für Inneres angenom-
menen Entschließung zustimmen wird, wonach alle 
Angelegenheiten des zivilen Bevölkerungsschutzes 
zum Aufgabenbereich des Bundesministers des In-
nern gehören sollen, da uns sonst die Sorge drän-
gen würde, daß die Belange der Bevölkerung bei 
der Luftschutzplanung zu kurz kommen würden, 
wenn die Zuständigkeit des Innenministeriums 
nicht klipp und klar festgelegt wäre. Wir waren uns 
darüber klar, daß wir in die Organisationsgewalt 
der Bundesregierung nicht eingreifen durften, und 
haben daher gemeinsam im Ausschuß zum Ausdruck. 
gebracht   und ich bitte Sie auch hier im Plenum, 
dieser Entschließung zuzustimmen —, daß wir von 
der Bundesregierung erwarten, daß sie der Auffas-
sung des Hohen Hauses bei der Regelung der Ge-
schäftsverteilung in Fragen des zivilen Bevölke-
rungsschutzes Rechnung tragen wird. 

(Beifall bei der CDU CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schmitt (Vockenhausen). 

Schmitt (Vockenhausen) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die Ausführungen des 
Herrn Staatssekretärs veranlassen mich, noch 
einige Worte zu sagen. Was Sie, Herr Staatssekre-
tär, heute in allgemeinen Worten über die Be-
mühungen der Regierung gesagt haben, das sagen 
Sie alle Jahre wieder. Ich habe gestern noch ein-
mal die Protokolle der letzten Haushaltsberatungen 
durchgesehen. Ich könnte Ihnen vortragen, daß Sie 
hier Jahr für Jahr dasselbe gesagt haben: Ja, wir 
sind dran; wir kommen dran; bald ist es so weit 
usw. Aber die Dinge gehen nicht weiter. Ich weiß, 
die Verantwortung dafür tragen das Kabinett und 
die Mehrheit des Hauses, die diese Regierung trägt. 
Ich mache Ihnen persönlich daraus keinen Vorwurf. 

(Beifall bei der SPD.) 

Aber das muß hier noch einmal mit aller Deutlich-
keit gesagt werden. 

Nun will ich nicht auf die Problematik der Warn-
zeiten überhaupt eingehen. Denken Sie an die Ra-
keten mit 30 000 km Stundengeschwindigkeit und 
einer Minutengeschwindigkeit von 500 km bei einer 
Reichweite der Radargeräte von 500 km! Was kom-
men da für Probleme auf uns zu! Wir sind noch 
weit von den Verhältnissen in anderen Ländern 
entfernt, und ich kann nicht verstehen, daß Sie hier 
kühn erklären, wir marschierten mit unseren Be-
mühungen an der Spitze. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Das heißt doch wirklich die Dinge auf den Kopf 
stellen. Für die hier so kühn vor dem Plenum 
aufgestellte Behauptung werden Sie uns im Aus-
schuß für Angelegenheiten der inneren Verwaltung 
den Beweis liefern müssen. 

Meine Damen und Herren, Sie haben doch in 
Ihrer Fraktion in dem Herrn Professor Pascual Jor-
dan einen ausgezeichneten Fachmann, 

(Sehr gut! bei der SPD) 

der doch die deutsche Öffentlichkeit freundlicher-
weise darüber verständigt hat, daß man fünf Jahre 
in unterirdischen Städten leben kann, bis sich der 
Atomgestank verzogen hat. Wann werden Sie denn 
einmal das, was dieser freundliche Herr der deut-
schen Öffentlichkeit empfiehlt, in die Tat umsetzen 
und wenigstens mit dem Minimalprogramm begin-
nen? 

Ich glaube, daß Sie auf diese Fragen der deut-
schen Öffentlichkeit Antworten schuldig sind. Diese 
Antworten haben Sie auch heute nicht gegeben. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Ab-
stimmung in der dritten Lesung. Ich rufe auf die 
§§ 1 bis 5 sowie Einleitung und Überschrift. Wer 
diesem Gesetz in der dritten Lesung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das 
Gesetz ist einstimmig angenommen. 

Ich bitte, noch einmal die Drucksache 576 zur 
Hand zu nehmen. Wir haben noch über die Anträge 
des Ausschusses zu beschließen, und zwar zunächst 
über Ziffer 2. Der Herr Kollege Kühlthau ist in 
seinen Ausführungen schon auf die Entschließung 
eingegangen. Ich nehme an, daß sich auch die Ge-
neraldebatte hierauf erstreckt hat. 

Wer dieser Entschließung — Ziffer 2 des Aus-
schußantrages — zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Angenommen. 

Ferner ist der Antrag unter Ziffer 3 noch zu ver-
abschieden, alle zu dem Gesetzentwurf eingegan-
genen Petitionen für erledigt zu erklären. Wer die-
sem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Angenommen. 

Damit ist Punkt 8 der Tagesordnung erledigt. Es 
fehlt nur noch Punkt 9, der heute nachmittag bera-
ten wird. Wir unterbrechen jetzt die Sitzung. Sie 
wird wieder aufgenommen um 15 Uhr. 

(Unterbrechung der Sitzung von 12.57 Uhr 
bis 15.01 Uhr.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Sitzung 
ist wieder eröffnet. 

Wir fahren fort mit der Beratung des bereits auf-
gerufenen Punktes 9 der Tagesordnung, also des 
Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Lebens-
mittelgesetzes. Der Änderungsantrag der Fraktion 
der FDP auf Umdruck 169 Ziffer 1 ist begründet. Ich 
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eröffne die Aussprache dazu. Wird das Wort ge-
wünscht? 

(Abg. Frau Dr. Steinbiß: Ich möchte zu den 
beiden Änderungsanträgen etwas sagen!) 

— Bitte sehr, sprechen Sie von hier aus! 

Frau Dr. Steinbiß (CDU/CSU) : Herr Präsident, 
wir hatten vorhin eine Pause eintreten lassen, da 
noch nicht alle Anträge vorlagen. Wir wollten die 
Anträge so ordnen, daß sie in der dem Gesetz ent-
sprechenden Reihenfolge behandelt werden können. 
Wenn wir richtig vorgehen wollen, muß jetzt der 
SPD-Antrag auf Umdruck 172 Ziffer 1 a zu § 4 a 
Abs. 2 behandelt werden. Diesen Antrag wollen 
wir annehmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, vielleicht können wir uns auch noch 
über das Verfahren einigen. Dieser Antrag auf Um-
druck 172 Ziffer 1 a ist noch gar nicht aufgerufen 
und begründet. In meinen Aufzeichnungen steht, 
daß der Änderungsantrag der Fraktion der FDP auf 
Umdruck 169 Ziffer 1 begründet, aber noch nicht 
debattiert worden sei. Das ist doch richtig? — Ich 
möchte wissen, ob dazu das Wort gewünscht wird. 
— Frau Abg. Keilhack, möchten Sie dazu etwas 
sagen? 

(Abg. Frau Keilhack: Der Antrag zu § 4 c 
ist irrtümlich vor dem Antrag zu § 4 a be

-

gründet worden! Abg. Dr. Stammberger: 
Nein!) 

— Herr Abgeordneter Stammberger, ich teile hier 
das Schicksal des größeren Teiles des Hauses, der 
nicht so sachverständig ist wie die Mitglieder des 
Hauses, die führend an der Bearbeitung dieser Vor-
lage beteiligt gewesen sind. Also, helfen Sie uns 
hier bitte einmal. 

Dr. Stammberger (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! In der Verwirrung, die es heute 
morgen bei Beginn der Beratung zum Lebensmittel-
gesetz gab, da eine Anzahl von Änderungsanträgen 
noch nicht vorlag, habe ich zunächst irrtümlich unse-
ren Antrag auf Umruck 169 Ziffer 2 a begründet. 
Als ich diesen Irrtum bemerkt hatte, begründete ich 
sofort anschließend unseren Antrag auf Umdruck 
169 Ziffer 1, so daß ich ihn jetzt nicht mehr zu be-
gründen brauche. Falls Wortmeldungen dazu nicht 
vorliegen sollten, könnten wir daher mit  Genehmi-
gung des Herrn Präsidenten zur Aussprache über-
gehen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich schlage 
vor, daß wir dem folgen. Das Wort dazu hat Frau 
Abgeordnete Dr. Steinbiß. 

Frau Dr. Steinbiß (CDU/CSU): Wir haben im 
Ausschuß beschlossen, im Lebensmittelgesetz die 
Anwendung von ionisierenden und ultravioletten 
Strahlen ausdrücklich für zulassungspflichtig zu er-
klären. Ihre Anwendung ist von sich aus also ver-
boten. Wir glauben, damit den Erfordernissen Ge-
nüge getan zu haben, so daß eine Täuschung des 

Verbrauchers jetzt nicht erfolgen kann. Wir wollen, 
soweit das möglich ist, die chemische Konservie-
rung möglichst durch physikalische Verfahren er-
setzen. Wir haben es aber auch getan, um z. B. zu 
erreichen, daß bei Bestrahlungen der Milch das Vi-
tamin D aktiviert wird. In beiden Fällen wird je-
doch die Behandlungsweise so begrenzt werden 
müssen, daß nach menschlichem Ermessen keine an-
deren Wirkungen als diejenigen, die wir errei-
chen wollen, erzielt werden. 

Ich bitte Sie daher, den Antrag der Fraktion der 
FDP abzulehnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere 
Wortmeldungen? — Frau Abgeordnete Keilhack! - 
Einen Augenblick, Frau Abgeordnete, verzeihen Sie, 
wenn ich hier etwas für die Arbeitsplanung des 
Hauses dazwischensage. 

Meine Damen und Herren, es ist notwendig, daß 
morgen Ausschüsse tagen. Ich sehe nicht ein, wie 
ich einigen Wünschen stattgeben und den morgigen 
Tag von der Präsenzpflicht freistellen könnte. Das 
geht nicht. Die Ausschüsse müssen morgen arbeiten; 
sonst kommt dieses Haus allmählich in Verdrük-
kung. Ich bitte daher die Damen und Herren Aus-
schußvorsitzenden, ihre Ausschüsse so rechtzeitig 
— noch während der Plenarsitzung — anzusetzen, 
daß morgen gearbeitet werden kann. 

(Abg. Kunze: Das kann man doch gar nicht!) 

Frau Keilhack (SPD) : Meine Damen und Herren! 
Ich möchte unseren Antrag Umdruck 172 Ziffer 1 
Buchstaben b und c begründen. Er ist identisch mit 
dem von Herrn Stammberger begründeten und von 
der FDP eingebrachten Antrag. Wir möchten uns 
ihm anschließen. 

Ich will zur Sache nicht mehr viel sagen. Ich 
möchte dafür plädieren, daß die Zulassung der 
Strahlenbehandlung, die in diesem Gesetz steht, 
nicht genügt, sondern daß über die Zulassung hin-
aus auch noch die Kennzeichnung als notwendig für 
den Verbraucher anerkannt und im Gesetz fixiert 
wird. Es ist notwendig, daß er Aufklärung über die 
Zusammensetzung oder Bearbeitung der Lebensmit-
tel erhält, um es ihm selbst zu ermöglichen, zu wäh-
len, welche Lebensmittel er kaufen will. Das heißt, 
er soll wissen, wie sie zusammengesetzt oder be-
handelt sind. 

Vielleicht ,erscheint das im Augenblick nicht als 
so notwendig. Aber ich mache Sie darauf aufmerk-
sam, daß diese Novelle einen grundsätzlich neuen 
Weg gegen die Gefährdung der Volksgesundheit 
durch denaturierte Nahrungsmittel einschlägt. Dazu 
gehört auch, daß man die Offenlegung der Fremd-
stoffzusammensetzung und auch die Offenlegung 
der Strahlenbehandlung in diesem Gesetz mit ver-
ankert. 

Es handelt sich hier nicht um Perfektionismus; 
dieser wird von niemandem in diesem Hause be-
absichtigt. Das wird auch dadurch ausgedrückt, daß 
wir in unserem Antrag unter c — wie im Antrag 
der FDP — die Möglichkeit haben, Ausnahmen von 
der Kennzeichnungspflicht für Strahlenbehandlun- 
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gen durch den Verordnungsgeber, d. h. das Mini-
sterium, zuzulassen. Unter diesen Umständen, 
glaube ich, besteht für niemanden ein Hemmnis, 
unserem Antrag zuzustimmen. Ich bitte Sie sehr, 
das zu tun, weil ich glaube, daß es im Interesse der 
Verbraucher liegt und niemandem schadet. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere 
Wortmeldungen dazu? — Frau Abgeordnete Ka-
linke! 

Frau Kalinke (DP) : Zu dem Antrag der Freien 
Demokratischen Partei und zu dem gleichlautenden 
Antrag der Sozialdemokratischen Partei erkläre ich 
für die Fraktion der Deutschen Partei, daß wir die-
sen Anträgen zustimmen werden, weil sie nur 
logisch und sinnvoll das fortsetzen, was im Aus-
schuß beschlossen ist. 

(Beifall rechts und vereinzelt bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere 
Wortmeldungen liegen dazu nicht vor. 

Meine Damen und Herren, wir stimmen über die 
gleichlautenden Anträge Umdruck 169 Ziffer 1 und 
Umdruck 172 Ziffer 1 Buchstaben b und c ab. Wenn 
diese Anträge erledigt sind, rufe ich Antrag Um-
druck 172 Ziffer 1 Buchstabe a auf. Jetzt besteht 
wohl Klarheit darüber, daß, wenn wir über den 
FDP-Antrag abstimmen, gleichzeitig aber den Än-
derungsantrag der SPD Umdruck 172 abgestimmt 
wird. 

Wer dem Änderungsantrag Umdruck 169 Ziffer 1 
bzw. Umdruck 172 Ziffer 1 Buchstaben b und c zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. - 
Gegenprobe! — Das kann ich nicht entscheiden. Ich 
nehme an, daß meine Kolleginnen und Kollegen 
gleicher Meinung sind, daß das nicht überschaut 
werden kann. Hier müssen wir schon einmal einen 
Hammelsprung machen. — 

Ich gebe das Ergebnis der Auszählung bekannt. 
Mit Ja haben 187, mit Nein 124 Mitglieder des Hau-
ses gestimmt; enthalten haben sich 6. Der Ände-
rungsantrag der Fraktion der FDP Umdruck 169 
Ziffer 1 und der Änderungsantrag der Fraktion der 
SPD Umdruck 172 Ziffer 1 Buchstaben b und c sind 
hiermit angenommen. 

(Beifall bei der SPD, der FDP und der DP.) 

Jetzt kommen wir zu dem Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD Umdruck 172 Ziffer 1 a . Wird zur 
Begründung das Wort gewünscht? — Frau Abgeord-
nete Keilhack. 

Frau Keilhack (SPD):  Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Der Änderungsantrag Umdruck 172 
Ziffer 1 a soll nur klarstellen, daß zu den Voraus-
setzungen eines Nichtfremdstoffes, wie er in  die-
sem Paragraphen im Lebensmittelgesetz definiert 
ist, nicht alle dort benannten fünf Eigenschaften zu-
sammengehören. Das heißt, die Qualifikation als 
Nichtfremdstoff soll nicht erst erfolgen, wenn ein 
„Stoff" verdauliche Kohlehydrate, verdauliche Fette, 
verdauliches Eiweiß u n d natürlichen Gehalt an 
Vitaminen, Provitaminen, Geruchs- und Ge

-

schmacksstoffen enthält, sondern es soll genügen, 
wenn er eine dieser Stoffgruppen enthält. Dann 
also würde der Stoff schon nicht mehr unter die 
Fremdstoffe fallen. Es hat eine Ansicht kursiert, daß 
die Formulierung im Gesetz, das Wort  „und",  eine 
kumulative Auslegung erfahren könnte, die natür-
lich von niemandem im Ausschuß gewollt ist. Nach 
unserer Meinung sollte daher eine Klarstellung 
durch einen Änderungsantrag erfolgen, damit das 
Gesetz nicht z. B. in der Rechtsprechung anders 
ausgelegt wird, als es gemeint ist. Deshalb bitte ich 
um Annahme unseres Antrages. Frau Dr. Steinbiß 
hat, glaube ich, für ihre Fraktion schon von vorn-
herein zugestimmt, so daß keine Komplikationen 
zu erwarten sind. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu 
noch das Wort gewünscht? — Keine Wortmeldun-
gen. 

Ich lasse über den Änderungsantrag auf Umdruck 
172 Ziffer 1 a abstimmen. Wer zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Der Antrag ist 
einstimmig angenommen. 

In Artikel 1 Nr. 5 wird also in § 4 a Abs. 2 das 
Wort „und" in „oder" geändert. 

Wir kommen zu dem Änderungsantrag auf Um-
druck 173 Ziffer 1, Änderungsantrag der Fraktion 
der CDU/CSU. Wird dazu das Wort gewünscht? 
Zur Begründung Herr Abgeordneter Dr. Elbrächter. 

Dr. Elbrächter (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Wir waren uns im Aus-
schuß im Grunde genommen in der Sache völlig 
einig. Es soll unter allen Umständen verhindert 
werden, daß Thyreostatica, d. h. Schilddrüsenhor-
mone, und oestrogene Hormone in Lebensmitteln 
enthalten sind. 

Wir beantragen, die Bundesratsfassung wieder-
herzustellen, und zwar aus zwei Gründen. Erstens 
hat sich nach der Abstimmung im Ausschuß heraus-
gestellt, daß durch die Fassung des Ausschusses 

,das Verfüttern von natürlichen Futtermitteln unter 
Umständen verboten wäre. Es ist nämlich so, daß in 
bestimmten natürlichen Futtermitteln, wie Klee, 
Heu, Zuckerrübenschnitzel, Sojamehl usw., oestro-
gen wirkende Stoffe enthalten sind. Daran ist na-
türlich nie gedacht. Das ist auch im Ausschußbericht 
betont worden. Nur gilt für den Richter selbstver-
ständlich nicht das, was im Ausschußbericht steht, 
sondern es gilt das, was im Gesetz steht. Um also 
Klarheit zu schaffen, müssen wir die Ausschußfas-
sung unter allen Umständen revidieren und klar-
stellen, daß das Verfüttern von solchen Futtermit-
teln nicht verboten ist. 

Nun könnte man das natürlich so erreichen, wie 
es die SPD vorschlägt, indem man einen Nachsatz 
bringt. Wir von der CDU/CSU-Fraktion sind aber 
der Meinung, daß es aus rechtssystematischen 
Gründen besser ist, auf die Bundesratsfassung zu-
rückzugehen, weil dann eine deutliche Trennung 
zwischen den Lebensmitteln bleibt, die im Lebens-
mittelgesetz, ,also hier, behandelt werden, und den 
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Futtermitteln, die in einem kommenden Futtermit-
telgesetz behandelt werden sollen. Wir glauben, 
das auch verantworten zu können, da kein anderes 
Verfahren in der Praxis bekannt ist als das hier 
verbotene Verfahren des Einpflanzens oder Ein-
spritzens solcher Stoffe. Das Verfüttern über den 
Magen-Darm-Kanal hat nicht die gleichen physiolo-
gischen Auswirkungen wie das Einspritzen und das 
Einpflanzen, weil damit keine Depotwirkung er-
reicht werden kann. Eine Gefährdung des Menschen 
durch diese Methode des Verfütterns ist also viel 
geringer. Falls sie trotzdem als gegeben erachtet 
werden sollte, müßte eine entsprechende Ände-
rung im Futtermittelgesetz vorgenommen werden, 
wo Konzentrationen solcher Stoffe in Futtermitteln 
verboten werden müßten. Ich bitte das Haus, hier 
der Rechtssystematik zu folgen und dem Antrag 
der CDU/CSU-Fraktion auf Wiederherstellung der 
Bundesratsfassung stattzugeben. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu 
das Wort gewünscht? — Bitte sehr, Herr Abgeord-
neter Dr. Bärsch! 

Dr. Bärsch (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Es handelt sich hier-
bei leider nicht nur und auch nicht in erster Linie 
um eine Frage der Rechtssystematik. Es ist auch 
nicht so, daß im Ausschuß in bezug auf das, was 
jetzt von der CDU vorgeschlagen wird, Einverständ-
nis geherrscht hätte. Der von der CDU vorgelegte 
Änderungsantrag bewirkt vielmehr eine wesent-
liche materielle Änderung der Bestimmung. Die Be-
stimmung besagt jetzt, daß es verboten ist, Thyreo-
statica und Sexualhormone Tieren zu verabreichen, 
und zwar in jeder Form: als Einpflanzung, als Ein-
spritzung und in der Form der normalen üblichen 
Verfütterung. 

Durch den CDU-Antrag soll jetzt die Verfütte-
rung aus dem Verbot herausgenommen werden. Es 
soll also in Zukunft möglich sein, wenn die Vor-
aussetzungen dafür gegeben sind, solche Stoffe den 
Tieren über den Magen-Darm-Kanal zuzuführen. 
Die Begründung von Herrn Elbrächter ist etwa fol-
gende: Das sei nicht gefährlich, weil bei der Ver-
fütterung und der Aufnahme dieser Stoffe über den 
Magen-Darm-Kanal gewissermaßen die Verarbei-
tung im Körper mehr oder weniger sofort erfolge 
und im Tier keine Restsubstanzen vorhanden blie-
ben, die später beim Verzehr vom Menschen aufge-
nommen würden. 

Insofern hat Herr Elbrächter durchaus recht. Aber 
das ist nur die vordergründige Seite des Problems, 
noch nicht das ganze Problem. Denn was tun Sie 
damit, daß Sie mit Hilfe von Thyreostatica, das 
heißt also Stoffen, die die Schilddrüsenfunktion 
bremsen, oder mit Hilfe von Hormonen das Wachs-
tum des Tieres beschleunigen und in bestimmter 
Weise beeinflussen? Wenn ich es einmal ganz 
kraß sagen darf, dann würde ich es so ausdrücken: 
Sie machen das Tier krank. Sie bringen das natür-
liche feinregulierte Stoffwechselgleichgewicht die-
ses tierischen Organismus in Unordnung, und zwar 
mit einer sehr klaren Zielsetzung: damit das Tier 

möglichst fett und möglichst schnell fett wird. Wir 
wissen bisher noch nicht sehr viel darüber, was für 
biologische und biochemische Reaktionen durch 
solche Beeinflussung des Stoffwechsels im Tier her-
beigeführt werden können. Die Forschung ist auf 
diesem Gebiet noch nicht allzuweit fortgeschritten. 
Auf alle Fälle muß ich als Arzt feststellen, daß 
beim Menschen solche Stoffwechselentgleisungen 
eindeutig Krankheiten genannt werden und zum Teil 
als sehr schwere Krankheiten bekannt sind. 

Wir sind deshalb der Auffassung, daß die Ver-
fütterung dieser Stoffe aus dem Verbot nicht 
herausgenommen werden darf, zumal da der ein-
zige Gesichtspunkt, der dafür spricht, ausschließlich 
wirtschaftlicher Natur ist: Man will schneller und 
billiger schlachtreife Tiere produzieren. 

Wir wissen uns bei dieser Forderung in durch-
aus guter Gesellschaft. Ich darf Ihnen mit Erlaubnis 
des Herrn Präsidenten zur Kenntnis bringen, was 
der letzte Deutsche Ärztetag in Garmisch-Parten-
kirchen, also ein durchaus sachverständiges und ge-
wichtiges Gremium, zu dieser Frage geäußert hat, 
nämlich: Jede Beimengung schädlicher Fremdstoffe in 
die Nahrungsmittel und die Einpflanzung, Einsprit-
zung und Verfütterung von Hormonen und Anti-
biotika zur Verlängerung der Haltbarkeit und Be-
einflussung des Fleisch- und Fettansatzes bei Tie-
ren sollen verboten werden. Das ist eine eindeutige 
Aussage. 

(Abg. Unertl: Und im Ausland?) 

- Herr Kollege, ich bin Ihnen für diesen Zwischen-
ruf sehr dankbar. Ich weiß nicht, ob wir für unsere 
Gesetzgebung immer und in jedem Falle das zum 
Vorbild nehmen sollen und können, was im Aus-
land zur Zeit geltendes Recht ist, 

(Abg. Unertl: Nicht Vorbild, aber auch 
kein Nachteil!) 

sondern ich meine, daß wir gegebenenfalls bereit 
sein müssen, da, wo es das gesundheitliche Inter-
esse der Bevölkerung verlangt, auch dem Ausland 
gegenüber einmal einen oder zwei Schritte voraus 
zu sein, 

(Beifall bei der SPD) 

selbst wenn dadurch eine vorübergehende — das 
wollen wir durchaus zugeben —, aber in Grenzen 
zu haltende wirtschaftliche Schwierigkeit auftritt. 
Diese Schwierigkeit kann überwunden werden. Ich 
glaube jedenfalls, daß der deutsche Verbraucher 
uns dankbar sein wird, wenn wir hier an dem strik-
ten Verbot festhalten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu 
das Wort gewünscht? — Bitte sehr, Herr Abgeord-
neter Reith! 

Dr. Reith (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es ist allgemein bei allen Ärz-
ten bekannt, daß die oestrogenen Hormone im Ma-
gen-Darm-Trakt zerstört werden. Aus diesem 
Grunde werden ja ärztlicherseits alle peroral ge- 
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gebenen Hormone des Ovars oral oder sublingual 
verabreicht, d. h. schon im Munde zur Auflösung 
gebracht, da sie sehr rasch zerstört und sehr rasch 
abgebaut werden. 

Zweitens ist zu bedenken, daß wir dann auch 
den Landwirten verschiedene Futtermittel verbie-
ten müssen, da allgemein bekannt ist, daß Thyreo-
statica ich denke an das Kraut - und auch 
oestrogene Stoffe in den Pflanzen genauso vor-
handen sind wie in aller lebenden Substanz. Aus 
diesem Grunde können wir, wie schon Herr El-
brächter angeführt hat, auf keinen Fall die Ver-
fütterung von oestrogenen Stoffen in das Gesetz 
mit einbauen. 

(Sehr richtig! und Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frau Abge-
ordnete Kalinke! 

Frau Kalinke (DP) : Herr Präsident! Meine Her

-

ren und Damen! Ich möchte mich hier nicht in das 
Streitgespräch der Mediziner einmischen. Tch glaube 
aber, Herr Dr. Bärsch hat das Rechte gesagt, als er 
erklärte: „Wir wissen noch nicht sehr viel dar-
über." Wir werden uns ganz gewiß auch beim 
Arzneimittelgesetz über dasselbe Problem noch ein-
mal sehr gründlich unterhalten müssen. Solange 
wir noch nichts Entscheidendes wissen, scheint mir 
die Begründung des Kollegen Elbrächter richtig zu 
sein, und es erscheint mir auch sinnvoll, hier der 
Bundesratsfassung und damit dem Antrag der CDU/ 
CSU zu folgen. Das soll nicht ausschließen, daß es 
uns vorbehalten bleiben muß, in dem Zeitpunkt, 
wo wir mehr und Genaueres wissen, dieses Gesetz 
fortzuentwickeln und zu ändern. Das ergibt sich 
ohnehin aus der Entwicklung. 

(Sehr gut! und Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frau Abge-
ordnete Keilhack! 

Frau Keilhack (SPD) : Meine Damen und Her-
ren! Die ersten Bedenken, die im Ausschuß für Ge-
sundheitsfragen, in dem das Lebensmittelgesetz be-
handelt worden ist, wegen dieses Passus auftauch-
ten, entstanden nicht durch den Wunsch, Futtermit-
tel verwendbar zu machen, denen Hormone beige-
setzt sind, sondern durch den Wunsch, Futtermittel 
weiter verwenden zu können, die natürliche Hor-
mone als Bestandteile haben. Wir sind zwar der 
Meinung gewesen, der Text des § 4 b Ziffer 2 
schließe das ein, weil wir glaubten, der Halbsatz 
„um die Beschaffenheit des Fleisches oder den 
Fleisch- oder Fettansatz zu beeinflussen" beinhalte 
— und wir sind in dieser Meinung von Wissen-
schaftlern und Juristen bestärkt worden —, daß 
solche Futtermittel, die natürliche Hormone ent-
halten, nicht gemeint sind. Wir haben uns aber, um 
das ganz klar und unzweifelhaft zu machen, bereit 
gefunden, den Änderungsantrag Umdruck 176 hier 
einzureichen. 

Wenn das die einzige Meinungsverschiedenheit 
war - und nach den wirklich sehr nachhaltigen 
Diskussionen im Ausschuß schien es so zu sein , 
bin ich allerdings erstaunt, daß man hier eine ganz 
neue Absicht vorbringt, nämlich auch Futtermittel, 
denen Hormone zugesetzt sind, aus dem Verbot der 
Lebensmittelrechtsnovelle herauszunehmen bzw. das 
Verbot dem Futtermittelgesetz zu überlassen. Ich 
glaube, das geht nicht. Wir haben in das Lebensmit-
telgesetz sehr bewußt und in monatelanger, sehr 
überlegter und sehr detaillierter Arbeit alles das hin-
eingenommen, was zu Lebensmitteln wird — und 
das wird natürlich jedes Tier, das kurz vor dem 
Schlachten steht —, und haben es deshalb für richtig 
befunden, diesen Passus betreffend Futtermittel so 
hineinzunehmen, wie er drinsteht. 

Ich bitte Sie, sich das einmal von diesem Ge-
sichtspunkt aus zu überlegen und zu bedenken, daß 
die erste Novelle, die bekanntlich bereits kurz vor 
Auflösung des letzten Bundestages fertig war und 
an der der damalige Lebensmittelgesetz-Unteraus-
schuß mehr als ein Jahr sehr eingehend gearbeitet 
hat, dieselben Bestimmungen enthielt, wie sie auch 
jetzt im Ausschußbeschluß, wiederum nach monate-
langer Arbeit, niedergelegt worden sind. Ich bin der 
Meinung, daß wir hier mit einem neuen Text, so 
wie die CDU ihn vorlegt, in sehr großer Eile, so 
aus der Hand, über eine Formulierung abstimmen, 
von der keiner von Ihnen, die Sie hier sitzen, oder 
jedenfalls nur ein ganz geringer Teil, wissen kann, 
welche Folgen das hat. 

Ich möchte anknüpfen an die vorausgegangenen 
Erklärungen meines Parteifreundes Dr. Bärsch und 
Sie noch einmal bitten, dem CDU-Antrag, der nicht 
übersehbare Weiterungen gegenüber dem ursprüng-
lichen Text nach sich zieht, nicht zuzustimmen, son-
dern unseren Antrag anzunehmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, mir leuchtet ein, daß der Antrag Um-
druck 176 — was ich jetzt aus den Ausführungen 
der Frau Abgeordneten Kailhack entnommen habe 
— zum Problem gehört. Ich verbinde deshalb die 
Aussprache. Beide Anträge sind begründet; oder 
wollten Sie, Frau Abgeordnete Keilhack, zur Be-
gründung Ihres Änderungsantrages Umdruck 176 
noch etwas Weiteres sagen? 

(Abg. Frau Keilhack: Nein!) 

— Dann schlage ich dem Hause vor, daß die beiden 
Änderungsanträge in der Aussprache miteinander 
verbunden werden. Wir werden nachher zuerst 
über den Antrag Umdruck 173 Ziffer 1 und dann 
über den Antrag Umdruck 176 abstimmen. — Das 
Wort hat Herr Abgeordneter Elbrächter. 

Dr. Elbrächter (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Nur noch wenige Sätze. 
Ich möchte Herrn Bärsch sagen, daß wir in der 
Sache im Ausschuß einig waren. Wir haben den 
Antrag — ich weiß nicht, ob Frau Keilhack oder 
Frau Strobel ihn gestellt hatte —, den Ausdruck 
„einzupflanzen" bzw. „einzuspritzen" zu ändern in 
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„zu verabfolgen", ja einstimmig angenommen. Wir 
sind uns in der Sache wirklich einig. Wir wollen 
verhindern, daß in der Tierfütterung Verfahren 
Eingang finden, die dem menschlichen Körper nicht 
zuträglich sind. — Das ist das eine, was ich bemer-
ken möchte. 

Und das Zweite, Herr Kollege Bärsch. Ich bin 
zwar kein Mediziner; ich glaube aber feststellen zu 
dürfen, daß durch die Methode des Verfütterns 
bestenfalls ein Hormonspiegel im Blut erreicht wer-
den kann, der nicht größer ist als der, der durch die 
übliche Methode des Kapaunisierens entsteht. Dann 
müßten Sie auch das Kapaunisieren verbieten. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Bauknecht! 

Bauknecht (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich bitte Sie dringend, dem 
Änderungsantrag der CDU zuzustimmen. Sie ermög-
lichen sonst einen Wettbewerb, bei dem die deut-
sche Landwirtschaft unter den gegebenen Verhält-
nissen wirklich den kürzeren zieht. Wie können Sie 
denn verhindern, daß die dänischen Rinder, die 
nach Deutschland hereinkommen, so gefüttert wer-
den, oder daß das Geflügel, das aus dem Ausland 
kommt, nach diesem System kapaunisiert wird, wie 
vorhin Herr Elbrächter sagte? Sie verbieten es 
nicht, sondern essen dieses Fleisch heute mit Wonne. 
Sie verbieten aber uns, die gleichen Methoden an-
zuwenden, die dem Ausland erlaubt sind. Das geht 
unter gar keinen Umständen. Die Landwirtschaft 
hätte hier derartige Nachteile, daß sie unter diesen 
Umständen nicht bestehen könnte. 

(Widerspruch und weitere Zurufe 
von der SPD.) 

Wenn einmal international festgestellt wird, daß 
der Mensch dadurch gesundheitliche Schäden da

-

vonträgt, dann kann das Gesetz geändert werden. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Dr. Bärsch! 

Dr. Bärsch (SPD) : Für diese Ausführungen, sehr 
verehrter Herr Kollege, haben wir allen Grund 
Ihnen dankbar zu sein, 

(Sehr gut! bei der SPD) 

weil Sie ganz offen gesagt haben, worum es hier 
geht, daß sich hier zwei Dinge gegenüberstehen: 
ein wirtschaftliches Interesse — dessen Existenz ich 
keinesfalls generell in Abrede gestellt habe, nur 
veranschlage ich es bei weitem nicht so hoch, wie 
Sie — und ein gesundheitspolitisches Interesse auf 
der anderen Seite. Sie sagen: Solange das im Aus-
land weiter geschieht, müssen auch wir es so wei-
termachen. Soll es erst einmal im Ausland anders 
gemacht werden, gemäß dem schönen Spruch: Hanne-
mann, geh du voran! 

Ich weiß nicht, ob das in einer solchen Frage eine 
vertretbare These ist. Entweder wir sind der Über-
zeugung, daß hier gesundheitliche Schäden entste-
hen können, die wir vorläufig nicht zu über

-

sehen vermögen, weil, wie ich bereits sagte, die 
Forschung auf diesem Gebiet noch nicht allzu weit 
fortgeschritten ist. Dann müssen wir das Verbot 
fordern. Oder wir sind anderer Meinung. Dann 
können wir es lassen. Sie, Herr Kollege Bauknecht, 
leugnen zwar das gesundheitliche Risiko nicht, 
wollen aber trotzdem das Verbot durchlöchern. Herr 
Kollege Elbrächter, Sie sehen meines Erachtens die 
Frage zu sehr im Quantitativen. Sie stellen immer 
nur darauf ab, daß der Hormonspiegel bei der Ver-
fütterung nicht zu hoch werden darf und auch die 
Hormone nicht zu lange im Blute bleiben dürfen. 
Ich betone demgegenüber, daß das nur die eine 
Seite der Sache ist. Die andere Seite stellt sich so 
dar, daß das Stoffwechselgleichgewicht des Tieres 
gestört, und zwar nachhaltig in einer Weise gestört 
wird, die wir beim Menschen ohne jede Einschrän-
kung als Krankheit bezeichnen, zum Teil als schwere 
Krankheit. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Sie wollen die Störung in Kauf nehmen, um einen 
wirtschaftlichen Effekt zu erzielen. Wir sind der 
Meinung, daß wir es auf ein solches Risiko nicht 
ankommen lassen dürfen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch 
ein letztes Wort sagen. Ich will damit die Sache 
nicht zu sehr ausweiten. Wir sind uns doch wohl 
alle darüber einig, daß der Mensch in unserer Zeit 
vor allem einer großen Gefahr ausgesetzt ist, 
nämlich der Gefahr, daß die Zivilisation seine Le-
bensbedingungen in immer stärkerem Maße in 
einen Gegensatz zu seinen natürlichen Anlagen 
bringt. Entwicklungen können wir auf verschiedenen 
Gebieten unseres Lebens nicht ausweichen, z. B. im 
Beruf. Aber dieser Tatbestand, daß wir uns auf 
verschiedenen Gebieten unseres Lebens mit einer 
mehr oder weniger künstlichen Umwelt abfinden 
müssen, zwingt uns, überall dort dagegen anzukämp-
fen wo kein ausreichender Grund vorhanden ist, der 
Natur in den Arm zu fallen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das fängt bei der Aufzucht des Schlachtviehs mit 
Hormonen an und endet z. B. bei den Versuchen, 
die vor einiger Zeit ein französischer Forscher an-
stellte. Es gelang ihm, durch Einspritzen bestimm-
ter Nukleinsäuren Erbmerkmale von Enten zu än-
dern. Manche Illustrierte knüpfen bereits daran 
Betrachtungen über die Möglichkeit, auf diese 
Weise in der Zukunft auch beim Menschen in seine 
Entwicklung einzugreifen. 

(Unruhe und Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Sicher, dieses Beispiel ist extrem und reicht 
etwas weit. Aber lassen Sie uns den Anfängen 
wehren! 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das  Wort 
hat die Frau Abgeordnete Dr. Lüders. 

Frau Dr. Dr. h. c. Lüders (FDP) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Bei dieser Diskussion 
ist es für mich und wahrscheinlich auch für manchen 
anderen wichtig, von der Regierung zu hören, wie 
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weit sie mit einem sogenannten Futtermittelgesetz 
bereits ist. Wann kann man damit rechnen, daß 
dieses Futtermittelgesetz erscheinen wird, oder hat 
das noch jahrelang Zeit, wie so manches andere Ge-
setz Zeit gehabt hat, dessen Erscheinen uns als für 
die nächste Zukunft bevorstehend angepriesen 
wurde? Wenn das womöglich noch jahrelang dauert, 
dann bleibt der augenblickliche Zustand bestehen, 
der mir nach vielem, was hier ausgeführt worden 
ist, erheblich fragwürdig zu sein scheint. 

Dann müßte man ja auch wissen — und die Re-
gierung kann vielleicht dazu Stellung nehmen —, 
wie sich die Behörden verhalten sollen bei der 
vorhin erwähnten Einfuhr von Tieren und vor al-
len Dingen von Geflügel aus dem Ausland, das mit 
den genannten Methoden behandelt worden ist und 
hier an die ahnungslose Bevölkerung verkauft wird. 

(Zuruf von der Mitte: Das kann man ja 
nachher nicht mehr feststellen!) 

Die Folgen, die durch solche Einspritzungen und die 
Wirkung dieser Mittel entstehen, scheinen doch 
nicht so ganz harmloser Natur zu sein, wie es von 
manchen gern dargestellt wird, wobei ich keines

-

wegs unterstellen will, daß diese Verharmlosung 
wirtschaftliche Gründe hat, sondern man hält sie 
vielleicht wirklich nicht für bedenklich. Aber ich 
würde gern von der Regierung auf beide Fragen 
eine Antwort haben, da ich mich entscheiden soll, 
ob ich ja oder nein sage. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort 
hat der Abgeordnete Dr. Reith. 

Dr. Reith (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es geht hier darum, ob sich das 
Fleisch eines mit oestrogenen Stoffen — entweder 
durch Einspritzung, durch Fütterung oder durch 
Einpflanzung — behandelten Tieres von dem eines 
anderen Tieres unterscheidet, das diese Stoffe nicht 
erhalten hat. Wir haben keinerlei Beweise oder wis-
senschaftliche Arbeiten darüber, daß dieses Fleisch 
vergiftet ist. Es geht darum, daß wir die Menschen 
nicht dazu zwingen könnten, dies oder jenes zu 
essen. Man soll auch einen Menschen nicht zu sei-
ner Gesundheit zwingen. Wer der Meinung ist, daß 
diese oder jene Tiere stoffwechselkrank sind, 

(Zurufe) 

der darf auch nicht das Fleisch einer Mastgans 
oder eines Mastochsen essen, denn diese Tiere sind 
genauso stoffwechselkrank. 

(Beifall bei der CDU, CSU.) 

Es geht ja nicht darum, wo die Krankheit sitzt, son-
dern es geht darum, ob das Fleisch eines stoff-
wechselkranken Tieres vergiftet ist. Diese Frage 
steht hier zur Debatte. 

(Zuruf von der SPD: Wie ist das mit dem 
Kannibalismus? Sollen wir den auch ein

-

führen?) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere 
Wortmeldungen? — Herr Dr. Bärsch. 

Dr. Bärsch (SPD) : Meine Damen und Herren! Ich 
wollte an sich die Diskussion nicht so weit vertie-
fen; aber die Ausführungen des verehrten Herrn 
Kollegen Dr. Reith, der die Injektion oder Verfüt-
terung solcher Substanzen in jedem Falle als harm-
los bezeichnet, sind medizinisch sehr bedenklich. 
Daß das Tier, dem ich Thyreostatica injiziere, im-
plantiere oder verfüttere und dessen Energiestoff-
wechsel dadurch wesentlich herabgedrückt wird, 
in seinem Stoffwechsel gestört ist, stoffwechsel-
krank ist, scheint mir unbestritten zu sein, Herr 
Kollege. 

Darüber hinaus sehe ich mich jetzt veranlaßt, Sie 
auf die Arbeit eines französischen Wissenschaftlers 
hnzuweisen, die mir im Laufe des heutigen Tages 
von meinem Kollegen Professor Bechert zur Ver-
fügung gestellt worden ist. In dieser Arbeit wird 
darauf hingewiesen, daß die Behandlung von Men-
schen mit Oestrogenen und die Berührung mit sol-
chen Stoffen bei der Herstellung in verschiedenen 
Fällen zu Krebs geführt haben, 

(Zurufe: Oh!) 

— Natürlich, das ist ein Experiment unter extre-
men Bedingungen; da haben Sie völlig recht. Expe-
rimente pflegt man immer unter bestimmten, teil-
weise extremen Bedingungen durchzuführen, um 
die Grenzwirkung bestimmter Substanzen zu erken-
nen. Das beweist doch eindeutig, daß wir es vor 
allem bei den Oestrogenen nicht mit so harmlosen 
Substanzen zu tun haben. Wer die Konstitutions-
formel dieser Hormone kennt, weiß, in welch ge-
fährlicher Nachbarschaft sie sich zu den Konstitu-
tionsformeln der sogenannten praecancerösen 
Stoffe — der Stoffe, die Krebs erzeugen können — 
befindet. 

Ich will das nicht weiter vertiefen. Ich möchte 
mich aber dagegen wenden, daß die Dinge hier ver-
niedlicht werden und gesagt wird: Es sind bisher 
noch keine Schädigungen nachgewiesen worden. Es 
ist wissenschaftlich bisher auch nicht nachgewiesen, 
daß nichts passieren kann, und das mahnt zur Vor-
sicht. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort 
hat der Abgeordnete Dr. Reith. 

Dr. Reith (CDU/CSU) : Die Konstitutionsformel 
der oestrogenen Stoffe wie überhaupt sämtliche Se-
xualhormone mit karzinogener Wirkung hängt 
damit zusammen, daß sowohl bei den Hormonen 
als auch bei den karzinogenen Stoffen eine Ver-
mehrung der Zellsubstanz stattfindet. Aber wir sind 
nicht in der Lage zu behaupten, daß die Hormone 
in einer bestimmten Dosierung — und darum geht 
es ja — giftige Wirkungen oder kanzerogene Wir-
kung haben. Die Hormone sind in der Natur über-
all so stark vorhanden, daß wir sie laufend — so-
wohl therapeutisch als auch physiologisch — brau-
chen. Davon machen wir als Ärzte laufend Ge-
brauch. 

Es besteht — und das ist die entscheidende Frage 
— kein Grund, Fleisch von einem Tier, das zuviel 
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oder zuwenig oder normal Hormone erhalten hat, ge-
genüber einem anderen Fleisch zu verwerfen, das 
angeblich keine dieser oestrogenen Stoffe enthält. 
Darum geht es, und da haben wir keinerlei Anlaß, 
etwas in einem Gesetz zu verankern, was, wie Sie 
selber behaupten, noch ungeklärt ist und wobei die 
Tatsachen dafür sprechen, daß die Hormone eher 
physiologisch als toxisch wirken. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frau Abge-
ordnete Keilhack! 

Frau Keilhack (SPD) : Meine Damen und Herren! 
Ich will zu den medizinischen Auseinandersetzun-
gen nichts beitragen, möchte aber Herrn Dr. Reith 
darauf aufmerksam machen, daß wir ja gerade mit 
unserem Änderungsantrag berücksichtigen wollen, 
daß es Futtermittel gibt, die natürliche Hormonstof-
fe enthalten und die deshalb nicht dem Verbot un-
terliegen sollen. 

(Abg. Dr. Reith: Es gibt keine Unterschiede 
zwischen natürlichen und unnatürlichen 
Hormonen! Die Konstitutionsformel ist 

dieselbe!) 

— Ich kann mich dazu nicht äußern, Herr Dr. Reith, 
weil ich kein Mediziner bin. Ich möchte mich viel-
mehr dem Problem zuwenden, das Herr Abgeord-
neter Bauknecht hier aufgerollt hat, dem Problem 
der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Fleisch-, 
der Veredlungs- oder gar der Futtermittelindustrie. 
Herr Bauknecht, mir liegt gerade ein Schreiben der 
Bundesstelle für Außenhandelsinformationen vor, 
wonach in Belgien bei der Herstellung von Alkoho-
lika, auch bei Likören, in jüngster Zeit auch Methyl-
alkohol verwendet wird. Sie werden doch deshalb 
nicht sagen, daß wir in der Bundesrepublik auch 
mit Methylalkohol arbeiten sollten. Insofern gibt 
es eine Konsequenz: wenn das Ausland mit Stoffen 
arbeitet, die gesundheitlich bedenklich oder gar 
schädlich sind, dann ist das für uns kein Grund, 
dieselbe Art der Bearbeitung oder des Zusetzens 
von Fremdstoffen zu konzedieren. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vielleicht haben Sie den Entwurf des Gesetzes 
zur Änderung des Lebensmittelgesetzes nicht in 
seinen einzelnen Bestimmungen gelesen, was man 
ja nicht verlangen kann; denn es ist wirklich ein 
Spezialgesetz. In § 21 Abs. 4 steht: 

In den nach diesem Gesetz zu erlassenden Ver-
ordnungen dürfen an die aus dem Ausland 
eingeführten Lebensmittel und Bedarfsgegen-
stände keine geringeren Anforderungen ge-
stellt werden als an gleichartige inländische. 

Ich glaube, diese Bestimmung, die im Gesetz nie-
dergelegt werden soll, stellt ein Sicherung dar. Wie 
sie nachher in Form einer nachhaltigeren Lebens-
mittelüberwachung praktiziert wird, ist ein anderes 
Kapitel. An uns allen liegt es, das zu bewerkstel-
ligen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort 
hat der Abgeordnete Dr. Siemer. 

Dr. Siemer (CDU/CSU) : Herr Präsident, meine 
verehrten Damen und Herren! Natürlich kann man 
— ich knüpfe hier in die Ausführungen meiner 
Vorrednerin an — nicht sagen: Weil die Ausländer 
den Schritt tun, um in den Brunnen zu fallen, sollen 
wir ihn auch tun. Aber zunächst ist es nicht be-
wiesen, verehrte Frau Keilhack, daß bei der Ver-
fütterung dieser Stoffe irgendwelche nachteilige 
Folgen zu verzeichnen sind. 

Ein Weiteres. Wenn Sie den Schritt tun, den Sie 
hier vorhaben, müssen Sie natürlich auch die Kon-
sequenz ziehen und alle Importe — gerade bei Ge-
flügel kommt ja die Verfütterung dieser Stoffe in 
großem Maße in Betracht — ebenso verbieten. 

(Zurufe bei der SPD.) 

— Bitte, ich frage, ob das überhaupt möglich ist. 
Sie müssen erst den Nachweis führen, daß diese 
Stoffe schädlich sind. Das setzen Sie ja voraus; den 
Nachweis haben Sie noch gar nicht geführt, sondern 
Sie nehmen es an. 

Ich erinnere mich bei dieser Diskussion an eine 
Auseinandersetzung, die wir vor ungefähr 25 Jah-
ren hatten, als man mit der sogenannten biologisch

-

dynamischen Wirtschaftsweise begann — das  ist 
die Art des Wirtschaftens auf pflanzlichem Gebiet —, 
als große Experten und Doktoren nachzuweisen 
versuchten, daß die  Fütterung der Pflanzen mit 
Mineralstoffen Krebs hervorrufe. Nach 20 Jahren 
ist es inzwischen um diese Methode der biologisch

-

dynamischen Wirtschaftsweise still geworden, mit 
der man nachzuweisen  trachtete, daß nur die 
Pflanze, die im Humus wächst und keine Kunst-
stoffe erhält, dem Menschen zuträglich sei. Ich 
wüßte nicht, wo wir heute stünden, wenn wir uns 
der Wissenschaft verschlossen hätten und diesem 
neuen Zug in der Landwirtschaft gefolgt wären. 

Etwas Ähnliches erleben wir jetzt auf dem Füt-
terungssektor. Da kommen sehr kluge, weise Leute 
und entdecken, daß die sogenannten Mischfutter-
fabriken etwas herstellen, was dem Tier nicht zu-
träglich ist. Nun, ich darf Ihnen sagen — und als 
Landwirt beschäftige ich mich auch damit —: ich 
bin zu der Überzeugung gekommen, daß es jeden-
falls nicht nachteilig für den Menschen ist, wenn 
man die Tiere nach wissenschaftlichen Erkennt-
nissen füttert. Von den sonstigen wirtschaftlichen 
Vorteilen will ich gar nicht reden. Aber es ist schon 
immer so gewesen, daß dann, wenn ein wissen-
schaftlicher Fortschritt auftritt, ganz kluge Leute, 
die es besser wissen wollen, glauben, diesen Fort-
schritt hemmen zu müssen. Es ist durch nichts be-
wiesen, daß unsere heutige Fütterungstechnik 
falsch ist. Wenn sich aber durch exakte wissen-
schaftliche Untersuchungen erweisen sollte, daß wir 
auf dem falschen Wege sind, so kann man ja dem-
nächst bei dem bereits vorliegenden Futtermittel-
gesetz diesen Dingen zu Leibe gehen. Da ist der 
Ort, wo diese Frage ernstlich diskutiert werden 
kann. 

Sie können also mit der Maßnahme, die Sie er-
greifen wollen, höchstens viel Unheil anrichten. Dem 
Menschen aber, dem Sie ja dienen wollen, dienen 
Sie damit nicht. Das Problem der Gesunderhaltung 
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liegt nicht darin, zu versuchen, oestrogene Stoffe 
herauszuhalten. Diese gibt es in der Natur in  vielen 
Futterarten. Das Problem liegt vielmehr bei dem 
Verbrauch von Genußmitteln, für die das deutsche 
Volk 15 Milliarden DM ausgibt. 

(Beifall in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Bauknecht! 

Bauknecht (CDU/CSU) : Ich möchte nur eine 
Frage an Frau Kollegin Keilhack richten. Welche 
Möglichkeit haben Sie, bei Importen von leben-
den oder toten Tieren nachzuweisen, daß diese mit 
entsprechenden Futtermitteln gefüttert worden 
sind? Sobald Sie diese Möglichkeit haben, können 
Sie die Importe verbieten. Solange sie aber nicht 
besteht, können Sie auch uns keine Zwangsjacke 
auferlegen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung, zunächst über den 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU Um-
druck 173 Ziffer 1. Wer zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Das erste war die Mehrheit; der Ände-
rungsantrag auf Umdruck 173 Ziffer 1 ist angenom-
men. 

Frau Abgeordnete Keilhack, ich frage Sie, ob da-
mit der Änderungsantrag auf Umdruck 176 erledigt 
ist. 

(Abg. Frau Keilhack: Ist erledigt!) 

— Dann lasse ich über ihn nicht mehr weiter ab-
stimmen. 

(Zuruf von der SPD: Wie ist es mit der 
Antwort der Regierung? — Weitere Zurufe 
von der SPD. — Staatssekretär Dr. Anders 
unterhält sich mit der Abg. Frau Dr. Dr. 

h. c. Lüders.) 

— Wir wollen diesem trauten Zwiegespräch einen 
Augenblick lauschen. 

(Heiterkeit.) 

Herr Staatssekretär, das Haus interessiert sich für 
Ihre Auskunft. Aber wenn Sie sie spätergeben 
wollen, sind Sie darin natürlich vollkommen frei. 
Die Regierung kann jederzeit das Wort nehmen. 

Der nächste Änderungsantrag ist der Antrag der 
Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 170 Ziffer 1. 
Wird zur Begründung das Wort gewünscht? — 
Herr Abgeordneter Dr. Dittrich! 

Dr. Dittrich (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Behandlung des letzten 
Änderungsantrages zeigt uns schon, mit welch 
außerordentlich schwieriger Materie wir uns heute 
nachmittag zu beschäftigen haben. Man müßte mei-
nes Erachtens Mediziner, Nahrungsmittelchemiker 
und Jurist gleichzeitig sein, um dieses Gesetz in 
allen Teilen bearbeiten zu können. 

Der Änderungsantrag Umdruck 170 Ziffer 1, den 
ich zu begründen habe, wird sicher nicht eine sol-
che Debatte hervorrufen wie der letzte Antrag. Die 
Fraktion der CDU/CSU beantragt nämlich, in Art. 1 
Nr. 6 in § 5 a in der vierten Zeile des  Abs. 1 hin-
ter den Worten „für Wirtschaft" die Worte „und in 
den Fällen der Nr. 5, soweit eine Behandlung nach 
§ 4 c erfolgt, mit dem Bundesminister für Atom-
kernenergie und Wasserwirtschaft" einzufügen. Ich 
darf Sie, meine Damen und Herren, darum bitten, 
in dem Änderungsantrag Umdruck 170 Ziffer 1 vor 
den Worten „für Atomkernenergie und Wasser-
wirtschaft" . die Worte „mit dem Bundesminister" 
einzufügen. Bei diesem Antrag handelt .es sich um 
die Frage der Zulassung ionisierender Strahlen, bei 
der unter allen Umständen der Bundesminister für 
Atomkernenergie und Wasserwirtschaft gehört 
werden soll, der ja für die friedliche Anwendung 
der Atomenergie verantwortlich ist. Ich bitte Sie, 
diesem Antrag Ihre Zustimmung zu erteilen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wer 
diesem Antrag zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? - 
Einstimmig angenommen. 

Nun folgt der Änderungsantrag der Fraktion der 
FDP auf Umdruck 169 Ziffer 2. Wird zur Begründung 
das Wort gewünscht? 

(Abg. Dr. Elbrächter: Zur Geschäftsordnung!) 

— Einen Augenblick, Herr Abgeordneter Elbrächter! 

(Zuruf des Abg. Dr. Stammberger.) 

— Möchten Sie den Antrag begründen? 

(Zuruf des Abg. Dr. Elbrächter.) 

— Zur Geschäftsordnung muß ich Ihnen gar nicht 
jederzeit das Wort geben, vor allem dann nicht, 
wenn schon ein Punkt aufgerufen ist. Bezieht sich 
das, was Sie sagen wollen, auf diesen Antrag? — 
Na schön! 

Dr. Elbrächter (CDU/CSU) : Herr Präsident, ich 
darf darauf aufmerksam machen, daß der Antrag 
der Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 173 Zif-
fer 2 der weitergehende Antrag ist. Wenn also der 
CDU-Antrag angenommen würde, würde sich der 
Antrag der Fraktion der FDP erledigen. 

(Abg. Frau Strobel: Das gilt aber nur für 
die Abstimmung, nicht für die Begündung!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frau Kolle-
gin Strobel, ich kann nie vorher wissen, was einer 
sagt. Hier habe ich treuherzig das Wort zur Ge-
schäftsordnung gegeben, und es erweist sich, daß es 
falsch war. 

Dr. Elbrächter (CDU/CSU) : Es tut mir leid. Ich 
bitte aber darauf aufmerksam machen zu dürfen, 
daß es meinen Freunden und mir zweckmäßig er-
scheint, diesen weitergehenden Antrag zuerst zu 
begründen, weil es dann für das Haus leichter ist zu 
folgen, als wenn wir uns zunächst eine Begrün- 
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dung für einen Antrag anhören, der als Eventual-
antrag sicherlich von uns unterstützt würde. Der 
Sache wäre es sicher dienlich, zunächst unseren 
Antrag begründen zu lassen, — jenseits aller Be-
trachtungen zur Geschäftsordnung. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort zur 
Begründung des Änderungsantrags Umdruck 169 
Ziffer 2 Buchstabe a hat Herr Abgeordneter Dr. 
Stammberger. 

Dr. Stammberger (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es handelt sich hierbei um den 
Antrag, den ich heute früh versehentlich bereits be-
gründet habe. Wenn ich trotzdem noch einmal das 
Wort ergreife, so nur deshalb, weil ich auf den Un-
terschied zwischen unserem Antrag und dem inzwi-
schen eingegangenen Antrag der SPD Umdruck 172 
Ziffer 2 Buchstabe a aufmerksam machen möchte. 
Wir wollen beide praktisch das gleiche: wir wollen 
die technischen Hilfsstoffe aus der starren Kenn-
zeichnungspflicht herausnehmen. Sie wollen es 
lediglich mit Ausnahmevorschriften tun. Wir wol-
len es durch eine Umwandlung in eine Kann-Vor-
schrift erreichen, weil wir der Meinung sind — das 
habe ich heute früh bereits ausgeführt, und darauf 
nehme ich nunmehr Bezug —, daß die technischen 
Hilfsstoffe im Gesetz aus den bereits dargelegten 
Gründen nicht nach dem Verbotsprinzip, sondern 
nach dem Mißbrauchsprinzip behandelt wurden und 
daß dem Mißbrauchsprinzip auch nur die Kann-Vor-
schrift für die Kenntlichmachung entspricht. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Da-
men und Herren, ich verbinde jetzt einmal die bei-
den Änderungsanträge in der Aussprache. Ich rufe 
deshalb gleichzeitig den Antrag Umdruck 173 Zif-
fer 2 auf. Wird dazu das Wort gewünscht? 

(Abg. Frau Strobel: Umdruck 172 kommt 
doch zuerst!) 

Antrag Umdruck 173 ist der Antrag, der hier 
konkurrriert. Welches der weitgehende ist, dar-
über kann man sich sehr streiten. 

Herr Abgeordneter Unertl, wollten Sie dazu spre-
chen? — Bitte sehr! 

Unertl (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Antrag Umdruck 173 Ziffer 2 be-
schäftigt sich mit der Änderung der Ausschußvor-
lage und will die Fassung der Regierungsvorlage 
wiederherstellen. Dies ist der weitergehende .An-
trag. Ich nehme an, daß die Begründung jetzt viel-
leicht einige Diskussionen, die noch kommen könn-
ten, vorwegnimmt. 

Nach dem, was bisher geschehen ist und was wir 
bisher erlebt haben, sieht es so aus, als ob man 
entweder Chemiker oder Arzt oder Wissenschaft-
ler sein müßte, um hier mitreden zu können. 

(Zuruf von der SPD: Man muß auch Haus

-

frau sein!) 

Ich bin das nicht, sondern bin einer der Bewohner 
der Bundesrepublik, ein Mensch, der sehr einfach 
erzogen ist und sich mit den Gesetzen abzufinden 
hat, die der Deutsche Bundestag beschließt. 

Ich möchte nun ganz unverblümt — auch auf die 
Gefahr hin, daß das zutrifft, was der Herr Kollege 
Stammberger in liebenswürdiger Weise angekün-
digt hat: daß er mich zur Schnecke macht und daß 
noch einiges dazukommt — 

(Heiterkeit) 

etwas sagen und dabei aus meinem Herzen 
keine Mördergrube machen. Die Damen und Her-
ren dieses Hohen Hauses, die mich kennen, wis-
sen, daß ich den Mut habe, gelegentlich auch Worte 
auszusprechen, die nicht immer ganz populär sind. 
Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten, 
als die Diskussionen in der Öffentlichkeit und in 
der Presse und vor allen Dingen auch gelegentlich 
der Entschließungen vieler Verbände im Gange 
waren, immer wieder darüber gewundert, daß man 
bei der durch diese Novelle vorgenommenen Teil-
reform des Lebensmittelrechts ein Problem in den 
Vordergrund stellte, das am Rande eine gewisse 
Bedeutung hat, aber in keiner Weise die Kern-
frage, über die wir heute zu entscheiden haben, 
berührt. Das ist die in der Ausschußfassung nieder-
gelegte Pflicht zur sogenannten Deklaration oder 
Kennzeichnung der Lebensmittel, denen auch nach 
der Verabschiedung dieser Novelle fremde Stoffe 
zugesetzt werden. Ich will Ihnen vorweg sagen, 
daß ich diese Frage wohl für eine recht laut ge-
äußerte, aber nicht für die entscheidende im ganzen 
Lebensmittelrecht halte. Ich habe den Eindruck ge-
wonnen, daß sich diejenigen, die am lautesten nach 
einer totalen Deklaration rufen, leider nicht die 
Mühe gemacht haben, den uns vorliegenden Gesetz-
entwurf einmal gründlich und sorgfältig zu studie-
ren. 

Was geschieht nun infolge dieser Novelle? 
Fremde Stoffe werden als Zusätze zu Lebensmitteln 
durch den § 4 a ein für allemal verboten. Das ist 
das Wesentliche, das Hauptsächliche. Daran, glaube 
ich, sind wir alle gleich interessiert. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Was hat es, da wir doch eine reine Verbotsgesetz-
gebung haben, dann noch für einen Sinn, die totale 
Kennzeichnungspflicht einzuführen? 

Die Regierung — und das ist der Sinn der Re-
form — soll ermächtigt werden, durch Rechtsverord-
nungen, die der Zustimmung des Bundesrates be-
dürfen, solche Fremdstoffe als Zusätze zu Lebens-
mitteln zuzulassen, die sie selbst, gestützt auf Gut-
achten qualifizierter Sachverständiger, für gesund-
heitlich völlig unbedenklich hält. Wenn ich davon 
ausgehe, können gesundheitlich bedenkliche Fremd-
stoffe den Lebensmitteln in der Zukunft also über-
haupt nicht mehr beigegeben werden. Anscheinend 
aber gehen diejenigen, die heute so sehr nach dem 
totalen Deklarationszwang rufen, immer noch von 
der falschen Voraussetzung aus, auch weiterhin 
könnten Zusatzstoffe, die gesundheitlich irgendwie 
bedenklich wären, in die Lebensmittel kommen. Das 
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ist nach der Verbotsgesetzgebung ja völlig ausge-
schlossen! 

(Zuruf von der SPD: Das stimmt ja gar 
nicht!) 

Wenn wir also jede Gefährdung der Gesundheit 
durch das in dieser Novelle statuierte Verbotsprin-
zip ausschließen, muß man sich fragen, wie bereits 
erwähnt: warum diese Deklaration schlechthin? 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Unertl (CDU/CSU) : Bitte, Herr Präsident. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Frau Kolle-
gin Kalinke! 

Frau Kalinke (DP): Herr Kollege Unertl, ist 
Ihnen bekannt, daß auch vor dem Skandal um die 
Verwendung von Nitrit ein Verbotsgesetz bestand 
und daß das Nitrit trotzdem verwendet worden ist? 

Unertl (CDU/CSU) : Das ist mir bekannt, und ich 
bin der letzte, der sich gegen eine strafrechtliche 
Verfolgung wendet. Hier geht es aber nur um die 
Kennzeichnungspflicht für Zusätze, die sowieso nicht 
in unsere Lebensmittel kommen können, weil sie 
verboten werden. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Noch eine Zu-
satzfrage? 

Frau Kalinke (DP) : Gestatten Sie eine Zu-
satzfrage, sehr verehrter Herr Kollege. Sind Sie der 
Meinung, daß, wenn in jedem Schlachterladen ge-
kennzeichnet worden wäre, daß kein Nitrit verwen-
det werde, die Wirkungen die gleichen gewesen 
wären? 

Unertl (CDU/CSU) : Ich bin der Meinung, daß der 
Hersteller das überhaupt hätte unterlassen müssen. 
Dann hätte der Vertrieb dieser Mittel nicht statt-
finden können, und dann wären auch die Skandale 
ausgeblieben. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU. 
— Widerspruch bei der SPD – - Zuruf der 

Abg. Frau Strobel.) 

Ich will auch die Notwendigkeit nicht ganz aus-
schließen, daß die Bundesregierung ermächtigt wird, 
durch eine Rechtsverordnung festzulegen, daß be-
stimmte Zusatzstoffe gekennzeichnet werden sollen, 
so z. B. die demnächst zuzulassenden Färbungs-
mittel. 

Die Frau Kollegin Strobel hat den Zuruf gemacht, 
ich hätte den Ausschuß mit meiner Weisheit oder, 
wenn ich sie richtig verstehe, mit meiner Anwesen-
heit beglücken mögen. Wenn ich die Diskussion 
heute hier richtig verstanden habe, wäre man mit 
dieser einfachen menschlichen Weisheit in diesem 
Ausschuß ja nicht zurechtgekommen. 

(Heiterkeit.) 

Denn dort hat man Haarspalterei betrieben, und 
die Streitigkeiten gingen hin und her. Daß die Aus-
schußarbeit keine vollkommene ist, beweisen die 
vielen Debatten, die gerade heute bei den kleinsten 
Änderungspunkten bereits ausgelöst wurden. 

Der Gesundheitsausschuß hat mit einer Zufalls-
mehrheit die uns jetzt vorgelegte Form von § 5 a 
Abs. 2 und 3 angenommen. Ich glaube, das Maß ist 
überschritten, wenn er die Regierung zwingen will, 
alle Lebensmittel, denen von vornherein gesund-
heitlich unbedenkliche Stoffe zugesetzt worden sind, 
zu kennzeichnen. Sie werden mir entgegenhalten, 
daß der Absatz 3 der Regierung die Möglichkeit 
lasse, von dieser grundsätzlichen Verpflichtung 
Ausnahmen zuzulassen. Aber sehen Sie sich doch 
einmal den Wortlaut dieses Absatzes 3 an! In die-
sem Absatz 3 wird davon geredet, daß die Aus-
nahme zulässig ist, wenn die Verwendung der Zu-
satzstoffe der allgemeinen Verkehrsauffassung ent-
spricht und der Verbraucher in seiner berechtigten 
Erwartung nicht getäuscht wird. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, wie ich 
bereits sagte, daß ich als einfacher Mensch kein ge-
wiegter Jurist bin und nicht mit juristischen Fähig-
keiten aufwarten kann. Aber ich glaube, wir sollten 
eis doch dabei belassen, nicht mehr Übertreibungen 
als unbedingt notwendig anzustreben, wenn wir 
ein Verbotsgesetz machen. 

Wenn ich den Text der Ausschußfassung lese, 
meine ich, daß es ein Widerspruch wäre, der Re-
gierung die Möglichkeit zu geben, vom totalen De-
klarationszwang abzusehen, wenn die Verwendung 
fremder Stoffe der allgemeinen Verkehrsauffassung 
entspricht. Was heißt denn hier „allgemeine Ver-
kehrsauffassung"? Oder glauben Sie etwa, die Re-
gierung könnte es unternehmen, einen Zusatzstoff 
zuzulassen, dessen Verwendung der allgemeinen 
Verkehrsauffassung widerspricht? Und was heißt 
denn die Verbrauchererwartung? Der Begriff der 
Verbrauchererwartung ist insoweit berechtigt, als 
der Verbraucher erwarten darf, daß ihm Lebens-
mittel verkauft, verabreicht oder sonstwie zugäng-
lich gemacht werden, die eben gesundheitlich nicht 
bedenklich sind. Da ist bereits ein notwendiges 
Sicherheitsventil in § 4 a der Novelle vorhanden. 

Wenn die Regierung schon einmal aus beson-
deren Überlegungen die Kenntlichmachung für er-
forderlich hält, weil medizinische Erkenntnisse dies 
als zweckmäßig erscheinen lassen, sollte man  sie, 

 wie das der Regierungsentwurf — darauf wollen 
wir wieder hinaus — vorsieht, dazu ermächtigen. 
Aber man sollte nicht in jedem Fall die Regierung 
zwingen, diese Kenntlichmachung vorzuschreiben. 
Was wird denn für diese Kenntlichmachung ins 
Feld geführt? Die größten Rufer unter den Strei-
tern, die den Totalitarismus und die vollkommene 
Kennzeichnungspflicht fordern, übersehen völlig, 
daß in der 3. Legislaturperiode des Bundestags der 
uns hier vorliegende Entwurf eine ganz andere 
Form und Gestalt angenommen hat als der Entwurf, 
der dem 2. Deutschen Bundestag vorlag. 

(Abg. Frau Strobel: Hätten Sie ihn doch 
angenommen!) 
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Die Damen und Herren dieses Hohen Hauses, die 
sich seit langer Zeit schon mit den Fragen beschäf-
tigt haben, werden mir zugeben, daß die Konstruk-
tion des ersten Regierungsentwurfs eine Abgren-
zungsliste vorsah. Diese Abgrenzungsliste hätte 
allerdings eine weitergehende Kennzeichnung not-
wendig gemacht. Nun hat man aber auf diese Ab-
grenzungsliste verzichtet und einstimmig im Ge-
sundheitsausschuß eine Definition des Begriffes 
„Fremdstoffe" gefunden, die ganz andere Voraus-
setzungen schafft. So wie der Begriff „Fremdstoff" 
heute in § 4 a Abs. 2 definiert worden ist, kann es 
keinen Zwang zur totalen Deklaration geben. 

Ich berufe mich hier auf keinen Geringeren als 
den Vorsitzenden der Farbstoffkommission der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, den Herrn Pro-
fessor Druckrey aus Freiburg, der noch am 23. Juni 
in einer Sitzung des Gesundheitsausschusses, in der 
er als Sachverständiger der deutschen Forschungs-
gemeinschaft angehört wurde, erklärte, eine sinn-
volle Regelung sei nur die, dem Bundesminister des 
Innern von Fall zu Fall die Entscheidung darüber 
zu überlassen, ob deklariert, ob gekennzeichnet 
werden soll oder nicht. 

(Zuruf von der SPD: Der arme Innen

-

minister!) 

Das ist aber genau der Standpunkt, den der Regie-
rungsentwurf von vornherein einnimmt. 

Deswegen sind meine Freunde aus der Christlich

-

Sozialen und Christlich-Demokratischen Union der 
Meinung, daß wir die Regierungsvorlage auf jeden 
Fall wiederherstellen sollten. Wir sind es der Be-
völkerung schlechthin schuldig, Gesetze zu machen, 
die  einfach und verständlich sind und die es nicht 
notwendig machen — das war bereits in der bisheri-
gen Diskussion 'angeklungen —, daß eine Novelle 
fällig wird und bereits in Vorbereitung sein muß, 
bevor das Gesetz im Bundesanzeiger veröffentlicht 
wird. 

Meine Damen und Herren, ich darf jetzt einmal 
von den anderen Fragen abweichen und zu einem 
Beispiel überleiten. Wir haben uns gestern in der 
Fraktionssitzung sehr lange über die Fragen der 
Kennzeichnungs- und Kenntlichmachungspflicht un-
terhalten. Wir haben es uns auf keinen Fa ll  leicht 
gemacht, und ich bin der letzte, der hier etwa Ver-
allgemeinerungen den Vorzug gibt. Ich möchte be-
tonen, daß wir — meine Freunde wie ich — sehr 
daran interessiert sind, ein Gesetz zu schaffen, das 
der Erhaltung und Förderung der Gesundheit dient. 

Ich komme auf den Schriftlichen Bericht zu § 5 a 
zurück, der Ihnen allen vorliegt. Wir wollen die 
dort behandelte Vorschrift in der Form der Regie-
rungsvorlage hergestellt haben. In dem Ausschuß-
bericht heißt es wörtlich: 

Die Mehrheit des Ausschusses konnte sich hin-
sichtlich der Kenntlichmachung von zugelasse-
nen fremden Stoffen nicht entschließen, dem 
Regierungsentwurf zuzustimmen, sondern hat 
sich der Empfehlung des Bundesrates ange-
schlossen. 

Danach müssen grundsätzlich die zugelassenen 
fremden Stoffe in Lebensmitteln kenntlich gemacht 
werden. Das ließe ich gelten, wenn wir ein Miß-
brauchsgesetz und nicht ein Verbotsgesetz hätten. 
In dieser Ausschußfassung steckt aber ein Pferde-
fuß: die Vorschrift gilt sowohl für verpackte als 
auch für lose in dein Verkehr gebrachte Lebens-
mittel. Die Kennzeichnungspflicht obliegt dem Her

-

steller, dem Großhändler, dem Einzelhändler, der 
Gastronomie und  den  Einrichtungen zur Gemein-
schaftsverpflegung, also den Kantinen. 

Bei dem Weiteren habe ich ein schlechtes Gefühl, 
weil ich an das Ladenschlußgesetz denke. Ausnah-
men sind von zwei Voraussetzungen abhängig, 
nämlich davon, daß ein Stoff nach allgemeiner Ver-
kehrsauffassung wie bereits gesagt — verwen-
det wird und daß die Verbrauchererwartung durch 
die Unterlassung der Kenntlichmachung nicht ge-
täuscht wird. Ich habe ran meine Freunde, die sich 
mit der Materie noch mehr und länger befaßt haben 
als ich, die Frage gestellt: Wie sieht Fes denn nun 
in den Gaststätten aus? Es ist kein Geheimnis, daß 
ich Gastwirt bin. 

(Abg. Dr. Stammberger: Aha!) 

— Lieber Herr Kollege Stammberger, nicht aha; 
das ist eine sehr ernste Geschichte. Die Gaststätten-
inhaber haben heute in bezug auf das Personal und 
durch sonstige Belastungen schon große Schwierig-
keiten. Man sollte ihnen deshalb nicht neuerdings 
durch dieses Gesetz noch Aufgaben übertragen, 
die dann zu guter Letzt doch nicht durchgehalten 
werden können und zum Polizeistaat in neuer Form 
führen, weil die Überwachung eines Gesetzes 
schließlich von der Polizei oder von den Organen 
des Staates vorgenommen wird. 

Ein Beispiel! Die Wirtin Meier ist nicht nur Wir-
tin auf dem Lande, sondern auch Bäuerin und hat 
ein kleines landwirtschaftliches Anwesen zu be-
wirtschaften. Sie hat auch noch für die Kinder zu 
sorgen. Sie kocht für ihren Mann, ihre Kinder und 
für einige Gäste ein Mittagessen. Der ledige Dorf-
schullehrer, der Kaminkehrermeister und der Post-
bote finden sich dazu ein. Weil dieses von der 
Frau Meier auf ihrem eigenen Küchenherd für die 
Familie gekochte Mittagessen an Fremde verab-
reicht wird, wird die Vorschrift mit dem Deklara-
tionszwang wirksam. Eine Speisekarte ist in diesen 
Wirtschaften, die zu Tausenden auf dem Lande 
da sind, bisher unbekannt. Nun soll sie wegen des 
Deklarationszwanges noch mit irgendeinem An-
hang versehen werden. 

Jetzt werden Sie mir sagen: Ja, so wollen wir 
es nicht; so weit wollen wir doch nicht gehen. Aber 
das Gesetz sieht vor, daß Ausnahmen nicht gemacht 
werden. Der Polizeistaat kommt dann in neuer 
Form, wenn der Polizist durch die Konkurrenz, 
durch die bösen anderen und durch die Nachbarn 
gezwungen ist, darauf zu sehen, daß das Gesetz 
eingehalten wird. 

(Abg. Pelster: Der setzt sich dazu 
und ißt mit!) 
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— Sie sagen: Der setzt sich dazu und ißt mit. Wenn 
der Anhang zum vorgeschriebenen Zettel nicht da 
ist, die Speisekarte nicht vorliegt und die Kenn-
zeichnungspflicht nicht erfüllt ist, macht er sich auch 
noch mit strafbar. 

Wir müssen doch alles dagegen tun, daß solche 
gesetzlichen Vorschriften verabschiedet werden. Das 
Parlament, der Deutsche Bundestag, die Abgeord-
neten dieses Hauses haben alle Anstrengungen zu 
machen, Gesetze zu verabschieden, die man uns 
draußen auch abnimmt. Ich nenne nur das Gesetz 
über die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle, das 
Ladenschlußgesetz und noch einige solche, z. B. 
das Kindergeldgesetz 

(Lachen bei der SPD und FDP) 

und die Alterssicherung in der Landwirtschaft! 

(Beifall bei der FDP und fortgesetzes Lachen 
bei der FDP und SPD.) 

— Ja, meine Damen und Herren, freuen Sie sich 
darüber, daß ein Abgeordneter der Regierungs-
partei den Mut hat und so ehrlich ist, das einmal 
einzugestehen, was die Opposition nicht fertig-
brachte und auch bei uns nicht ganz geschickt ange-
faßt wurde? 

(Beifall bei der FDP. — Lachen bei der SPD.) 

— Draußen, meine Damen und Herren von der 
Opposition — Sie brauchen sich gar nicht so zu 
freuen —, hält man Sie an dem ganzen Vorgehen 
für genauso schuldig wie uns. Draußen müssen wir 
uns alle miteinander mit dieser Materie befassen. 

Ich erkläre, daß ich nicht bereit bin, die vom 
Ausschuß vorgeschlagene Fassung zu unterstützen. 
Wir möchten das Hohe Haus dringend bitten und 
wirklich darum ersuchen, dem Änderungsantrag der 
CDU/CSU-Fraktion zuzustimmen, in Artikel 1 Nr. 6 
den § 5 a Abs. 2 in der Fassung der Regierungsvor-
lage wiederherzustellen. 

Es wird soviel von den Erwartungen — auch den 
Erwartungen der Verbände — gesprochen. Ein 
Schreiben nach dem anderen wird uns auf den 
Tisch gelegt. Gerade weil die Verwirrung draußen 
sehr groß ist, müssen wir alles tun, um nicht weitere 
Verwirrung zu stiften, um die Verwirrung, die 
bereits besteht, nicht noch größer zu machen. 

Im übrigen ist es auch zu fragen, was denn die 
Überwachung, was der Apparat kostet, der hier 
aufgebaut werden soll. Wir reden in Versammlun

-

gen so gern vom Verwaltungsabbau, von Einspa-
rungen. Hier gibt uns der Gesetzgeber durch das 
Verbotsgesetz eine Möglichkeit, uns diesen ganzen 
Apparat zu sparen. Wir sind aber drauf und dran, 
die Bürokratie, die wir sonst bekämpfen, der wir 
zu Leibe rücken wollen, neu aufzublähen, ihr neuen 
Nährboden zu geben unnd neue Stellen zu schaffen. 
Gerade Sie, meine Damen und Herren von der 
Freien Demokratischen Partei, darf ich daran er-
innern, daß von Ihnen der Antrag stammt, festzu-
legen, daß bei jeder Mehrausgabe der Haushalts-
ausschuß gefragt werden soll. Dann muß man sich 
auch in diesem Falle einmal Gedanken machen und 
dafür sorgen, daß dem Steuerzahler, demjenigen, 

der die öffentlichen Mittel aufbringt, nicht mehr 
aufgebürdet wird, als notwendig ist. Wir sind ab-
solut dafür, daß den Herstellern von Lebensmitteln 
durch ein Gesetz gesagt wird, was sie zu unterlas-
sen haben. Aber ich glaube, wir haben überhaupt 
eine zu große Angst bei allem, was wir an Lebens-
mitteln zu uns nehmen. Wenn ich mir vor Augen 
halte, daß die Zahl der Menschen 'ständig steigt und 
daß die Menschen durchschnittlich älter werden als 
früher, dann meine ich, die Lebensmittelherstellung 
kann doch nicht so schlecht sein, wie wir sie gern 
hinzustellen versuchen. Entweder man geht sehr 
stark davon aus, mit diesen Gesetzen politische 
Geschäfte zu machen. Dagegen müssen wir uns weh-
ren, weil die Frage zu ernst ist. Dafür, daß die heu-
tigen Lebensmittel nicht alle vergiftet sind und die 
Menschen älter werden, haben wir je zwei Beweise 
unter uns: die sehr verehrte Präsidentin Frau Dr. 
Lüders und den Herrn Bundeskanzler Konrad 
Adenauer. 

(Lachen bei der SPD.) 

Darf ich zum Schluß kommen und die Bitte wie-
derholen: Sorgen Sie mit meinen Freunden aus der 
Christlich-Demokratischen und Christlich-Sozialen 
Union dafür, daß der vorliegende Antrag angenom-
men und die Regierungsvorlage wiederhergestellt 
wird. Wenn man das nicht will, könnten wir ja 
gleich ein Gesetz machen, in dem wir sagen: Je-
dem Bundesbürger ist der Genuß von Lebensmitteln 
überhaupt verboten; 

(Frau Dr. Dr. h. c. Lüders: Nehmen Sie 
es doch ernst!) 

die Ausnahmen bestimmt Herr Professor Gabel mit 
Zustimmung des Bundesrates. 

(Heiterkeit.) 

Meine Damen und Herren! Auch die Sorgen der 
vielen Verbraucherverbände sind nach meinem Da-
fürhalten überspitzt. Sorgen wir selber durch eine 
klare Formulierung und durch die Annahme dieses 
Antrages dafür, daß man draußen mit dem Gesetz 
auch etwas anfangen kann und daß nicht von vorn-
herein, wie ich bereits sagte, die Durchführung die-
ses Gesetzes zu den größten Schwierigkeiten führt 
und das Parlament wieder in den Ruf gebracht wird, 
daß wir zu schnell gearbeitet haben, daß wir es 
uns zu wenig überlegt haben. Die Materie ist zu 
ernst, und deshalb die Bitte, den Antrag auf Wie-
derherstellung der Regierungsvorlage zu unter-
stützen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Es liegen 
eine Reihe von Wortmeldungen vor. Zur Klarstel-
lung möchte ich dem Hause folgendes vorschlagen: 
Ich rufe jetzt noch auf den Umdruck 172 — Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD -- Ziffer 2 a, da-
mit die Gesichtspunkte der SPD hier noch in das 
Gespräch gebracht werden können. 

Im übrigen, Herr Abgeordneter Elbrächter, habe 
ich mir Ihren geschäftsordnungsmäßigen Hinweis 
inzwischen überlegt. Ich komme zu dem Schluß, daß 
der Antrag der Fraktion der FDP Ziffer 2 a der wei-
tergehende ist. Ich gebe ohne weiteres zu, Herr Kol- 
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lege Elbrächter — runzeln Sie bitte nicht die Stirn; 
je nachdem, welche Prämisse man annimmt, ist die 
conclusio hier eine andere —, man kann auch an-
dersherum schließen. Ich gehe von der Situation aus, 
von der das Gesetz ausgeht. Bis jetzt ist nichts; und 
wenn nach dem Entwurf der Regierung vorgeschrie-
ben werden kann, ist das weniger, als wenn in 
der Fassung des Antrags der Fraktion der FDP bzw. 
in dem Beschluß des Ausschusses vorgeschrieben 
wird, daß die Kennzeichnung zu erfolgen hat. Das 
ist ein weitergehender Antrag, das ist ein weiter-
gehender Gesichtspunkt. 

Ich schlage dem Hause vor, daß wir — weil das 
die einfachste Überlegung ist — dieser Überlegung 
folgen und so abstimmen: Wir werden nachher zu-
erst über Umdruck 169 Ziffer 2 a abstimmen, dann 
über Umdruck 173 Ziffer 2, den Änderungsantrag 
der CDU/CSU, der soeben begründet worden ist. 
Wird der Änderungsantrag der Fraktion der CDU/ 
CSU angenommen, entfällt, Frau Abgeordnete Stro-
bel, meiner Meinung nach Ihr Antrag auf Umdruck 
172 Ziffer 2 a, 

(Zustimmung bei der SPD) 

weil dann nämlich der Absatz 3 ins Leere fällt. — 
Besteht darüber Klarheit? 

(Zuruf von der SPD: Das ist richtig! — Zu

-

ruf von der CDU/CSU: Dasselbe gilt für 
den FDP-Antrag!) 

— Aber hören Sie: über den FDP-Antrag wird ja 
zuerst abgestimmt. Ich muß aus zwingenden Grün-
den, wie mir scheint, zuerst über den FDP-Antrag 
abstimmen lassen. Erst wenn über ihn abgestimmt 
ist, wird über den CDU/CSU-Antrag abgestimmt, 
vorausgesetzt, daß der FDP-Antrag nicht angenom-
men wird. Wird der FDP-Antrag angenommen, ist 
die Situation natürlich in materieller Hinsicht, aber 
auch in formeller Hinsicht für den CDU/CSU-Antrag 
aussichtslos; denn das Haus hat sich dann ja schon 
anders entschieden. — Wir werden also so verfah-
ren. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Stamm-
berger. 

Dr. Stammberger (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Aus den Gesetzen, die der 
Herr Kollege Unertl hier als schlecht bezeich-
net hat, ersehen Sie schon, wie vorsichtig man mit 
Vorschlägen aus diesen Reihen sein  muß. 

(Heiterkeit bei der FDP und der SPD.) 

Herr Kollege Unertl, in den „Stuttgarter Nachrich-
ten" von gestern stand eine sehr interessante Mel-
dung. Nach diesem Bericht hat der Frauenausschuß 
der CDU !in Baden-Württemberg in einer an die 
CDU-Bundestagsfraktion gerichteten Resolution die 
Beschlüsse des Gesundheitsausschusses begrüßt und 
— so heißt es in dieser Meldung —

die Fraktion gebeten, alles zu tun, um dem 
teilweise in der Öffentlichkeit erhobenen Vor-
wurf, die von der CDU getragene Regierung 
beuge sich gerade bei diesem Gesetz den For-
derungen bestimmter Wirtschaftskreise, den 
Boden zu entziehen. 

Nun, meine Damen und Herren von der CDU, ich 
habe das Gefühl, Ihre Parteifreundinnen oder Par-
teigenossinnen — ich weiß nicht, wie man das bei 
Ihnen nennt — in Baden und Württemberg hatten be-
reits nicht ganz zu Unrecht trübe Vorahnungen des-
sen, was heute hier passiert. 

(Beifall bei der FDP und der SPD.) 

Wenn Herr Unertl schon Bezug nimmt auf ein 
Gespräch, das wir vorhin scherzhaft geführt haben 
— haben Sie keine Angst, ich mache Sie nicht zur 
Schnecke! —, 

(Heiterkeit) 

wäre es vielleicht interessant, auf andere Gesprä-
che einzugehen, die in den letzten Tagen geführt 
worden sind. Die an der Beratung dieses Gesetzes 
interessierten Mitglieder aus allen Fraktionen ha-
ben ja bis zuletzt im Gespräch miteinander über 
eventuelle Änderungsanträge gestanden, und da 
ist mir mehrfach mündlich und sogar schriftlich — 
nicht wahr, Herr Kollege Elbrächter — gesagt wor-
den, man denke selbstverständlich gar nicht daran, 
an dem Prinzip der Kennzeichnungspflicht zu rüt-
teln oder es auch nur einzuengen. Wenn man nun 
plötzlich von gestern abend auf heute früh einen 
derartigen Antrag, der das ganze Prinzip wieder um-
schmeißt, auf den Tisch des Hauses gelegt be-
kommt, dann fragt man sich natürlich — fragt man 
sich, ich möchte gar nichts unterstellen; davon bin 
ich weit entfernt —: was ist denn nun geschehen? 
Und wenn dieser wichtigste Antrag der ganzen 
heutigen Debatte — nach meiner Überzeugung ist 
es der wichtigste — nicht von einem Mitglied des 
Ausschusses, sondern von einem Außenstehenden 
begründet wird, dann möchte ich doch fragen: was 
steckt dahinter? 

Herr Kollege Unertl, was Sie hier in gar nicht 
ungeschickter Form geliefert haben, ist ein bemer-
kenswerter Beitrag zu der psychologischen Krieg-
führung gegen dieses Gesetz, die das Zustande-
kommen dieses Gesetzes im vorigen Bundestag 
schon einmal verhindern konnte. 

(Beifall bei der FDP und SPD.) 

Sie haben von den angeblich finsteren Absichten 
der Ausschußmehrheit gegenüber der armen Witwe 
Maier, so hieß sie wohl, gesprochen, jene angeb-
lichen finsteren Absichten, die die Ausschußmehr-
heit bei ihren Beschlüssen gehegt hat. Da möchte 
ich Sie, der Sie bei diesen Beratungen nicht dabei 
waren und vielleicht auch nicht dabei sein konn-
ten, doch einmal fragen, wer Ihnen diese Dinge 
denn so hinterbracht und so erzählt hat. Es wäre 
interessant, zu hören, warum derjenige, der das 
getan hat, nicht selbst hier heraufkommt und zu 
diesen Dingen spricht.  
— nenne mir, Muse, den Mann, hat schon der alte 
Homer gesagt, 

(Heiterkeit) 

womit ich natürlich nicht behaupten will, Herr Kol-
lege Unertl, daß Sie eine Muse sind. 

(Erneute Heiterkeit.) 

Sie haben von der „totalitären Kennzeichnungs-
pflicht", von dem Kennzeichnungszwang bis her- 
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unter zur Speisekarte bei der Witwe Maier gespro-
chen. Wenn Sie bei den Ausschußberatungen dabei 
gewesen wären oder wenn man Sie richtig unter-
richtet hätte — ich will unterstellen, daß Sie einer 
falschen Information zum Opfer gefallen sind; ich 
weiß nicht, was da vorgegangen ist —, wüßten Sie, 
daß wir uns gerade z. B. über die Frage der Speise-
kar te sehr eingehend unterhalten haben. Wir haben 
gesagt, daß das einer der Gründe ist, warum wir 
keine „totalitäre Kennzeichnungspflicht", um Ihren 
Ausdruck zu gebrauchen, in das Gesetz einbauen 
können, weshalb der Bundesregierung seitens der 
Opposition das volle Vertrauen in dieser Frage 
geschenkt wird, weshalb wir ihr eine Ermächtigung 
einräumen wollen, die Dinge so zu gestalten, wie 
sie nun wirklich dem gesunden Menschenverstand 
entsprechen. 

(Beifall bei der FDP und SPD.) 

Nun haben Sie bei Ihrer Argumentation etwas 
Bestechendes, aber nicht Stichhaltiges gesagt, Herr 
Kollege Unertl. 

(Heiterkeit.) 

Sie haben nämlich gesagt, da wir sowieso das Ver-
botsprinzip haben und sowieso nur Dinge zugelas-
sen werden, die unbedenklich sind — sonst würden 
sie eben nicht zugelassen —, brauchen wir auch 
keine Kenntlichmachung. Wie gesagt, das ist zu-
nächst einmal bestechend. Ich will Ihnen aber nur 
zwei der vielen Gründe, die dagegen sprechen, ent-
gegenhalten, die beiden Gründe, die nach meiner 
Ansicht wohl die wichtigsten sind. Der erste Grund: 
Ich sehe nicht ein, Herr Kollege Unertl, warum der 
Verbraucher nicht wissen soll, was er kauft. 

(Sehr richtig! bei der FDP und SPD.) 

Wenn er Wäsche, Schuhe oder ein Auto kauft, will 
er ja doch auch wissen, was er kauft. Warum soll 
er es denn bei den Lebensmitteln, soweit es ange-
bracht ist, nicht ebenfalls wissen? 

(Beifall bei der FDP und SPD und bei 
Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Das ist doch ein sehr vernünftiger Standpunkt der 
Verbraucher, den ich jedenfalls teile. 

Der zweite Grund: Frau Kollegin Steinbiß, das ist 
nun der Standpunkt Ihrer Fakultät, jener heute 
schon in einem anderen Zusammenhang von Herrn 
Kollegen Dr. Bärsch zitierte Beschluß des Deutschen 
Ärztetages in Garmisch-Partenkirchen im Juni die-
ses Jahres. Wir sind ja beide dort gewesen. Dort 
haben sich die Ärzte sehr nachdrücklich für mög-
lichste Kennzeichnung, ausgehend von dem Grund-
satz der Kennzeichnungspflicht, ausgesprochen. Sie 
haben das aus einem Grunde getan, der auch jedem 
„ärztlichen Laien" einleuchtet. Sie  sagen nämlich: 
Das, was als unbedenklich angesehen ist, wird im-
mer auf den Normalfall zugeschnitten. Nun gibt es 
aber sehr viele Leute mit allergischer Veranlagung, 
mit Magenkrankheiten. Es gibt Kindernahrung, 
Säuglingsnahrung und dergleichen, wo man eben 
nicht von einem Normalfall sprechen kann und wo 
man selbst unbedenkliche Zusätze nach Möglichkeit 
vermeiden möchte, wo also der Verbraucher wissen 
muß, was er kaufen soll, weil ihm der Arzt gesagt 
hat: Das und das mußt du nach Möglichkeit lassen. 

Der Arzt aber hat deshalb diesen Rat gegeben, weil 
eben der Normalfall hier aus diesen oder jenen 
Gründen nicht besteht. 

Ich bin kein Arzt. Darum habe ich vorhin bei 
der Ärztedebatte — mich freut es ja, daß auch 
Ärzte verschiedener Meinung sind, nicht nur die 
Juristen — nicht eingegriffen. Aber das leuchtet 
selbst dem Verstand eines „ärztlichen Laien" ein, 
den ich immer noch habe, obwohl ich jetzt Vor-
sitzender dieses Ausschusses bin. 

Nun, Herr Kollege Unertl, sprechen wir mal ganz 
offen: es sind gewisse Sonderwünsche, die dahin-
terstehen, hier die Sonderwünsche des Hotel- und 
Gaststättengewerbes, die im übrigen gar nicht be-
einträchtigt werden, weil ich fest davon überzeugt 
bin, daß man bei wenigen wirklich gravierenden 
Ausnahmen diesen Wünschen durchaus entspre-
chen wird. Aber, Herr Kollege Unertl, wenn Sie 
wüßten, was alles für Wünsche auf gesonderte oder 
bevorzugte Behandlung an uns während der Bera-
tung des Gesetzes herangetragen worden sind! Hät-
ten wir allen diesen Wünschen auf eine Extrawurst 
nachgegeben, dann hätten wir heute einen Wurst-
laden, aber kein Lebensmittelgesetz. 

(Heiterkeit.) 

Aus diesem Grunde sind wir Freien Demokraten 
der Überzeugung, daß wir grundsätzlich an der 
Kennzeichnungspflicht mit den im Gesetz vorge-
sehenen Ausnahmen festhalten sollten, und bitten 
Sie, dem Antrag der CDU auf Umdruck 173 Ziffer 2 
Ihre Zustimmung zu versagen. Ich bin fest davon 
überzeugt, Herr Kollege Unertl, daß Sie nun nicht 
der Meinung sind, ich hätte Sie zur Schnecke ge-
macht. 

(Heiterkeit. — Beifall bei der FDP und SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort 
hat der Abgeordnete Horn. 

Horn (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Gestatten Sie mir ein anschließendes 
kurzes Wort zu dem Umdruck 173 Ziffer 2. Ich 
glaube, wenn man von einigen Dingen am Rande, 
die in der bisherigen Debatte aufgetreten sind, ab-
sieht, muß man dem Hause als ganzem beschei-
nigen, daß von beiden Seiten mit großer Verant-
wortung, mit großem Verantwortungsbewußtsein 
um die Gestaltung dieses Gesetzes gerungen wird. 
Eine solche ernste Auseinandersetzung um eine 
derartige Gesetzesvorlage entspricht ohne Zweifel 
der außerordentlichen Bedeutung, die dieses Ge-
setz für unsere gesamte Bevölkerung hat. Deshalb 
sehe ich mich verpflichtet, einige Dinge richtigzu-
stellen, die jetzt in der Debatte vorgebracht wurden. 

Herr Kollege Dr. Stammberger, es ist keinesfalls 
so, wie Sie es auf Grund der Notiz der „Stuttgarter 
Nachrichten" unserer Fraktion jetzt gern unter-
stellen möchten, als ob hier „irgendwelche" Dinge 
gemacht worden wären. 

(Abg. Dr. Stammberger: Das möchte ich 
nicht unterstellen, Herr Kollege!) 
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— Das ging aber aus Ihren Ausführungen eindeutig 
hervor. Ich sehe mich deshalb veranlaßt, dem 
Hohen Hause folgendes zu sagen. Ich habe zwar 
auch nicht an den Beratungen des Gesundheitsaus-
schusses als solchen teilgenommen; aber wie das 
wohl jede Fraktion macht, so haben auch wir vor 
Beginn der Ausschußberatungen uns in unserem 
Kreise eingehend über die Materie unterhalten und 
gewisse Richtlinien besprochen, nach denen wir bei 
den Beratungen vorgehen wollten. Bei dieser mehr-
fachen Besprechung ist in unserem Kreise einmütig 
festgelegt bzw. die Absicht bekundet worden, daß 
wir uns bei diesem besagten Paragraphen auf den 
Boden der Regierungsvorlage stellen, also auch im 
Ausschuß dahin arbeiten wollen, daß die Regie-
rungsvorlage angenommen wird, und zwar weil 
wir bei der Wichtigkeit eines solchen Gesetzes — 
das ist ein sehr gewichtiger Grund — doch glaubten 
verhindern zu sollen, daß in diese Paragraphen ein 
Perfektionismus gerät, der der Sache wahrschein-
lich nicht dienlich ist. Wir jedenfalls hatten und 
haben das Vertrauen zur Bundesregierung, daß sie 
auch bei der Handhabung einer Bestimmung, wie 
sie die Regierungsvorlage vorsieht, die Dinge mit 
dem Verantwortungsbewußtsein behandelt, das wir 
auch nicht besser anwenden könnten. Sie mögen 
darüber denken, wie Sie wollen: ich glaube, es ist 
unbedingt notwendig, daß wir in der Anwendung 
dieser Bestimmung irgendwie etwas beweglich und 
elastisch bleiben. Man kann nicht von vornherein 
einfach sagen: das, was nun der Ausschußbeschluß 
vorsieht, ist d i e Lösung. Der Ausschußbeschluß ist 
ja übrigens nur — aus besonderen Umständen - 
durch eine Zufallsmehrheit zustande gekommen, 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

und er stellt jedenfalls nicht die Auffassung aller 
oder der Mehrheit — im Grunde genommen ist es 
so — dar; ich wiederhole: es war eine Zufallsmehr-
heit. 

Wenn wir über die Dinge wirklich verantwor-
tungsbewußt entscheiden sollen, können wir nicht 
anders, als hier — indem wir der Bundesregierung 
diese Verantwortung in erster Linie überlassen — 
so  vorgehen, daß wir im Gesetz selber einen schäd-
lichen Perfektionismus, der durch eine totale Kenn-
zeichnungspflicht gegeben wäre, vermeiden und 
der Regierung, wie ich schon sagte, die Elastizität 
und die Bewegungsfreiheit, die hier unerläßlich ist, 
gewähren. 

Als wir seinerzeit zu dem Ergebnis kamen, uns 
auf den Boden der Regierungsvorlage zu stellen, 
haben — das möchte ich, gewissen Andeutungen 
gegenüber, ganz klar und eindeutig sagen - kei-
nerlei Interessenstandpunkte eine Rolle gespielt. 
Wir haben uns vielmehr nur von unserem Verant-
wortungsbewußtsein leiten lassen, indem wir 
glaubten, es so wie in der Regierungsvorlage 
machen zu sollen, weil das den vielseitigen Not-
wendigkeiten und Schwierigkeiten, die nun einmal 
in diesem Gesetz enthalten sind, am besten Rech-
nung trägt und uns am besten um diese Schwierig-
keiten herumbringt, 

Ich möchte also das Hohe Haus bitten, unserem 
Änderungsantrag zuzustimmen. Wir sind überzeugt, 
daß wir damit der Sache am ehesten und am besten 
gerecht werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
Frau Abgeordnete Strobel. 

Frau Strobel (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Herren und Damen! Vielleicht darf ich 
gleich dort beginnen, wo Herr Kollege Horn ge-
endet hat. Herr Kollege Horn hat uns mitgeteilt, 
daß die CDU-Fraktion schon vor Beginn der Aus-
schußberatungen in diesem speziellen Falle be-
schlossen hat, auf alle Fälle für die Regierungsvor-
lage zu sein. Sagen Sie, was haben denn Ausschuß-
beratungen überhaupt noch für einen Sinn, 

(Beifall bei der SPD — Zurufe von der 
CDU/CSU) 

wenn Sie in diese Ausschußberatungen mit einer 
vorgefaßten Meinung gehen? 

(Erneuter Beifall bei der SPD.) 

In diesen Ausschußberatungen ist eine Reihe von 
Sachverständigen gehört worden, und wir waren 
uns bei der guten Atmosphäre, die in diesem Aus-
schuß geherrscht hat, immer darüber einig, daß bei 
der Anhörung von Sachverständigen beide Meinun-
gen vertreten wurden und daß sowohl die Vertreter 
der Regierungsvorlage als auch die Vertreter der 
Vorlage der SPD, die es in diesem Fall auch gab, 
solche Sachverständigen benennen konnten. 

Darüber hinaus möchte ich aber doch einmal fra-
gen: wer macht denn eigentlich die Regierungsvor-
lage? Ich habe gerade bei dieser Ausschußberatung 
einen ungeheuren Respekt vor dem großen Wissen 
der Herren Ministerialbeamten bekommen, die für 
dieses Gesetz verantwortlich zeichnen. Aber wenn 
Sie sich so festlegen, daß Sie sagen: Wir stimmen 
auf alle Fälle für die Regierungsvorlage, ganz 
gleich, was in diesem Ausschuß bei den Beratungen 
an Kenntnissen durch die Sachverständigen vermit-
telt wird, dann stimmen Sie eigentlich für eine Vor-
lage, die von einigen wenigen Ministerialbeamten 
erarbeitet worden ist. Ich glaube nicht, daß das nun 
ein richtiger Stil für eine parlamentarische Demo-
kratie ist. 

Zu meinem Bedauern habe ich gesehen, daß der 
Appell unserer Kollegin, Frau Dr. Lüders, an die 
Regierung, sie möge sich zum Futtermittelgesetz 
und ihren Absichten äußern, völlig unbeantwortet 
geblieben ist. Warum eigentlich? Wir mußten fest-
stellen, daß weder der Herr Minister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten noch sein Staatssekre-
tär bei der Beratung eines für die Ernährung unse-
res Volkes so wichtigen Gesetzes anwesend waren. 

(Beifall bei der SPD und der FDP.) 

Das ist auch eine Angelegenheit, die von uns kei-
nesfalls unbeanstandet bleiben darf. 

Ich hatte eigentlich zunächst nicht die Absicht, 
mich mit den von Herrn Unertl vorgetragenen Ar- 
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gumenten zu beschäftigen; aber da sie einmal vor-
getragen worden sind, muß man es wohl tun. Ich 
möchte, ähnlich wie es der Vorsitzende des Aus-
schusses getan hat, sagen: Dem Gesundheitsaus-
schuß war mit der Arbeit an dem Lebensmittelge-
setz ganz bestimmt keine bequeme Aufgabe gestellt. 
Die Mitglieder aus allen Fraktionen, die daran teil-
genommen haben, haben sich die Sache nicht leicht 
gemacht, sondern viel Arbeit und viel Interesse 
darauf verwandt, nicht nur hier im Hause. sondern 
vor allen Dingen auch dadurch, daß sie sich im 
Rahmen ihrer sonst zur Verfügung stehenden Zeit 
im ganzen Lande mit den Menschen in Verbindung 
gesetzt haben, die über die Durchführung der Le-
bensmittelgesetze -- z. B. die Lebensmittelüber-
wachung — oder über den Stand der Ernährungs-
wissenschaft — z. B. die Herren der Deutschen For-
schungsgemeinschaft — besser Bescheid wissen als 
der Abgeordnete; denn nicht jeder von uns kann 
ein Lebensmittelchemiker sein. 

In dem Ausschuß hat es nicht in erster Linie ärzt-
liche Debatten gegeben — diese gab es, wenn es sich 
um besondere Fragen gehandelt hat -, vielmehr 
sind die Debatten, wenigstens für meine Begriffe, 
vom gesunden Menschenverstand geführt worden. 
Ich setze also gern voraus, daß jeder Bundestagsab-
geordnete über ein Stück gesunden Menschenver-
standes verfügt. 

Es ist gesagt worden, in dem Ausschuß sei eine 
Zufallsmehrheit zustande gekommen. Meine Damen 
und Herren, eine Zufallsmehrheit gibt es anschei-
nend immer dann, wenn sich einmal einige Damen 
und Herren aus der Regierungspartei entschließen, 
gegen die Regierungsvorlage und gegen die in die-
sem Fall vorgefaßte Meinung zu stimmen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP.) 

Die Mehrheit ist nicht etwa zustande gekommen, 
weil die CDU nicht mehr ganz anwesend und die 
SPD voll anwesend war, sondern sie ist mit den 
Stimmen von Mitgliedern der CDU/CSU zustande 
gekommen. Auch das muß gesagt werden. 

Nun zu den Sachfragen, die Herr Unertl  ange-
schnitten hat. Da ist Z.  B. der Hinweis, daß zu-
nächst in der Regierungsvorlage, die dem 2. Bundes-
tag eingereicht worden sei, eine Abgrenzungsliste 
vorgesehen gewesen sei und daß nun, nachdem es 
in diesem Gesetz die Abgrenzungsliste nicht mehr 
gebe, eine andere Situation geschaffen worden sei. 
Nun möchte ich gleich, damit darüber keine falschen 
Auffassungen entstehen, sagen: wir haben es ei-
gentlich bedauert, daß die Abgrenzungsliste in die-
sem Gesetz gestrichen worden ist. Wir haben uns 
jedoch von vornherein vorgenommen, im Plenum 
nur noch Anträge zu stellen, die entweder zur Ver-
deutlichung unbedingt notwendig sind oder bei de-
nen es sich um echte wesentliche Meinungsver-
schiedenheiten handelt. Weil die Abgrenzungsliste 
nicht mehr besteht, sind eben die Ausnahmen not-
wendig geworden. 

Warum sich Herr Unertl so sehr an der Auffas-
sung stößt, daß man Ausnahmen nur zulassen sollte, 
wenn keine Täuschung der Verbrauchererwartung 
möglich sei, ist mir eigentlich nicht recht verständ

-

lich. Vom Podium des Bundestages aus sollte man 
eigentlich nicht sagen, daß man solche Ausnahmen, 
die eine Täuschung der Verbrauchererwartung aus-
schließen, nicht gern habe. Denn schließlich und 
endlich geht es doch in diesem Gesetz darum, daß 
der Verbraucher sowohl vor Gesundheitsschädigung 
als auch vor Täuschung geschützt wird. Das ist mit 
ein Anliegen dieses Gesetzes. 

Herr Unertl hat außerdem gesagt, wenn dieser 
Deklarationszwang eingeführt werde, werde ein 
sehr großer Kostenaufwand für die Überwachung 
erforderlich, und das sei zu teuer. Nun, meine 
Damen und Herren, es wäre sehr angenehm, wenn 
man aus den Kreisen der CDU/CSU das Wort „Das 
ist zu teuer" auch einmal bei anderen Gelegen-
heiten hörte. 

(Beifall bei der SPD und bei der FDP.) 

Wenn es um die Volksgesundheit geht, dann ist 
Ihnen eine Ausgabe zu teuer. Bei anderen Ge-
legenheiten, wo gerade das Gegenteil der Gesund-
heit des Volkes erreicht wird, haben sie Milliarden 
im Überfluß. 

(Beifall bei der SPD.) 

Herr Unertl hat u. a. auch Herrn Professor 
Druckrey zitiert. Ich wollte Herrn Professor 
Druckrey eigentlich erst später zitieren. Aber ich 
muß es jetzt im Zusammenhang mit der Aussage 
des Herrn Unertl tun. Wie schon gesagt, hat der 
Ausschuß Sachverständige gehört. Herr Professor 
Druckrey ist der Vorsitzende der Farbenkommission 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Bei der 
Unterhaltung mit den Sachverständigen lag die 
Äußerung des Herrn Professor Druckrey, die Herr 
Unertl zitiert hat, vor der Äußerung, die ich jetzt 
zitiere. Wir haben im Gespräch mit den Sachver-
ständigen versucht, die Dinge klarzustellen. In die-
sem Zusammenhang hat Herr Dr. Dittrich dem 
Herrn Professor Druckrey eine Frage gestellt, die 
dieser wie folgt beantwortet hat. Er sagte, 

daß er für den grundsätzlichen Deklarations-
zwang eintrete, weil nur dieser wirklich Klar-
heit schaffe; der Gesetzgeber müsse selbstver-
ständlich die Möglichkeit haben, das Nähere 
zu bestimmen. 

Er bejahte dann eine Frage des Ministerialdirigen-
ten Forschbach, ob anstatt des Gesetzgebers nicht 
der Verordnungsgeber gemeint sei, und fügte 
hinzu, 

von seiten des Gesetzgebers müsse die Dekla-
rationspflicht vorgeschrieben werden. Der 
letzte Satz der Empfehlungen der Weltgesund-
heitsorganisation laute, daß alle Verordnungen 
und Gesetze, die die Kontrolle von Lebensmit-
telzusätzen beträfen, nutzlos seien, wenn sie 
durch das Gesetz nicht erzwungen werden 
könnten. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Ich glaube, das ist eine klare Aussage dieses sehr 
bekannten Wissenschaftlers. 

Nun möchte ich Ihnen aber auch nicht vorenthal-
ten, wie anscheinend gerade diese klare Aussage 
dieses Sachverständigen auf die Ausschußmitglie- 
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der gewirkt hat. Nach Abschluß der Ausschußbe-
ratungen hat der Bayerische Rundfunk Herrn Dr. 
Stammberger, Herrn Dr. Dittrich und mich gebeten, 
hier im Bundestag in einem Gespräch am runden 
Tisch zum Lebensmittelgesetz Stellung zu nehmen. 
In diesem Gespräch kam natürlich auch die Frage 
der Kennzeichnungspflicht auf. Ich zitiere jetzt 
wörtlich Herrn Kollegen Dr. Dittrich: 

Die Kennzeichnungspflicht ist im Gesetz ver-
ankert. Dazu haben wir unsere Stimme ge-
geben. 

(Abg. Dr. Dittrich: Im Ausschuß!) 

— Im Ausschuß, ja. 

Der Ausschuß hat aus der Kann-Vorschrift eine 
Muß-Vorschrift gemacht. Wir sind gleicher-
maßen glücklich darüber, daß diese generelle 
Kennzeichnungspflicht durchgesetzt wurde. 

(Bravo-Rufe und Beifall bei der 
SPD und der FDP.) 

Was heißt „im Ausschuß"? Herr Dr. Dittrich hat 
das im Bayerischen Rundfunk gesagt. Meine Damen 
und Herren, reden Sie mit zwei Zungen? Hier 
reden Sie gegen die Kennzeichnungspflicht, und in 
der Öffentlichkeit reden Sie dafür. Was nützt es 
denn dem Wähler, wenn Sie ihm sagen: „Im Aus-
schuß habe ich dafür gestimmt, und im Plenum 
stimme ich nicht mehr dafür?" 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage? 

Frau Strobel (SPD) : Bitte schön, Herr Dr. Ditt-
rich. 

Dr. Dittrich (CDU/CSU) : Frau Kollegin Strobel, 
eine Zwischenfrage: Kommt es in Ihrer Fraktion 
nicht auch vor, daß verschiedene Mitglieder ver-
schiedener Ansicht sind? Zweitens möchte ich Ihnen 
noch die Frage stellen: Wissen Sie, wie ich bei der 
Schlußabstimmung oder bei der Abstimmung über 
diesen Änderungsantrag stimme? 

Frau Strobel (SPD) : Herr Dr. Dittrich, ich freue 
mich sehr, Ihrer Antwort zu entnehmen, daß Sie be-
absichtigen, in der Schlußabstimmung für die 
Kennzeichnungspflicht zu stimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Es kam mir darauf an, zu zeigen, daß derjenige, 
der im Ausschuß imstande war, die Argumente der 
Sachverständigen zu hören, obwohl er vorher, wie 
uns Herr Horn mitteilte, von seiner Fraktion auf 
die Regierungsvorlage verpflichtet worden war, auf 
Grund seines gesunden Menschenverstandes gegen 
die Regierungsvorlage gestimmt hat. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Dittrich: 
Fraktionszwang gibt es bei uns nicht, 

Frau Strobel!) 

— Das haben Sie schon immer behauptet. Aber aus 
dem, was Herr Ho rn  sagte, ging eigentlich das Ge

-

genteil hervor, und Sie dürfen uns nicht verargen, 

wenn wir einen solchen Diskussionsbeitrag dann 
auch in der Debatte benützen. 

Worauf es ankommt, ist folgendes. Herr Unertl, 
der sich hier gegen die Kennzeichnungspflicht aus-
gesprochen hat, war leider nicht in der Lage, die 
Sachverständigen zu hören; Herr Dittrich war dazu 
in der Lage. 

Ich möchte in dem Zusammenhang noch etwas 
anderes sagen, auch im Hinblick darauf, wie sehr 
die unmittelbare Kenntnis der Dinge ihre Wirkung 
hat und wie sie wieder verschwindet, je länger 
diese unmittelbare Kenntnis zurückliegt. Ich erin-
nere mich an die Auseinandersetzungen, die es in 
der Öffentlichkeit gab, als die Nitrit-Skandale auf-
kamen. Sie wissen alle, daß diese Nitrit-Skandale 
in Stuttgart begannen. Ich habe mich damals sehr 
gefreut, in den Zeitungen zu lesen, daß unser Kol-
lege Bausch bereit war, nicht nur einen sehr stren-
gen Verbraucherschutz, sondern gleich die Besei-
tigung des Nitrit-Gesetzes zu fordern. Das lag auch 
auf dieser Linie. Unter dem unmittelbaren Eindruck 
der Geschehnisse ist man bereit, entsprechend zu 
handeln. 

In diesem Zusammenhang darf ich sagen, daß 
Frau Kollegin Kalinke vorhin durchaus recht hatte. 
In Stuttgart ist ein Test durchgeführt worden. Man 
hat nachher gesagt: Die Hausfrauen wollen ja gar 
keine Wurst, die nicht mit Nitrit behandelt ist.  Nun, 
meine Damen und Herren, wenn für die zugelassene 
Nitritmenge von vornherein ein Deklarationszwang 
bestanden hätte, wäre es zu diesen Skandalen viel-
leicht gar nicht in dem Ausmaß gekommen. Man 
muß das auch unter diesem Gesichtspunkt sehen. 

Nun will ich hier unabhängig von der bisherigen 
Debatte noch ein paar Bemerkungen machen. Ich 
weise darauf hin: bei der Ausschußvorlage handelt 
es sich im Wortlaut nicht etwa um einen SPD-
Antrag, sondern darum, daß der Vorschlag des 
Bundesrates vom Ausschuß mit Mehrheit akzeptiert 
worden ist. Im Bundesrat sind doch die Länder ver-
treten, denen erstens die Kosten aus dem Gesetz 
entstehen, die zweitens die meisten Erfahrungen 
mit der Praktizierung dieses Gesetzes haben und 
die drittens die neuen Bestimmungen durchführen 
müssen. Wenn schon der Bundesrat für die Kenn-
zeichnungspflicht eintritt, brauchen wir nicht zu 
sagen, wir wüßten es besser als die,  die das Ge-
setz durchführen müssen, und zu behaupten, das 
sei unpraktikabel. Die Stellungnahme des Bundes-
rates folgt in erster Linie den Vorschlägen des 
Innenausschusses, und im Innenausschuß sitzen die 
für die Überwachung Zuständigen. 

Da vorhin von Herrn Unertl gesagt wurde, der 
jetzige Entwurf sehe ganz anders aus als die erste 
Regierungsvorlage im 2. Bundestag, Will ich noch 
auf folgendes hinweisen. Im Bundesrat hat Herr 
von Lautz von der saarländischen Regierung zu 
dieser Regierungsvorlage im Zusammenhang mit 
der Kennzeichnungspflicht u. a. gesagt: 

Wenn man sich die Empörung der Bevölke-
rung über die zunehmend aufgedeckten Lebens-
mittelskandale vor Augen hält, dann könnte 
man darauf gefaßt sein, daß die neue Regie- 
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rungsvorlage gegenüber der ersten noch ver-
schärft wäre. Bei genauerer Prüfung hat man 
jedoch den Eindruck, daß sie eher hier und dort 
gemildert worden ist. 

Er sagt weiter: 

Eine weitere Erweichung der neuen Regie-
rungsvorlage, die ebenfalls schon öffentliche 
Kritik gefunden hat,  sehe ich darin, daß ... die 
frühere Muß-Vorschrift für das Kenntlichma-
chen zu einer Kann-Vorschrift gemildert wor-
den ist. 

Das ist auch die Meinung des Bundesrats; denn 
dieser Antrag ist im Bundesrat angenommen wor-
den. 

Ich hatte vorhin schon Herrn Professor Druckrey 
zitiert; das  ist ein sachverständiger Wissenschaft-
ler. Ich möchte auch einen sachverständigen Arzt 
zitieren, den wir im Ausschuß gehört haben. — 
Meine Damen und Herren, ich bitte Sie sehr, nicht 
ungeduldig zu werden, weil ich das in dieser Breite 
aufrollen muß. Die Angelegenheit ist so wichtig, 
daß wir uns nicht gestatten können, darüber hin-
wegzugehen, ohne genau informiert zu sein.  — 
Herr  Professor Dr. Marquardt von der Freiburger 
Universität, der im 2. Bundestag als sachverstän-
diger Arzt gehört worden ist, hat zur Deklarierung 
gesagt: 

Von mir aus gesehen ist die Deklarierung des-
wegen nicht so furchtbar wichtig für den Ver-
braucher. Sie ist auch wichtig für den Verbrau-
cher, das will ich nicht bestreiten; aber sie ist 
besonders wichtig für den Arzt. Denn nur durch 
eine Deklarierung auf dem Nahrungsmittel 
kann das Interesse des Arztes auf Schädigun-
gen gelenkt werden, die eventuell durch 
Fremdstoffe entstehen. 

Und so weiter; es gäbe da noch mehr zu zitieren. 

Herr Unertl hat gesagt: „Ja, aber die Fremd-
stoffe, die jetzt zugelassen werden, sind doch keine 
bedenklichen Fremdstoffe; es werden doch nur noch 
unbedenkliche zugelassen. Wozu soll man die nun 
eigentlich auch noch deklarieren?" Zu den Argu-
menten, die in diesem Zusammenhang schon vorge-
tragen worden sind, möchte ich noch eines bei-
steuern. Es ist leider so, daß man, wenn man die 
Versorgung der Bevölkerung sicherstellen will, 
noch ein bißchen Zeit braucht, bis die richtigen Mit-
tel gefunden sind, die auf alle Fälle unbedenklich 
sind. Wir sind bei den Ausschußberatungen immer 
wieder auf einzelne Lebensmittel gestoßen, bei 
denen man noch ganz bestimmte Stoffe braucht, 
wenn nicht ein Versorgungsnotstand eintreten soll. 

Ich will Ihnen zwei Beispiele nennen. Das eine ist 
das Hexamethylentetramin, das bei der Fisch-
marinadenherstellung verwendet wird. Ich glaube 
nicht, daß jemand in diesem Hohen Hause behaup-
ten will, Hexamethylentetramin sei unbedenklich. 
Aber anscheinend kann man vorläufig nicht darauf 
verzichten. Das zweite Beispiel, das ich nennen will, 
ist Diphenyl. Diphenyl ist immer sehr umstritten ge-
wesen; es ist das Mittel zur Behandlung der Zitrus-
früchte. Sachverständige haben uns gesagt, bei der 

Abwägung, ob man auf Diphenyl verzichten und 
damit etwa die Versorgung der Bevölkerung mit 
Zitrusfrüchten und den notwendigen Vitaminen ein-
schränken oder ob man es benutzen und damit den 
Vitaminbedarf sicherstellen wolle, müsse man wohl 
das stärkere Gewicht auf die Sicherstellung des 
Vitaminbedarfs legen, weil das Diphenyl unbedenk-
lich sei. Also müssen wir Diphenyl weiter zulassen. 
Es gibt aber viele Menschen, die es nicht vertragen, 
und für diese Menschen brauchen wir eben bei die-
sen nicht unbedenklichen Fremdstoffen den Dekla-
rierungszwang. Es ist nicht etwa so, daß sie alle 
unbedenklich seien. Ich glaube also, das muß man 
auch einmal sagen. 

(Abg. Unertl: Ds kann ja die Regierung 
machen!) 

— Was heißt: „die Regierung kann"? Ich habe 
Ihnen vorhin zitiert, daß so wichtige Organisatio-
nen wie die Weltgesundheitsorganisation und die 
FAO der Meinung sind, dazu brauche man den ge-
setzlichen Zwang. Das Gesetz allein bietet uns die 
Sicherheit; die Regierung muß dazu verpflichtet 
sein. 

Zum Abschluß darf ich noch auf etwas aufmerk-
sam machen, was bei der Abstimmung den einen 
oder anderen ein bißchen zum Nachdenken veran-
lassen sollte. Der Gesundheitsausschuß des Bundes-
tages hat zu diesem Gesetz mehr Eingaben bekom-
men als zu vielen anderen Gesetzen zusammen. Es 
steht heute bereits fest, daß von allen Eingaben 
mehr als die Hälfte — und es sind einige hundert 
Eingaben, meine Damen und Herren — sich mit 
dem Deklarierungszwang beschäftigt und vom Bun-
destag verlangt, daß er den Deklarierungszwang 
einführt. Unter den nicht wenigen, die diese Ein-
gaben gemacht haben, sind z. B. 80 Bundesorganisa-
tionen der deutschen Frauenverbände, darunter alle 
katholischen Frauenverbände, alle evangelischen 
Frauenverbände; sie sind hier einzeln mit ihren 
Unterschriften aufgeführt. Auch die Arbeitsgemein-
schaft der Verbraucherverbände, in der alle Ver-
braucherorganisationen von Rang und Namen zu-
sammengefaßt sind und von deren Führung man 
wahrlich nicht sagen kann, daß sie sozialdemokra-
tisch sei, hat eine Eingabe gemacht. 

Nun, meine Damen und Herren, Sie haben zu 
entscheiden. Sicher ist das eine Entscheidung von 
außerordentlicher Bedeutung. Wir bitten Sie drin-
gend, hier den gesunden Menschenverstand walten 
zu lassen, alle wirtschaftlichen Interessen gegen-
über den gesundheitlichen Interessen der Verbrau-
cher zurückzustellen und den Antrag der CDU ab-
zulehnen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP.) 

Wir beantragen namentliche Abstimmung. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Es  wird na-
mentliche Abstimmung beantragt. Der Antrag ist 
ausreichend unterstützt; 50 Mitglieder sind da. Wird 
die namentliche Abstimmung zu dem Antrag der 
FDP auf Umdruck 169 beantragt? 

(Zuruf von der SPD: Für den CDU-Antrag!) 
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Für den CDU-Antrag beantragen Sie nament-

liche Abstimmung. Also für den FDP-Antrag Um

-

druck 169 Ziffer 2 a, über den wir zuerst diskutier-
ten, wird keine namentliche Abstimmung bean-
tragt? Nein. 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Kalinke. 

Frau Kalinke (DP) : Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Wegen der großen Liebe der 
Preußen zu den Bayern — ich bekenne mich zu 
dieser Liebe — 

(Beifall) 

kann ich natürlich jetzt nicht das tun, was unser 
Kollege Stammberger auch nicht tun wollte, näm-
lich den Kollegen Unertl „zur Schnecke machen". 

(Heiterkeit.) 

Das wäre ohnehin schrecklich, weil ich ja niemals 
versuchen würde, nun einem starken Mann hier in 
dieser Form — sei es mit geistigen oder anderen 
Mitteln — zu Leibe zu rücken. 

(Große Heiterkeit.) 

Ich möchte aber nach dieser freundlichen Eröffnung 
sagen, daß wir Frauen in diesem Hause — dabei 
darf ich auch die Kolleginnen und meine Koalitions-
freundinnen aus der CDU/CSU miteinschließen —
den lebhaften Wunsch haben, daß es nach dieser 
Debatte einmal anders sein möge als gewöhnlich, 
daß es nicht nur um vorgefaßte Meinungen und Be-
schlüsse gehen möge, sondern daß es hier in die-
sem Hause noch einmal möglich sein möchte, daß 
einer den anderen überzeugen kann. 

(Sehr gut! rechts.) 

Deshalb denke ich, daß auch der Kollege Unertl 
meinen Wunsch versteht und daß wir alle auf Ein-
sicht hoffen können. 

Es ist kein Zweifel, daß der CDU-Antrag die 
Kernfrage dieses Gesetzes berührt und daß es sich 
eben um d a s Thema handelt. Der Kollege Unertl 
hat nach dem Sinn der Kennzeichnungspflicht ge-
fragt, da wir doch eine Verbotsgesetzgebung haben. 
Nachdem schon meine Vorredner geantwortet ha-
ben, möchte ich nichts wiederholen, nur folgendes 
hinzufügen: Das Klarste und Verständlichste — und 
für Klarheit und Verständnis hat ja auch Herr 
Unertl plädiert — ist doch, daß der Verbraucher in 
die Lage versetzt wird, zu prüfen und festzustellen, 
ob er getäuscht wird. 

Ich bin ganz gewiß nicht verdächtig, Verteidigerin 
einer absoluten Perfektion in der Gesetzgebung zu 
sein; ich bin auch nicht „verbotsgläubig". Ich meine 
aber, für alle an der Gesundheit unseres Volkes 
ernsthaft und verantwortungsbewußt interessierten 
Kreise muß kenntlich gemacht werden, was unsere 
Lebensmittel an Zusätzen enthalten. 

Nun ist vom Kollegen Unertl Verschiedenes 
zur Diskussion gestellt worden. Er hat sich wohl — 
und ich habe bei Gott Sinn für Humor - einen 
Spaß mit uns erlaubt, als er uns die Geschichte von 
der Frau Meier — hieß sie so? — erzählte, jene 
reizende Geschichte mit dem Tisch in der Gast-
stätte, an dem die Frau Meier die Honoratioren 

des Dorfes verpflegt. Aber ich hoffe, er wollte sich 
keinen Spaß mit uns erlauben, als er bei dieser 
ernsten Frage davon sprach, daß unter Umständen 
jedem Bundesbürger das Essen verboten werden 
sollte. 

Aber seien Sie nun nicht unwillig, wenn ich für 
diejenigen, die sich vielleicht nicht in ausreichen-
dem Maße um die Probleme bemühen konnten, 
weil andere Sorgen und Probleme sie beschäftigten, 
hier im Hause ganz einfach deutlich mache, worum 
es uns, die wir für die Kennzeichnung eintreten, 
geht. 

Wir wollen, daß viele, die es nicht wissen, wie 
sehr und wie oft sie getäuscht werden könnten— dar-
in bin ich mit der Kollegin Strobel völlig einig —, 
gewarnt und zum Nachdenken und Prüfen er-
mahnt werden. Frau Strobel hat uns ein Zitat von 
Professor Marquardt in Erinnerung gebracht, daß 
nämlich die Deklaration besonders wichtig für den 
Arzt sei. Ich möchte hinzufügen: für den Arzt und 
für den Verbraucher. Ich möchte dieses Problem, 
nachdem ich mich mit dem Diskussionsredner Unertl 
leider auseinandersetzen mußte, von nun an in 
der Debatte nur vom Standpunkt der Gesundheits-
politik behandeln, denn das ist der wirkliche Sinn 
dieses Gesetzes. 

Auf die einfache Frage, worum es geht, darf ich 
Ihnen vielleicht mit einigen Sätzen antworten, die 
Herr Professor Dr. med. Kollath, der Professor für 
Hygiene und Bakteriologie in Freiburg ist, in sei-
ner Schriftenreihe zur politischen Hygiene in sei-
nem ausgezeichneten Werk „Zivilisationsbedingte 
Krankheiten und Todesursachen" unter anderem 
ausgeführt hat. Mit Genehmigung des Herrn Präsi-
denten möchte ich, damit auch dem einfachsten 
Gemüt — wobei Sie das bitte nicht falsch verstehen 
wollen — 

(Heiterkeit) 

klar wird, um was es hier geht, zitieren. „Der 
Verbraucher könnte" — so sagt Professor Kollath 
nämlich — „ausgesprochen Pech haben, wenn er 
auf der Speisekarte des Tages einige Dinge findet, 
die er vielleicht nicht beurteilen kann." 

Lassen Sie mich weiter berichten und zitieren, 
was Herr Professor Kollath uns in bezug auf eine 
Tagesspeisekarte vor Augen führt. Die Sache ist 
für alle, die um den Bestand und die Zukunft unse-
res Volkes besorgt sind, so ernst und erschreckend, 
daß Sie sich das anhören sollten. 

Zum Frühstück beginnen wir in der Regel mit 
Kaffee. Er enthält Schellack- oder Kolophonium

-

Glasur, auch Farbstoffe. Bei den Brötchen verweist 
Professor Kollath auf die insektiziden Stoffe, auf 
die zusätzlichen Reste von Bleichmitteln oder Back-
hilfsmitteln wie Bromate, Borate, Perkarbonate, 
Persulfate. 

(Abg. Dr. Elbrächter: Ist bereits 
alles verboten!) 

Bei der Margarine sind die billigen Sorten oft aus 
gehärteten Fetten hergestellt; eventuell werden sie 
durch Extraktionsmitteln wie Tetrachlorkohlenstoff 
usw. gewonnen. Die Marmelade, die wir zum Früh- 
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stück nehmen, hat als Konservierungsmittel Benzoe

-

säure, Salicylsäure, die vitaminschädigend ist — 
wir leben ja im Zeitalter des Glaubens an die Vita-
mine —, ferner enthält sie Anilinfarben. Der Apfel-
sinensaft — wer von Ihnen hätte ihn nicht schon 
aus der Dose in der Gaststätte bekommen und ab-
gelehnt — enthält Thioharnstoff oder Diphenyl — 
die Kollegin hat es eben schon erwähnt —, die be-
sonders für die Schilddrüse schädlich sind. Die 
Mediziner werden mir bestätigen, was es bedeutet, 
wenn selbst der Obstsaft — im Zeitalter des 
Antialkoholismus so sehr empfohlen — Kalium-
pyrosulfat und schweflige Säuren enthält. Die Milch 
ist, falls sie hitzekonserviert ist, im Eiweißmolekül 
geschädigt. 

Nun kommt das Mittagessen, und ich fange hier 
mit der Suppe der Frau Meier an, die Konservie-
rungsmittel und Farbstoffe enthält, mit den Teig-
waren, die es dazu gibt und bei denen es wie bei 
den Brötchen ist, und dem Tafelwasser, das Kata-
dyn-Silber enthält und hemmend auf Darmbakterien 
wirkt. Das einzige ist noch das bayrische Bier — 
auf das komme ich noch —, das hier harmlos zu 
sein scheint; Sie haben ja ein Reinheitsgesetz in 
Bayern. Ich will mich nicht mit Fischen und Vor-
gerichten befassen, darauf hat meine Vorgängerin 
schon hingewiesen. Wir kennen alle die Gefahren 
der Konservierungsmittel von der giftigen Bor-
säure bis zu dem, was uns bei den Seefischen etc., 
beim Fleisch und bei den Bratfetten begegnet. 
Schließlich hat sogar der Nachtisch in den Nach-
speisen alle die Zutaten, die jede Hausfrau mit 
Recht besorgt machen sollten. Bei diesen Beispielen, 
die hier genannt worden sind, soll auch das Brot 
nicht vergessen werden. Wie viele Familien müs-
sen heute nach Brot suchen, das noch aus natur-
belassenem Mehl gebacken ist! Ich will nicht von 
den Apfelsinen und den Zitronen sprechen; das 
haben wir in der ersten Lesung sehr ausführlich 
getan. 

Aber lassen Sie mich aus diesem Buch von Pro-
fessor Kollath den Schlußsatz des Kapitels, in dem 
er über das Frühstück spricht, anführen, um damit 
die Entwertung unserer Nahrungsmittel durch nah-
rungsfremde Zusätze aufzuzeigen und um damit an 
die Verantwortung des Parlaments zu appellieren. 
Professor Kollath sagt hier: 

Der unbedingte Schutz des Verbrauchers steht 
über sämtlichen wirtschaftlichen und wirt-
schaftspolitischen Interessen, auch über Inter-
essen von Spezialindustrien, die sich auf den 
Vertrieb von chemischen Lebensmittelzusätzen 
eingestellt haben. Die Ursache dieser Irrwege 
ist das Fehlen einer eindeutigen, die Gesund-
heit schützenden Lebensmittelgesetzgebung und 
das Überwiegen chemischer und wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte. 

Darum geht es in dieser Debatte. 

Es wurde hier auf den Gemeinsamen Markt, auf 
Europa und den Wettbewerb hingewiesen. Lassen 
Sie mich dazu in Ergänzung dessen, was meine 
Kollegin Strobel schon gesagt hat, allen, die nach 
mir sprechen werden, in Erinnerung rufen, daß die 
Grundforderungen der europäischen Wissenschaft, 

die hier in Bad Godesberg am 1. Mai 1954 erneut 
beschlossen und bestätigt worden sind, doch die 
sind, daß Nahrungsmittel keine nahrungsfremden 
Zusätze enthalten und nicht künstlich gefärbt wer-
den sollen. Wenn wir das nun verbieten, dann 
müssen wir — und das ist eine sehr ernste Frage — 
denjenigen, die Nahrungsmittel einkaufen und sie 
zu sich nehmen, auch die Möglichkeit geben, fest-
zustellen, ob der wahre Wert der Lebensmittel dem 
Preis entspricht, den sie dafür bezahlen, und ob das 
Verbot beachtet wird. 

Im „Gesundheitsspiegel" war unlängst in einer 
Betrachtung über das Lebensmittelgesetz zu lesen, 
daß reine Lebensmittel für Europa auch vom Kon-
greß der europäischen Wissenschaftler in Paris ge-
fordert worden sind. Darüber ist in der „Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung" im August 1958 sehr aus-
führlich berichtet worden. „Die Wahrheit auf die 
Etiketten" heißt es in dieser Forderung, und der 
Publizist Karl Jetter hat auf zwei langen Spalten 
in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" für alle, 
die daran interessiert sind, darauf hingewiesen, was 
diese Deklarierung und was „die Wahrheit auf den 
Etiketten" wirklich bedeutet, indem er sich für den 
Deklarierungszwang einsetzte. 

Nun hat Herr Kollege Unertl auf die Schwierig-
keiten der Gastronomie hingewiesen. Das hat mich 
deshalb besonders interessiert, weil mir eine inter-
essante Berichterstattung in der Zeitschrift „Gast-
wirt und Hotelier", die in München erscheint, auf-
gefallen war. Ich darf mit Genehmigung des Herrn 
Präsidenten daraus zitieren. Am 26. Juni 1958 war 
in dieser Zeitschrift zu lesen — eine wohlwollende 
Kommentation des Gesetzes —, daß es als ein Er-
folg der Nahrungsmittelwirtschaft angesehen wird, 
daß man nun eine Bestimmung einführen will, wo-
nach die Regierung für bestimmte Fremdstoffe die 
Kennzeichnungspflicht jeweils selbständig verord-
nen kann. Schließlich wird dann darauf hingewie-
sen, daß interessierte Kreise hoffen, der Bundestag 
werde über die Beschlüsse des Gesundheits-
ausschusses hinweggehen. — So weit die Zeitung 
„Gastwirt und Hotelier" in München! Wir hoffen, 
daß der Bundestag über die Beschlüsse des Aus-
schusses nicht hinweggehen wird. In Bayern gibt es 
ja ein Reinheitsgesetz, und es ist für die Preußen, 
die gern bayerisches Bier trinken, ein wenig witzig 
gewesen, festzustellen, daß das norddeutsche Bier 
nicht nach Bayern kommen darf, wahrscheinlich 
weil es gezuckert ist. Ich verstehe nicht genug von 
den Gesetzen der Bierbraukunst; aber ich meine, 
wenn schon chemische Zusätze in Bayern nicht er-
laubt sind, wieviel mehr sollten sich unsere bayeri-
schen Freunde dafür einsetzen, daß wir hier in die-
sen Dingen nicht etwas vertreten, was das ernste 
Problem lächerlich machen könnte. 

(Zuruf von der CDU/CSU.) 

— Nein, es geht nicht um das bayerische Bier, es 
geht auch nicht um das Geschäft irgendeiner 
Gruppe, es geht auch nicht um die Einfuhr aus 
einem Land in das andere. Es geht um  das Recht 
auf Gesundheit, das heute eine politische For-
derung ist. 

(Beifall bei der DP, der SPD und der FDP.) 
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Wenn ich neulich in einer anderen sozialpolitischen 
Debatte gesagt habe, daß der Staat nicht das Recht 
auf Gesundheit garantieren kann, so setze ich dem 
entgegen die Pflicht des Parlaments, die einzelnen 
Bürger zur Pflicht zur Gesunderhaltung zu ermah-
nen und ihnen dafür die Chancen und die Voraus-
setzungen in der Gesetzgebung zu geben. 

(Sehr richtig! bei der DP.) 

Der Staat gibt Millionen für die Erhaltung und 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit aus, und 
immer wieder wird von Rehabilitation als der gro-
ßen Aufgabe unserer Zeit gesprochen. Weit mehr 
noch gibt der Staat für die Opfer mangelhafter, 
nicht rechtzeitiger Vorsorge aus, und unsere Sozial-
politik muß sich tagtäglich befassen mit dem Pro-
blem der Überalterung, mit dem Problem der Ge-
sunderhaltung, der Vorbeugung, der Verhinderung 
frühzeitiger Invalidität und all der modernen 
Krankheiten, die uns so große Sorgen machen, weil 
sie die Mittel der Steuerzahler beanspruchen. Dazu 
gehört aber doch vor allem eine gründliche Unter-
suchung und möglichst vorurteilsfreie Betrachtung 
all der Zivilisationsschäden und ihrer Ursachen. 

Ich will bei Gott nicht sagen, daß die Ernährung 
allein die Ursache unserer Zivilisationsschäden ist. 
Sie ist aber ganz gewiß mit eine entscheidende 
Ursache. Diese Pflicht zur Gesundheit durch Maß-
nahmen des Staates zu fördern, ist doch unser aller 
sozialpolitischer und gesundheitspolitischer Auftrag. 

(Anhaltende Unruhe.) 

— Herr Präsident, würden Sie es mir weniger 
schwer machen. Die Unterhaltungen sind so laut, 
daß es für den Redner sehr schwer ist. 

(Glocke des Präsidenten.) 

Ich glaube, das Thema ist so ernst, daß man sich 
bei seiner Behandlung konzentrieren sollte, auch 
wenn man nicht daran 'interessiert ist. 

Die Zivilisationskrankheiten steigen weiter an. 
Meine Herren und Damen, wir alle sind von ihnen 
bedroht, Sie in diesem Hause, vor allem aber alle 
Staatsbürger und die Kinder, die morgen unsere 
Aufgaben fortführen müssen. Wir alle befinden uns 
in einer großen Gefahr, auf die mutige Ärzte im-
mer wieder hingewiesen haben, von Pettenkofer 
über Virchow, der schon in den neunziger Jahren 
erklärt hat, daß eine vernünftige Staatsverfassung 
das Recht des einzelnen auf eine gesundheits-
gemäße Existenz unzweifelhaft festlegen muß. In 
einem der berühmten Bücher von Professor Wins-
low, das in Deutschland viel besprochen und unter 
dem Titel „Gesundheit ist Wirtschaftsgut" erschie-
nen ist, ist über die Probleme des Zusammenhan-
ges auch mit den wirtschaftlichen Interessen einiges 
sehr Deutliches gesagt. Ich kann hier auf dieses 
Buch, das von der Weltgesundheitsorganisation 
empfohlen ist, nur hinweisen; jeder wird darin 
wertvolle Hinweise auch bezüglich der wirtschaft-
lichen  und finanziellen Belastung unserer Länder 
finden, nämlich der Belastung unserer Steuerzahler 
in den Ländern durch Zivilisationskrankheiten und 
ihre Folgen. 

Wir alle in diesem Hause sind uns bei diesem 
Gesetz und ebenso bei dem Arzneimittelgesetz, das 
Regierung und Parlament schaffen wollen, einig, 
daß es nicht nur darum geht, den Hunger in der 
Welt zu bekämpfen, sondern auch darum, die Ge-
fahren, die durch verfälschte Lebensmittel und 
Arzneien entstehen, zu beseitigen. Wir wissen, daß 
der längeren Lebenserwartung nicht eine bessere 
und längere Gesundheit entspricht und daß trotz 
längerer Lebenserwartung die Leistungsfähigkeit 
immer mehr absinkt. Und wenn auch diejenigen, 
die dieses Problem von anderen Gesichtspunkten 
als dem der Gesundheit her sehen, darüber lächeln 
mögen, meine Kollegen, so muß ich Ihnen sagen, 
daß dieses Problem eines der ernstesten unserer 
Zeit ist und daß es das Geld unserer Steuerzahler 
und die Tränen vieler Eltern kosten wird, wenn 
wir nicht dafür sorgen, daß die Schäden an der 
Volksgesundheit so weit als nur möglich verhin-
dert werden. Und dazu gehört, daß man die schöne 
These: „Vorbeugen ist besser als Heilen" nicht 
immer nur dann anwendet, wenn sie schön klingt, 
sondern auch dann, wenn die Etikettierung oder 
die Anbringung eines Vermerks auf einer Speise-
karte unangenehm ist. Ich glaube nicht, daß sie 
schwierig ist. Wir haben Gott sei Dank jene böse 
Zeit überstanden, wo auf den Speisekarten stand: 
„50 Gramm Fleischmarken" oder „20 Gramm Fett-
marken". Es wird jetzt einfacher sein, auf die 

 Speisekarten zu schreiben, daß in der betreffenden 
Gaststätte nur Lebensmittel verwendet werden, 
die vorschriftsmäßig gekennzeichnet sind. Und gön-
nen wir doch auch der Industrie, die Speisekarten 
herstellt und vertreibt, daß sie sie gleich mit einem 
solchen Vordruck herstellt; dann haben die klei-
nen Gaststätten, die keine Schreibmaschine haben, 
die Möglichkeit, sie dort zu beziehen. 

Im Zweifelsfalle, meine Herren und Damen, soll-
ten wir uns immer für den einsetzen, der sich hier 
nicht vertreten lassen kann; das sind die Verbrau-
cher, vor allem unsere Hausfrauen, 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

das sind diejenigen, die meistens zu kurz kommen. 
Im Zweifelsfalle, wenn Interessen zur Diskussion 
stehen, muß uns als dem Parlament, das dem gan-
zen Volke verantwortlich ist, die Gesundheit unse-
res Volkes immer das wichtigste aller Probleme 
sein. 

Ich habe in der ersten Lesung davor gewarnt, die 
Probleme dieses Gesetzes in der Öffentlichkeit zu 
dramatisieren. Heute muß ich leider davor warnen, 
die Probleme dieses Gesetzes in  diesem Hause zu 
bagatellisieren. Heute muß ich Sie, meine Kollegen 
in allen Fraktionen, dringend bitten, das, was hier 
vorgetragen worden ist, doch mit dem ganzen Ernst 
zu sehen, mit dem ein mutiger Mann, nämlich Herr 
Professor Dr. Fechner aus Tübingen, in einem Brief 
an die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vor dem 
Endspurt dieses Gesetzes gemahnt hat, daß doch der 
Bundestag der auch vom Bundesrat nun geforderten 
Änderung, die der Ausschuß mit Mehrheit übernom-
men hat — ich will mich nicht darüber ergehen, wie 
diese Mehrheiten zustandegekommen sind; das ist 
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Frau Kalinke 
hier sehr deutlich gemacht worden -, folgen 
möchte. Denn die Gesundheit unseres Volkes steht 
wirklich auf dem Spiel, und der Staat, der ihr den 
Schutz verweigert, verstößt gegen seine Grund

-

pflicht, auch in der sozialen Aufgabe Vorsorge zu 
treffen gegen Schäden, die entstehen könnten. In 
der heutigen Debatte wird nicht nur an irgend-
welche Zweckmäßigkeitserwägungen appelliert, die 
heutige Debatte appelliert an Ihr Gewissen, meine 
Damen und Herren. Es geht darum, ob wir uns für 
ein engstirniges Nützlichkeitsdenken und seine 
sekundären Folgen — die so oft unbedacht sind —
entscheiden oder ob wir uns für den unbedingten 
Schutz des Verbrauchers, für den Schutz unserer 
Familien, unserer Kinder, unserer arbeitenden Men-
schen entscheiden, ob wir wirtschaftlichen und wirt-
schaftspolitischen Interessen den Vorrang geben, ob 
wir die Interessen von Spezialindustrien, wie Pro-
fessor Kollath gesagt hat, wichtiger nehmen als das 
Ziel des Lebensmittelgesetzes. Sein Ziel kann nur 
sein, die Gesundheit zu schützen. 

Darum bitte ich auch unseren Koalitionskollegen 
Elbrächter, der bei der Begründung des ersten Ab-
satzes in  Artikel 1 Nr. 5 auf die Vernunft der Bun-
desratsfassung hingewiesen hat — wir haben ihm 
zugestimmt —, sich nun zu überwinden und sich in 
der nächsten Rede, die er ja sicher halten wird, als 
Vertreter des ganzen Volkes anzusehen. Noch so 
bevorrechtigte Argumente können alle nicht den 
Vorrang vor dem Auftrag haben, den wir haben, 
und wir müssen uns bei einem Gesetz, das der Ge-
sundheit dient, mutig auch für Unbequemes ent-
scheiden. 

Ich bitte meine Kollegen aus der CDU/CSU: Tra-
gen Sie dazu bei, indem Sie Ihren eigenen Antrag 
noch einmal überprüfen! Kommen Sie mit uns zu 
einer freiheitlichen Entscheidung für die Ausschuß-
vorlage! Nicht der Wettbewerb im wirtschaftlichen 
Bereich, sondern der Wettbewerb um die Hintan-
stellung aller Interessen hinter die Gesundheit un-
seres Volkes muß die Parole dieses Entschlusses 
sein. 

(Beifall rechts, bei der SPD und bei Abge

-

ordneten der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ehe ich das 
 Wort weiter gebe, gebe ich bekannt, daß der Aus-

schuß für Verkehr, Post- und Fernmeldewesen mor-
gen vormittag 9.30 Uhr tagt. Der Ausschuß für Kom-
munalpolitik und öffentliche Fürsorge tagt ebenfalls 
morgen vormittag um 9.30 Uhr. Schriftliche Einla-
dungen sind unterwegs. 

Wir fahren fort. Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Bausch. 

Bausch (CDU/CSU) : Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Ich sehe mich zu meinem Bedau-
ern genötigt, hier zu erklären, daß ich mich mit dem 
Antrag der CDU/CSU auf Umdruck 173 nicht ein-
verstanden zu erklären vermag. Ich möchte Sie im 
Gegenteil bitten, diesen Antrag abzulehnen. Ich 
kann mich auch nicht mit den Begründungen für die-
sen Antrag, die mein verehrter Kollege Unertl und 

mein verehrter Kollege Horn gegeben haben, ein-
verstanden erklären. 

Sie wissen ja, meine Damen und Herren, daß es 
in meiner Fraktion keinen Fraktionszwang und 
keine Uniformität gibt. 

(Beifall bei allen Parteien. — Zurufe.) 

Im Grundgesetz steht geschrieben, daß ein Abge-
ordneter nur seinem Gewissen zu folgen hat und 
an Aufträge nicht gebunden ist. Ich möchte dies 
hier ausdrücklich sagen, weil in der Öffentlichkeit 
da und dort der Eindruck besteht, daß dieses ver-
bindliche Gebot des Grundgesetzes für meine Frak-
tion nicht verbindlich sei. Ganz das Gegenteil ist 
richtig. Wir haben in der CDU/CSU-Fraktion die 
Möglichkeit, zu jedem Problem, über das hier zu 
entscheiden ist, frei und unabhängig Stellung zu 
nehmen. Aus dieser Unabhängigkeit heraus möchte 
nun auch zu dem Problem Stellung nehmen, das 
jetzt zur Entscheidung steht. 

Mein lieber Kollege Unertl hat freiweg geredet, 
so wie ihm der Schnabel gewachsen ist. 

(Zuruf: Bayerische Art!) 

— Das ist die bayerische Art. Es ist auch die schwä-
bische Art. Herr Kollege Unertl, in meinem Lande 
gibt es ein altes Sprichwort, das sich vor allem auf 
die Bauern bezieht und das heißt: „Was der Bauer 
nicht kennt, das frißt er nicht." 

(Heiterkeit. — Abg. Frau Kalinke: Das 
gibt's auch woanders!) 

Damit soll gesagt werden, daß gerade der Bauer 
das Bedürfnis hat zu wissen, was in dem drin ist, 
was er zu sich nimmt. 

(Abg. Kriedemann: Darum macht er sich 
die Wurst noch selber!) 

Solchen Sprichwörtern, die sich durch Jahrhunderte 
hindurch eingebürgert haben, wohnt eine tiefe 
Wahrheit inne. Ich möchte sagen, daß jedenfalls 
in meinem Lande nicht nur der Bauer das Bedürf-
nis hat zu wissen, was er ißt, sondern daß dieses 
Bedürfnis jeder Staatsbürger hat. Es ist tatsächlich 
so, daß in breiten Schichten der Bevölkerung der 
Unwille darüber, daß den Menschen unserer Zeit 
heute vielfach Lebensmittel vorgesetzt werden, 
deren Inhalt sie überhaupt nicht kennen, sehr weit 
verbreitet ist. Ich kann mich keiner öffentlichen 
Versammlung erinnern, in der ich über dieses Pro-
blem gesprochen und meinen Standpunkt vertreten 
habe, in der ich nicht die wärmste Zustimmung be-
kommen habe, wenn ich gefordert habe, daß end-
lich einmal auf dem Gebiet des Lebensmittelver-
kaufs Klarheit und Wahrheit einziehen müssen. 

(Bravo!) 

Wir haben jetzt weltberühmte Philosophen ge-
hört, die gesagt haben, man könne die Freiheit nur 
auf der Basis der Wahrheit erhalten. Aber wäre es 
nicht eine großartige Sache, wenn wir zunächst ein-
mal auf diesem elementaren Gebiet der Lebensmit-
telerzeugung und der Lebensmittelfeilbietung dafür 
sorgten, daß Klarheit und Wahrheit einkehren und 
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Bausch, 
daß jeder Käufer, der in ein Geschäft kommt, weiß, 
was ihm dort angeboten wird? 

(Lebhafter Beifall.) 

Wenn er sich dann für das Schlechte und Minder-
wertige entscheidet, ist das seine Privatsache. Aber 
er soll wissen, was gut ist und was schlecht ist, 
was natürlich ist und was unnatürlich, was mit 
künstlichen Stoffen durchsetzt ist. Das soll er wis-
sen, und das soll ihm gesagt werden. Und deshalb 
müssen wir für den Kennzeichnungszwang ein-
treten, meine Damen und Herren. 

(Erneuter lebhafter Beifall.) 

Und wäre es denn nicht eine gute Sache, wenn 
das, was in anderen Ländern längst eingeführt ist, 
auch bei uns eingeführt würde? Gehen Sie in 
Amerika, gehen Sie in anderen Ländern in ein 
Lebensmittelgeschäft, so können Sie auf den Pak-
kungen, die dort verwendet werden, ohne weiteres 
lesen, was darin enthalten ist und mit welchen 
chemischen Bestandteilen die Ware durchsetzt ist. 
Ich habe mir von einer deutschen Fabrik, in der 
Nitrit hergestellt wird, eine Packung kommen las-
sen, um zu sehen, was darauf geschrieben ist, und 
ich habe mir erlaubt, dort auch anzufragen, ob 
diese Packung gekennzeichnet ist. Ich habe hier so 
eine Packung. Es ist eben nicht gekennzeichnet, 
meine Damen und Herren, wieviel Nitrit in der 
Ware enthalten ist. Das ist falsch und verkehrt. 
Wenn einer dieses Blutgift zu sich nehmen will, 
dann mag er es tun. Aber auf der Packung soll ge-
kennzeichnet sein, daß und in welchem Ausmaß 
das betreffende Nahrungsmittel mit diesem Blut-
gift durchsetzt ist. Das müssen wir fordern, und 
daß das nötig ist, kann, glaube ich, im Ernst nie-
mand bestreiten. 

Vor zwei Minuten bekam ich ein Schriftstück in 
die Hand gedrückt, überschrieben „Evangelische In-
formationsbriefe". Mit Genehmigung des Herrn 
Präsidenten darf ich vielleicht einige Sätze daraus 
verlesen. Da heißt es: 

9 % aller untersuchten Lebensmittelproben 
mußten, wie die Untersuchungsergebnisse des 
Staatlichen Lebensmitteluntersuchungsamtes 
in Oldenburg zeigen, im letzten Jahre bean-
standet werden. Die meisten Beanstandungen 
gab es bei Bier, Branntwein und Likör mit 
22,4 % der Proben. 

(Hört! Hört!) 

Bei Obst, Marmeladen und Obstsäften wur-
den 17,4 % beanstandet, bei Süßwaren und 
Speiseeis 12,8 %, bei Backwaren, Mehl, Teig-
waren und Nährmitteln 10,7 %, bei Speise-
fett 10,6 %. Gebessert haben sich die Verhält-
nisse nur bei Milch und Milcherzeugnissen. 
Bei Speisefetten war besonders Schmalz oft 
nicht einwandfrei. Bei Markenbutter waren 
13 % der Proben verdorben oder infolge von 
Geschmacks- oder Geruchsfehlern abge-
wertet. Neun von hundert Proben hatten zu 
hohen Wassergehalt. 

Recht unerfreulich verliefen die Prüfungen 
bei den Mettwürsten. 50 % hatten einen über-
höhten Fettgehalt. Neuerdings wird durch 
Färbung des Fettes ein reichlicher Fleisch-
anteil vorgetäuscht. Brotproben mußten zu 
42 % beanstandet werden, weil Übergewicht 
festgestellt wurde. Bei frischem Obst betru-
gen die Beanstandungen 22 %, weil es ohne 
Kenntlichmachung chemisch konserviert war. 
Diese Zahlen stellen einen unüberhörbaren 
Ruf nach einem klaren Lebensmittelgesetz 
und einer wirksamen und schlagkräftigen 
Überwachung dar. 

Meine Damen und Herren, wir machen uns tat-
sächlich zu Anwälten der Staatsbürger unseres Vol-
kes, wenn wir dafür eintreten, daß ein klares Le-
bensmittelgesetz verabschiedet wird. Nach meiner 
Überzeugung gehört dazu auch der Kennzeichnungs-
zwang. 

(Beifall.) 

Es wird davon gesprochen, die Interessenten 
ständen gegen diese Forderung der Staatsbürger. 
Meine Damen und Herren, man sollte solche pau-
schalen Meinungen nicht vortragen! Jetzt erst, 
heute nachmittag, kam ein führender Mann des Le-
bensmitteleinzelhandels meines Landes hierher ins 
Bundeshaus und ließ mir sagen: „Der Lebensmittel-
einzelhandel unseres Landes tritt für den Kenn-
zeichnungszwang ein, einfach deshalb, weil er das 
Bedürfnis hat, seine Kunden ehrlich zu bedienen." 
Herr Kollege Unertl, auch in dem ehrbaren Gastro-
nomengewerbe gibt es sehr viele, die das Bedürf-
nis haben, ihre Kunden ehrlich und redlich zu be-
dienen. 

(Lebhafter Beifall.) 

Das ist meine Auffassung. Lassen Sie einmal in die-
sem ehrbaren Gewerbe der Gastronomen abstim-
men! Dann werden Sie sehen, daß Sie nicht die 
Mehrheit auf Ihrer Seite haben. 

(Erneuter lebhafter Beifall links und rechts.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort 
hat der Abgeordnete Unertl. 

Unertl (CDU/CSU) : Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich glaube, die Diskussion nimmt jetzt 
Formen an, wie man sie ähnlich auf einer Wahlver-
sammlung feststellen könnte. 

(Lebhafter Widerspruch bei der SPD.) 

Herr Kollege Bausch, ich kannte einen Professor, 
der war noch ängstlicher als Sie; der machte 
50 Jahre lang jede Türklinke mit dem Taschentuch 
auf und zu, um sich nicht zu infizieren. Aber er ist 
schon längst gestorben! 

(Heiterkeit.) 

Das, was jetzt hier in der Diskussion aufkommt, ist 
weiter nichts als Angstmacherei und die Verächt-
lichmachung von einzelnen Berufsständen. 

(Abg. Kriedemann: Das ist doch ein Skan

-

dal!) 
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Unertl 
Ich verwahre mich dagegen, daß man erklärt, die 
Gaststättenbetriebe hätten es nötig, daß man ihnen 
mehr auf die Finger sieht, oder sie wären an der 
Schärfe interessiert, die jetzt in dieses Gesetz mit 
dem Kennzeichnungszwang hineinkommt. 

(Zuruf von der SPD: Einige Betriebe haben 
es bestimmt nötig, Herr Unertl!) 

— Einige wird es immer geben, und die werden wir 
mit den strengsten Gesetzen auch nicht zur Ord-
nung bringen. Aber den weitaus größten Teil der 
mit Nahrungsmitteln und mit unserem Ernährungs-
gut handelnden oder Lebensmittel herstellenden 
Betriebe muß ich hier in Schutz nehmen. 

Meine Freunde und ich sind nicht gegen das Ver-
bot oder nicht gegen die Kennnzeichnungspflicht 
von Mitteln, die nun einmal im öffentlichen Inter-
esse gekennzeichnet werden müssen. Der Grund, 
weshalb wir die Regierungsvorlage wiederherstel-
len möchten, liegt darin, daß wir Gefahren in der 
Ausübung des Zwangs sehen, der hier beschlossen 
werden soll. Ich habe bereits gestern gesagt: Wenn 
wir alle Lebensmittelüberwachungsbeamten einer 
korrekten Schulung unterzogen hätten, könnte man 
den Dingen ruhiger entgegensehen. Aber wie wird 
man denn Überwachungsbeamter? Es soll folgende 
Fälle geben: bis zum 21. Lebensjahr Hilfsarbeiter 
oder landwirtschaftlicher Dienstbote, dann kommt 
er zur Polizei, macht einige Kurse mit und wird zur 
Lebensmittelüberwachung abgeschoben. Diese Fälle 
möchten wir unterbinden und davor möchten wir 
warnen; denn das Gesetz muß ja draußen vollzo-
gen werden. 

Das andere hat Herr Kollege Horn sehr treffend 
gesagt. Er hat auf die Ungleichheit der Gesetz-
gebung verwiesen, die wir auf jeden Fall verhin-
dern möchten. 

Herrn Kollegen Stammberger ins Stammbuch: 
Niemand hat mir die Sache hinterbracht, und nie-
mand hat mir einen Auftrag gegeben! Ich habe nur 
den Bericht durchgelesen, in dem gerade von einem 
Zwang die Rede ist. Dieser Zwang könnte uns viel-
leicht nach einem Jahr dazu zwingen, im Bundes-
tag wieder Änderungen zu beschließen. 

Im übrigen lehne ich ein Gesetz ab, das Streite-
reien, der Führung von Prozessen, den Anzeigen 
bei der Polizei Vorschub leistet oder den unterent-
wickelten Rechtsanwaltskanzleien helfen soll. 

(Beifall in der Mitte. — Lachen bei der 
SPD. — Unruhe. — Glocke des Präsidenten.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort 
hat Herr Abgeordneter Mensing. 

Mensing (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich denke nicht daran, bei einem 
so ernsten Problem dazu beizutragen, das Haus in 
Heiterkeit zu versetzen. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Ich appelliere aber an Ihre Sachlichkeit, vor allem 
an Sie, Herr Kollege Kriedemann, meine Ausfüh

-

rungen genauso ruhig anzuhören, wie ich Ihre Aus-
führungen ruhig anhöre. 

(Abg. Kriedemann: Ich habe ja noch gar 
nichts gesagt!) 

— Bei anderen Gelegenheiten haben Sie ja hier 
genügend gesprochen. Es fällt mir sehr schwer, 
heute das Wort zu nehmen, denn ich bin Vorsitzen-
der  eines Berufsstandes, der, wie Sie wissen, in den 
letzten Jahren sehr stark im Rampenlicht der 
Offentlichkeit gestanden hat. Vor allem das Nitrit

-

Problem hat nicht nur mir als Vorsitzendem, son-
dern auch meinem ganzen Berufsstand viel Ärger 
und Kopfschmerzen bereitet. Daß es auch Bedauern 
hervorgerufen hat, werde ich Ihnen noch im Laufe 
meiner Ausführungen begründen. Ich bin über-
zeugt, daß der Großteil der Nitrit-Sünder in diese 
Affäre hineingeschlittert ist, und daß es für diese 
unbescholtenen Bürger, die vorher nie vor dem Ge-
richt gestanden haben und deren Leben eigentlich 
nur aus Arbeit besteht, mehr als peinlich gewesen 
ist, nunmehr abgeurteilt zu werden. 

Herr Kriedemann, Sie können mir glauben: ich 
lache nicht darüber; für mich ist die Sache sehr 
ernst. 

(Abg. Schoettle: Was haben Sie bloß mit 
Herrn Kriedemann! Er hat doch gar nichts 

getan!) 

— Lieber Herr Kollege, wir wollen doch die Dinge 
hier nicht verzerren! Sie bringen mich mit den 
Zwischenbemerkungen doch nicht aus meinem 
Konzept. 

Ich möchte Ihnen sagen, daß viele Berufskollegen 
bei mir in der Wohnung gewesen sind, die voll-
kommen niedergeschlagen darüber waren, daß sie 
sich in einer solchen Situation befanden. Wenn ich 
heute überhaupt zu diesem ernsten Problem Stel-
lung nehme, dann tue ich es nur deshalb, weil hier 
von verschiedenen Seiten das Fleischergewerbe 
angesprochen wurde und die Nitrit-Affäre ange-
schnitten wurden. Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen 
in aller Offenheit folgendes sage. Ich bekenne mich 
grundsätzlich zu einer Bereinigung aller lebensmit-
telrechtlichen Fragen und begrüße alle Maßnahmen, 
die den Schutz der Gesundheit des Verbrauchers 
auf dem Gebiete der Ernährung sicherstellen sollen. 
Sie werden mir aber auch gestatten, daß ich einmal  

näher auf die Nitrit-Affäre eingehe. 

Die Nitrit-Affäre hat zu einer Angstpsychose ge-
führt, weil sie der Öffentlichkeit von einem Teil 
der Presse tendenziös zur Kenntnis gebracht wurde. 
Diese Pressemitteilungen erfuhren eine Unter-
mauerung durch ständige beunruhigende Erklärun-
gen großer Organisationen. Die ganze Nitrit-Affäre 
ist von diesen Gruppen sehr einseitig behandelt 
worden. Dadurch wurde in der Verbraucherschaft 
eine wahre Giftpsychose ausgelöst, die vielen Be-
rufsständen schwer geschadet hat. 

Vielleicht ist folgendes für Sie interessant. Wir 
haben ein Nitrit-Gesetz. Dieses Gesetz war aller-
dings in Vergessenheit geraten. Es war deshalb in 
Vergessenheit geraten, weil, wie feststeht, die 
Überwachungsstellen in den letzten zehn Jahren 
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Mensing 
nicht einen einzigen Fall feststellten, in dem Nitrit 
verarbeitet worden war. Interessant ist weiter, daß 
in einer Anzahl von Ländern das Natriunmitrit erst 
im Frühjahr in die Gruppe 3 der Giftliste aufge-
nommen wurde. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage, Herr Abgeordneter? 

Mensing (CDU/CSU) : Bitte! 

Frau Kalinke (DP) : Herr Kollege Mensing, darf 
ich Sie gerade wegen des Ernstes, mit dem Sie die-
ses Problem behandeln, folgendes fragen. Meinen 
Sie nicht, daß es wegen der großen, wie Sie sagen, 
Angstpsychose, die erzeugt wurde, außerordentlich 
beruhigend wirken würde, wenn sich gerade die 
Schlachter in ihrer Gesamtheit für eine Kennzeich-
nungspflicht einsetzten? 

Mensing (CDU/CSU) : Sie machen es mir leicht. 
Wären Sie im Bilde, würden Sie wissen, daß das 
deutsche Fleischergewerbe es gewesen ist, das seit 
Jahren im Ernährungsministerium vorstellig ge-
worden ist und verlangt hat, daß endlich eine Ver-
ordnung erlassen wird, nach der die Qualitätsunter-
schiede kenntlich gemacht werden müssen. Daran 
sind wir sehr interessiert. Weiter mag es für Sie 
interessant sein, daß bei der DLG-Leistungsschau, 
die alle Jahre stattfindet, 80 % aller Einsendungen 
aus dem Fleischergewerbe herrühren. Daraus 
mögen Sie ersehen, daß der Vorwurf völlig abwe-
gig ist, mein Berufsstand habe ein Interesse daran, 
minderwertige Waren herzustellen. 

Außerdem kommt folgendes hinzu, Frau Kalinke. 
Ich weiß genau: wenn Sie feststellen, daß Ihr Flei-
schermeister in Goslar, bei dem Sie kaufen, seine 
Ware verschlechtert, dann werden Sie sich das 
ein-, zweimal gefallen lassen und dann ein Haus 
weitergehen. 

(Abg. Frau Kalinke: Darf ich noch etwas 
fragen?) 

— Bitte! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort zu 
einer Zwischenfrage hat Frau Abgeordnete Kalinke. 

Frau Kalinke (DP) : Ich meine, es geht nicht um 
die Verschlechterung. Wir würden es alle außer-
ordentlich begrüßen, Herr Kollege, wenn Sie uns 
sagten, ob Sie nicht auch der Meinung sind, daß die 
Ablehnung des CDU-Antrags und die Annahme 
des Ausschußantrags auch dazu beitragen würden, 
gerade das Schlachtergewerbe von einer großen 
Sorge zu befreien und die von Ihnen mit Recht 
erwähnte Unruhe zum Verschwinden zu bringen. 
Sind Sie weiter der Meinung, Herr Kollege, daß, 
ebenso wie für Nitrit ein Verbotsgesetz bestand, 
das vergessen wurde, nicht auch dieses Verbots-
gesetz hier und da in Vergessenheit geraten könnte, 
wenn wir etwa den CDU-Antrag annähmen? 

Mensing (CDU/CSU): Ich persönlich bekenne 
mich dazu, die Regierungsvorlage wiederherzu-
stellen. 

(Lachen und Zurufe von der SPD.) 

— Ja, ich komme darauf. — Dann mag man nachher 
auf dem Wege der Beratungen mit den einzelnen 
Berufsgruppen und auf dem Verordnungswege die 
entsprechenden Maßnahmen treffen. Ich denke nicht 
daran, Ihnen eine so präzis gestellte Frage zu be-
antworten, und zwar deshalb nicht, weil wir in  der 

 Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, daß 
dann gerade die Überwachungsstellen über den 
schwächeren Teil der Wirtschaft herfallen, und das 
sind die Klein- und Mittelbetriebe. Da wünschen 
wir natürlich von vornherein Klarheit in einer 
solchen Verordnung. 

(Zuruf rechts.) 

— Ich habe nicht recht mitgekriegt, was Sie damit 
zum Ausdruck bringen wollten. 

(Abg. Schröter [Berlin] : Ihr redet viel, 
um nein zu sagen!) 

Weiter möchte ich hier sagen: daß mit  der  Ver-
arbeitung von Nitrit im Fleischergewerbe, wie ich 
Ihnen schon sagte, kein Mißbrauch getrieben wurde, 
geht daraus hervor, daß in den letzten zehn Jahren 
vor der Stuttgarter Affäre tatsächlich keine Bestra-
fungen erfolgten. 

Nun zu den Stuttgarter Vorfällen. Durch einen 
Zufall ist die ganze Angelegenheit ins Rampenlicht 
der Öffentlichkeit gerückt worden. Ich war genauso 
wie viele in der Öffentlichkeit davon überrascht, 
daß Nitrit über die zulässigen Mengen hinaus ver-
arbeitet wurde. 

Nehmen Sie bitte auch einmal folgendes zur 
Kenntnis und betrachten Sie die Dinge einmal von 
der rein psychologischen Seite! Wir verarbeiten seit 
Jahrzehnten im Fleischergewerbe das Nitrit-Pökel-
salz. Dieses Nitrit-Pökelsalz wird in den staatlichen 
Salinen hergestellt. Daher war für die meisten Nitrit 
kein Gift, wie es nachher in der Öffentlichkeit avi-
siert wurde. 

Und nun weiter! Wenn es ein Giftpräparat 
Herr Kollege Kriedemann — gerade weil Sie sich 
über meine Ausführungen so freuen, darum wende 
ich mich an Sin —, oder wenn man gewußt hätte 
daß es ein Giftpräparat ist, dann hätte das Flei-
schergewerbe — darin werden Sie mir doch wohl 
recht geben — zum mindesten verlangen können. 
daß darüber gewacht wurde, daß der Hersteller 
solcher Giftpräparate den Nachweis darüber zu füh-
ren hat, an wen er sie verkauft. Und wenn der 
Handel derartige Giftpräparate — ich sage absicht-
lich: Giftpräparate — in Umlauf gebracht hat, dann 
hätten meine Kollegen erwarten dürfen, daß diese 
Stoffe genauso wie in den Apotheken in Schachteln 
oder Gläsern vertrieben wurden, auf denen in nicht 
mißzuverstehender Form das Warnungszeichen 
„Gift" stand. Diese Kennzeichnungspflicht war nicht 
vorhanden. 

Ich denke nicht daran, meine Berufskollegen etwa 
reinwaschen zu wollen. Was auf dem Deutschen 
Fleischerverbandstag in Ludwigshafen ausgeführt 
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wurde, gilt für mich auch heute. Wer gegen ein 
Gesetz verstößt, muß damit rechnen, daß er eine 
entsprechende Bestrafung erhält. 

(Abg. Schröter [Berlin] : „Muß damit rech

-

nen" ist gut! — Abg. Kriedemann meldet 
sich zu einer Zwischenfrage.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage, Herr Abgeordneter? 

Mensing (CDU/CSU) : Nein, ich denke nicht dar-
an, nachdem ich schon ein paarmal unterbrochen 
worden bin, mich hier weiter unterbrechen zu las-
sen. Ich unterbreche Sie ja auch nicht, Herr Kollege 
Kriedemann. 

(Abg. Kriedemann: Ich unterbreche Sie mit 
einer Zwischenfrage! Wenn Sie das nicht 
erlauben! Das ist Ihre Art von parlamen

-

tarischem Stil!) 

— Über parlamentarischen Stil wollen wir uns nicht 
unterhalten. Über den Geschmack kann man ver-
schiedener Meinung sein. 

(Lachen bei der SPD. - Zurufe von der 
SPD: Es geht um die Wurst!) 

- Nein, in diesem Falle geht es, verehrter Herr 
Kollege, um die Ehre meines Berufsstandes. 

(Abg. Kriedemann: Ach, davon ist hier doch 
gar nicht die Rede! — Abg. Schmitt [Vok-
kenhausen]: Sie brauchen hier doch keine 
Rede für die Fleischerzeitung zu halten!) 

- Sind Ihnen meine Ausführungen so peinlich und 
unangenehm? 

(Lachen bei der SPD. - Abg. Schmitt [Vok

-

kenhausen]: Peinlich für Ihre Fraktion!) 

Weiter möchte ich folgendes sagen. Wenn man 
die Zusammenhänge berücksichtigt, wobei ich noch 
weitere ähnliche Gesichtspunkte hinzufügen könnte, 
ergibt sich doch ein wesentlich anderes Bild von der 
Nitrit-Angelegenheit, als es bislang in den Gerichts-
sälen und in der Öffentlichkeit entworfen wurde. 
Bisher sah es schlicht und einfach so aus, als ob ein 
Großteil des Fleischergewerbes aus purer Gewinn-
sucht und in der hinterhältigen Absicht, die Wurst-
waren zu färben, den Verbraucher in Lebensgefahr 
gebracht habe. Jeder, der sich mit der Frage be-
schäftigt, weiß, daß der betreffende Gewerbetrei-
bende mit der Verarbeitung von einigen Gramm 
Nitrit kein Geschäft machen konnte. Gewinnsucht 
hat also nicht vorgelegen. 

Man sollte auch nicht von Täuschungsabsicht 
sprechen. Das hat Stuttgart gezeigt. Nach der Auf-
deckung der Nitrit-Fälle hat es die Stuttgarter Flei-
scherinnung mehrere Wochen lang abgelehnt, für 
einen Teil ihrer Wurstwaren Nitritsalz oder rötende 
Präparate zu verwenden. Man hat Wurst- und an-
dere Fleischwaren mit und ohne Nitritsalz zum Ver-
kauf gestellt. Und was hat sich ergeben? Daß das 
Fleischergewerbe sehr schnell darauf verzichten 
mußte, Ware ohne Nitritsalz herzustellen, weil der 
Käufer die andere Ware vorzog. 

(Zuruf von der SPD: Der wußte nicht, 
warum die Ware so rot aussah!) 

Man wünscht eben, daß die Ware, die man kauft, 
auch ein gewisses Aussehen hat. 

Ich möchte noch einmal feststellen: Es geht mir 
keineswegs um den Versuch einer Rechtfertigung 
der Vergehen gegen das Nitrit-Gesetz. Ich sagte 
schon: Gesetz ist Gesetz. Genauso wie wir diese 
Rechtsbrüche verurteilen, müssen wir aber auch die 
Einseitigkeit, die Übertreibung und die Unaufrich-
tigkeit verurteilen, mit denen die Nitrit-Angelegen-
heit im Gerichtssaal behandelt wurde. Keiner ist 
in der Lage, den Nachweis zu erbringen, daß infolge 
der Verarbeitung von Nitrit in diesem Zeitabschnitt 
Todesfälle zu verzeichnen gewesen oder Menschen 
wegen irgendwelcher Beschwerden auf Grund des 
Wurstgenusses in Krankenhäuser eingeliefert wor-
den sind. Man durfte also erwarten, daß die Urteils-
sprüche der Unbescholtenheit dieser Menschen 
Rechnung getragen hätten. Aber Menschen in 
Bausch und Bogen zu verurteilen, im allgemeinen 
zu mehreren tausend Mark Geldstrafe, zum Aus-
hang des Urteils im eigenen Geschäftslokal und zu 
mehrmonatigen Gefängnisstrafen, — meine Herren, 
schlagen Sie einmal an Ihre Brust und ziehen Sie 
eine Parallele mit Gerichtsurteilen wegen anderer 
Delikte! Dann werden Sie mir darin recht geben, 
daß die Gerichte hier zu weit gegangen sind. Ich 
freue mich, feststellen zu können, daß die Beru-
fungsverhandlungen nun meist eine andere Recht-
sprechung ergeben. 

Damit möchte ich zum Schluß meiner Ausführun-
gen an Sie appellieren, der Gerechtigkeit zum Siege 
zu verhelfen. Wenn wir heute feststellen, daß viele 
dieser Menschen zu hart bestraft wurden, 

(Abg. Metzger: Was hat das mit dem 
Thema zu tun?) 

dann wäre es vielleicht angebracht, bei der Verab-
schiedung dieses Gesetzes der Regierung nahezu-
legen, in einer Amnestie 

(Lachen bei der SPD) 

einmal die Vergehen, die zur Aburteilung standen, 
einer Nachprüfung zu unterziehen. - Hoffentlich 
werden meine gewerblichen Mittelständler Ihr Ge-
sicht, Herr Kriedemann, sehen und feststellen, mit 
welcher Freude Sie hier sitzen. 

(Lachen bei der SPD. - Zuruf des 
Abg. Kriedemann.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick, Herr Abgeordneter. Ich muß jetzt nach § 40 
der Geschäftsordnung Sie zur Sache verweisen. 
Hier stehen zur Entscheidung der Änderungsantrag 
der FDP Umdruck 169 Ziffer 2 a und der Änderungs-
antrag der CDU/CSU Umdruck 173 Ziffer 2. Ich 
bitte, dazu zu sprechen und vor allen Dingen Ge-
richtsentscheidungen hier nach Möglichkeit nicht 
weiter zu behandeln. 

Mensing (CDU/CSU): Ich habe hier lediglich das 
Wort genommen - — 

(Zuruf des Abg. Kriedemann.) 

-- Es gehört eine lebhafte Phantasie dazu, Herr 
Kriedemann, so etwas zu behaupten. Jeder, der 
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mich als Redner kennt, weiß, daß ich es nicht nötig 
habe, nach Manuskript zu sprechen. Das wissen Sie 
und auch Ihre Freunde in der Fraktion, die mich 
aus Versammlungen kennen, ganz genau. 

Ich möchte zum Schluß noch einmal darum bitten, 
die Nitrit-Affäre doch aus unserem Blickfeld zu 
sehen. Auch wir betrachten sie als eine bedauer-
liche Angelegenheit, in der aber in erster Linie 
Unwissenheit den Ausschlag gegeben hat. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Dittrich. 

Dr. Dittrich (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich hätte mich zu diesem Thema 
nicht zu Wort gemeldet, wenn mich nicht Frau 
Strobel zitiert hätte. Ich bestreite nicht, damals in 
einer Rundfunkdiskussion berichtet zu haben, daß 
wir in Abänderung der Regierungsvorlage im Aus-
schuß für Gesundheitswesen zu dem Ergebnis des 
Deklarationszwanges gekommen sind. Frau Kolle-
gin Strobel hätte aber der Wahrheit wegen auch 
das Weitere zitieren müssen, was ich zum Ausdruck 
gebracht habe, nämlich, daß meine Fraktion der 
CDU/CSU in dieser Frage nicht einheitlich ist, und 
ich meine, das ist doch nicht zum Schaden. Denn 
seien wir uns über eines klar: eine weltpolitische 
Frage ist diese Frage des Deklarationszwanges 
nicht, doch weiß Gott nicht! Diejenigen, die den De-
klarationszwang nicht wünschen, wollen dieses Ge

-

setz nicht mit dem Hintergedanken verabschiedet 
wissen, daß nun überhaupt keine Deklaration mehr 
erfolgen sollte. Das Petitum ist doch lediglich das, 
die Regierungsvorlage wiederherzustellen, um der 
Regierung die Möglichkeit zu geben, in den Fällen, 
in denen sie es für notwendig hält, eine Deklara-
tionspflicht auszusprechen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der SPD.) 

Meine Damen und Herren, wir müssen doch die 
Dinge ins rechte Licht rücken und dürfen nicht so 
tun, als ob diejenigen, die einen Änderungsantrag 
gestellt haben, meinten, es gäbe nun in unsere, 
Lebensmittelgesetzgebung überhaupt keinen Dekla-
rationszwang mehr. Frau Kollegin Strobel hätte 
aber meines Erachtens auch die Pflicht gehabt, wenn 
sie schon sachlich berichten und sachliche Ausfüh-
rungen machen will, zu sagen, daß es nicht nur die 
Ansicht des Herrn Professor Druckrey gibt, der 
einen absoluten Deklarationszwang gefordert hat. 
Es gibt vielmehr Wissenschaftler, Professoren zur 
genüge, die mein Kollege Elbrächter dann sicher 
zitieren wird, die sich gegen diesen absoluten De-
klarationszwang aussprechen. 

(Abg. Frau Strobel: Wer ist das?) 

Es ist doch nicht so, daß die Wissenschaft in dieser 
Frage einheitlich wäre. Wann gibt es denn über-
haupt einmal so einen Fall, daß die Wissenschaft 
einhelliger Meinung ist. 

Ich hätte mich zu diesem Thema nicht zu Wort 
gemeldet, wenn mich nicht Frau Kollegin Strobel 
unvollständig zitiert hätte. 

(Abg. Strobel: Ich kann doch nicht 
Ihre ganze Rede zitieren!) 

Ich stehe auf dem Standpunkt, daß wir diese Fragen 
in aller Ruhe ausdiskutieren sollten. Ich sage Ihnen 
ganz offen, Frau Kollegin Strobel, in meiner Frak-
tion gibt es keinen Fraktionszwang, wie es anders-
wo vorkommen soll. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von der 
SPD: Na, na!) 

Frau Kollegin Strobel, bei der namentlichen Abstim-
mung kann in meiner Fraktion der CDU/CSU jeder 
so entscheiden, wie er es vor seinem Gewissen ver-
antworten kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Gott sei Dank ist es noch so 

(Zuruf von SPD: Das glauben Sie doch selbst 
nicht! 	 Abg. Erler: In kleinen Fragen 

großzügig!) 

in einer parlamentarischen Gemeinschaft, wie sie 
die Fraktion der CDU/CSU darstellt. Verzeihen Sie, 
meine Damen und Herren von der SPD, ich habe 
doch nicht behauptet, daß es bei Ihnen diesen 
Zwang zur Abstimmung in einer gewissen Rich-
tung gibt. 

(Zuruf von der SPD: Sparen Sie sich den Senf!) 

Warum regen Sie sich denn hier überhaupt auf? 
Was wir anstreben, meine Damen und Herren - —

(Abg. Schröter [Berlin] : Wir sind doch 
nicht aufgeregt!) 

— Oh, Herr Schröter, Sie können doch nur Zwi-
schenrufe machen. Hier oben haben Sie doch noch 
nie gesprochen. 

Ich sage Ihnen eines, meine Damen und Herren: 
Wir sind alle bestrebt, ein Lebensmittelgesetz zu 
machen, das den Verhältnissen gerecht wird, das 
aber auch vor allem — und hiermit komme ich zum 
Schluß — in der Öffentlichkeit praktikabel ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ehe ich das 
Wort erneut erteile, gebe ich bekannt, daß der Er-
nährungsausschuß morgen früh 9.30 Uhr zusammen-
tritt. 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Dr. Lüders. 

Frau Dr. Dr. h. c. Lüders (FDP) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Nur einige wenige 
Worte. Meine Kollegin Strobel hat schon ein Wort 
an die Regierung gerichtet und gefragt, weshalb sie 
auf meine beiden sehr klaren Fragen überhaupt 
nicht eingegangen ist. Ich wäre doch dankbar, wenn 
ein Regierungsvertreter, vielleicht ein Vertreter 
eines anderen Ministeriums, der aber an dieser 
Debatte sehr interessiert ist, uns trotzdem sagte. 
wo das Hindernis dafür gelegen hat, daß die Fra-
gen nicht beantwortet wurden. 

Ich verstehe eines nicht, verehrte Anwesende 
warum hat denn jemand vor der Kennzeichnungs-
pflicht Angst? 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig! — Gegen

-

ruf von der CDU CSU: Keine Angst!) 
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Das ist doch gar nicht nötig. Von dem, der einen 
Anlaß dazu gibt, bei dem irgend etwas nicht ganz 
in Ordnung ist, würde ich das verstehen. Ich bin 
der Meinung, daß es solche Leute kaum gibt. Wenn 
es sie aber gibt und sie dementsprechend gesetzes-
widrig handeln, werden sie erwischt und hoffent-
lich auch entsprechend bestraft werden. 

(Beifall bei der FDP und der SPD.) 

Ich will hier auf die Frage, ob die Strafen in den 
Nitrit-Affären zu hoch oder zu niedrig waren, nicht 
eingehen. Wir haben hier keine Justizdebatte und 
können wohl auch keine Anträge besprechen oder 
entgegennehmen, die auf eine Amnestie hinausge-
hen. Das wäre doch ein reichlich weites Feld. 

Ich glaube — wie gesagt — man braucht keine 
Angst vor einer Kennzeichnung zu haben. Eine 
Kennzeichnung wird aber nicht durch ein Verbot 
überflüssig. Wir erleben doch immer wieder - die 
Regierung und auch die Landesregierungen, denen 
die Überwachung obliegt, machen kein Hehl dar-
aus —, daß die Zahl der Ü berwachungsbehörden 
zu klein ist und daß ihre Ausbildung, ihre Fähig-
keit der Beurteilung und ihre Zeit und Kraft nicht 
so sind, daß sie den Sachen nachgehen können. 

Darauf ist es zurückzuführen, was der Herr Flei-
schermeisterkollege vorhin vorgetragen hat, daß 
diese Dinge nicht bemerkt worden sind, so daß er 
selber keine Ahnung davon hatte, wie ich ihn ver-
standen habe, daß es so etwas gibt. Das zeigt, daß 
bei der Durchführung des seit langem bestehenden 
Nitrit-Gesetzes doch ganz erhebliche Mängel be-
stehen; leider haben sie sich erst nachträglich ge-
zeigt. Kein Mensch von uns hat die Absicht gehabt, 
zu unterstellen, daß weiteste Kreise des ehrlichen 
Fleischergewerbes, auf dessen Kenntnisse und Ar-
beit wir alle angewiesen sind, solche unlauteren 
Machenschaften betrieben hätten. 

Ich frage mich aber doch immer wieder, ob wir 
hier eigentlich ein allgemeines Interesse für alle 
Bevölkerungskreise oder ein doch zu bemerkendes 
Einzelinteresse behandeln. Einzelinteressen sollten 
hier vollkommen zurückstehen, einerlei, welcher 
Beruf, welches Gewerbe davon betroffen werden. 

(Beifall bei der FDP und bei der SPD.) 

Die Linie, die einzig und allein zu verfolgen ist, 
ist das Interesse der Allgemeinheit. Ich bin über-
zeugt, daß hier niemand unter den Kollegen ist, der 
andere Interessen haben könnte. Niemand, der sich 
mit den Dingen zum Schutze der Gesundheit der 
Allgemeinheit befaßt, würde es befürworten, daß 
es Menschen gibt, die daraus ein Geschäft machen, 
über Gesundheitsfragen zu verhandeln und zu ent-
scheiden. 

Es wurde von den berechtigten Interessen des 
Verbrauchers gesprochen. Es wurde gesagt, daß er 
nicht getäuscht, auch nicht einmal enttäuscht werden 
dürfe. Verehrte Anwesende, die Männer haben 
damit weiter nichts zu tun, als daß sie das essen, 
was ihnen von uns vorgesetzt wird. Ich möchte 
aber, daß wir ihnen in Zukunft nur das vorsetzen, 
was tatsächlich so ist, daß wir es verantworten 
können. 

(Beifall.) 

Ich kann mich, wenn ich lustig bin, krankmachen, 
so viel ich will. Aber ich möchte nicht daran betei-
ligt sein, daß ich einem anderen einen Schaden zu-
füge. 

Wir werden auf dem Lebensmittelmarkt im wei-
testen Sinne des Wortes in bezug auf unsere Er-
wartungen ganz erheblich enttäuscht und getäuscht. 
Vielleicht kennen Sie die sehr schöne Novelle von 
Fontane mit dem Titel „Irrungen und Wirrungen". 
Da sagt die Frau zu ihrem Manne, dem Gärtner, 
beim Spargelverkauf, er solle doch nicht immer nur 
die schönen dicken weißen Spargel nach außen tun 
und den „Murks" nach innen hineinstecken. So ist 
es bei sehr vielen Lebensmitteln; außen sieht es 
täuschend wundervoll aus, und innen befindet sich 
eben doch ein gewisser Murks. 

(Zuruf von der Mitte: Das hat doch mit 
dem Lebensmittelgesetz nichts zu tun!) 

— Das überlassen Sie vielleicht mir. Es reicht bei 
mir noch, um das zu beurteilen. — Wenn wir z. B. 
gefärbtes Obst, gefärbte Konserven, gefärbte Säfte 
bekommen, dann sind zweifellos unter den Färbe-
mitteln sehr viele völlig unschädliche Mittel. Aber 
wer garantiert dafür, daß nicht morgen etwas hin-
einkommt, was noch schöner und dauerhafter färbt, 
was aber in höchstem Grade zu beanstanden ist? 
Wir wollen wissen, was wir kaufen, 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

wir wollen wissen, wofür wir unser Geld ausgeben, 
weiter gar nichts, und das wollen wir wissen im 
Interesse der gesamten Bevölkerung. Max Weber, 
der ja Ihnen allen bekannt ist, hat einmal ein sehr 
interessantes Buch mit dem Titel „Politik als Beruf" 
geschrieben. Ich möchte nicht hoffen, daß man es 
eines Tages nötig hat oder es erlebt, daß eine Bro-
schüre geschrieben wird: „Politik als Geschäft", 
oder gar: „Lebensmittelpolitik als Geschäft". 

(Beifall bei der FDP und der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Staatsskretär des Bundesinnenministe-
riums. 

Dr. Anders, Staatssekretär im Bundesministe-
rium des Innern: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich möchte nicht unhöflich erscheinen. Ich 
nahm an, daß Frau Abgeordnete Lüders vorhin auf 
eine Auskunft seitens des zuständigen Ressorts 
Wert lege, und wollte da nicht eingreifen. Inzwi-
schen habe ich mich darüber unterrichtet, daß sich 
zur Zeit das Futtermittelgesetz in Überarbeitung 
befindet. Im übrigen ist mir ein Schreiben vorgelegt 
worden, das der Herr Ernährungsminister am 3. Juli 
1958 — es ist also ein ganz neues Schreiben — an 
den Vorsitzenden des Ausschusses für Gesund-
heitswesen, Herrn Dr. Stammberger, gerichtet hat. 
In diesem Schreiben hat er dahin Stellung genom-
men, daß nach den bisherigen Untersuchungen die 
Verfütterung von Stoffen mit oestrogener Wirkung 
in kleinsten Mengen in Verbindung mit anderen 
Futtermitteln keinen Einfluß auf die Menschen zu 
haben scheine und daß es unter Berücksichtigung 
dieser Tatsache nicht vertretbar erscheine, bereits 
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vor Abschluß der laufenden Untersuchungen durch 
das Lebensmittelgesetz die Verfütterung von Stof-
fen mit oestrogener Wirkung grundsätzlich zu ver-
bieten, zumal da dies nötigenfalls durch die Futter-
mittelgesetzgebung erfolgen müßte. 

(Abg. Frau Dr. Dr. h. c. Lüders: Ich hatte 
nach dem Termin gefragt!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
 der Abgeordnete Dr. Elbrächter. 

Dr. ElbräChter (CDU/CSU) : Darf ich an die letz-
ten Bemerkungen der sehr verehrten Frau Alters-
präsidentin anknüpfen. Meine Legitimation, zu die-
sem Problem zu sprechen, leite ich allerdings davon  

ab, daß ich mehr als 25 Jahre in der Lebensmittel-
wirtschaft tätig gewesen bin und daher glaube, die 
Dinge von der Sache her beurteilen zu können, aber 
auch ebenso leidenschaftslos. Es komme mir also 
niemand hier mit dem Vorwurf eines Interessen-
tenstandpunktes. Er ist schon deswegen gegen-
standslos — ich erkläre das von vornherein, da ja 

 auch meine sehr verehrte Koalitionskollegin Frau 
Kalinke mich darauf angesprochen hat —, weil die 
Branche, in der ich tätig war, den Kennzeichnungs-
zwang hat. Ich bin also persönlich völlig uninter-
essiert daran, welche Regelung gewählt wird. Mir 
liegt aber daran, doch noch einmal dem Hause klar-
zumachen, worum es eigentlich geht. 

Was hier gesprochen wurde, war sehr stark von 
Emotionen getragen. 

(Abg. Frau Dr. Steinbiß: Sehr richtig!) 

Das ist das gute Recht, namentlich wenn man sich 
nicht unbedingt beruflich zu den Sachkennern zäh-
len kann; es ist das gute Recht, mit Emotionen zu 
arbeiten und auch Emotionen zu erliegen. Wir wol-
len aber doch versuchen, noch einmal das Kern-
problem herauszuarbeiten. 

Es handelt sich hier nicht um die Alternative: 
Wirtschaftsfragen oder Gesundheitspolitik. Wir 
alle bekennen uns zu dem Vorrang der Gesundheit. 
Es geht hier einfach um eine verschiedene Gesetzes

-

technik. Die Regierung will eine Kann-Vorschrift 
und will es in ihr Ermessen gestellt wissen, wann 
und wie deklariert werden muß. Der Bundesrat — 
Frau Kollegin Strobel hat mit Recht darauf hinge-
wiesen, daß hier als Alternative zur Regierungs-
fassung im Prinzip die Bundesratsfassung steht — 
sagt: „Wir wollen eine Kennzeichnungspflicht. Aber 
wir wissen, daß wir diese totale Kennzeichnungs-
pflicht nicht durchführen können, und daher müssen 
wir der Regierung das Recht zuerkennen, Ausnahmen 
zu gestatten." Frau Kollegin Strobel, ich hoffe, daß 
wir uns einig sind. Sie haben die Sachverständigen 
Professor Druckrey und Marquardt, die Mediziner 
bzw. Physiologen sind, hier zitiert. Es ist richtig, 
daß Professor Druckrey sich dem Sinne nach so ge-
äußert hat; das wird gar nicht bestritten. Aber die 
Sachverständigen der Überwachung, die doch nun 
wirklich tagtäglich mit diesen Fragen zu tun haben 
— denn wir kennen ja eine Deklarationspflicht 
schon durch die Kennzeichnungsverordnung —, 
haben sich ganz anders geäußert. Diese haben ge

-

sagt, bei dieser Gesetzeskonstruktion, die keine Frei-
liste kennt, also eine Abgrenzungsverordnung, wo 
einfach — ich bezeichne es als einen gesetzestech-
nischen Trick — gewisse Fremdstoffe, die physio-
logisch Fremdstoffe sind, gesetzestechnisch aber 
nicht als Fremdstoffe behandelt werden — das ist 
die Konstruktion der Fassung in der 2. Legislatur-
periode; diese Fassung haben wir abgelehnt —, 
wenn eine solche Fremdliste nicht da ist und ein 
Ausweichen auf diese Abgrenzungsliste nicht da 
ist, muß man der Regierung die Möglichkeit geben, 
von Fall zu Fall zu entscheiden, ob und wie dekla-
riert wird. 

(Abg. Frau Dr. Steinbiß: Sehr gut!) 

Es spielt der Sache nach — das bitte ich doch 
sehr zu beachten — gar keine Rolle, ob ich von 
einer Kann-Vorschrift ausgehe und die Regierung 
von sich aus nach pflichtgemäßem Ermessen — ich 
betone das: nach pflichtgemäßem Ermessen — ent-
scheiden muß, wann sie die Deklaration vorschrei-
ben muß und wann nicht, oder ob ich von der Bun-
desratsfassung, einer Muß-Vorschrift ausgehe und 
dann den Weg der Ausnahmen gehe. Nun werden 
die Anhänger der Muß-Vorschrift sofort sagen: 
„Aber dann können wir es doch bei dem belassen, 
was der Ausschuß beschlossen hat." Wenn ich mich 
hier überhaupt noch einmal zum Wort gemeldet 
habe, so deshalb, um Verständnis zu wecken für 
die Bedenken der Regierung gegenüber einer Muß

-

Vorschrift. Das ist nicht etwa — wie es in der 
Presse schon wieder dargestellt worden ist — eine 
Aufweichung — das Wort ist bereits gefallen — 
der strengen Deklarationspflicht, sondern die Re-
gierung sagt sich sehr richtig: Ausnahmen sind laut 
Ausschußfassung an bestimmte Bedingungen ge-
knüpft. Frau Kollegin Strobel, wir haben gar nichts 
gegen die Tendenz dieser Ausnahmebedingungen. 
Aber sie führen zu einer praktischen Konsequenz. 
Es ist nämlich, Herr Stammberger, nicht richtig, was 
Sie gesagt haben — wir haben uns gerade gestern 
in unserer Fraktion eingehend darüber belehren 
lassen müssen, das war der springende Punkt — 
daß man Ausnahmen gestatten kann hinsichtlich 
der Art des Vertriebs oder der Abgabe von Ware. 

(Abg. Frau Dr. Steinbiß: Sehr gut!) 

Früher war das möglich; man konnte abgepackte 
Ware kennzeichnungspflichtig machen, man konnte 
lose Ware in veränderter Form kennzeichnungs-
pflichtig machen. Bei Abgabe im Gastwirtsgewerbe 
war eine solche Kennzeichnung meistens nicht ge-
geben, mit Ausnahme der Angabe der Verwen-
dung von Margarine usw. Also wie gesagt, wenn 
eine solche Ausnahme nicht mehr möglich ist, kann 
die Regierung sie natürlich auch nicht mehr gestat-
ten. Sie kommt also zu dieser praktischen Konse-
quenz, die Kollege Unertl in seiner bajuwarischen 
Weise hier lebhaft geschildert hat. Das ist sicher 
zweifelsfrei. 

Aber ein weiteres Handicap für die Regierung, 
wenn sie die Ausnahmefassung vor sich liegen hat 
und zu praktizieren hat! Dann werden nämlich die 
Ausnahmen verwaltungsgerichtlich nachprüfbar. Es 
gibt nämlich so etwas wie einen Artikel 3 des 



Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode — 47. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 29. Oktober 1958 	2669 

Dr. Elbrächter 
Grundgesetzes, wonach alle Menschen vor dem Ge-
setz gleich sind. Nun könnte ein Hersteller oder 
Händler oder Gastwirt auf die Idee kommen: 
„Warum wird dem eine Ausnahme gestattet, warum 
nicht mir?" Die Regierung befürchtet also eine Flut 
von Verwaltungsstreitverfahren. Dieser Gefahr 
sieht sie sich nicht gegenüber, wenn es bei der Re-
gierungsfassung bleibt. Das ist der praktische 
Grund. 

Es gibt natürlich einen psychologischen Grund —
das will ich ganz offen bekennen —, der uns von 
der CDU-Fraktion bewogen hat, die Regierungs-
fassung wiederherstellen zu lassen. Eine Regie-
rung wird bei einem Gegenstand, der so im Brenn-
punkt der öffentlichen Meinung steht, natürlich 
immer angegriffen, attackiert werden von den Pu-
risten, von den Gesundheitsfanatikern. Die gibt es; 
die wollen wir auch leben lassen. Das sollen sie 
machen, wie sie wollen. Aber sie können praktisch 
in dieser Frage kaum mitreden. 

(Zurufe links.) 

— Ich komme gleich darauf zurück. 

Jede Ausnahmeregelung, selbst wenn sie noch so 
vernünftig ist — ich werde gleich einige Beispiele 
geben —, wird als ein Durchbruch, eine Erweichung 
des Verbotsprinzips, des Kennzeichnungsmuß aus-
gelegt. Ich darf nur an die etwas merkwürdige 
Karikatur auch eines Herrn Professor in der FAZ 
erinnern, wo der Regierung bzw. dem Referenten 
dieser Vorwurf bereits gemacht wurde. Ich bin 
aber davon überzeugt, daß derselbe Professor das 
Lebensmittelgesetz nie gelesen hat, geschweige 
denn, daß er etwas davon versteht. So geht das 
nicht, und vor diesen unberechtigten Angriffen 
möchten wir die Regierung bewahren. 

(Beifall in der Mitte.) 

Ich glaube, daß das ein verständliches und legitimes 
Anliegen der größten Fraktion der Regierungskoa-
lition ist. 

Im übrigen muß ich noch etwas korrigieren. Es 
ist nicht so, wie es z. B. Herr Kollege Bausch darge-
stellt hat, daß die USA den Kennzeichnungszwang 
kennen. Die USA haben einen totalen Kennzeich-
nungszwang für Konservierungsmittel und Farb-
stoffe. Ich bin überzeugt, daß auch wir entspre-
chend der bisherigen Praxis — da haben wir es 
nämlich schon — zu der gleichen Haltung gegen-
über diesen Stoffgruppen kommen. Ohne jede 
Diskussion wird das so kommen. 

Die Schweiz nimmt einen ganz anderen Stand-
punkt ein, einen Standpunkt, der sehr logisch und 
konsequent ist, den wir aber in Deutschland nie 
geteilt haben. Wir haben immer ein Kompromiß 
gemacht. Die Schweiz sagt nämlich: Die Frage des 
Gesundheitsschutzes wird bei der Zulassung des 
fremden Stoffes entschieden; wenn dieser Stoff, ge-
prüft durch Wissenschaftler, wissenschaftliche Gre-
mien, zugelassen ist, können wir die Verantwortung 
dafür — ich zitiere jetzt nur den Schweizer Stand-
punkt — nicht den Konsumenten auflasten. 

(Beifall in der Mitte.) 

Das ist der ganz konsequente Schweizer Standpunkt. 
Die Schweiz kennt also praktisch überhaupt keine 
Deklarationspflicht. Von 18 Staaten, deren Verhält-
nisse auf diesem Gebiet ich habe untersuchen kön-
nen, gibt es nur in der Türkei eine totale Deklara-
tionspflicht. Das nur mal zur Aufklärung und zur 
Versachlichung der Debatte! 

Nun gibt es natürlich zwei Argumente, die für 
die Kennzeichnungspflicht sprechen und mit denen 
wir uns hier auseinanderzusetzen haben. Sie sind 
zwar schon erwähnt worden; aber ich will es noch 
einmal versuchen, um den ganzen Fragenbereich 
doch noch einmal von mir aus abschließend zu be-
handeln. 

Das eine Argument ist der Standpunkt des Kon-
sumenten: Ich will wissen, was ich esse. — Frau 
Präsidentin Lüders hat das sehr gut gesagt. — Das 
ist eine Glaubensfrage, keine rationale Frage, und 
dagegen kann man nicht viel argumentieren. 

(Unruhe und Zurufe.) 

Das müssen wir hinnehmen, und wer dieser Mei-
nung ist, — in Gottes Namen, den versuche ich auch 
nicht zu überzeugen. 

Wenn aber die Kennzeichnungspflicht mit einer 
Forderung der Ärzte wegen Auftretens von Aller-
gien begründet wird, so habe ich, obwohl ich nicht 
Mediziner bin, sehr starke Bedenken. Immerhin 
habe ich mich aus konkretem Anlaß leider mit 
Allergien befassen müssen, und ich weiß so viel, 
daß die die Allergie auslösenden Stoffe in erster 
Linie Naturstoffe sind. Ich erinnere an den Genuß 
von Erdbeeren, das klassische Beispiel. Ich darf 
weiter daran erinnern, daß manche Menschen so 
empfindlich sind, daß allergische Erscheinungen auf-
treten, wenn sie sich in einer Entfernung von zwei 
Metern von gewissen Pflanzen — Blumen, Primeln 
— aufhalten. Ich kenne einen konkreten Fall. 

Selbstverständlich glauben wir, daß bestimmte 
Stoffgruppen-Chemikalien vielleicht auch allergische 
Reaktionen bei manchen Menschen auslösen wer-
den. Wo dort eine Gesetzmäßigkeit erkannt wer-
den kann — leider kennen wir sie noch nicht —, 
würde das selbstverständlich ein Anlaß sein, solche 
Stoffgruppen von der Verwendung auszuschließen. 
Also auch wieder: bei der Zulassung muß die Frage 
des Gesundheitsschutzes geprüft werden. Die Kenn-
zeichnung schützt den Konsumenten, der anfällig 
ist, gegen Allergien nicht, und der Arzt kann im 
Grunde genommen auch nicht allzuviel damit an-
fangen; denn die Empfindlichkeit dieser Personen-
kreise ist so groß, daß selbst ganz geringe Mengen 
dieser Stoffe, Millionstel Gramm Reststoffe von be-
stimmten Fremdstoffen zu allergischen Erscheinun-
gen führen können. Also wer weiß, wie eine aller-
gische Krankheit behandelt werden muß, der weiß 
auch, daß man solch einen armen Menschen prak-
tisch in einen luftleeren Raum setzen und ihm Stoff 
für Stoff zuführen müßte, um zu wissen, worauf 
dieser arme Patient reagiert. Ich muß das mal, auch 
als Nichtmediziner, in aller. Ausführlichkeit sagen, 
damit Sie begreifen, warum uns dieses Argument 
der Ärzte nicht durchgreifend erscheint. Nichts 
gegen die ärztliche Wissenschaft! 
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Nun will ich Beispiele geben, warum wir Aus-

nahmen machen müssen. Wasser ist ein typischer 
Fall. Aus hygienischen Gründen muß leider Wasser 
heute noch chloriert oder mit Ozon oder mit 
Phosphaten behandelt werden. Täten wir das nicht 
bei unseren Wasserverhältnissen in der Bundes-
republik, übrigens in der ganzen industrialisierten 
Welt, würden wir eine schwere Seuchengefahr her-
aufrufen. Nun frage ich Sie: wollen Sie wirklich 
eine Kennzeichnung beim Wasser durchführen? Wie 
wollen Sie es machen? An jeden Wasserhahn ein 
Schild zu hängen, das ist doch unmöglich. 

Ein zweiter Fall, ein Beispiel, das, wenn ich nicht 
irre, die Herren Professor Werner und Niemeyer 
gegeben haben. Manchmal kann eine Kennzeich-
nung auch zur Irreführung des Konsumenten füh-
ren. Beispiel: Eigelb muß gesetzlich mit Benzoe-
säure konserviert werden wegen der Salmonella-
gefahr, Typhuserkrankungen usw. Wenn ein Ge-
bäck vom Konditor mit Benzoesäure hergestellt 
wird, wäre es doch witzlos, den geringen Benzoe-
säuregehalt, der aus dem Vorprodukt stammt, kenn-
zeichnen zu wollen. Das würde nämlich bei den 
Hausfrauen, die einigermaßen Vorstellungen haben, 
den Irrtum erwecken können, als wenn dieses Ge-
bäck besonders haltbar wäre. Es ist ja Benzoe-
säure drin. Das ist eine völlig falsche Vorstellung; 
die Mengen sind viel zu gering. Also in einem sol-
chen Fall kann man einfach nicht kennzeichnen; da 
muß die Regierung die Möglichkeit haben, nach der 
jetzigen Fassung, die besser ist, Ausnahmen zu 
machen. Wir würden die Regierungsfassung her-
stellen. 

Ein drittes Beispiel. Nehmen Sie es mir nicht 
übel, daß ich Ihre Zeit noch einmal so ausführlich in 
Anspruch nehme, aber es muß gesagt werden, da-
mit wir zu sachlichen Entscheidungen kommen. Ge-
rade Sie — Sie haben heute die Mehrheit hier — 
haben die Kennzeichnung auch bei Strahlenbehand-
lung beschlossen. Das führt wiederum zu einer 
Reihe von Ausnahmen. Beispiel: bei der Fischfilet-
fabrikation ist es in modernen Betrieben üblich ge-
worden, aus hygienischen Gründen, um die Keim-
zahl der Luft und damit die Infektions- und Ver-
derbnisgefahr des Fischerzeugnisses so gering wie 
möglich zu halten, die Räume mit ultravioletten 
Strahlen zu behandeln. Selbstverständlich dringen 
diese Strahlen auch auf das Fischfilet. Es wäre aber 
wahnwitzig — entschuldigen Sie den drastischen 
Ausdruck —, das kennzeichnen zu wollen oder das 
gar zu fordern. Darüber sind wir uns, glaube ich, 
auch einig. 

Wir zwingen also — und das ist die Konsequenz 
der ganzen Sache — aus der Sache heraus die Re-
gierung zu einer Reihe von Ausnahmeverordnun-
gen, die eben einen völlig falschen Eindruck in der 
Öffentlichkeit erwecken. Ich hoffe, daß das klar-
gezogen ist, und ich möchte doch bitten, daß wir 
wirklich zu einer sachlichen Entscheidung kommen 
und die Unterstellungen, daß hier etwa Sonder-
interessen eine Rolle spielten, beiseite zu lassen. 
Darum geht es tatsächlich nicht. Ich fühle mich be-
rechtigt, das mit aller Deutlichkeit zu sagen. 

Meine Freunde sind nun in einer etwas schwieri-
gen Lage hinsichtlich der Abstimmung. Ich kann 

mich in einer Geschäftsordnungsdebatte nicht mit 
dem Herrn Präsidenten messen, weil ich viel zu 
wenig Ahnung davon habe. Es ist entschieden wor-
den, daß zuerst über den Antrag der FDP abge-
stimmt wird. Meine Freunde sind der Sache nach 
mit der FDP einer Meinung für den Fall, daß es 
bei der jetzigen Ausschußfassung bleibt. Wenn wir 
dennoch jetzt gegen diesen Antrag stimmen, so 
nicht der Sache wegen, sondern einfach der Reihen-
folge der Abstimmungen wegen, weil wir sonst 
nicht mehr zu den Abstimmungen kommen würden, 
wenn ich die Geschäftsordnung, Herr Präsident, 
richtig interpretiere, über unseren Änderungsantrag 
auf Wiederherstellung der Regierungsvorlage. 

Sie werden unseren begreiflichen Wunsch ver-
stehen, daß dieser Antrag noch zur Abstimmung 
kommt. Nur deswegen, Herr Stammberger — das 
haben Sie eingesehen — müssen wir jetzt in dieser 
Sache gegen Ihre Vorlage stimmen, obwohl wir, 
wenn die Ausschußfassung bestehenbliebe, in der 
Sache mit Ihnen einer Meinung sind. Ich hoffe, daß 
diese Ausführungen immerhin die ganze Diskussion 
vom Emotionellen wieder auf das rein Sachliche 
zurückgeführt haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Dr. Elbrächter, der Präsident ist nicht durch 
eine präzise Vorschrift der Geschäftsordnung ge-
zwungen, immer den weitestgehenden Antrag zu-
erst zu nehmen. Aber es ist feststehender Brauch, so 
zu verfahren, und ohne Not soll ein Präsident nicht 
von einem feststehenden Brauch des Hauses ab-
weichen. 

Nun, nach welchem Gesichtspunkt soll man ent-
scheiden, was weitergehend ist? Hier muß ein ein-
leuchtendes, klares Argument den Ausschlag geben, 
und dieses einleuchtende, klare Argument ist für 
einen Laienverstand wie den meinen in dieser Sache 
folgendes: daß eine Kann-Vorschrift niemals so weit 
geht wie eine Muß-Vorschrift. Die Muß-Vorschrift 
nimmt den Gesetzgeber in einem sehr viel strenge-
ren und weitergehenden Maße in Anspruch als die 
Kann-Vorschrift. Ist das klar, meine Damen und 
Herren? 

(Zustimmung.) 

Deshalb muß ich entscheiden, auch wenn es viel-
leicht anders herum praktischer wäre: Erst kommt 
der FDP-Antrag, zu dem mir übrigens noch ein Än-
derungsantrag der SPD angekündigt ist. 

Wenn dieser Änderungsantrag eingebracht ist — 
er kommt gleich nachher —, dann wird erst über 
diesen Änderungsantrag der SPD zum Änderungs-
antrag der FDP abgestimmt, und dann läuft die 
Maschine ganz wie vorgesehen. 

Jetzt hat das Wort der Herr Abgeordnete Bauer 
(Wasserburg). 

Bauer (Wasserburg) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich 
Ihnen, Frau Kalinke, eine Erklärung abgeben. Als 
Sie vorhin sprachen, hat sich bei einem Teile mei-
ner Freunde eine große Unruhe gezeigt, und Sie 
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waren darüber etwas böse. Ich will Ihnen sagen, 
warum wir unruhig geworden sind. Wir sind un-
ruhig geworden, weil Sie uns die Analyse dieses 
Speisezettels vorgelesen haben, und wir haben uns 
die Frage vorgelegt: Was werden wir unter diesen 
Umständen heute abend wohl essen können? 

(Abg. Frau Kalinke: Dazu besteht auch in 
diesem Restaurant Anlaß! — Heiterkeit.) 

— Allerdings, ausgezeichnet! Hier sind wir wieder 
einmal einig. 

Ein Zweites! Sehr verehrte Frau Alterspräsiden-
tin, ich wage Ihnen kaum zu widersprechen, aber 
ich will trotzdem den Versuch unternehmen. Sie 
haben die Frage aufgeworfen, ob es denn jemanden 
gebe, der Angst vor dieser klaren Kennzeichnungs-
pflicht habe. Aus einem Teil dieser Debatte könnte 
man durchaus den Eindruck bekommen haben, ver-
ehrte Frau Alterspräsidentin, es könne niemanden 
geben, der Angst habe; denn nach unseren Wün-
schen sollen ja zunächst generell alle Stoffe ver-
boten werden, und nur nach einer Erlaubnisliste 
dürfen dann bestimmte Dinge wieder gestattet wer-
den. Wer soll also Angst davor haben? Der ein-
zelne Fabrikant bekommt ja von uns bzw. von der 
Regierung auf Grund dieses Gesetzes die Erlaubnis, 
bestimmte Dinge beigeben zu können. Wovor soll 
er sich dann eigentlich fürchten? 

Sehr verehrte Frau Alterspräsidentin, trotz der 
ausgezeichneten Ausführungen des Kollegen El-
brächter, durch die sich viele meiner Einwände er-
übrigen, will ich doch noch einmal den Versuch 
unternehmen zu sagen, worauf es bei dieser Ge

-

schichte ankommt. 

Aber zuvor noch ein Wort an Sie, Frau Kollegin 
Kalinke! Sie haben hier ein sehr hartes Wort aus-
gesprochen. Sie haben davon gesprochen, daß es 
um das Recht auf Gesundheit gehe. Diese Frage-
stellung enthält doch wieder einmal ganz zwangs-
läufig die Gegenfrage, ob etwa die Antragsteller 
des Antrags, den ich hier vertrete, irgend jeman-
dem in unserer deutschen Bevölkerung dieses Recht 
versagen wollten. Das ist doch nicht die Fragestel-
lung! 

Ich habe mich überhaupt deshalb zu Wort ge-
meldet, weil ich den Eindruck hatte, daß ein großer 
Teil dieser Debatte falsch gelaufen ist. Hier kam 
folgende Fragestellung heraus: Bist du für oder ge-
gen die Kennzeichnungspflicht? Diese Alternative 
aber ist einfach falsch; denn die Kennzeichnungs-
pflicht soll ja in keinem Falle abgeschafft werden. 
Herr Kollege Elbrächter hat sich bemüht, das noch 
einmal in aller Deutlichkeit herauszustellen. Ich 
möchte hinzufügen, daß wir unserer Bevölkerung 
den größeren Gefallen erweisen, wenn wir den 
Weg der Regierungsvorlage gehen und grundsätz-
lich sagen: Wir wollen zunächst alle Fremdstoffe 
verbieten, dann in der Einzelregelung einzelne 
Fremdstoffe herausnehmen und gleichzeitig die Re-
gierung veranlassen, die Art und Weise der Kenn-
zeichnung dieser Fremdstoffe zu regeln. Es ist ein-
fach psychologisch falsch — ich unterstreiche das, 
was Herr Kollege Elbrächter gesagt hat —, zu-
nächst bei der Bevölkerung den Eindruck zu er-

wecken, als ob alles verboten sei, und dann Stück 
für Stück dieses sogenannte Verbot wieder aufzu-
weichen. Dann muß in der Bevölkerung der falsche 
Eindruck entstehen, daß wir im ersten Augenblick 
nur etwas vormachen wollten und uns von vorn-
herein genau bewußt war, daß wir das nicht durch-
halten können. Ich bin der Meinung, daß der um-
gekehrte Weg, nämlich diese Kennzeichnungspflicht 
Stück für Stück zu erarbeiten und von Fall zu Fall 
einführen, von der Bevölkerung am besten verstan-
den werden wird. Sie bekommt damit im Laufe der 
Entwicklung dieses Gesetzes den Eindruck, daß die 

 Regierung bemüht ist, mehr und mehr den berech-
tigten Wünschen der Verbraucher Rechnung zu tra-
gen. 

Es besteht auch gar kein Zweifel, daß auf beiden 
Wegen dasselbe erreicht wird. Das materielle Recht 
wird doch in keinem Fall geschmälert, sondern es 
geht einfach um die Frage, ob diejenigen Kollegen 
recht haben, die erklärt haben, das Gesetz in der 
Fassung der Ausschußvorlage sei kaum praktikabel 
— dafür sind eine Reihe von, wie ich glaube, be-
rechtigten Gründen angeführt worden —, oder ob 
jene Kollegen recht haben, die sagen: Nein, totale 
Kennzeichnungspflicht und dann Ausnahmen davon. 

Meine Damen und Herren, wir beschreiten mit 
dieser Kennzeichnungspflicht — auch das hat Herr 
Kollege Elbrächter gesagt — ein Neuland. Wir be-
geben uns mit diesem Gesetz wiederum auf ein 
neues Gebiet, und ich glaube, daß wir gut daran 
tun, nicht von vornherein Verbote aufzustellen, die 
wir hinterher nicht durchhalten können. Es ist doch 
ein alter Grundsatz, daß jene Gesetze die schlechte-
sten sind, die erlassen und verkündet werden und 
die sich dann hinterher in der Durchführung als 
unmöglich erweisen. Ich meine, wir sollten den um-
gekehrten Weg gehen. Meine Freunde und ich 
haben das Vertrauen zur Bundesregierung und so-
gar zur Ministerialbürokratie, das Sie, Frau Kolle-
gin Strobel, heute ein bißchen angeknabbert haben. 

Ich hoffe, daß ich mit diesem kleinen Beitrag 
noch einmal im wesentlichen das unterstrichen habe, 
was der Kollege Elbrächter gesagt hat, und daß 
sich unsere Auffassungen allmählich näher kom-
men. 

Aber noch eins zum Schluß: Die Frage, wer für 
das deutsche Volk und seine Gesundheit mehr oder 
weniger tun will, darf hier überhaupt nicht gestellt 
werden, sondern wir sollten uns sachlich darüber 
unterhalten, welcher Weg der beste ist. Im Ziel 
sollten wir uns einig sein. Das gilt auch für viele 
andere Fragen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
Frau Abgeordnete Keilhack. 

Frau Keilhack (SPD) : Meine Herren und Damen! 
Ich will die Diskussion nicht verlängern, weil die 
Standpunkte für und wider deutlich zum Ausdruck 
gebracht worden sind. 
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Ich möchte den Änderungsantrag der SPD auf 

Drucksache 172 begründen, weil es für jemanden, 
der am Gesetz nicht mitgearbeitet hat, außerordent-
lich schwer ist, aus den Bruchteilen von Gesetzes-
texten zu ersehen, was gemeint ist. Auf Umdruck 
172 haben wir unter Ziffer 2 beantragt, in § 5 a 
Abs. 3 hinter den Worten „Verwendung der frem-
den Stoffe" die Worte einzufügen: „oder das Vor-
handensein von Resten der in Abs. 1 Nr. 2 a und 
4 bezeichneten Stoffe". 

Die hier im Gesetz festgelegte Deklarierungs-
pflicht — die auch nach unserer Meinung, nicht nur 
nach der Ansicht von Herrn Bauer, Herrn Mensing 
und Herrn Unertl, durchführbar sein muß — bedarf 
in bestimmten Fällen der Ausnahmen. Diese Aus-
nahmen sind in der Nr. 3 des genannten § 5 a fest-
gelegt. Sie umfassen aber — und das ist ein Man-
gel an Vollständigkeit des Gesetzestextes — nur 
die „fremden Stoffe". Sie umfassen nicht die noch 
an Lebensmitteln vorhandenen Restbestände von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln und Hilfsstoffen. 
Wenn das nicht hineinkommt, gibt es bei der Reali-
sierung der Kennzeichnungspflicht sicher Schwierig-
keiten. Damit es diese Schwierigkeiten nicht gibt, 
d. h. damit der Verordnungsgeber, die Bundes-
regierung, die Ausnahmen von der Deklarierungs-
pflicht nicht allein auf „fremde Stoffe" zu beschrän-
ken braucht, sondern auch auf die Restbestände 
z. B. an Schädlingsbekämpfungsmitteln und tech-
nischen Hilfsstoffen erstrecken kann, haben wir den 
vorliegenden Antrag gestellt. Dadurch wird am 
Sinn der Gesetzesbestimmung nichts geändert. Der 

I  Antrag dient lediglich der Praktikabilität des Ge-
setzes. Deshalb sollte er von Ihnen angenommen 
werden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, ich kann den Antrag jetzt nicht so 
schnell vervielfältigen und verteilen lassen. Ich 
habe richtig verstanden, Frau Abgeordnete Keil-
hack: auf dem Antrag auf Umdruck 169 Ziffer 2 a 
soll in der zweiten Zeile nach dem Wort „Stoffen" 
eingefügt werden „oder an Resten der in Absatz 1 
Nr. 2 a und 4 bezeichneten Stoffe". Das wäre die 
erste Änderung. Außerdem soll dann der dritte Satz 
des § 5 a Abs. 2 in der Fassung des Änderungs-
antrags der Fraktion der FDP auf Umdruck 169 
Ziffer 2 a gestrichen werden. 

(Abg. Frau Keilhack: Praktisch bleibt es dem

-

nach bei der Ausschußfassung des Abs. 2!) 

— Die Ausschußfassung würde bestehenbleiben. 
Auf jeden Fall wäre damit aber Ihr Antrag auf Um-
druck 172 Ziffer 2 a erledigt. 

(Abg. Frau Keilhack: Ja!) 

Nun hat das Wort Herr Abgeordneter Dr. Stamm-
berger. 

Dr. Stammberger (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich bin durchaus der gleichen 
Meinung wie Herr Kollege Bauer (Wasserburg), 
daß wir uns in dem Bestreben, eine gute Lösung zu 
finden, einig sind. Ich bin auch durchaus der Mei

-

nung von Herrn Kollegen Unertl, daß wir von jeder 
Verächtlichmachung Abstand nehmen sollten. Nur, 
Herr Kollege Unertl, was soll dann Ihre Bemer-
kung, dies sei ein Gesetz zur Aufbesserung unter-
entwickelter Anwaltsbüros? 

(Heiterkeit.) 

Daß Sie mich nicht gemeint haben, weiß ich. Denn 
ich habe mir bei der Behandlung dieses Gesetzes 
nun wirklich nicht den Ruhm verdient, ein warm-
herziger Befürworter von Lebensmittelsündern zu 
sein. D i e Chance habe ich mir eh verdorben. 

Aber, Herr Kollege Unertl, wenn ich vorhin 
vielleicht etwas scharf mit Ihnen ins Gericht ge-
gangen bin, dann deswegen, weil Sie eben dem 
Ausschuß in corpore eine unüberlegte Handlungs-
weise unterstellt haben. Sie haben von Haarspalte-
rei, von Zufallsabstimmungen, von übereilten und 
unüberlegten Beschlüssen gesprochen. Ich muß 
sagen, ich lobe mir den Herrn Kollegen Horn, der, 
obwohl er eine andere Auffassung als ich vertritt, 
letzten Endes doch alle Mitglieder dieses Ausschus-
ses, auch die Mitglieder Ihrer Fraktion, für ihre 
Arbeit in Schutz genommen hat. 

Herr Kollege Mensing, ich glaube, Ihre Ver-
teidigungsrede für die Metzger war an dieser 
Stelle nicht notwendig; denn der Ausschuß hat be-
wiesen, daß er weit davon entfernt ist, wegen eini-
ger Sünder, die es nun einmal leider überall gibt, 
einen ganzen Berufsstand zu diffamieren. Sie wer-
den vielleicht noch wissen, Herr Kollege Mensing, 
daß der Bundesrat zunächst einmal vorgeschlagen 
hatte — und die Bundesregierung hat dem zuge-
stimmt — daß bei allen in der Lebensmittelwirt-
schaft tätigen Personen ohne Rücksicht auf den 
Verdacht des Vorliegens einer strafbaren Hand-
lung grundsätzlich nicht nur die Geschäftsräume, 
sondern auch alle Wohnräume ohne weiteres kon-
trolliert werden sollten. Meine Damen und Herren, 
wie Sie wissen, hat sich der Ausschuß einmütig 
gegen diesen Vorschlag gestellt und ihn als viel zu 
weitgehend abgelehnt. 

Der Herr Kollege Unertl hat die Frage der Über-
wachung angeschnitten und gesagt: Das Gesetz 
taugt nichts, weil die Überwachung nichts taugt. 
Herr Kollege Unertl, ich glaube, Sie tun der Über-
wachung, die im übrigen ja ,gar nicht Sache des 
Bundes, sondern Ländersache ist, unrecht. Wenn 
die Über wachurig nichts taugt, dann in erster Linie 
deshalb nicht, weil zu wenig Geld da ist. Es ist 
sehr erfreulich, daß man bei den diesjährigen Etat-
beratungen in den Ländern und in den Gemeinden, 
die ja teilweise auch dafür zuständig sind, dieser 
Notwendigkeit, größere Mittel bereitzustellen, 
Rechnung getragen hat. 

Nun, Herr Kollege Bauer,  noch etwas zu Ihren 
Ausführungen. Sie haben gesagt, man solle der 
Kennzeichnungspflicht deshalb nicht zustimmen, 
weil man sie letzten Endes doch wieder durchlö-
chern würde. Herr Kollege Bauer, aus demselben 
Grunde müßten Sie dann auch das Verbotsprinzip 
ablehnen. Denn hier sagen wir ja zunächst auch: 
wir verbieten die Behandlung mit Strahlen, wir 

I verbieten den Zusatz von Fremdstoffen, es sei 
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denn, daß durch die Verordnungen unter bestimm-
ten Voraussetzungen Ausnahmen hierfür geneh-
migt werden. 

Herr Kollege Dittrich, Sie haben letzten En-
des recht. Ich will Ihnen einmal ganz offen sagen: 
man kann theoretisch mit beiden Lösungen das 
gleiche erreichen. Man kann durch eine Lockerung 
des Kennzeichnungszwanges im Verordnungswege 
dasselbe erreichen wie durch eine Einführung von 
Verpflichtungen durch eine Kann-Vorschrift. Aber, 
Herr Kollege, auf den Ausgangspunkt kommt es an. 
Denn wir wollen uns doch einmal über eines klar 
sein. Wenn dieses Gesetz verabschiedet ist 

(Abg. Dr. Dittrich: Das habe ich doch schon 
klargestellt!) 

— jawohl, Herr Kollege, in dieser Hinsicht bin ich 
mit Ihnen einer Meinung —, dann setzt das große 
Rennen ein. Sie wissen, was ich meine. Der Herr 
Kollege Elbrächter war noch drastischer und hat 
sogar von Attacken auf die Regierung gesprochen, 
die zu erwarten seien. Ich muß sagen, bei dieser 
Diskussion heute wetteifern Koalition und Oppo-
sition geradezu, die Regierung vor solchen Attacken 
in Schutz zu nehmen. 

Wir wollen uns einmal darüber klar sein — und 
darauf kommt es letzten Endes an —, daß es bei 
den Verordnungen einen großen Unterschied ma-
chen wird, ob ich die Kennzeichnungspflicht bei der 
Kann-Bestimmung dadurch verhindern kann, daß ich 
die Verordnung ganz einfach verhindere, oder aber 
ob ich mich durch die Muß-Vorschrift in einer Aus-
nahme-Verordnung ganz offen zur Freiheit von der 
Kennzeichnungspflicht bekennen muß. 

(Sehr richtig! rechts.) 

Das ist ein wesentlicher psychologischer Unter-
schied. Ich glaube, Herr Kollege Elbrächter, daß wir 
gerade dadurch die Regierung vor Attacken in 
Schutz nehmen können, daß wir an  der  vom Aus-
schuß beschlossenen Fassung festhalten. 

(Beifall bei der FDP und der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine weite-
ren Wortmeldungen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen 
erstens über den Änderungsantrag der SPD zum 
Änderungsantrag der FDP Umdruck 169 Ziffer 2 
Buchstabe a ab. Wer diesem Änderungsantrag der 
sozialdemokratischen Fraktion zu dem Änderungs-
antrag der FDP Umdruck 169 zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Das ist die Mehrheit; der Änderungsantrag der SPD 
zum Änderungsantrag der FDP ist abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Än-
derungsantrag der FDP Umdruck 169 Ziffer 2 Buch-
stabe a. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Das ist 
die große Mehrheit. Wir sind uns darüber im kla-
ren, daß damit der Änderungsantrag der CDU/CSU 
Umdruck 173 Ziffer 2 erledigt ist. 

Jetzt kommt Absatz 3. In diesem Fall halten 
Sie Ihren ursprünglichen Änderungsantrag aufrecht?  

— Lassen Sie ihn fallen? — Der Änderungsantrag 
Umdruck 172 Ziffer 2 a ist erledigt; er ist zurück-
gezogen. Zu Absatz 3 liegt damit kein Änderungs-
antrag mehr vor. 

Ich rufe auf den Änderungsantrag der Abgeord-
neten Höcherl, Unertl, Bauer (Wasserburg) und Ge-
nossen Umdruck 174 zu Nr. 10. Wird der Ände-
rungsantrag begründet? — Das Wort hat der Ab-
geordnete Höcherl. 

Höcherl (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Bevor ich zur Be-
gründung komme, bitte ich, mir eine kurze Bemer

-

kung zu erlauben. Herr Kollege Unertl hat vor-
hin einige Erklärungen zu dem Gesetz über die 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, zum Laden-
schlußgesetz und zu anderen Gesetzen abgegeben. 
Das waren persönliche Erklärungen. Im Namen der 
CDU/CSU-Fraktion darf ich sagen, daß wir nach wie 
vor zu diesen Gesetzen und zu der Verantwortung 
für diese Gesetze stehen, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

wie wir es überhaupt so zu halten pflegen, daß wir 
unsere Verantwortung in vollem Umfang auf uns 
nehmen. Mit diesen Gesetzen wurde einer ganzen 
Reihe von großen Bedürfnissen in weiten Bereichen 
der Öffentlichkeit Rechnung getragen. Ich glaube, 
wir haben uns mit den Leistungen aus diesen Ge-
setzen den Dank der Bevölkerungsteile verdient, 
die davon den Nutzen haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Selbstverständlich kann man über die Wege und 
die Methoden bei solchen Dingen ganz verschiede-
ner Meinung sein. Wir sind auch nicht der Auf-
fassung, daß man nicht von Zeit zu Zeit überprüfen 
sollte, ob sich die eine oder andere Methode be-
währt hat, und aus den Erfahrungen der Praxis 
lernen sollte. 

Nun kurz eine Begründung zu dem Änderungs-
antrag Umdruck 174. Wir haben damit einen Ände-
rungsantrag des Bundesrats wieder aufgenommen 
und übernehmen auch die Begründung des Bundes-
rats. Der Bundesrat ist der Meinung, daß die Tat-
bestände, die in diesem Antrag aufgeführt sind, 
keine kriminellen Tatbestände sind, sondern daß es 
sich um Ordnungswidrigkeiten und um Verwal-
tungsunrecht handelt. Nun hat die Mehrheit des 
Ausschusses in den Strafbestimmungen sehr harte 
Strafen, und zwar durchweg kriminelle Strafen, 
auch für diese leichten, geringfügigen Tatbestände 
vorgesehen. Ich bin der Meinung, wir sollten schon 
aus Gründen der rechtlichen Sauberkeit und einer 
guten Rechtssystematik nicht Verwaltungsunrecht 
und kriminelles Unrecht in einen Topf werfen. 

Darüber hinaus möchte ich folgendes sagen. Uns 
bewegt bei dem ganzen Gesetz und auch bei dieser 
Strafvorschrift eine große Befürchtung: daß die 
Großen mit ihrer geschliffenen Organisation durch 
die Maschen schlüpfen und die Kleinen wiederum 
diejenigen sein werden, die die Last - auch die 
strafrechtliche Last — der Verantwortung am aller-
meisten trifft. Ich kann nicht einsehen, daß man, 
wie es der Ausschuß vorgeschlagen hat, jeden 
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Übertretungssünder dieser Art, ich möchte bald 
sagen: zusammen mit Betrügern, Dieben und viel-
leicht Abtreibern in ein und dasselbe Gefängnis 
stecken soll. Es müssen schon Unterscheidungen 
gemacht werden. Das ist der Sinn dieses Antrags. 

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Jaeger.) 

Die Damen und Herren, die für die vom Ausschuß 
vorgeschlagene scharfe Fassung waren, die also 
eine gewisse Inquisitionsfreudigkeit an den Tag 
legten, haben wir dadurch zu entschädigen ver-
sucht, daß wir die Strafvorschriften bei den Ord-
nungswidrigkeiten etwas verschärft haben, indem 
wir bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen Geld-
bußen bis zu 50 000 DM und bei fahrlässigen Zu-
widerhandlungen Geldbußen bis zu 10 000 DM vor-
gesehen haben. Außerdem sollen die Verjährungs-
frist auf zwei Jahre gestreckt, die Einziehungsmög-
lichkeiten verschärft und außerdem die Kostenpflicht 
ausgedehnt werden. Ich glaube, das ist ein Kom-
promißvorschlag, der rechtlich sauber ist und dem 
verschiedenen Gewicht der Schuld bei den jeweili-
gen Zuwiderhandlungen Rechnung trägt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin 
ehemaliger Richter. Ich bin zur Milde gestimmt und 
wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir auf dem Weg 
der Milde folgen wollten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Staatssekretär Anders vom Bundesministerium des 
Innern. 

Dr. Anders, Staatssekretär im Bundesministe-
rium des  Innern: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Gegen den Antrag Umdruck 174 muß ich 
seitens der Bundesregierung Bedenken anmelden. 

Der Antrag deckt sich, wie bereits Herr Abgeord-
neter Höcherl erwähnt hat, mit den Beschlüssen des 
Bundesrates. Die Bundesregierung hatte seinerzeit 
bei ihrer Stellungnahme zu den Empfehlungen des 
Bundesrates bereits darauf hingewiesen, daß sie 
dieser Empfehlung nicht zustimmen könne. Sie habe 
seinerzeit, bei Ausarbeitung des Entwurfs, über-
prüft, ob und inwieweit einzelne Zuwiderhandlun-
gen gegen das Lebensmittelgesetz als Ordnungs-
widrigkeiten zu ahnden seien, habe sich aber davon 
überzeugen müssen, daß die Frage der Ordnungs-
widrigkeit im Zusammenhang mit dem gesamten 
Lebensmittelrecht, also nicht nur innerhalb des 
Lebensmittelgesetzes, gesehen werden müsse. Sie 
sei daher der Auffassung, daß diese Frage zurück-
gestellt werden müsse und ihre Lösung der geplan-
ten Lebensmittelrechtsreform vorbehalten werden 
solle. 

Die Lage hat sich seitdem nicht geändert. Von den 
Ausschüssen, die mit dem Entwurf beschäftigt wa-
ren, insbesondere vom Rechtsausschuß, ist die Frage 
eingehend überprüft worden. Der Rechtsausschuß 
hat sich die Bedenken der Bundesregierung zu eigen 
gemacht. 

Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie diesen 
Antrag nicht annähmen, sondern es bei der Aus-
schußfassung beließen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird hierzu noch 
das Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Witt-
rock! 

Wittrock (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Problematik, die diesem Antrag 
zugrunde liegt, ist Gegenstand eingehender Erörte-
rungen gewesen. Das weiß ich von meiner Fraktion, 
und ich weiß es außerdem von dem Rechtsausschuß 
des Bundestages. Wir sind in  diesen Gremien nach 
all den Überlegungen zu dem Ergebnis gekommen, 
daß es nicht gut wäre, wenn wir jetzt bei einer Teil-
regelung unseres Lebensmittelrechts eine so funda-
mentale Grundsatzfrage behandeln und abschließend 
entscheiden wollten. Ich will Ihnen offen sagen, daß 
es sowohl bei meinen Freunden wie auch wahr-
scheinlich in Ihrer Fraktion eine ganze Reihe von 
Kollegen gibt, die dem grundsätzlichen Anliegen 
durchaus aufgeschlossen gegenüberstehen. Aber 
diese grundsätzliche Sympathie enthebt uns nicht 
der Verpflichtung, auf die Einheitlichkeit der Nor-
mierung der strafrechtlichen Vorschriften dieses ge-
samten Rechtsgebietes zu achten. 

Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, und ich 
glaube, sie ist so wichtig, daß das Haus diese Wich-
tigkeit anerkennen sollte. Das Haus sollte diesem 
Antrag nicht zustimmen und die grundsätzliche Ent-
scheidung dieser Problematik der ohnehin in Aus-
sicht stehenden Reform des gesamten Rechtsgebiets 
vorbehalten. Aus diesen Überlegungen heraus bitte 
ich um die Ablehnung dieses Änderungsantrages. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird noch das 
Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Höcherl! 

Höcherl (CDU/CSU) : Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Ich kann den Einwand der Re-
gierung nicht gelten lassen. Ebensowenig kann ich 
mich mit den Ausführungen und Einwänden des 
Kollegen Wittrock einverstanden erklären. Es ist 
richtig, daß unser Lebensmittelstrafrecht einem 
Dschungel gleicht; dafür tragen wir aber keine Ver-
antwortung. Wenn wir hier ,ein Teilgebiet regeln, 
dann müssen wir uns bewußt sein, daß es sich um 
die Regelung einer Strafrechtsangelegenheit han-
delt, in der wir nicht nach formellen Dingen ent-
scheiden dürfen, sondern jede Möglichkeit ausnut-
zen müssen, eine gerechtere Lösung zu finden, weil 
es sich ja um Schuldtatbestände und schwere 
Ehrenfolgen handelt. Wenn wir hier nach formel-
len Gründen verfahren wollten, müßten wir uns 
meines Erachtens einen gewissen Vorwurf machen. 
Ich darf Sie bitten, daß wir bei solchen Regelun-
gen schon dort, wo wir die ersten kleinen Mög-
lichkeiten haben, etwas zu verbessern, nach der 
besseren Einsicht und nach dem richtigen Maß-
stab, nämlich dem des Gewissens, verfahren. Ich 
bitte Sie deswegen, unseren Vorschlag anzuneh-
men. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort wird 
nicht mehr gewünscht. Ich komme zur Abstimmung. 
Wer dem Änderungsantrag der Abgeordneten 
Höcherl, Unertl, Bauer (Wasserburg) und Genossen 
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auf Umdruck 174 Ziffer 1 zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Das letzte ist unzweifelhaft 
die Mehrheit. Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe auf Nr. 11 mit dem Umdruck 174 Zif-
fer 2. Wird hierzu noch das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht ,der Fall. Wer 'dem Änderungsantrag 
der Abgeordneten Höcherl, Unertl, Bauer (Wasser-
burg) und Genossen auf Umdruck 174 Ziffer 2 zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
letzte ist die Mehrheit. Auch dieser Antrag ist ab-
gelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich komme zurück zu 
§ 5 d und rufe auf die Umdrucke 169 Ziffer 2 b 
und 172 Ziffer 2 b. Die Anträge sind sinn- und wort-
gleich. Wird hierzu das Wort gewünscht? 

(Abg. Dr. Stammberger: Jawohl!) 

Bitte, Herr Dr. Stammberger. 

Dr. Stammberger (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wie der Herr Präsident be-
reits ausgeführt hat, sind beide Anträge gleichlau-
tend. Über die Frage, was man unter der Ausschuß-
fassung „ein jeweils auszuwählender Kreis" zu 
verstehen habe, hat es im Ausschuß eine lebhafte 
Debatte gegeben. Die Regierungsvertreter haben 
den Standpunkt vertreten, daß das kein fester Kreis 
sei, sondern daß die Regierung die Möglichkeit 
habe, jeweils einzelne Sachverständigengutachten 
anzufordern, je nachdem, was sie für notwendig 
hält. 

Wir sind der Meinung — und dieser Standpunkt 
wird von weiten Kreisen nicht nur der Verbraucher-
schaft, sondern auch der Lebensmittelwirtschaft ge-
teilt —, daß man diese Sachverständigen gemein-
sam anhören sollte. Wir wollen wohlgemerkt kei-
nen Beirat bilden; daher ausdrücklich die Worte 
„jeweils auszuwählende Kommission". Aber es 
scheint Tuns ,doch zweckmäßig zu sein, daß die Sach-
verständigen gemeinsam gehört werden, damit je-
der die Argumente des andern kennenlernt, damit 
man darüber sprechen kann und damit man hin-
terher nicht wieder — nun nehme ich schon wie-
der die Regierung in Schutz; ich komme mir heute 
schon beinahe wie ein Angehöriger einer Koali-
tionspartei vor — der Regierung den Vorwurf 
machen kann: Bei der Rechtsverordnung hast du 
die anderen gehört, und uns hast du nicht gehört; 
da sind wieder Dinge gedreht worden, die unschön 
sind; da hat man wieder einem Lobbyistendruck 
nachgegeben! Alle diese Dinge kann man vermei-
den, wenn man nach dem Motto „Audiatur et altera 
pars", zu deutsch: „Man soll auch den anderen 
Teil hören", in einer gemeinsamen Sitzung durch 
eine jeweils ,auszuwählende Kommission diese 
Sachverständigen aus den im Gesetz vorgesehenen 
Kreisen hört. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Dr. Steinbiß. 

Frau Dr. Steinbiß (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Wir bitten Sie, diesen 
Antrag abzulehnen. Sie denken vielleicht, „Kreis" 
und „Kommission" seien ungefähr gleich. Aber das 
sind sie nicht. Herr Stammberger sagt, daß er nicht 
die Kommission zu einem Beirat kommen lassen will. 
Trotzdem wird sich die Kommission allmählich 
zu einem Beirat entwickeln. Solche Beiräte haben 
wir schon genügend; auch die Ministerien brau-
chen nicht noch mehr. Nun sagen Sie, daß sich 
die einzelnen Vertreter an einen Tisch setzen sol-
len. Aber die Regierung will ja nicht eine abge-
stimmte Meinung haben, sondern sie will das Ur-
teil des Vertreters ,der Verbraucher wissen und das 
der Vertreter von Wissenschaft und Forschung. Es 
ist nicht damit getan, daß hier eine Abstimmung 
erfolgt, sondern es soll das Urteil eines jeden 
Flügels oder einer jeden Gruppe gehört werden. 
Die Regierung hat zudem die Möglichkeit, ein sol-
ches Urteil schriftlich anzufordern. Wenn sie eine 
Abstimmung für notwendig hält, dann kann sie sie 
herbeiführen, wenn sie will. Wir haben aus dem 
angeführten Grunde unserer Regierung gerade den 
Auftrag gegeben, eine Einzelberatung und keine 
Gruppenberatung herbeizuführen. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, daß 
die Kommission sich allmählich doch zu einem Bei-
rat ausweitet, und das wollen wir nicht. Darum bitte 
ich meine Freunde von der CDU/CSU, diesen An-
trag abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat die 
Frau Abgeordnete Keilhack. 

Frau Keilhack (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! Wir haben den gleichen Antrag 
gestellt, wie ihn Herr Stammberger hier begründet 
hat. Ich möchte Ihnen einmal klarlegen, was für 
ein wichtiger Bestandteil dieses Gesetzes das bera-
tende Gremium ist, das in § 5 d vorgesehen wurde. 
Dieses Gremium muß mit dem Verordnungsgeber, 
das heißt mit der Bundesregierung, als beratendes 
Organ die Vorschriften in die Praxis umsetzen, die 
in den gesetzlichen Bestimmungen aus der  Sachlage 
heraus oft eine etwas weiche Formulierung erhalten 
mußten. Die Regierung muß z. B. die Ausnahmen von 
dem Fremdstoffverbot nach dem Prinzip erlassen. 
„soweit sie mit dem Schutz des Verbrauchers ver-
einbar sind".  Solche und ähnliche Formulierungen 
gibt es noch mehrere im Gesetz. Sie sind juristisch 
wahrscheinlich nicht immer leicht auslegbar. Die 
Gefahr von vom Gesetzgeber ungewollten Eingren-
zungen oder Ausweitungen dieser Bestimmungen 
liegt deshalb auf der Hand, wenn nicht ein Gre-
mium wirklich hochqualifizierter Berater durch 
sachverständige Beiträge diese Gesetzesbestim-
mungen ausführen helfen würde. 

Dieses Gremium soll auf Grund seiner fachlichen 
Qualifikation beraten. Es wirken  in  ihm Persönlich-
keiten mit, die das Vertrauen der Verbraucherkreise 
oder der Wirtschaftsvertretungen besitzen oder die 
aus der Lebensmittelüberwachung oder von der 
wissenschaftlichen Forschung kommen. Dieser Per- 
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Frau Keilhack 
sonenkreis soll über die Strahlenzulassung beraten, 
über das Verbot gesundheitlich bedenklicher Be-
handlungsverfahren, über die Zulassung fremder 
Stoffe, auch über die Zulassung von Ausnahmen 
von diesem Lebensmittelgesetz und über verschie-
dene andere Dinge mehr. Das ist keine leichte Ver-
antwortung. Wir meinen, daß ein solches beraten-
des Organ sich am runden Tisch zu einem Gespräch 
zusammensetzen muß. 

Nach unserer Vorstellung ist es auch aus der 
Sache heraus, bei der sehr umfassenden Materie, 
wo Zweifelsfragen zu klären oder vielleicht nur Gut-
achten ,einzuholen sind, gar nicht möglich, daß man 

 diese Persönlichkeiten in  Auslegung des § 5 d nun 
als Einzelgutachter ansieht. Wir glauben, daß man-
che beabsichtigten Stellungnahmen - davon sind 
auch Wissenschaftler nicht ausgeschlossen — sich 

Gespräch mit ,anderen, die vielleicht eine andere 
Meinung vertreten, ändern können und erst dadurch 
die Ausgewogenheit eines Urteils und des Rates 
entsteht. Wir meinen, daß die Mitarbeit sehr viel 
produktiver wird, wenn nicht der Einzelgutachter, 
sondern ein Gremium tätig wird, das Beratungs-
gegenstände im Gespräch klärt. 

Wir halten es allerdings auch nicht für möglich, 
daß es mehr oder wen iger verbindlich Beschlüsse 
faßt. Die letzte Verantwortung für die Verordnun-
gen trägt natürlich die Regierung, das ist ganz klar. 
Allenfalls kann, wie das auch bei anderen Bera-
tungsorganen der verschiedenen Ministerien der 
Fall ist, durch Mehrheits- und Minderheitsgutachten 
eine Darstellung der verschiedenen Auffassungen 
erfolgen. 

Wenn das Prinzip der Heranziehung von Einzel-
gutachtern gültig sein soll, wenn der § 5 d diese 
Auslegung erhält, wird man in Beratungsergeb-
nissen dieses Kreises oft sicher viel mehr hinein-
geheimnissen, als wenn sie in einem offenen, freien, 
wissenschaftlichen und fachgerechten Gespräch er-
folgen. 

Das möchten wir also im § 5 d sehen. Wir hätten 
gar keinen Änderungsantrag gestellt, weil wir auch 
nach den ganzen Ausschußberatungen angenommen 
hatten, daß es sich nur um eine solche Funktion 
und um nichts anderes handeln könnte. Am Ende 
der Ausschußverhandlungen wurde diese Auffas-
sung jedoch in Zweifel gezogen, und der Ausschuß 
meinte in seiner Mehrheit, dieser — wie es im Ge-
setz heißt — „Kreis von Sachkennern" sei eben nur 
als eine Summe von Einzelgutachtern zu verstehen. 
Weil wir das aber nicht wollen — und wir ver-
treten damit die gleiche Meinung, die viele außer-
halb des Parlaments in den Verbraucherkreisen, in 
den Kreisen der Wissenschaftler, bei der Lebens-
mittelüberwachung, aber auch in der Wirtschaft 
haben —, möchten wir es verdeutlicht haben. Des-
halb haben wir in unserem Antrag statt „ein je-
weils auszuwählender Kreis von Sachkennern", als 
neuen Textvorgeschlagen: „eine jeweils auszuwäh-
lende Kommission von Sachkennern". Uns erscheint, 
wie gesagt, diese Kommission als ein so wichtiges 
Mitwirkungsorgan für den Gesetzgeber und auch 
als eine so wichtige Informationsmöglichkeit für die 
Öffentlichkeit — und wir wollen doch Verordnun

-

gen machen, die das Licht der Öffentlichkeit nicht 
zu scheuen brauchen —, daß wir Sie sehr bitten, 
zur Klarstellung des § 5 d die von uns vorgeschla-
gene Fassung anzunehmen. 

Ich darf noch eine kleine Bemerkung machen. Ich 
habe Ihnen meine Auffassung — die die Auffas-
sung meiner Fraktionsfreunde ist — über unsere 
Vorstellung von diesem beratenden Gremium 
gesagt. Dieses Gremium wird feststellen, was ver-
botene fremde Stoffe etc. sind, und nur diesem 
Kreis obliegt es, die Definierung dafür zu finden. 
Ich möchte das deshalb hier noch einmal deutlich 
machen, weil in dem Mündlichen Bericht in dem 
Teil, den meine Kollegin Frau Dr. Steinbiß gemacht 
hat, einige konkrete Beispiele für Nichtfremdstoffe 
aufgeführt sind, so daß man annehmen könnte, 
diese Beispiele seien auf Grund von Ausschuß-
meinungen angeführt. Sie sind Ausschuß nicht 
diskutiert und auch nicht beschlossen worden. Es 
sind Beispiele, die Frau Dr. Steinbiß von sich aus 
hier angeführt hat und die — und deshalb sage 
ich es — sowohl  das beratende Organ nach § 5 d 
wie auch den Gesetzgeber nicht präjudizieren kön-
nen. Ich möchte das der Ordnung halber hier er-
wähnt haben, damit diese Teile des Berichts nicht 
als eine stillschweigende Akzeptierung, d. h. als 
unser Einverständnis gedeutet werden können. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Kalinke. 

Frau Kalinke (DP) : Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Nachdem die Frau Kollegin Keil-
hack ,einige Zusammenhänge ,deutlich gemacht hat 
— wofür ich Ihr danken möchte —, brauche ich 
weder auf die Protokolle der Ausschußverhand-
lungen noch auf den Unterschied — wie ihn die 
Regierung deutlich gemacht hat - zwischen dem 
auszuwählenden Kreis und der Kommission einzu-
gehen. Ich habe nur noch den Wunsch, hier ganz 
klar auszusprechen: Nach der Erfahrung mit Bei-
räten mancher Art — einer dieser Beiräte, vor dem 
ich gewarnt hatte, hat sich ja nun sielbst aufgelöst 
- sind auch wir gegen neue Beiräte. Wir wollen 
keine neue Institution und keinen Beirat. 

(Sehr richtig! rechts.) 

Es ist auch falsch, daß die Frau Kollegin Steinbiß 
meinte, eine solche Kommission werde ein Kreis 
sein, der immer dieselben Persönlichkeiten umfasse 
und damit indirekt zu einem Beirat werden könne. 
Wenn es immer dieselben Persönlichkeiten wären, 
dann wäre Ihre Besorgnis, man könnte auf dem 
Umwege zu einem Beirat kommen, berechtigt. Herr 
Kollege Stammberger und Frau Kollegin Keilhack 
haben aber ganz deutlich gesagt, aus den völlig 
verschiedenen Sachgebieten werde sich ergeben, 
daß ganz verschiedene Persönlichkeiten hinzuge-
zogen werden. 

Aus diesen sachlichen Gründen halten wir es für 
zweckmäßig, den Antrag der FDP anzunehmen. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird weiter das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Ich kann gemeinsam abstimmen lassen über den 
Umdruck 169 — Antrag der FDP — und den Um-
druck 172 — Antrag der SPD —, jeweils Ziffer 2 b. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. - 
Der Vorstand ist sich nicht einig. Ich darf versuchen, 
die Frage durch Erheben von den Plätzen zu ent-
scheiden. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Der Vorstand ist sich auch jetzt 
nicht einig. Meine Damen und Herren, wir kommen 
zur Auszählung. 

Meine Damen und Herren, ich darf das Ergebnis 
der Auszählung bekanntgeben. Mit Ja haben 141 
Mitglieder des Hauses gestimmt, mit Nein 163, ent-
halten haben sich 2. Der Antrag ist abgelehnt. Da-
mit sind alle Änderungsanträge zu Artikel 1 be-
handelt. 

Ich lasse nun über den Artikel 1 als Ganzes ab-
stimmen. Wer ihm mit den angenommenen Ände-
rungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte  um  die Gegenprobe. - 
Das erste war die große Mehrheit; der Artikel ist 
angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 2, — 3, — 4, — 5. — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Das erste war die 
Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe Artikel 6 auf, dazu den Umdruck 170 Zif-
fer 2. — Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Dittrich. 

Dr. Dittrich (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Fraktion der CDU/CSU 
erlaubt sich, folgenden den Art. 6 Absatz 1 betref-
fenden Änderungsantrag zu stellen: 

Die nachstehenden Gesetze und Verordnungen 
bleiben bis auf weiteres unberührt, auch sowei t 

 danach der Zusatz fremder Stoffe im Sinne des 
durch dieses Gesetz neu eingefügten § 4 a 
Abs. 2 des Lebensmittelgesetzes zu einzelnen 
Lebensmitteln zulässig ist: . . 

Dann folgen die Verordnungen und Gesetze. Insge-
samt sind 16 Ziffern aufgeführt. Ich bitte aber, bei 
den Ziffern 15 und 16 eine kleine Änderung vorzu-
nehmen, und zwar nach dem Wort „Verordnungen" 
in Ziffer 15 die Worte „und Dienstanweisungen" zu 
streichen und bei Ziffer 16 ebenfalls die Worte „und 
Dienstanweisungen" zu streichen und nach „Verord-
nungen" einen Punkt zu machen, — wie wir über-
haupt einen Punkt machen sollten. 

(Heiterkeit.) 

Es handelt sich hier nur um eine neue Fassung 
der Präambel des Absatz 1. Es sind lediglich redak-
tionelle Änderungen, die sich als zweckmäßig er-
weisen. Ich hoffe deshalb auf Ihre Zustimmung. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird noch das 
Wort gewünscht? -- Das ist nicht der Fall. 

Wer dem Änderungsantrag der Fraktion der CDU/ 
CSU auf Umdruck 170 Ziffer 2 zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Keine Gegenstimmen; es ist so 
beschlossen. 

Ich lasse über den Artikel 6 nunmehr als Ganzes 
mit der beschlossenen Änderung abstimmen. Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Keine 
Gegenstimmen; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Art. 7, — 8, — 9, — Einleitung und 
Überschrift. -- Das Wort wird nicht gewünscht. Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
erste war die Mehrheit; es ist angenommen. 

Die zweite Beratung ist beendet. Das Wort zur 
Geschäftsordnung hat der Abgeordnete Rösing. 

Rösing (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Nachdem der Gesetzentwurf in der 
zweiten Lesung wesentliche Änderungen erfahren 
hat, widerspreche ich namens meiner Fraktion der 
dritten Lesung. Wir bitten, die dritte Lesung in einer 
der Plenarsitzungen der nächsten Woche durchzu-
führen. Im Ältestenrat kann der genaue Termin der 
dritten Lesung festgelegt werden. 

(Zuruf rechts: Einverstanden!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Der Widerspruch 
ist, da fünf Mitglieder des Hauses widersprechen 
können, weiß Gott ausreichend unterstützt. Damit 
sind wir am Ende der heutigen Tagesordnung. Ich 
bitte Sie jedoch noch einen Augenblick um Ihre 
Aufmerksamkeit. 

Die nächste Sitzung des Bundestages findet nicht 
morgen statt, ich berufe sie vielmehr auf Donners-
tag, den 6. November, 15 Uhr. 

Außerdem darf ich darauf aufmerksam machen, 
daß eine Viertelstunde nach Beendigung der Sitzung 
— das wäre um 20 Uhr 5 Minuten - im Fraktions-
saal der CDU/CSU die konstituierende Sitzung der 
Deutschen Gruppe der NATO-Parlamentarierkonfe-
renz stattfindet. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß: 19.48 Uhr.) 
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Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

a) Beurlaubungen 

Graf Adelmann 31. 10. 
Altmaier 31. 10. 
Dr. Atzenroth 29. 10. 
Dr. Baade 30. 10. 
Berkhan 30. 10. 
Fürst von Bismarck 29. 10. 
Dr. Böhm 2. 11. 
Frau Brauksiepe 29. 10. 
Brück 30. 10. 
Dr. Bucerius 30. 10. 
Dopatka 30. 10. 
Dowidat 30. 10. 
Engelbrecht-Greve 4. 11. 
Even (Köln) 29. 10. 
Finkh 1. 11. 
Frehsee 5. 11. 
Frenzel 5. 11. 
Dr. Furler 30. 10. 
Gaßmann 29. 10. 
Dr. Greve 30. 10. 
Dr. Heck (Rottweil) 1. 11. 
Hermsdorf 30. 10. 
Höfler 31. 10. 
Jacobs 1. 11. 
Jahn (Frankfurt) 31. 12. 
Knobloch 29. 10. 
Kroll 1. 11. 
Kühn (Köln) 1. 11. 
Kurlbaum 30. 10. 
Leber 29. 10. 
Lenz (Trossingen) 9. 11. 
Maier (Freiburg) 22. 11. 
Dr. Baron Manteuffel-Szoege 30. 11. 
Frau Nadig 7. 11. 
Niederalt 10. 11. 
Probst (Freiburg) 1. 11. 
Rasner 29. 10. 
Reitzner 31. 12. 
Ruhnke 30. 10. 
Scheel 4. 11. 
Schmidt (Hamburg) 15. 11. 
Dr. Schneider (Saarbrücken) 1. 11. 
Schüttler 29. 10. 
Seidl (Dorfen) 31. 10. 
Solke 30. 10. 
Spitzmüller 30. 10. 
Dr. Starke 30. 10. 
Dr. Steinmetz 10. 11. 
Dr. Stoltenberg 10. 11. 
Storch 31. 10. 
Teriete 30. 10. 
Dr. Toussaint 30. 10. 
Dr. Vogel 10. 11. 
Wagner 30. 10. 
Wilhelm 30. 10. 
Winkelheide 30. 10. 
Dr. Zimmer 30. 10. 
Zoglmann 1. 11. 

b) Urlaubsanträge 

Frau Bennemann 5. 11. 
Dr. Bergmeyer 27. 11. 
Heiland 11. 11. 
Koenen (Lippstadt) 8. 11. 
Krüger 4. 11. 
Mengelkamp 15. 12. 
Frau Renger 15. 11. 
Frau Wessel 6. 11. 

Anlage 2 	 Umdruck 169 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung und Ergänzung des Lebensmittelgesetzes 
(Drucksachen 316, 553). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Artikel 1 Nr. 5 

a) werden in § 4 c Satz 2 am Schluß die Worte 
„und vorschreiben, wie ,die so behandelten 
Lebensmittel kenntlich zu machen sind" ge-
strichen, 

b) wird dem § 4 c folgender neuer Absatz 2 
angefügt: 

„(2) Lebensmittel, die mit Strahlen behan-
handelt sind, sind zu kennzeichnen. Die Art 
der Kennzeichnung wird in den Rechtsver-
ordnungen nach Absatz 1 geregelt. Ausnah-
men von der Verpflichtung zur Kenntlich-
machung können in diesen Rechtsverordnun-
gen zugelassen werden, wenn die Behand-
lung nach Art und Dosierung unbedenklich 
ist und der Verbraucher durch die Unter-
lassung der Kenntlichmachung in seiner be-
rechtigten Erwartung nicht getäuscht werden 
kann." 

2. In Artikel 1 Nr. 6 

a) wird in § 5 a der Absatz 2 wie folgt gefaßt: 

„(2) Der Gehalt der Lebensmittel an den 
in Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nr. 1 
und 3 zugelassenen Stoffen ist kenntlich zu 
machen. Die Art der Kenntlichmachung wird 
in diesen Rechtsverordnungen geregelt. In 
diesen Rechtsverordnungen kann ferner be-
stimmt werden, ob und wie Reste der in Ab-
satz 1 Nr. 2 a und 4 bezeichneten Stoffe 
kenntlich zu machen sind.", 

b) werden  in  § 5 d die Worte „ein jeweils aus-
zuwählender Kreis" durch die Worte „eine 
jeweils auszuwählende Kommission" ersetzt. 

Bonn, den 28. Oktober 1958 

Dr. Mende und Fraktion 



2680 	Deutscher Bundestag - 3. Wahlperiode - 47. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 29. Oktober 1958 

Anlage 3 	 Umdruck 170 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung und Ergänzung des Lebensmittelgesetzes 
(Drucksachen 316, 553). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

i . In Artikel 1 Nr. 6 werden in § 5 a in der 4. Zeile 
des Absatzes 1 hinter den Worten „für Wirt-
schaft" die Worte „und in den Fällen der Nr. 5, 
soweit eine Behandlung nach § 4 c erfolgt, für 
Atomenergie und Wasserwirtschaft" eingefügt. 

2. Artikel 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die nachstehenden Gesetze und Verord-
nungen bleiben bis auf weiteres unberührt, auch 
soweit danach der Zusatz fremder Stoffe im 
Sinne des durch dieses Gesetz neu eingefügten 
§ 4 a Abs. 2 des Lebensmittelgesetzes zu einzel-
nen Lebensmitteln zulässig ist: 

1. Verordnung über Kunsthonig vom 
21. März 1930 (Reichsgesetzbl. I S. 101), 

2. Verordnung über Kaffee vom 10. Mai 
1930 (Reichsgesetzbl. I S. 169), 

3. Verordnung über Kaffee-Ersatzstoffe und 
Kaffeezusatzstoffe vom 10. Mai 1930 
(Reichsgesetzbl. I S. 171) , 

4. Verordnung zur Ausführung des Wein-
gesetzes vorn 16. Juli 1932 (Reichsgesetz-
bl. I S. 358), 

5. Verordnung über Kakao und Kakao-
erzeugnisse vom 15. Juli 1933 (Reichs-
gesetzbl. I S. 504), 

6. Gesetz über die Verwendung salpetrig

-

saurer Salze im Lebensmittelverkehr 
vom 29. Juni 1934 (Reichsgesetzbl. I 
S. 513), 

7. Verordnung über Tafelwässer vom 
12. November 1934 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1183), 

8. Verordnung über koffeinhaltige Erfri-
schungsgetränke vom 24. Juni 1938 
(Reichsgesetzbl. I S. 691), 

9. Verordnung über den Verkehr mit Süß-
stoff vom 27. Februar 1939 (Reichsge-
setzbl. I S. 336). 

10. Verordnung über unzulässige Zusätze 
und Behandlungsverfahren bei Fleisch 
vom 31. Oktober 1940 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1410), 

11. Verordnung über Käse, Schmelzkäse 
und Käsezubereitungen (Käseverord-
nung) vom 2. Juni 1951 (Bundesanzeiger 
Nr. 110), 

12. Biersteuergesetz in der Fassung vom 
14. März 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 149), 

13. Verordnung über chemisch behandelte 
Getreidemahlerzeugnisse, unter Ver-
wendung von Getreidemahlerzeugnissen 
hergestellte Lebensmittel und Teigmas

-

sen aller Art vom 27. Dezember 1956 
(Bundesgesetzbl. I S. 1081), 

14. Tabaksteuergesetz vom 6. Mai 1953 
(Bundesgesetzbl. I S. 169), zuletzt geän-
dert durch das Verbrauchsteuerände-
rungsgesetz vom 10. Oktober 1957 (Bun-
desgesetzbl. I S. 1704), 

15. Gesetz betreffend die Bekämpfung 
gemeingefährlicher Krankheiten vom 
30. Juni 1900 (Reichsgesetzbl. I S. 306) 
und die dazu ergangenen Verordnungen 
und Dienstanweisungen, 

16. Gesetz über die Vereinheitlichung des 
Gesundheitswesens vom 3. Juli 1934 
(Reichsgesetzbl. I S. 531, 794) und die 
dazu ergangenen Verordnungen und 
Dienstanweisungen." 

Bonn, den 28. Oktober 1958 

Dr. Krone und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 171 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Errich-
tung des Bundesamtes für zivilen Bevölkerungs-
schutz (Drucksachen 131, 576). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. § 2 Abs. 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) die Ausbildung leitender und führender 
Kräfte für den Luftschutz einschließlich des 
Luftschutzhilfsdienstes nach einheitlichen 
Richtlinien," 

2. § 2 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Dem Bundesamt obliegt auch die Unterrichtung 
über Aufgaben und Maßnahmen des zivilen Be-
völkerungsschutzes und die Aufklärung über die 
begrenzten Möglichkeiten gegenüber Angriffen 
mit nuklearen Waffen." 

Bonn, den 29. Oktober 1958 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 5 	 Umdruck 172 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung und Ergänzung des Lebensmittelgesetzes 
(Drucksachen 316, 553). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1 . In Artikel 1 Nr. 5 

a) wird in § 4 a Abs. 2 das Wort „und" zwi-
schen den Worten „verdaulichem Eiweiß" 
und „keinen natürlichen Gehalt" durch das 
Wort „oder" ersetzt, 
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b) werden in § 4 c Satz 2 am Schluß die Worte 
„und vorschreiben, wie die so behandelten 
Lebensmittel kenntlich zu machen sind" 
gestrichen, 

c) wird dem § 4 c folgender Absatz 2 ange-
fügt: 

„(2) Lebensmittel, die mit Strahlen be-
handelt sind, sind zu kennzeichnen. Die Art 
der Kennzeichnung wird in den Rechtsver-
ordnungen nach Absatz 1 geregelt. Aus-
nahmen von der Verpflichtung zur Kennt-
lichmachung können in diesen Rechtsver-
ordnungen zugelassen werden, wenn die 
Behandlung nach Art und Dosierung unbe-
denklich ist und der Verbraucher durch die 
Unterlassung der Kenntlichmachung in sei-
ner berechtigten Erwartung nicht getäuscht 
werden kann." 

2. In Artikel 1 Nr. 6 

a) werden in § 5 a Abs. 3 zwischen den Wor-
ten „Verwendung der fremden Stoffe" und 
„der allgemeinen Verkehrsauffassung" die 
Worte „oder das Vorhandensein von 
Resten der in Absatz 1 Nr. 2 a und 4 be-
zeichneten Stoffe" eingefügt, 

b) werden in § 5 a die Worte „ein jeweils 
auszuwählender Kreis" durch die Worte 
„eine jeweils auszuwählende Kommission" 
ersetzt. 

Bonn, den 29. Oktober 1958 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 173 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung und Ergänzung des Lebensmittelgesetzes 
(Drucksachen 316, 553). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Artikel 1 Nr. 5 erhält § 4 b Nr. 2 folgende 
Fassung: 

„2. lebenden Tieren Stoffe mit oestrogener oder 
thyreostatischer Wirkung einzupflanzen oder 
einzuspritzen, um die Beschaffenheit des 
Fleisches oder den Fleisch- oder Fettansatz 
zu beeinflussen," 

2. In Artikel 1 Nr. 6 wird § 5 a Abs. 2 in der Fas-
sung der Regierungsvorlage wiederhergestellt. 

Bonn, den 29. Oktober 1958 

Cillien und Fraktion 

Anlage 7 	 Umdruck 174 

Änderungsantrag der Abgeordneten Höcherl, 
Unertl, Bauer (Wasserburg) und Genossen zur zwei-
ten Beratung des von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
und Ergänzung des Lebensmittelgesetzes (Druck-
sachen 316, 553). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Artikel 1 Nr. 10 ist wie folgt zu fassen: 

,10. a) Die §§ 12 und 16 werden gestrichen; 

b) hinter § 17 wird folgender § 17 a einge-
fügt: 

„§ 17a 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. einer nach § 5 Nr. 4 erlassenen 
Vorschrift oder 

2. einer durch § 5 b Abs. 2 Satz 1 
bis 4 oder durch § 8 auferlegten 
Verpflichtung zuwiderhandelt. 

(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt bei einer nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes ergehenden 
Verordnung nur, wenn sie auf diese Buß-
geldvorschrift verweist. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn 
sie vorsätzlich begangen wird, mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche 
Mark, wenn sie fahrlässig begangen wird, 
mit einer Geldbuße bis zu zehntausend 
Deutsche Mark geahndet werden. 

(4) Die Verfolgung der Ordnungswidrig

-

keit nach Absatz 1 Nr. 1 verjährt in zwei 
Jahren. 

(5) Die Einziehung nach den §§ 17 bis 
26 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten ist zulässig. Es können auch Gegen-
stände eingezogen werden, auf die sich 
die Ordnungswidrigkeit bezieht."; 

c) in § 13 Abs. 1 wird Satz 2 gestrichen; 

d) in § 14 Abs. 1 und in § 15 Abs. 2 werden 
die Worte „der §§ 11, 12" ersetzt durch 
die Worte „des § 11".' 

2. Artikel 1 Nr. 11 erhält folgende Fassung: 

,11. In § 18 

a) ist Satz 1 wie folgt zu fassen: 

„Wenn im Verfolg der behördlichen Un-
tersuchung von Lebensmitteln oder von 
Bedarfsgegenständen eine rechtskräftige 
strafrechtliche Verurteilung erfolgt, so fal-
len dem Verurteilten die durch die Be-
schaffung und Untersuchung der Proben, 
durch Betriebsbesichtigungen und durch 
die Tätigkeit von Sachverständigen er-
wachsenen Kasten zur Last, soweit sie 
wegen der Tat entstanden sind, deretwe-
gen eine Verurteilung erfolgt." 
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b) erhält der bisherige Wortlaut des § 18 die 
Bezeichnung Absatz 1 und wird folgender 
Absatz angefügt: 

„(2) Absatz 1 gilt entsprechend im Buß-
geldverfahren."' 

Bonn, den 29. Oktober 1958 

Höcherl 
Unertl 
Bauer (Wasserburg) 
Funk 
Demmelmeier 
Dr. Zimmermann 
Wittmann 
Stiller 
Dr. Kempfler 

Frau Geisendörfer 
Dr. Aigner 
Vogt 
Dr. Görgen 
Kramel 
Frau Dr. Kurtner 
Dr. Knorr 
Dr. Besold 
Fuchs 

Anlage 8 	 Umdruck 176 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
und Ergänzung des Lebensmittelgesetzes (Druck-
sachen 316, 553). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 1 Nr. 5 wird in § 4 b der Nummer 2 
folgender Halbsatz angefügt: 

„die Verabfolgung von Futtermitteln mit einem 
natürlichen Gehalt von Stoffen, die eine oestrogene 
oder thyreostatische Wirkung haben, ist von dieser 
Bestimmung ausgenommen;". 

Bonn, den 29. Oktober 1958 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers für Verteidigung auf die Münd-
liche Anfrage des Abgeordneten Lohmar (Frage-
stunde der 46. Sitzung vom 17. Oktober 1958, 
Drucksache 558, Frage 32) : 

Welche Gründe sind dafür maßgebend, daß seit Monaten in 
den vom Führungsstab der Bundeswehr herausgegebenen 
„Informationen für die Truppe" keine Auszüge aus den Debatten 
des Deutschen Bundestages zu Verteidigungsfragen veröffentlicht 
werden, worin die Auffassungen von Regierung und Opposition 
zum Ausdruck kommen? 

Das Heft 7/1958 der „Informationen für die Truppe", 
erschienen Mitte Mai dieses Jahres, enthält einen 
Auszug aus dem Protokoll der 23. Sitzung des 
Deutschen Bundestages, der wesentliche Gedanken 
Regierung und der Opposition zur Wehrpolitik wie-
dergibt. Wegen der Sommerpause des Parlaments 
war keine Möglichkeit gegeben, in den folgenden 
bisher erschienenen Heften weitere Protokollaus-
züge zu veröffentlichen. Es ist jedoch vorgesehen, 
die Truppe auch künftig über die Auffassungen von 
Regierung und Opposition zur Wehrpolitik laufend 
zu unterrichten. 

Darüber hinaus erhält jede Einheit der Bundes-
wehr die Zeitschrift „Das Parlament", in der das 
gesamte dokumentarische Material für die aktuelle 
Information der Truppe enthalten ist. 

Strauß 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers für Verteidigung auf die Münd-
liche Anfrage des Abgeordneten Berlin (Fragestunde 
der 46. Sitzung vom 17. Oktober 1958, Drucksache 
558, Frage 33) : 

Trifft es zu, daß die Bundeswehr für ihre Übungen auf dem 
Truppenübungsplatz Senne an die britischen Stationierungsstreit-
kräfte eine Gebühr zahlen muß? 

Sind die britischen Stellen berechtigt, eine Gebühr zu erheben? 
Wenn ja, wie hoch ist diese Gebühr für die dort übenden 

Einheiten der Bundeswehr und nach welchem Schlüssel oder nach 
welchen Gesichtspunkten wird sie erhoben? 

Wegen des Mangels an großen Übungsräumen, 
insbesondere für Übungen mit scharfem Schuß, hat 
der für den Nordraum der Bundesrepublik zustän-
dige NATO-Kommandostab, die Northern Army 
Group, gefordert, daß die in ihrem Bereich vorhan-
denen geeigneten Truppenübungsplätze allen ihr 
unterstehenden Einheiten verfügbar gemacht wer-
den, gleichgültig, wer Hausherr des Platzes ist. 
Northern Army Group hat zur Bedingung für die Zu-
teilung von Schießzeiten gemacht, daß die Benutzer-
nationen sich an den Betriebskosten in anteiliger 
Höhe der entstehenden Ausgaben beteiligen. Die 
Benutzer sind die Bundeswehr, der Bundesgrenz-
schutz, die britischen, amerikanischen, französischen, 
belgischen, holländischen, kanadischen und däni-
schen NATO-Streitkräfte. 

Entsprechend dieser Regelung hat sich die Bun-
deswehr wie alle anderen Interessenten verpflich-
tet, bei Mitbenutzung des unter britischer Verwal-
tung stehenden Truppenübungsplatzes Senne die 
festgesetzten Kostendeckungsbeiträge zu entrichten. 

Für den nach den gleichen Grundsätzen von der 
Bundeswehr verwalteten Truppenübungsplatz Mun-
ster-Süd haben die der Northern Army Group un-
terstehenden Streitkräfte anderer Nationen ein-
schließlich der Briten ebenfalls Beiträge zur Deckung 
der bei dem Betrieb des Platzes entstandenen Ko-
sten und im Rahmen der in Anspruch genommenen 
Schießzeiten zu entrichten. 

Die Bundeswehr fordert als Ergebnis ihrer Ko-
stenermittlungen für die Inanspruchnahme der 
Übungs- und Sicherheitseinrichtungen in Munster-
Süd je  Tag 3750,— DM. 

Daneben sind für Lagerunterkunft 1000,- DM je 
Tag und Art.-Batl. zu zahlen. 

Die britischen Streitkräfte haben die Kosten für 
die Inanspruchnahme der Übungseinrichtungen auf 
dem Truppenübungsplatz Senne  mit  28,50 DM je 
Kopf und Woche ermittelt. Beiträge für feste Lager-
unterkunft werden nicht erhoben, da sie nicht zur 
Verfügung gestellt werden kann. 

Strauß 
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Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers der Finanzen auf die Münd-
liche Anfrage des Abgeordneten Rehs (Fragestunde 
der 46. Sitzung vom 17. Oktober 1958, Drucksache 
558, Frage 35): 

Ist der Bundesregierung der Wiedergutmachungsfall des in 
Hösel, Bez, Düsseldorf, Badenstr, 5, wohnhaften Dmytro Kowa-
lenko bekannt, der 1943 in der Ukraine vom SD verhaftet, ins 
KZ Mauthausen gebracht, von amerikanischen Truppen befreit, 
vom bayerischen Innenministerium als politisch Verfolgter an-
erkannt worden ist und trotzdem bis heute in mehreren Ver-
fahren vergeblich versucht hat, einen Anspruch auf Entschädi-
gungsrente geltend zu machen? 

Ist die Bundesregierung unbeschadet der Zuständigkeitsfrage 
bereit, diesen Fall selber nachzuprüfen und einen Weg zu 
suchen, um dem gesundheitlich schwergeschädigten Antragsteller 
nach 10jährigem vergeblichem Kampf mit den Wiedergut-
machungsbehörden zu der beantragten Rente zu verhelfen? 

Der Wiedergutmachungsfall des Herrn Dmytro 
Kowalenko aus Hösel ist dem Bundesministerium 
der Finanzen aus einer Reihe von Eingaben be-
kannt, die Herr Kowalenko in den letzten Monaten 
an das Bundesministerium der Finanzen und andere 
Stellen gerichtet hat.  Das Bayerische Staatsministe-
rium der Finanzen, das als oberste Landesentschä-
digungsbehörde für die Behandlung dieses Wieder-
gutmachungsfalles zuständig ist, hat mir auf Anfrage 
mitgeteilt, daß das Bayerische Landesentschädi-
gungsamt die Entschädigungsansprüche abgelehnt 
habe, weil die Verfolgungsgründe des § 1 des Bun-
desentschädigungsgesetzes in  der Person des Herrn 
Kowalenko nicht gegeben seien. Die Entschädigungs-
kammer beim Landgericht München habe mit Urteil 
vom 3. Juni 1958 die hiergegen von Herrn Kowa

-

lenko erhobene Klage abgewiesen. Über die von 
Herrn Kowalenko gegen dieses Urteil eingelegte 
Berufung zum Oberlandesgericht München sei noch 
nicht entschieden worden. 

Da das Entschädigungsverfahren demnach noch 
bei den ordentlichen Gerichten anhängig ist, ist es 
der Bundesregierung nach rechtsstaatlichen Grund-
sätzen nicht möglich, in dieses Verfahren einzu-
greifen. Herr Kowalenko hat leinen entsprechenden 
Bescheid erhalten. 

In Vertretung 

Hartmann 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers für Familien- und Jugendfra-
gen auf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Frau Nadig (Fragestunde der 46. Sitzung vom 
17. Oktober 1958, Drucksache 558, Frage 36) : 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um zu verhindern, 
daß Mischlingskinder deutscher Staatsangehörigkeit im öffent-
lichen und beruflichen Leben zurückgesetzt werden? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Vertreterin eines 
Landesjugendamtes in der Öffentlichkeit die Auffassung ver-
treten hat, daß diese Kinder wegen ihrer Abstammung nicht 
jeden Beruf ergreifen könnten? 

1. Die Bundesregierung steht mit absoluter Selbst-
verständlichkeit zu Art. 3 Abs. 3 des Grundge-
setzes, demzufolge niemand wegen seiner Rasse 
benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Misch

-

lingskinder genießen genau wie alle anderen 
Kinder Betreuung und Förderung, insbeson-
dere auch in sozialer und schulischer Hinsicht. 
Die Länder haben bereits 1952, also vor dem 
Schuleintritt der ersten Mischlingskinder, die 
Schulleiter und Lehrer auf die ihnen hier er-
wachsenen besonderen Aufgaben nachdrücklich 
hingewiesen. Nach den Feststellungen der Stän-
digen Konferenz der Kultusminister hat sich 
die Eingliederung in die Schulgemeinschaft un-
ter verständiger Führung der Lehrerschaft dem-
entsprechend gut entwickelt. 

2. Ebenso selbstverständlich steht die Bundesregie-
rung zu dem allen Deutschen durch Art. 12 des 
Grundgesetzes garantierten Recht der freien Be-
rufswahl. Berufsberatung, Vermittlung von Lehr- 
nd Arbeitsstellen und Ausbildungsbeihilfen 

stehen allen deutschen Kindern ohne Rücksicht 
auf ihre Abstammung in gleicher Weise zur Ver-
fügung. 

3. Sollten Mischlingskindern irgendwelche grund-
gesetzwidrige Schwierigkeiten gemacht werden, 
wird die Bundesregierung im Rahmen der ihr 
durch das Grundgesetz gegebenen Möglichkeiten 
sofort um Sicherung der ihnen durch das Grund-
gesetz gewährleisteten Rechte besorgt sein. — 
Unter Förderung durch das Bundesministerium 
für Familien- und Jugendfragen und durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft führt gegen-
wärtig Prof. Bondy, der Leiter des Psycholo-
gischen Instituts der Universität Hamburg, eine 
sozialpsychologische Untersuchung über die Si-
tuation und die Entwicklungsaussichten der 
Mischlingskinder in der Bundesrepublik Deutsch-
land durch, deren Ergebnisse noch nicht abge-
schlossen vorliegen. 

4. Von der in Ihrer Anfrage angeführten Äußerung 
der Vertreterin eines Landesjugendamtes ist der 
Bundesregierung nichts bekannt. Wenn sie ge-
fallen sein sollte, wäre sie grundgesetzwidrig. 
Ich bin bereit, diesem Fall nachzugehen, und 
wäre dankbar, wenn Sie mir zu diesem Zweck 
nähere Angaben machen könnten. 

Dr. Wuermeling 

Anlage 13 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers für Verteidigung auf die Münd-
liche Anfrage des Abgeordneten Herold (Frage-
stunde der 46. Sitzung vom 17. Oktober 1958, Druck-
sache 558, Frage 37): 

Ich frage den Herrn Bundesverteidigungsminister, welche 
disziplinarischen Maßnahmen gegen die für die Verpflegung der 
1. Gebirgsdivision zuständigen Personen ergriffen und welche 
Anordnungen erlassen wurden, um die Wiederholung von Vor 
kommnissen, wie sie die „Schwäbische Landeszeitung" vom 
29. September 1958 berichtet, für die Zukunft auszuschließen? 

Die Einheiten der 1. Gebirgsdivision wurden 
während der Herbstübungen mit Verpflegung über 
einen vom Versorgungsbataillon eingerichteten 
Brigadeversorgungspunkt versorgt. Wie die ange-
stellten Ermittlungen ergaben, haben die beschaf- 
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fenden Standortverwaltungen in München und 
Traunstein einwandfreie Lebensmittel von den Lie-
feranten abgenommen und der Truppe übergeben. 
Wenn später geringfügige Mengen von Lebensmit-
teln verdorben sind, so ist das auf die einem Ein-
satzfall angeglichenen Übungsverhältnisse zurück-
zuführen. Warme und feuchte Witterung haben den 
Verderb einiger Lebensmittel besonders begünstigt. 
Genußuntaugliche Lebensmittel sind aber nicht ver-
zehrt worden. Der Verderb geringer Mengen ist 
daher nicht auf disziplinar zu ahndende Pflicht-
widrigkeiten zurückzuführen, sondern war unter den 
kriegsmäßigen Übungsverhältnissen nicht zu ver-
meiden. Bei den übrigen Herbstmanövern sind der-
artige Fälle nicht aufgetreten. 

Bei Übungen sollen künftig verpackte, lange Zeit 
lagerfähige Einsatzverpflegungsmittel in Portions-
sätzen ausgegeben werden. Dabei wird man jedoch 
— um kriegsmäßigen Verhältnissen Rechnung zu 
tragen — auf die Ausgabe von Frischverpflegung 
nicht ganz verzichten können. Einzelne Fälle, in 
denen solche Frischverpflegung bei längerer kriegs-
mäßiger Lagerung leidet, werden sich also nie völlig 
verhindern lassen. 

Strauß 

Anlage 14 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers des Innern auf die Mündliche 
Anfrage des Abgeordneten Felder (Fragestunde der 

46. Sitzung vom 17. Oktober 1958, Drucksache 558, 
Frage 38) : 

Besteht die Möglichkeit, die jetzt in einem bundeseigenen 
Gebäude in Zirndorf (Landkreis Fürth) untergebrachten aus-
ländischen Flüchtlinge gegen SowjetzonenFlüchtlinge auszu-
tauschen, deren Unterbringung auf dein ehemaligen Muna

-

Gelände bei Markt Bergl (Mittelfranken) beabsichtigt sein soll? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß es für die 
Sowjetzonen-Flüchtlinge in Markt Bergl wegen der Nähe der 
Städte Nürnberg und Fürth in Zirndorf leichter sein würde, 
Arbeit zu finden? 

Die erste Frage ist zu verneinen. 

Die Bundesregierung hat die ehemalige Gendar-
meriekaserne in Zirndorf mit Zustimmung der Baye-
rischen Staatsregierung gemäß § 3 der Asyl-Ver-
ordnung (vom 6. 1. 1953 — BGBl. I S. 3 —) am 
25. Juni 1955 als Sammellager für ausländische 
Flüchtlinge bestimmt. Die unter Beschlagnahme ste-
hende Kaserne war zuvor von der amerikanischen 
Regierung ausschließlich für diesen Zweck zur Ver-
fügung gestellt worden; sie wird hierfür auch heute 
noch dringend benötigt. Es besteht daher keine 
Möglichkeit, das Lager, für dessen Ausstattung und 
Unterhaltung von den USA laufend erhebliche Mit-
tel aufgewandt werden, für andere Zwecke, etwa 
zur Unterbringung von SBZ-Flüchtlingen, zu benut-
zen. Der Herr Bundesminister für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte teilt diese Auf-
fassung. 

Mit der Verneinung der ersten Frage dürfte sich 
die Beantwortung der zweiten Frage erledigen. 

In Vertretung 

Dr. Anders 
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